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Organisation und Struktur

Nr. 142
Bestellung von Leiter*innen der Fakultäten und Zentren
Das Rektorat hat gemäß § 20 Abs. 5 Universitätsgesetz 2002 auf Vorschlag der Universitätsprofessor*innen der
betreffenden Organisationseinheit folgende Personen zu Leiter*innen der Fakultäten und Zentren bestellt.
 
Die Funktionsperiode beträgt zwei Jahre und beginnt mit 1. Oktober 2026 zu laufen. Bereits vor diesem Zeitpunkt
sind jedoch Schritte zur Bestellung der neuen Stellvertreter*innen, Studienprogrammleiter*innen, zur Einrichtung
der neuen Fakultäts- bzw. Zentrumskonferenz sowie zur Entsendung der Mitglieder in die neuen Doktoratsbeiräte
zu setzen.
 
1.    Univ.-Prof. Dr. Alexander Filipovic, M.A.
        zum Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät
2.    Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Öhler
        zum Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät
4.    Univ.-Prof. Mag. Dr. Bernhard Kittel
        zum Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
5.    Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Mag. Dr.techn. Edgar Weippl
        zum Dekan der Fakultät für Informatik
6.    Univ.-Prof. Dr. Peter Kruschwitz, M.A.
        zum Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät
7.    Univ.-Prof. Dr. Stephan Müller
        zum Dekan der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät
8.    Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Schulte, M.A.
        zur Dekanin der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft
9.    Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Barbara Schober
        zur Dekanin der Fakultät für Psychologie
10.  Univ.-Prof. Dipl.-Pol. Univ. Dr. Michaela Pfadenhauer
        zur Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften
11.  Univ.-Prof. Dr. Radu Ioan Bot
        zum Dekan der Fakultät für Mathematik
12.  Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Stefan Fredenhagen
        zum Dekan der Fakultät für Physik
13.  Univ.-Prof. Dr. Christian Friedrich Wilhelm Becker
        zum Dekan der Fakultät für Chemie
14.  Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Kerschbaum
        zum Dekan der Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie
15.  Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Wagner
        zum Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften
1.    Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Kaindl
        zum Leiter des Zentrums für Translationswissenschaft
2.    Assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Wessner, Privatdoz.
        zur Leiterin des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport
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3.    Univ.-Prof. Dr. Andreas Richter
        zum Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft
4.    Univ.-Prof. Dr. Martin Rothgangel
        zum Leiter des Zentrums für Lehrer*innenbildung
 

Der Rektor:
Schütze

Curricula

Nr. 143
Curriculum für das Diplomstudium Katholische Fachtheologie (Version 2026)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Diplomstudium Katholische Fachtheologie (Version 2026) in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien
(Universitätsgesetz – UG 2002), die Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten über die mit den Reifeprüfungen der höheren Schulen verbundenen Berechtigungen zum
Besuch der Universitäten (Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998) in der jeweils geltenden Fassung,
sowie der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
Der Diplomstudiengang Katholische Theologie entspricht gemäß § 38 Abs 1 UG 2002 der Kirchlichen
Rahmenordnung für das Studium der Katholischen Fachtheologie in Österreich vom 15. März 2007 in der jeweils
geltenden Fassung, sowie der Apostolischen Konstitution „Veritatis gaudium“ gemäß Art. 46, 74/a und der
dazugehörigen Ordinationes Art. 35 und Art. 55 Nr. 1. Das Diplomstudium der Katholische Fachtheologie stellt
den ersten Zyklus des kanonischen Studiengangs der Katholischen Theologie gemäß Art. 74 lit. a der
Apostolischen Konstitution „Veritatis gaudium“ in Verbindung mit Art. 55 Z. 1 der Ordinationes zu Veritatis
gaudium dar.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
Das Diplomstudium der Katholischen Fachtheologie dient der theologischen Bildung sowie der
wissenschaftlichen Berufsvorbildung, insbesondere für das Priesteramt und andere Berufe im kirchlichen Dienst
(etwa akademische Pastoralassistent*innen), für Theolog*innen in kirchlichen und nichtkirchlichen Institutionen
sowie in wissenschaftlicher Lehre und Forschung. Das Studium der Katholischen Fachtheologie hat also Berufe,
Aufgaben und Tätigkeiten im Blick, die eine breite und fundierte Auseinandersetzung mit der biblisch-christlichen
Offenbarung, mit der Entfaltung des christlichen Glaubens und des kirchlichen Lebens im Horizont der geistigen,
gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Rahmenbedingungen in Geschichte und Gegenwart erfordern und
anstreben.
 
Die dazu erforderlichen Kompetenzen werden in Lernprozessen vermittelt, die sowohl der wissenschaftlichen
Berufsvorbildung als auch der allgemein menschlichen und religiösen Bildung dienen. Sie lassen sich in fachliche
und metafachliche unterteilen.
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a) Zu den fachlichen Kompetenzen zählen insbesondere:
 

profunde Kenntnisse aus der Philosophie sowie aus der biblischen, historischen, systematischen und
praktischen Theologie;
Fähigkeit zu selbständiger, wissenschaftlich fundierter Urteilsbildung in theologischen und Fragen
(Gesellschaftsanalyse, aktualisierende Interpretation der Überlieferung usw.);
Fähigkeit zur selbständigen sachgerechten Anwendung fachspezifischer Methoden (Quellenstudium,
Textexegese, Einsicht in historische, systematische und praktisch-theologische Zusammenhänge,
didaktische Analyse usw.);
vertiefte Kenntnisse und methodische Kompetenzen in pastoralen, pädagogischen, gesellschafts- oder
bildungspolitischen, medialen, wissenschaftlichen Handlungsfeldern;
Fähigkeit zu differenzierter wissenschaftlicher Reflexion und theoriegeleiteter Weiterentwicklung
kirchlicher und religiöser Praxis;
Fähigkeit zur Wahrnehmung gesellschaftspolitischer Verantwortung sowie zum ökumenischen und
interkulturellen bzw. interreligiösen Dialog;
Kenntnis grundlegender theologiespezifischer Fragestellungen im Bereich Gender-Studies;
theologische Kompetenz für adäquates Wahrnehmen beruflicher und gesellschaftlicher
Herausforderungen.

 
b) Metafachliche Kompetenzen sind v.a.:
 

Fähigkeit zur Selbstreflexion;
Respekt gegenüber anderen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen;
Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaftliche Veränderungen und ethische Fragen;
Sensibilität für heutige Denkweisen und Sprachmuster im Alltag;
rhetorische und argumentative Potenz, Medienkompetenz;
kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit;
Fähigkeit zum Wahrnehmen und kritischen Hinterfragen von Ideologien und verbreiteten Stereotypen,
insbesondere Geschlechterstereotypen;
Fähigkeit zur Weiterbildung und zum Erwerb von Zusatzqualifikationen aus theologischen und anderen
Gebieten.

 
§ 2 Dauer und Umfang des Studiums
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Diplomstudium Katholische Fachtheologie beträgt 300 ECTS-Punkte. Dies
entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 10 Semestern.
 
Das Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte:
 
Erster Studienabschnitt:                  180 ECTS-Punkte (6 Semester)
Zweiter Studienabschnitt:               120 ECTS-Punkte (4 Semester)
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(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 300 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen
und positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Diplomstudium Katholische Fachtheologie erfolgt gemäß dem Universitätsgesetz 2002 in
der geltenden Fassung.
(2) Die Bestimmungen der Universitätsberechtigungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung sind bezüglich
den vor der vollständigen Ablegung der ersten Diplomprüfung zu erbringenden Zusatzprüfungen aus Latein und
Griechisch zu beachten.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Diplomstudiums Katholische Fachtheologie ist der akademische Grad „Magister der
Theologie“ („Magister Theologiae“) bzw. „Magistra der Theologie“ („Magistra Theologiae“), abgekürzt „Mag.
theol.“, zu verleihen. Der akademische Grad ist dem Namen voranzustellen.
 
§ 5 Aufbau - Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

Modulcode Modultitel ECTS-Punkte

  Erster Studienabschnitt  

STEOP I Einführung in das Studium der katholischen Theologie I 6 ECTS

STEOP II Einführung in das Studium der katholischen Theologie II 9 ECTS

FTH 01 Grundlagen der katholischen Theologie 17 ECTS

FTH 02 Bibelwissenschaft I 12 ECTS

FTH 03 Einführung in die Christliche Philosophie 12 ECTS

FTH 04 Systematische Theologie I 12 ECTS

FTH 05 Kirche und Ökumene 15 ECTS

FTH 06 Philosophische Ethik und christliche Sozialethik 6 ECTS

FTH 07 Bibelhebräisch und bibelwissenschaftliche Methoden 9 ECTS

FTH 08 Pastoraltheologie 6 ECTS

FTH 09 Anthropologie, Ethik und Ästhetik 12 ECTS

FTH 10 Grundfragen der theologischen Ethik 6 ECTS

FTH 11 Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie 6 ECTS

FTH 12 Grundfragen des Kirchen- und Religionsrechts 6 ECTS
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FTH 13 Bibelwissenschaft II 12 ECTS

FTH 14 Systematische Theologie II 9 ECTS

FTH 15 Philosophische und theologische Gotteslehre 15 ECTS

FTH 16 Theologisches Vertiefungsmodul I 10 ECTS

  Zweiter Studienabschnitt  

FTH 17 Vertiefung Christliche Philosophie 6 ECTS

FTH 18 Vertiefung Kirchengeschichte 6 ECTS

FTH 19 Praxisfelder der Theologie 12 ECTS

FTH 20 Vertiefung Kirchenrecht 6 ECTS

FTH 21 Vertiefung Bibelwissenschaft 15 ECTS

FTH 22 Vertiefung Theologische Ethik 9 ECTS

FTH 23 Vertiefung Systematische Theologie 12 ECTS

FTH 24 Theorie und Praxis des interreligiösen Dialogs 6 ECTS

FTH 25 Theologisches Vertiefungsmodul II 12 ECTS

FTH 26 Theologisches Vertiefungsmodul III 12 ECTS

Abschluss Diplomarbeit & Zweite Diplomprüfung 22+2 ECTS

Gesamt   300 ECTS

 
Anhang 1 zu diesem Curriculum enthält den empfohlenen Pfad durch das Studium.
 
(2) Modulbeschreibungen
 
Erster Studienabschnitt
 
Studieneingangs- und -orientierungsphase (StEOP):
 
Die Studieneingangs- und -orientierungsphase besteht aus den Modulen StEOP I und StEOP II.
 

StEOP I Einführung in das Studium der katholischen Theologie I 
(Pflichtmodul)

6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine
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Modulziele Die Studierenden erwerben Kenntnisse zentraler theologischer Grundbegriffe
des Christentums. Sie setzen sich zum einen systematisch-theologisch mit
der vom II. Vatikanischen Konzil geforderten Einführung in das
Heilsmysterium des Christentums auseinander, zum anderen mit
religionspädagogischen und pastoraltheologischen Herausforderungen im
Kontext säkularer und religiös pluraler Gesellschaften.
 
Die Studierenden erwerben dabei die Fähigkeit, Sinnpotentiale des
christlichen Glaubens in Hinblick auf Fragen zu erschließen, die aus den
gegenwärtigen symbolischen Ordnungen und deren Diskursen erwachsen.
Weiters können sie aktuelle lokale und globale Herausforderungen in ihrer
theologischen Relevanz für die Praxis in Pastoral, Kirche und Schule
reflektieren.
 
Weiters werden grundlegende Fähigkeiten entwickelt, Glaube und
Glaubenspraxis an konkreten Orten im säkularen, ökumenischen und
interreligiösen Horizont pastoraltheologisch und religionspädagogisch
verantwortet zu reflektieren, zu kommunizieren und ihre Potentiale für eine
demokratische, auf Anerkennung basierende Gesellschaft zu identifizieren.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
PVU Einführung in die Theologie, 6 ECTS, 4 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (6 ECTS)

 

StEOP II Einführung in das Studium der katholischen Theologie II 
(Pflichtmodul)

9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden setzen sich mit dem christlichen Glaubensbekenntnis
auseinander und reflektieren dessen theologiegeschichtliche Entwicklung
und ökumenische Relevanz. Sie erwerben Kenntnisse und Kompetenzen zur
konstruktiv-kritischen Auseinandersetzung mit konkreten Ausprägungen
christlicher Spiritualität und werden befähigt, diese systematisch-
theologisch zu erschließen und zu analysieren sowie ein reflektiertes
Verhältnis zum eigenen sowie zum kirchlich bezeugten Glauben zu
entwickeln und zu begründen. Sie erwerben grundlegende Kenntnisse und
Fähigkeiten im wissenschaftlichen theologischen Arbeiten wie die
sachgerechte Aufbereitung und Interpretation wissenschaftlicher Texte, die
Recherche in analogen und digitalen Kontexten sowie den Umgang mit KI-
gestützten Werkzeugen. Sie lernen, fachadäquate Forschungsfragen zu
entwickeln und wissenschaftliche Arbeiten in Grundzügen zu konzipieren.
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Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung:

VO Das christliche Glaubensbekenntnis, 3 ECTS, 2 SSt.
VO Christliche Spiritualität, 3 ECTS, 2 SSt.
 
Prüfungsimmanenter Bestandteil:
PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der kombinierten Modulprüfung, bestehend aus:
1) Schriftlicher Prüfung (6 ECTS)
2) Proseminar (pi) (3 ECTS)

 
Einheitliche Beurteilungsstandards
Für die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen im Rahmen der StEOP legt das studienrechtlich zuständige
Organ zur Sicherstellung von einheitlichen Beurteilungsstandards (nach Anhörung der Lehrenden dieser
Veranstaltungen) die Inhalte und Form der Leistungsüberprüfung, die Beurteilungskriterien und die Fristen für die
sanktionslose Abmeldung von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen verbindlich fest. Diese Festlegung ist
rechtzeitig vor Beginn der Lehrveranstaltungen in Form einer Ankündigung, insb. durch Eintragung in das
elektronische Vorlesungsverzeichnis und durch Veröffentlichung auf der Website der Studienprogrammleitung,
bekannt zu geben.
 
Die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) ist Voraussetzung für das
Absolvieren der weiteren Module des Studiums. Auch ohne positiven Abschluss der StEOP dürfen folgende
Lehrveranstaltungen absolviert werden: Modul FTH 01: VO Einleitung in das Alte Testament (3 ECTS), VO
Einführung in das Judentum (3 ECTS), VO Einführung in die Religionsgeschichte (3 ECTS), Modul FTH 02: VO
Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch (3 ECTS), VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret –
Historischer Kontext und theologische Botschaft (3 ECTS).
 
Weitere Module des ersten Studienabschnitts:
 

FTH 01 Grundlagen der katholischen Theologie (Pflichtmodul) 17 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Die Studierenden erwerben Basiskenntnisse über Inhalt und Aufbau der
Schriften des Alten Testamentes mit Blick auf ihre Entstehung und Theologie
– als Gotteswort in Menschenwort – sowie auf ihr Umfeld und ihre
Wirkungsgeschichte. Sie setzen sich mit christlicher Anthropologie und Ethik
auf der Basis von fundamentalen Texten der abendländischen Philosophie
auseinander und erwerben dabei grundlegende philosophische und
ethische Interpretationskompetenzen. In der Auseinandersetzung mit der
Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters werden sie befähigt, sich
mit der historischen Genese der zentralen Glaubensinhalte und den
Grundlagen der kirchlichen Sozialgestalt kritisch auseinanderzusetzen.
Kenntnisse des Judentums in dessen Vielfalt in Geschichte und Gegenwart
ermöglichen es den Studierenden, die theologische Bedeutung des Dialogs
mit dem Judentum für den christlichen Glauben zu verstehen und zu
kommunizieren sowie antijüdische und antisemitische Stereotype zu
erkennen und zu bearbeiten.
Die Studierenden gewinnen einen Überblick über die Religionsgeschichte,
wobei sie sich mit den Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen den
historisch und geographisch unterschiedlichen Ausgestaltungen
verschiedener religiöser Traditionsgestalten auseinandersetzen.

Modulstruktur VO Einleitung in das Alte Testament, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Einführung in das Judentum, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Einführung in die Religionsgeschichte, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters, 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
PS Basistexte der Anthropologie und Ethik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS) und aller Lehrveranstaltungsprüfungen (npi)
(14 ECTS)

 

FTH 02 Bibelwissenschaft I (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über Inhalt und Aufbau der
Schriften des Alten und Neuen Testaments, hinsichtlich ihrer Entstehung
und Theologie sowie ihres Umfelds und ihrer Wirkungsgeschichte. Sie
verstehen die historischen, hermeneutischen und theologischen
Grundlagen der Bibelwissenschaft und erwerben grundlegende
Kompetenzen in der Anwendung bibelwissenschaftlicher Methoden für die
Auslegung der biblischen Schriften.
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Modulstruktur VO Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret – Historischer
Kontext und theologische Botschaft, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Altes Testament II: Prophetie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Neues Testament II: Jüdische Wurzeln und christliche
Botschaft: Paulus, Evangelien und die weiteren Bücher des NT, 3
ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

FTH 03 Einführung in die Christliche Philosophie (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse in der Geschichte der
europäischen Philosophie von den Anfängen im frühgriechischen Denken
über das Mittelalter bis zu den Hauptgestalten neuzeitlicher Philosophie bis
in das späte 20. Jahrhundert, mit besonderer Berücksichtigung der
christlichen Denktraditionen. Sie entwickeln ein Verständnis für den
Zusammenhang zwischen philosophischen Systemen und systematisch-
theoretischen Religionstheorien auf dem Gebiet der Religionsphilosophie.
Sie lernen verschiedene Strömungen und Zugänge interkultureller
Philosophie kennen und erwerben dabei die Fähigkeit, sich philosophisch
mit unterschiedlichen Wahrheitskonzeptionen und Pluralismustheorien
auseinanderzusetzen und mit christlichen Positionen in einen wechselseitig
kritischen Dialog zu bringen. Damit erwerben die Studierenden die
Kompetenz, totalitäre Religionskonzeptionen, politische Ideologien und
freiheitsgefährdende Relativismen kritisch zu reflektieren. Sie können die
Frage nach der Wahrheit bzw. katholische und persönliche
Wahrheitskonzeptionen im Kontext einer pluralen Gesellschaft dialogisch,
diversitätssensibel, prozessorientiert und kritisch kommunizieren und
argumentieren.

Modulstruktur VO Philosophie der Antike, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Philosophie des Mittelalters, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Philosophie der Neuzeit, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Interkulturelle Philosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

FTH 04 Systematische Theologie I (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis für zentrale
theologische Fragestellungen in der Reflexion zentraler Glaubensinhalte und
ihrer geschichtlichen Entwicklung. Dazu erwerben sie Grundkenntnisse der
Patrologie und der Geschichte der Theologie und werden dabei mit den
Grundgestalten des christlichen Glaubens und ihrer theologischen Reflexion
vertraut. Sie erlangen die Kompetenz, den christlichen Gottesbegriff als
Entfaltung des biblischen Monotheismus zu begreifen und in ein Gespräch
mit anderen monotheistischen Traditionen, besonders Islam und Judentum,
einzutreten. Überdies werden sie in der Auseinandersetzung mit
grundlegenden philosophischen und theologiegeschichtlichen Texten
befähigt, philosophisch und theologisch den christlichen Glauben im Dialog
mit Gesellschaft und Wissenschaft geschichtlich einzuordnen, hermeneutisch
zu erschließen und für heutige Fragehorizonte fruchtbar zu machen.
Kenntnisse der neueren Kirchengeschichte mit Fokus auf Österreich und
Europa befähigen die Studierenden, die historische Genese aktueller
innerkirchlicher und ökumenischer Herausforderungen zu erklären und in die
großen geschichtlichen Zusammenhänge einzuordnen.

Modulstruktur VO Geschichte der Theologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

VO Theologische Grundlagenforschung I: Offenbarung und Geschichte,
3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Patrologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Kirchengeschichte der Neuzeit und Gegenwart, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

FTH 05 Kirche und Ökumene (Pflichtmodul) 15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen für den
ökumenischen Dialog in Theorie und Praxis. Dazu lernen sie, Schrift als eine
entscheidende Form der Selbstkonstitution von Glaubensgemeinschaften
kennen und aus theologischer Sicht zu reflektieren. Sie werden befähigt, die
enge Verbindung von Schrift, Text und Erkennen im Zusammenhang
religiöser Traditionen zu verstehen und dabei verschiedene religiöse,
textgebundene Ansprüche zu unterscheiden und auf differenzierte
Überlieferungsverfahren, insbes. in Christentum und Judentum, hin zu
reflektieren. Sie erwerben Grundkenntnisse der Theologien der Reformation
und der Ostkirchen und werden so für einen theologischen Dialog mit diesen
Traditionen befähigt. Im Rahmen von ökumenischen Begegnungen
erwerben sie durch Erkundungen in Gemeinden anderer christlicher
Konfessionen praktische Kompetenzen für den Dialog und werden zur
konfessionellen Selbstreflexion befähigt.
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Modulstruktur VO Theologische Grundlagenforschung II: Schrift und Tradition,
3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Theologien der Reformation, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Theologie der Ostkirchen, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE oder EX Ökumenische Erkundungen, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS) und aller Lehrveranstaltungsprüfungen
(npi) (6 ECTS)

 

FTH 06 Philosophische Ethik und christliche Sozialethik 
(Pflichtmodul)

6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der philosophischen
Ethik sowie der christlichen Sozialethik. Insbesondere setzen sie sich mit
verschiedenen ethischen Denkformaten und Argumentationsformen sowie
den zentralen ethischen Konzepten aus den maßgeblichen katholisch-
theologischen und philosophischen Denktraditionen auseinander. Die
Studierenden kennen Grundprobleme ethischer Begriffsbildung sowie
ethische Begründungsmodelle und können sich in damit verbundenen
Diskursen orientieren. Sie werden zur Auseinandersetzung mit ethischen
Grundfragen und zur Anleitung von Reflexionsprozessen zu diesen aus
philosophischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive befähigt. Damit
erlangen sie die Fähigkeit, unterschiedliche Wertüberzeugungen aus der
Perspektive der katholischen Lehrtradition zu analysieren, zu rekonstruieren
und kritisch zu reflektieren.

Modulstruktur VO Philosophische Ethik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Christliche Sozialethik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

FTH 07 Bibelhebräisch und bibelwissenschaftliche Methoden 
(Pflichtmodul)

9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der hebräischen
Sprache (Schrift, Grammatik, Vokabular). Sie erlangen die Kompetenz, sich
unter Heranziehung des hebräischen Textes im biblischen Denken des Alten
Testaments zu orientieren und können selbstständig unter Zuhilfenahme
von Grammatik- und Wörterbüchern einfache Texte aus dem Hebräischen
übersetzen. Zudem erwerben sie vertiefende Kompetenzen in der
Anwendung bibelwissenschaftlicher Methoden.
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Modulstruktur VU Bibelhebräisch I, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VU Bibelhebräisch II, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Bibelwissenschaftliche Methoden, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS)

 

FTH 08 Pastoraltheologie (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben thematische sowie methodische Kenntnisse
und Kompetenzen aus dem Gebiet praktischer Theologie. Sie erwerben die
Fähigkeit, kirchliche, religiöse und gesellschaftliche Praxis eigenständig
praktisch-theologisch zu reflektieren und Handlungsperspektiven zu
entwickeln. Sie eignen sich Kenntnisse und Fertigkeiten an, katechetische
Prozesse in Gemeinden zu initiieren und zu begleiten, sich am Aufbau und
an synodaler Reform der Kirche zu beteiligen und die kirchliche Sendung im
Kontext einer säkularen und religiös pluralen Gesellschaft zu realisieren.

Modulstruktur VO Fundamentalpastoral, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
VU Pastoralekklesiologie, 3 ECTS, 2 SSt (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3
ECTS)

 

FTH 09 Anthropologie, Ethik und Ästhetik (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden lernen die maßgebenden Konzeptionen der
philosophischen Anthropologie kennen. Sie erwerben die Fähigkeit, die
anthropologisch-ethischen Konzeptionen der europäischen Philosophie in
ihrer theologischen und gesellschaftlichen Relevanz zu begreifen und
entwickeln ein Problembewusstsein sowie Argumentationskompetenzen
angesichts gegenwärtiger Herausforderungen einer universalistischen Ethik,
v.a. durch den ethischen Relativismus und Naturalismus.
Die Studierenden sind mit ausgewählten Themen angewandter Ethik
vertraut, z.B. der Politischen Ethik, der Demokratie, der Sozialstaatlichkeit,
der internationalen Ethik, der Wirtschaftsethik oder der Medienethik (inkl.
KI). Sie erwerben Grundlagenkenntnisse in den Themenfeldern
angewandter christlicher Sozialethik und entwickeln Kompetenzen in der
ethischen Bewertung aktueller sozialer und politischer Fragen.
Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu verschiedenen Zugängen der
Philosophie der Ästhetik und die Kompetenz, sich mit dem Phänomen
Religion aus philosophisch-ästhetischer Perspektive auseinanderzusetzen.
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Modulstruktur VO Philosophische Anthropologie I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Philosophische Anthropologie II, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VU Ästhetik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

 
Außerdem absolvieren Studierende nach Maßgabe des Angebots eine VO
(npi) aus dem Fachbereich Sozialethik im Ausmaß von 3 ECTS (2 SSt.).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS) und aller Lehrveranstaltungsprüfungen
(npi) (6 ECTS)

 

FTH 10 Grundfragen der theologischen Ethik (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden sind mit zentralen Themen der Theologischen Ethik
vertraut und erwerben Grundlagenwissen in theologisch-ethischer
Methodologie. Sie entwickeln das Verständnis wesentlicher Grundbegriffe
und Erkenntnisquellen der Theologischen Ethik. Die Studierenden werden
zu wissenschaftlicher Reflexion moralischer Erfahrungen und ihrer Relevanz
für das sittliche Handeln befähigt und erwerben Kompetenzen zur kritischen
Reflexion verschiedener Modelle moralischer Urteilsbildung sowie zur
eigenständigen Bildung und Begründung theologisch-ethischer Urteile. Sie
entwickeln theologisch-ethisches Reflexionsvermögen hinsichtlich konkreter
Problemfelder des menschlichen Lebens, insbesondere an seinem Anfang
und seinem Ende.

Modulstruktur VU Theologische Ethik I (Grundlegung der Fundamentalmoral), 3 ECTS, 2
SSt. (pi)
VO Theologische Ethik II (Ethik des Lebens), 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

 

FTH 11 Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie 
(Pflichtmodul)

6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Die Studierenden erwerben Kenntnisse der verschiedenen Formen
gottesdienstlichen Feierns in Geschichte und Gegenwart sowie die
theologische Kompetenz zu deren verantworteter Gestaltung. Sie setzen sich
mit den historischen und theologischen Grundlagen sakramentlicher Feiern
auseinander und erwerben die Kompetenz, anhand der dabei erarbeiteten
Kriterien deren Sinngestalt in eine menschengerechte und theologisch
verantwortete Feiergestalt umzusetzen. Weiters erwerben sie die Fähigkeit,
historische und aktuelle liturgische Entwicklungen unter Zuhilfenahme von
Quellen und Dokumenten kritisch zu beurteilen sowie liturgische Texte
theologisch sachgerecht zu analysieren und zu interpretieren.

Modulstruktur VO Liturgiewissenschaft I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Sakramententheologie I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

FTH 12 Grundfragen des Kirchen- und Religionsrechts (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden setzen sich mit grundlegenden Fragen der Rechtstheorie
und Rechtstheologie auseinander und erwerben so ein theologisches
Verständnis des Kirchenrechts in Hinblick auf seine Interpretation und
Anwendung. Sie reflektieren die Bedeutung der Rechtsgeschichte und deren
Beitrag für die kirchliche und säkulare Rechtskultur der Gegenwart. Dadurch
erlangen sie die Kompetenz, die wichtigsten formellen und materiellen
Quellen des kirchlichen Rechts angemessen zu interpretieren und auf die
pastorale Praxis hin anzuwenden. Sie werden zudem mit den
grundlegenden Fragen des kirchlichen Verkündigungsrechts vertraut. Die
Studierenden erwerben weiters die Kompetenz, die kirchen- und
religionsrechtlichen Herausforderungen im Kontext von Schule und
Öffentlichkeit sachgerecht zu interpretieren und umzusetzen.

Modulstruktur VO Grundlagen des Kirchenrechts, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Religionen und Recht in Kirche, Schule und Öffentlichkeit, 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

FTH 13 Bibelwissenschaft II (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, Modul FTH 01
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in alt- und neutestamentlicher
Bibelwissenschaft. Sie werden zur exemplarischen Auslegung ausgewählter
Texte, zum Nachvollzug und zur Beurteilung exegetischer Argumentationen
befähigt. Sie erwerben Kompetenzen in sachgemäßer eigenständiger
Erschließung von Bibeltexten.

Modulstruktur VO Aufbaukurs Altes Testament I: Geschichtsbücher, 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
VO Aufbaukurs Altes Testament II: Weisheitsbücher, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Aufbaukurs Neues Testament I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Aufbaukurs Neues Testament II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

FTH 14 Systematische Theologie II (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse in der Tradition der
systematischen Theologie sowie der Sakramententheologie und erweitern
ihre methodischen und hermeneutischen Fähigkeiten im reflektierten
Umgang mit diesen. Sie bilden weitere Kompetenzen in ausgewählten
Fachgebieten der systematischen Theologie und der Sakramententheologie
aus und werden befähigt, auf der Grundlage von deren historischer
Entwicklung auf heutige Anfragen von Kirche, Wissenschaft und Gesellschaft
zu antworten. Die Studierenden setzen sich mit zentralen Inhalten der
Christologie im Kontext der Trinitätstheologie auseinander, erwerben
Kenntnisse über deren historische Entwicklung und die Fähigkeit,
verschiedene Positionen der Lehre über Jesus Christus kompetent
darzustellen. Außerdem erschließen die Studierenden anhand der
liturgiehistorisch und -theologisch relevanten Quellen vor allem die Feier der
Eucharistie.

Modulstruktur VO Theologische Prinzipienlehre, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Christologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Sakramententheologie II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS)

 

FTH 15 Philosophische und Theologische Gotteslehre 
(Pflichtmodul)

15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

Modul FTH 03
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Modulziele Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse philosophischer und
systematisch-theologischer Kernthemen, insbes. der philosophischen und
theologischen Gotteslehre, der Schöpfungslehre und der Eschatologie. Sie
werden befähigt, die Frage nach der Existenz und dem Wesen Gottes, dem
christlichen Schöpfungsverständnis sowie der Eschatologie philosophisch
und theologisch zu diskutieren und im Dialog mit Gesellschaft und
Wissenschaft geschichtlich einzuordnen und für aktuelle Problemlagen zu
erschließen. Weiters erwerben sie die Fähigkeit, der modernen
Religionskritik, naturalistischen und säkularen Reduktionen sowie pluralen
Weltentwürfen kritisch und konstruktiv zu begegnen.

Modulstruktur VO Metaphysik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Philosophische Gotteslehre I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Philosophische Gotteslehre II, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Dogmatische Gotteslehre, 3 ECTS, 2 SSt. (npi
VO Schöpfungslehre und Eschatologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS).

 

FTH 16 Theologisches Vertiefungsmodul I (Pflichtmodul) 10 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in Fächern der katholischen
Theologie durch freie Wahl von Seminaren aus deren Angebot. Sie erweitern
dabei ihre Kompetenzen im Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten.

Modulstruktur Die Studierenden absolvieren nach Maßgabe des Angebots ein Seminar (pi)
sowie eine oder mehrere weitere Lehrveranstaltung(en) (pi/npi) aus dem
Fachbereich der katholischen Theologie im Umfang von insgesamt 10 ECTS
(4-6 SSt.)
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) und allfälliger
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im Ausmaß von insgesamt 10 ECTS

 
Zweiter Studienabschnitt
 
Die Module des 2. Studienabschnitts setzen grundsätzlich die erste Diplomprüfung gem. § 8 Abs. (1), d.h. die
positive Absolvierung des 1. Studienabschnitts, voraus. Vor Abschluss des 1. Studienabschnitts können die
Module FTH 17, FTH 18, FTH 19 und FTH 26 des 2. Studienabschnitts oder Teile derselben im Umfang von max. 30
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ECTS absolviert werden.
 

FTH 17 Vertiefung Christliche Philosophie (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, Modul FTH 03

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in gegenwärtigen
Problemstellungen der Religionsphilosophie und christlichen Philosophie.
Sie entwickeln die Kompetenz, aktuelle Fragen der Religionsphilosophie im
Gespräch mit verschiedenen Ansätzen der Gegenwartsphilosophie kritisch
zu reflektieren und können diese in den Kontext von Kirche, Gesellschaft und
Wissenschaft einbringen und argumentieren. Sie erwerben zudem die
Kompetenz, klassische und aktuelle Fragen des Mensch-Natur-Verhältnisses,
insbesondere im Blick auf Naturwissenschaften und Ökologie, philosophisch
kritisch und konstruktiv zu bearbeiten.

Modulstruktur VO Naturphilosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Studierende absolvieren außerdem eine weitere LV (pi/npi) nach Maßgabe
des Angebots im Umfang von 3 ECTS:
 

VO Philosophie der Gegenwart, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Klassiker der Religionsphilosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Philosophisch und theologisch denken, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
oder eine andere LV (pi/npi) aus dem Fachbereich Philosophie im
Ausmaß von 3 ECTS (2 SSt.).

 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und einer allfälligen
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) im Ausmaß von insgesamt 6
ECTS

 

FTH 18 Vertiefung Kirchengeschichte (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden vertiefen Ihre Kenntnisse in der Geschichte der christlichen
Kirchen mit Schwerpunkt auf der Geschichte der römisch-katholischen
Kirche. Sie erweitern ihre Kompetenz, historische Entwicklungen in der
römisch-katholischen Kirche im Kontext der allgemeinen sozialen und
kulturellen Veränderungen zu interpretieren, denen diese im Laufe ihrer
Geschichte ausgesetzt gewesen ist.
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Modulstruktur VO Vertiefung Kirchengeschichte I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Vertiefung Kirchengeschichte II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

FTH 19 Praxisfelder der Theologie (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre thematischen sowie methodischen
Kenntnisse und Kompetenzen aus dem Gebiet praktischer Theologie in
pastoralen, kirchlichen und gesellschaftlichen Spezialfeldern. Sie vertiefen
ihre Kenntnisse einer gegenwartssensiblen Theologie der Verkündigung und
die Fähigkeit, sich interdisziplinär und kritisch mit der Lehre und Reflexion
der Verkündigung Gottes im Kontext biographischer sowie gesellschaftlicher
Bedingungen auseinanderzusetzen. Sie kennen zentrale Formen der Predigt
und rhetorische Grundlagen.
Die Studierenden setzen sich anhand zentraler Quellen mit den historischen
sowie theologischen Grundlagen der liturgischen Feiern im Lauf des Jahres
auseinander und erwerben die Kompetenz, diese menschengerecht und
theologisch verantwortbar zu gestalten.
Die Studierenden eignen sich Kenntnisse und Fertigkeiten an, um religiöse
Lernprozesse situations-, alters- und entwicklungsgemäß in Schule,
Erwachsenenbildung und Gemeinde initiieren und begleiten zu können.

Modulstruktur VU oder SE Homiletik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Liturgiewissenschaft II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Religionspädagogik und Katechetik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Spezielle Pastoraltheologien, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS) und aller
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

FTH 20 Vertiefung Kirchenrecht (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, 1. Studienabschnitt

Modulziele Die Studierenden lernen die gesamtkirchlichen und partikulare
Rechtsquellen zum Sakramentenrecht, inkl. Eherecht, kennen. Sie erwerben
die Fähigkeit, in der kirchlichen Praxis vorkommende Fallkonstellationen
kirchenrechtlich zu beurteilen und zu lösen. Zudem erwerben sie die
Kompetenz zu einem sachgerechten Umgang mit kirchenrechtlichen Quellen
und entwickeln vertieftes Verständnis für die rechtliche Dimension kirchlicher
Strukturen und kirchlichen Handelns.
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Modulstruktur VU Sakramentenrecht, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Außerdem absolvieren Studierende nach Maßgabe des Angebots eine VO
(npi) aus dem Fachbereich Kirchenrecht im Ausmaß von 3 ECTS (2 SSt.).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3
ECTS)

 

FTH 21 Vertiefung Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) 15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, 1. Studienabschnitt

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Fähigkeiten im bibelwissenschaftlichen
Arbeiten. In der Biblischen Exegese und Theologie des Alten und des Neuen
Testaments bilden sie die Fähigkeit aus, übergreifende thematische
Zusammenhänge einzelner oder mehrerer Schriften bzw. Textkorpora zu
erschließen.

Modulstruktur VO Aufbaukurs Neues Testament III, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Exegese des Alten Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologie des Alten Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Exegese des Neuen Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologie des Neuen Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (15 ECTS)

 

FTH 22 Vertiefung Theologische Ethik (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, 1. Studienabschnitt
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Modulziele Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur adäquaten Wahrnehmung der
theologischen, historischen, anthropologischen, ekklesiologischen und
sakramentalen Verortung ethischer Reflexion. Sie erkennen die ethischen
Bedingungen moralischer Kompetenz und nehmen die Bedingungen des
soziokulturellen Wandels hinsichtlich Ehe, Familie und Sexualität wahr.
Sie erarbeiten anthropologische und theologische Grundlagen für eine
theologisch-ethisch verantwortete Reflexion auf Geschlechterbeziehungen
und entwickeln die Fähigkeit zu differenzierter theologisch-ethischer
Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen technologischer und
soziokultureller Entwicklungen. Sie werden befähigt, eigenständig
moraltheologische Grundlagen auf aktuelle Problemfelder anzuwenden und
vertiefen ihre Kompetenz zur angemessenen Anwendung des
philosophischen und theologischen Instrumentariums der Theologischen
Ethik in der Analyse und Begründung ethisch-normativer Aussagen.

Modulstruktur VO Vertiefung Theologische Ethik I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Vertiefung Theologische Ethik II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologische Ethik III (Ethik der Geschlechterbeziehungen), 3 ECTS, 2
SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS)

 

FTH 23 Vertiefung Systematische Theologie (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, 1. Studienabschnitt

Modulziele Die Studierenden erweitern ihre in den Modulen FTH 04, 05, 14 und 15
erworbenen Kompetenzen in systematisch-theologischer Forschung. Sie
erwerben die Fähigkeit, kritisch auf das Verhältnis von theologischem
Verstehen und konkret geschichtlicher Ausgestaltung von Kirchlichkeit zu
reflektieren und gewinnen einen erweiterten Verständnis-, Reflexions- und
Argumentationshorizont für zentrale Themen der systematischen Theologie
(Anthropologie, Gottesfrage, Gnadenlehre, Patrologie) in historischer
Hinsicht und unter der Perspektive gegenwärtiger gesellschaftlicher und
weltanschaulicher Herausforderungen.

Modulstruktur VU Ekklesiologie, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VU Theologische Anthropologie und Gnadenlehre, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage und Religion
im postmetaphysischen Kontext, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Vertiefung Patrologie, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS)
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FTH 24 Theorie und Praxis des interreligiösen Dialogs (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP, 1. Studienabschnitt

Modulziele Die Studierenden erwerben religionshistorisches Grundwissen und die
Kompetenz, die doktrinellen und praktisch-rituellen Charakteristika von
Judentum, Christentum und Islam in Geschichte und Gegenwart aus der
Perspektive vergleichend-systematischer Religionswissenschaft in ein
Gespräch zu bringen. Dabei erfassen sie diese Traditionen in ihren
Verbindungen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse des theologischen
Verständnisses des interreligiösen Dialogs aus der Sicht des katholischen
Lehramts und theologischer Forschung. Sie lernen Zugänge zum
interreligiösen Dialog aus der Sicht anderer Religionen und
Religionsgemeinschaften sowie säkulare, inter- und transdisziplinäre
Sichtweisen auf den interreligiösen Dialog kennen. Sie erwerben die
Kompetenz, die verschiedenen Zugänge hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zu analysieren und sich als katholische Theolog*innen
aktiv in den interreligiösen Dialog einzubringen. Dazu erwerben sie auch
dialogische Methodenkompetenz.

Modulstruktur VO Islam, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Theorie und Praxis des interreligiösen Dialogs, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3
ECTS)

 

FTH 25 Theologisches Vertiefungsmodul II
(Pflichtmodul)

12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

1. Studienabschnitt

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in Fächern der katholischen
Theologie durch freie Wahl von Seminaren aus dem Angebot der
katholischen Theologie als auch ihre Kenntnisse im thematischen Umfeld
der Diplomarbeit. Sie erweitern dabei ihre Kompetenzen im Verfassen
wissenschaftlicher Arbeiten.
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Modulstruktur Studierende absolvieren Seminare (pi) nach Maßgabe des Angebots aus der
katholischen Theologie im Umfang von insgesamt 12 ECTS (4 SSt.), davon
mindestens eines im thematischen Umfeld der Diplomarbeit.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) (12 ECTS)

 

FTH 26 Theologisches Vertiefungsmodul III
(Pflichtmodul)

12 ECTS
 

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

1. Studienabschnitt

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in verschiedenen Themen der
katholischen Theologie nach persönlichen Schwerpunktsetzungen. Zudem
erwerben sie die Kompetenz, theologische Fragen unter dem Aspekt der
Frauen- und Geschlechterforschung zu bearbeiten.

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots pi- und/oder npi-
Lehrveranstaltungen (VO, VU, SE, EX) aus dem Angebot der katholischen
Theologie im Umfang von insgesamt 12 ECTS (insgesamt 4 bis 8 SSt.), davon
mindestens 3 ECTS mit dem Schwerpunkt Frauen- und
Geschlechterforschung.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) und/oder
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im Ausmaß von 12 ECTS

 
(3) Gemäß § 31 Abs 3 HSG gelten folgende Lehrveranstaltungen als gekennzeichnet:
 
Alle Lehrveranstaltungen aus den Modulen FTH 16, FTH 25 und FTH 26.
 
§ 6 Mobilität im Diplomstudium und Fremdsprachenkompetenz
 
Es wird empfohlen, mindestens ein Semester an einer anderen in- oder ausländischen Universität zu studieren.
Über die Anerkennung entscheidet das studienrechtlich zuständige Organ.
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Weiters wird empfohlen, zumindest eine Lehrveranstaltung in nicht-deutscher Unterrichtssprache zu absolvieren.
 
§ 7 Einteilung der Lehrveranstaltungen
 
(1) Im Rahmen des Studiums werden für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen folgende
Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Vorlesung (VO) dient der Einführung in die wesentlichen Inhalte und Methoden einer theologischen Disziplin. Sie
geht auf den aktuellen Forschungsstand sowie auf die hauptsächlichen Lehrmeinungen in der betreffenden
Disziplin und in deren Teilbereichen ein. Bei Erfordernis der Lehrveranstaltungsprüfung erfolgt der
Leistungsnachweis durch eine schriftliche oder mündliche Prüfung.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Exkursion (EX) ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, die in Form von wissenschaftlichen
Lehrausgängen oder Lehrausfahrten zur Veranschaulichung des jeweiligen Wissenschaftsobjektes und der
Vertiefung von Kenntnissen vor Ort dient. Der immanente Prüfungscharakter der Lehrveranstaltung wird durch
die aktive Teilnahme, durch vorbereitende und begleitende mündliche und schriftliche Beiträge der
Studierenden, sowie eine abschließende Reflexion hergestellt.
 
Proseminar (PS) ist eine einführende Lehrveranstaltung, in der in theoretischer und praktischer
wissenschaftlicher Arbeit Fähigkeiten und methodische Fertigkeiten vermittelt, erlernt und geübt werden (z.B.
durch mündliche oder schriftliche Beiträge, Protokolle), deren Beherrschung für das Studium insgesamt oder für
einen bestimmten Fachbereich nötig ist. Der Leistungsnachweis erfolgt aufgrund von mehreren mündlichen bzw.
schriftliche Teilleistungen.
 
Übung (UE) ist eine einführende Lehrveranstaltung, in der unter Betonung der Aktivität der Studierenden unter
Anleitung des*der Lehrenden konkret vorgegebene Kompetenzen angeeignet und eingeübt werden. Der
Leistungsnachweis erfolgt aufgrund von mehreren mündlichen bzw. schriftlichen Teilleistungen.
 
Vorlesung mit integrierter Übung (VU) basiert auf dem Grundtypus der VO, enthält jedoch zusätzliche
prüfungsimmanente Elemente. Der vorgetragene Lehrstoff wird in Form mehrerer Teilleistungen geprüft.
 
Prüfungsvorbereitende Vorlesung mit Übung (PVU) dient der Vorbereitung auf die Modulprüfung, basiert auf dem
Grundtypus der VO und enthält jedoch auch prüfungsimmanente Elemente. Die dafür angegebenen ECTS-Punkte
sind nicht Teil des Leistungsumfangs des Diplomstudiums von 300 ECTS-Punkten. Der für die Module
erforderliche Leistungsnachweis wird durch die Absolvierung der Modulprüfung erbracht. Die in der PVU
vermittelten Fertigkeiten sind zentraler Bestandteil der Modulziele und werden in der Modulprüfung inhärent
überprüft.
 
Seminar (SE) ist eine in den wissenschaftlichen Diskurs und dessen Argumentationsstruktur einführende
Lehrveranstaltung. Der Leistungsnachweis erfolgt durch die aktive Teilnahme der Studierenden, mündliche
Präsentationen und schriftliche Teilleistungen, insb. durch das Verfassen wenigstens einer kurzen
wissenschaftlichen Arbeit.
 
§ 8 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
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(1) Für die folgenden prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen
Teilnahmebeschränkungen:
 
EX, PS, UE, SE: 25 Teilnehmer*innen
PVU, VU: 100 Teilnehmer*innen
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 9 Diplomarbeit und Diplomprüfungen
 
(1) Erste Diplomprüfung
Die Erste Diplomprüfung setzt sich aus den Modulen des 1. Studienabschnitts zusammen und gilt als abgelegt,
sobald sämtliche Module des 1. Studienabschnitts absolviert sind. Dem*r Studierenden wird über die Erste
Diplomprüfung ein Zeugnis mit einer Gesamtnote ausgestellt.
 
(2) Diplomarbeit
 
a) Für den positiven Abschluss des Diplomstudiums Fachtheologie ist eine Diplomarbeit zu verfassen. Sie dient
dem Nachweis der Befähigung, wissenschaftliche Themen selbständig sowie inhaltlich und methodisch nach
den aktuellen wissenschaftlichen Standards zu bearbeiten. Die Diplomarbeit wird mit 22 ECTS-Punkten bewertet.
 
b) Die Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, dass für die*den Studierenden die Bearbeitung
innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.
 
(3) Zweite Diplomprüfung
 
a) Voraussetzung für die Zulassung zur Zweiten Diplomprüfung ist die positive Absolvierung aller
vorgeschriebenen Module und Prüfungen sowie die positive Beurteilung der Diplomarbeit.
 
b) Die Zweite Diplomprüfung ist als kommissionelle Gesamtprüfung abzulegen und hat den Charakter einer
Defensio der Diplomarbeit. Diese besteht aus einem kurzen Vortrag der*des Kandidatin*en über die Diplomarbeit
und anschließenden Fragen des Prüfungssenates zur Arbeit aus der Perspektive des Faches der Diplomarbeit
sowie einer weiteren philosophischen bzw. theologischen Disziplin. Die Zweite Diplomprüfung wird mit 2 ECTS-
Punkten bewertet.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungen können grundsätzlich mündlich oder schriftlich abgehalten werden, wobei der*die Leiter*in der
Lehrveranstaltung die Form der Prüfung festlegt.
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(3) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(4) Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums
absolviert wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden.
Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
(5) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
(1) Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Diplomstudium Katholische Theologie begonnen haben, können
sich jederzeit durch eine einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Diplomstudium Katholische Theologie (Version 2015) (MBl. vom 24.06.2025, 26. Stück, Nr. 161 idgF)
unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.03.2032 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
(6) Studierende, die vor dem in Abs 1 genannten Zeitpunkt das Studium begonnen und die Studieneingangs- und
Orientierungsphase (StEOP) bereits vollständig absolviert haben, wird bei einer Unterstellung auf die neue
Curriculumsversion 2026 die StEOP in vollem Umfang anerkannt und die StEOP Neu gilt damit als erbracht.
Wenn die StEOP gem. § 78 UG anerkannt wird, dann haben Studierende im Pflichtmodul FTH 01 anstelle der
Lehrveranstaltung „PS Basistexte der Anthropologie und Ethik“, 3 ECTS, 2 SSt., die Lehrveranstaltung „VO Das
christliche Glaubensbekenntnis“, 3 ECTS, 2 SSt., ersatzweise zu absolvieren, und im Pflichtmodul FTH 26 anstelle
einer nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung im Ausmaß von 3 ECTS, 2 SSt., die Lehrveranstaltung „VO
Christliche Spiritualität“, 3 ECTS, 2 SSt.
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Anhang 1
 
Empfohlener Pfad durch das Studium
 
Erster Studienabschnitt
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

StEOP I PVU Einführung in die Theologie 6 6

StEOP II

VO Das christliche Glaubensbekenntnis 3

9VO Christliche Spiritualität 3

PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 3

FTH 01

VO Einleitung in das Alte Testament 3

9VO Einführung in das Judentum 3

VO Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters 3

FTH 02 VO Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch 3

6VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret –
Historischer Kontext und theologische Botschaft

3

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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2.

FTH 01
VO Einführung in die Religionsgeschichte 5

8
PS Basistexte der Anthropologie und Ethik 3

FTH 02

VO Grundkurs Altes Testament II: Prophetie 3

6VO Grundkurs Neues Testament II: Jüdische Wurzeln und
christliche Botschaft: Paulus, Evangelien und die
weiteren Bücher des NT

3

FTH 04

VO Theologische Grundlagenforschung I: Offenbarung
und Geschichte

3

9VO Kirchengeschichte der Neuzeit und Gegenwart
 

3

VO Geschichte der Theologie 3

FTH 05

VO Theologische Grundlagenforschung II: Schrift und
Tradition

3

9
VU Theologien der Reformation 3

VO Theologie der Ostkirchen 3

  32

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

3.

FTH 03
VO Philosophie der Antike 3

6
VO Philosophie des Mittelalters 3

FTH 04 VO Patrologie 3 3

FTH 05 SE oder EX Ökumenische Erkundungen 6 6

FTH 06 VO Philosophische Ethik 3 3

FTH 07
VU Bibelhebräisch I 3

6
PS Bibelwissenschaftliche Methoden 3

FTH 09
VO Philosophische Anthropologie I 3

6
VO aus dem Fachbereich Sozialethik 3

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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4.

FTH 03
VO Philosophie der Neuzeit 3

6
VO Interkulturelle Philosophie 3

FTH 06 VO Christliche Sozialethik 3 3

FTH 07 VU Bibelhebräisch II 3 3

FTH 09
VU Philosophische Anthropologie II 3

6
VU Ästhetik 3

FTH 12

VO Grundlagen des Kirchenrechts 3

6VO Religionen und Recht in Kirche, Schule und
Öffentlichkeit

3

FTH 16 LV nach Wahl 5 5

  29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

5.

FTH 08 VO Fundamentalpastoral 3 3

FTH 10
VU Theologische Ethik I (Grundlegung der
Fundamentalmoral)

3 3

FTH 11
VO Liturgiewissenschaft I 3

6
VO Sakramententheologie I 3

FTH 13
VO Aufbaukurs Altes Testament I: Geschichtsbücher 3

6
VO Aufbaukurs Neues Testament I 3

FTH 15
VO Metaphysik 3

6
VO Philosophische Gotteslehre I 3

FTH 16 LV nach Wahl 5 5

  29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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6.

FTH 08 VU Pastoralekklesiologie 3 3

FTH 10 VO Theologische Ethik II (Ethik des Lebens) 3 3

FTH 13
VO Aufbaukurs Altes Testament II: Weisheitsbücher 3

6
VO Aufbaukurs Neues Testament II 3

FTH 14

VO Theologische Prinzipienlehre 3

9VO Christologie 3

VO Sakramententheologie II 3

FTH 15

VU Philosophische Gotteslehre II 3

9VO Dogmatische Gotteslehre 3

VO Schöpfungslehre und Eschatologie 3

  30

 
Zweiter Studienabschnitt
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

7.

FTH 17 VO Naturphilosophie 3 3

FTH 18 VO Vertiefung Kirchengeschichte I 3 3

FTH 19
VU oder SE Homiletik 3

6
VO Religionspädagogik und Katechetik 3

FTH 20 VU Sakramentenrecht 3 3

FTH 21

VO Aufbaukurs Neues Testament III 3

9VO Exegese des Alten Testaments 3

VO Exegese des Neuen Testaments 3

FTH 22

VO Theologische Ethik III (Ethik der
Geschlechterbeziehungen)

3
6

VO Vertiefung Theologische Ethik I 3

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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8.

FTH 17

VO Philosophie der Gegenwart
oder
VO Klassiker der Religionsphilosophie
oder
SE Philosophisch und theologisch denken
oder
eine LV (pi/npi) aus dem Fachbereich Philosophie

3 3

FTH 18 VO Vertiefung Kirchengeschichte II 3 3

FTH 19
VU Spezielle Pastoraltheologien 3

6
VO Liturgiewissenschaft II 3

FTH 20 VO aus dem Fachbereich Kirchenrecht 3 3

FTH 21
VO Theologie des Alten Testaments 3

6
VO Theologie des Neuen Testaments 3

FTH 22 VO Vertiefung Theologische Ethik II 3 3

FTH 25 SE nach Wahl 6 6

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑

9.

FTH 23

VU Ekklesiologie 3

6VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage
und Religion im postmetaphysischen Kontext

3

FTH 24
VO Islam 3

6
VU Theorie und Praxis des interreligiösen Dialogs 3

FTH 25 SE nach Wahl 6 6

FTH 26 LV nach Wahl 6 6

- Diplomarbeit 6 6

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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10.

FTH 23
VU Theologische Anthropologie und Gnadenlehre 3

6
VU Vertiefung Patrologie 3

FTH 26 LV nach Wahl 6 6

-
Diplomarbeit 16

18
Zweite Diplomprüfung 2

  30

 
Anhang 2 – Englische Übersetzung der Titel der Module
 

Deutsch Englisch

StEOP Einführung in das Studium der katholischen
Theologie I (Pflichtmodul)

Introductory and Orientation Period: Introduction to
Theology I (compulsory module)

StEOP Einführung in das Studium der katholischen
Theologie II (Pflichtmodul)

Introductory and Orientation Period: Introduction to
Theology II (compulsory module)

Grundlagen der katholischen Theologie
(Pflichtmodul)

Fundamentals of Catholic Theology (compulsory
module)

Bibelwissenschaft I (Pflichtmodul) Biblical Studies I (compulsory module)

Einführung in die Christliche Philosophie
(Pflichtmodul)

Introduction to Christian Philosophy (compulsory
module)

Systematische Theologie I (Pflichtmodul) Systematic Theology I (compulsory module)

Kirche und Ökumene (Pflichtmodul) Church and Ecumenism (compulsory module)

Philosophische Ethik und christliche Sozialethik
(Pflichtmodul)

Philosophical Ethics and Christian Social Ethics
(compulsory module)

Bibelhebräisch und bibelwissenschaftliche Methoden
(Pflichtmodul)

Biblical Hebrew and Biblical Studies Methods
(compulsory module)

Pastoraltheologie (Pflichtmodul) Pastoral Theology (compulsory module)

Anthropologie, Ethik und Ästhetik (Pflichtmodul) Anthropology, Ethics and Aesthetics (compulsory
module)

Grundfragen der theologischen Ethik (Pflichtmodul) Fundamental Questions of Theological Ethics
(compulsory module)

Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie
(Pflichtmodul)

Liturgical Studies and Sacramental Theology
(compulsory module)

Grundfragen des Kirchen- und Religionsrechts
(Pflichtmodul)

Fundamental Questions of Canon Law and Religious
Law (compulsory module)
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Bibelwissenschaft II (Pflichtmodul) Biblical Studies II (compulsory module)

Systematische Theologie II (Pflichtmodul) Systematic Theology II (compulsory module)

Philosophische und theologische Gotteslehre
(Pflichtmodul)

Philosophical and Theological Doctrine of God
(compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul I (Pflichtmodul) Advanced Theology Module I (compulsory module)

Vertiefung Christliche Philosophie (Pflichtmodul) Advanced Christian Philosophy (compulsory module)

Vertiefung Kirchengeschichte (Pflichtmodul) Advanced Church History (compulsory module)

Praxisfelder der Theologie (Pflichtmodul) Practical Fields of Theology (compulsory module)

Vertiefung Kirchenrecht (Pflichtmodul) Advanced Canon Law (compulsory module)

Vertiefung Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) Advanced Biblical Studies (compulsory module)

Vertiefung Theologische Ethik (Pflichtmodul) Advanced Theological Ethics (compulsory module)

Vertiefung Systematische Theologie (Pflichtmodul) Advanced Systematic Theology (compulsory module)

Theorie und Praxis des interreligiösen Dialogs
(Pflichtmodul)

Theory and Practice of Interreligious Dialogue
(compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul II (Pflichtmodul) Advanced Theology Module II (compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul III (Pflichtmodul) Advanced Theology Module III (compulsory module)

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

 

Nr. 144
Curriculum für das Bachelorstudium Religionspädagogik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Bachelor’s programme in Religious Education
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Bachelorstudium Religionspädagogik (Version 2026) in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien
(Universitätsgesetz – UG 2002), die Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten über die mit den Reifeprüfungen der höheren Schulen verbundenen Berechtigungen zum
Besuch der Universitäten (Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998) in der jeweils geltenden Fassung,
sowie der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 33



 
(1) Das Bachelorstudium Religionspädagogik mit den Schwerpunkten „Katholische Religionspädagogik“,
„Evangelische Religionspädagogik“ und „Orthodoxe Religionspädagogik“ an der Universität Wien dient der
philosophisch-theologischen, religionswissenschaftlichen und philologischen Berufsvorbildung von
Religionspädagog*innen, vornehmlich für den Bildungsbereich (kirchliche und nichtkirchliche Institutionen,
Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Medien). Die allgemeinen
bildungswissenschaftlichen Grundlagen, die pädagogisch praktischen Studien in Verbindung mit dem
Schulpraktikum ergänzen dabei die fachdidaktische sowie fachwissenschaftliche Ausbildung.
 
(2) Die Absolvent*innen des Bachelorstudiums Religionspädagogik an der Universität Wien verfügen über
folgende fachliche und transdisziplinäre Kompetenzen:

Grundkenntnisse in der Analyse von religiösen Texten und Traditionen, der Geschichte und Entwicklung
von religiösen Phänomenen und Institutionen, deren systematischer und praktischer Reflexion;
Fähigkeit zur Urteilsbildung in religionsbezogenen oder theologischen Gebieten (Gesellschaftsanalyse,
aktualisierende Interpretation der Überlieferung usw.);
Fähigkeit zur sachgerechten Anwendung fachspezifischer Methoden (Quellenstudium, Textexegese,
Einsicht in historische, systematische, politische und praktisch-theologische Zusammenhänge,
didaktische Analyse usw.);
Fähigkeit zu differenzierter Reflexion fachbezogener Praxis;
Fähigkeit zur Selbstreflexion und Teamfähigkeit;
Respekt gegenüber anderen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen;
Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaftliche Veränderungen und ethische Fragen;
Sensibilität für heutige Denkweisen und Sprachmuster im Alltag;
Entwicklung von argumentativen Fähigkeiten und kommunikativer Kompetenz;
Medienkompetenz;
Fähigkeit zum Wahrnehmen und kritischen Hinterfragen von Ideologien und verbreiteten Stereotypen,
insbesondere Geschlechterstereotypen und Stereotypen in Bezug auf Angehörige bestimmter ethnischer
Gruppen;
Fähigkeit zur kritischen Reflexion religiöser Traditionen;
Fähigkeit zur Weiterbildung und zum Erwerb von Zusatzqualifikationen aus religionsbezogenen,
theologischen und anderen Gebieten.

 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium Religionspädagogik beträgt 180 ECTS-Punkte. Das entspricht
einer vorgesehenen Studiendauer von sechs Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 180 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen
(inklusive Bachelorarbeit) positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
Die Zulassung zum Bachelorstudium Religionspädagogik erfolgt gemäß dem Universitätsgesetz 2002 in der
jeweils gültigen Fassung.
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§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Bachelorstudiums Religionspädagogik ist der akademische Grad „Bachelor of Arts“ –
abgekürzt BA – zu verleihen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

BRP 01 (StEOP) Bildung, Profession, Sprache und Schule 5 ECTS

BRP 02 (StEOP) Einführung in die Theologie 12 ECTS

BRP 03 Religiöse Vielfalt 11 ECTS

 

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Katholische
Religionspädagogik

152 ECTS

BRP 04krp Bibelwissenschaft I 12 ECTS

BRP 05krp Grundlagen der katholischen Theologie 12 ECTS

BRP 06krp Geschichte der Philosophie 9 ECTS

BRP 07krp Lehren und Lernen 6 ECTS

BRP 08krp Pädagogisches Praktikum 6 ECTS

BRP 09krp Ethik 12 ECTS

BRP 10krp Kirchengeschichte 6 ECTS

BRP 11krp Religiöse Bildung und Schulpraxis 13 ECTS

BRP 12krp Reflexionsfeld Schule und Profession 4 ECTS

BRP 13krp Bibelwissenschaft II 18 ECTS

BRP 14krp Anthropologie 9 ECTS

BRP 15krp Grundlagen und Formen des Kirche-Seins 9 ECTS

BRP 16krp Metaphysik und Gotteslehre 12 ECTS

BRP 17krp Kirchliche Grundvollzüge in Schule und Öffentlichkeit 10 ECTS

BRP 18krp Theologisches Vertiefungsmodul 14 ECTS

 

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Evangelische
Religionspädagogik

152 ECTS

BRP 04erp Lehren und Lernen 6 ECTS
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BRP 05erp Pädagogisches Praktikum 6 ECTS

BRP 06erp Reflexionsfeld Schule und Profession 4 ECTS

BRP 07erp Fachbezogenes Praktikum Unterrichtsfach Evangelische Religion 7 ECTS

BRP 08erp Grundlagen der Fachdidaktik Evangelische Religion 6 ECTS

BRP 09erp Einzelthemen Fachdidaktik Evangelische Religion 6 ECTS

BRP 10erp Neutestamentliches Griechisch 6 ECTS

BRP 11erp Einführung in die Bibelwissenschaften 12 ECTS

BRP 12erp Einführung in die Kirchengeschichte 11 (16) ECTS

BRP 13erp Einführung in die Dogmatik 10 (15) ECTS

BRP 14erp Einführung in die Ethik 6 ECTS

BRP 15erp Einführung in die Praktische Theologie 8 ECTS

BRP 16erp Vertiefung Religionswissenschaft 6 ECTS

BRP 17erp Vertiefung Bibelwissenschaften 14 (19) ECTS

BRP 18erp Vertiefung Kirchengeschichte 6 ECTS

BRP 19erp Vertiefung Systematische Theologie 12 ECTS

BRP 20erp Freie Vertiefung 21 ECTS

 

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik 152 ECTS

BRP 04orp Einführung in die Bibelwissenschaft 9 ECTS

BRP 05orp Einführung in die orthodoxe Theologie 15 ECTS

BRP 06orp Philosophie und Fundamentaltheologie 6 ECTS

BRP 07orp Lehren und Lernen 6 ECTS

BRP 08orp Pädagogisches Praktikum 6 ECTS

BRP 09orp Christliche Ethik 6 ECTS

BRP 10orp Kirchengeschichte 9 ECTS

BRP 11orp Religiöse Bildung und Schulpraxis 13 ECTS

BRP 12orp Reflexionsfeld Schule und Profession 4 ECTS

BRP 13orp Vertiefung Bibelwissenschaft 15 ECTS

BRP 14orp Vertiefung orthodoxe Religionspädagogik 9 ECTS

BRP 15orp Theologisches Vertiefungsmodul I 20 (22) ECTS
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BRP 16orp Theologisches Vertiefungsmodul II 15 (17) ECTS

BRP 17orp Theologisches Vertiefungsmodul III 11 (13) ECTS

BRP 18orp Ökumenisches Vertiefungsmodul 6 ECTS

 

Gesamt 180 ECTS

 
Anhang 1 zu diesem Curriculum enthält den empfohlenen Pfad durch das Studium.
 
(2) Modulbeschreibungen
 
Studieneingangs- und Studienorientierungsphase (15 ECTS)
 

BRP 01 (StEOP) Bildung, Profession, Sprache und Schule (Pflichtmodul) 5 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden erhalten eine fundierte Einführung in die grundlegenden
Fragen der pädagogischen Profession und der Institution Schule und entwickeln
ein initiales bildungswissenschaftlich begründetes und differenzsensibles
Professionsverständnis und Berufsethos. Dies erfolgt in einer Weise, die eine
kritische Reflexion der eigenen Studien- und Berufsperspektive im
Spannungsfeld von persönlicher Motivation und professioneller Verantwortung
in einer globalisierten, digitalisierten, inklusiven, vielsprachigen und
heterogenen Gesellschaft wissenschaftlich ermöglicht. Zugleich wird der
Grundstein für eine offene, reflektierte und wertschätzende Haltung gegenüber
sozialer Diversität gelegt, wie sie im Sinne einer interkulturell orientierten
Bildung unabdingbar ist. Dabei setzen sich die Studierenden auch mit den
strukturellen, historischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen des
österreichischen Schulsystems auseinander und entwickeln ein
Grundverständnis von Schule im Gesamtkomplex des Bildungssystems und im
Kontext lebenslangen Lernens.
Studierende machen sich mit zentralen Begriffen, Konzepten und Theorien der
Bildung vertraut und entwickeln ein grundlegendes Verständnis für die
Bedeutung sprachlicher Diversität sowie von Mehrsprachigkeit im Kontext
inklusiver und diskriminierungssensibler Lehr- und Lernprozesse. Dabei
erwerben sie Kenntnisse und Kompetenzen zu Konzepten von Deutsch als
Zweitsprache und sprachlicher Bildung, die die mitgebrachten sprachlichen
Ressourcen der Schüler*innen berücksichtigen und mit besonderem Fokus auf
die Unterrichtssprache(n) fördern.
Der schulische Bildungsauftrag wird im Zusammenhang mit relevanten
gesellschaftlichen Desideraten, Krisen und aktuellen bildungspolitischen
Rahmenbedingungen thematisiert, um eine fundierte Grundlage für vertiefende
Auseinandersetzungen mit pädagogischen Fragestellungen im weiteren
Studium zu schaffen.
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Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
VO zu Bildung, Profession, Sprache und Schule, 5 ECTS, 3 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (5 ECTS)

 

BRP 02 (StEOP) Einführung in die Theologie (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden erwerben Kenntnisse zentraler theologischer Grundbegriffe
des Christentums. Sie setzen sich zum einen systematisch-theologisch mit der
vom II. Vatikanischen Konzil geforderten Einführung in das Heilsmysterium des
Christentums auseinander, zum anderen mit religionspädagogischen und
pastoraltheologischen Herausforderungen im Kontext säkularer und religiös
pluraler Gesellschaften. Weiters gewinnen sie einen Überblick über historische
und aktuelle Entwürfe der Theologie von der Zeit der Kirchenväter bis ins 20.
Jahrhundert.
Die Studierenden erwerben dabei die Fähigkeit, Sinnpotentiale des christlichen
Glaubens in Hinblick auf Fragen zu erschließen, die aus den gegenwärtigen
symbolischen Ordnungen und deren Diskursen erwachsen. Weiters können sie
aktuelle lokale und globale Herausforderungen in ihrer theologischen Relevanz
für die Praxis in Pastoral, Kirche und Schule reflektieren.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung:
PVU Einführung in die Theologie, 6 ECTS, 4 SSt.
VO Theologische Enzyklopädie, 3 ECTS, 2 SSt.
 
Prüfungsimmanenter Bestandteil:
VU Frühchristliche Glaubensreflexion: Grundlagen, Kontexte und Relevanz, 3
ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der kombinierten Modulprüfung bestehend aus:
1) Schriftlicher Prüfung (9 ECTS)
2) Vorlesung mit Übung (pi) (3 ECTS)

 
Einheitliche Beurteilungsstandards
Für die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen im Rahmen der StEOP legt das studienrechtlich zuständige
Organ zur Sicherstellung von einheitlichen Beurteilungsstandards (nach Anhörung der Lehrenden dieser
Veranstaltungen) die Inhalte und Form der Leistungsüberprüfung, die Beurteilungskriterien und die Fristen für die
sanktionslose Abmeldung von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen verbindlich fest. Diese Festlegung ist
rechtzeitig vor Beginn der Lehrveranstaltungen in Form einer Ankündigung, insb. durch Eintragung in das
elektronische Vorlesungsverzeichnis und durch Veröffentlichung auf der Website der Studienprogrammleitung,
bekannt zu geben.
 
Folgende Lehrveranstaltungen dürfen bereits vor vollständiger Absolvierung der Studieneingangs- und
Orientierungsphase absolviert werden: Modul BRP 03: VO Einführung in das Judentum (3 ECTS), VO Islam (3
ECTS), VO Einführung in die Religionsgeschichte oder VO Einführung in die Vergleichend-systematische
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Religionswissenschaft (5 ECTS).
 

BRP 03 Religiöse Vielfalt (Pflichtmodul) 11 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben Kenntnisse und Kompetenzen für ein
professionelles Rollenverständnis im Kontext religiöser Pluralität. Der
inhaltliche Schwerpunkt liegt neben religionswissenschaftlichen Zugängen auf
Judentum und Islam.
Die Studierenden werden befähigt, die historische Genese aktueller
interreligiöser Herausforderungen in die großen geschichtlichen
Zusammenhänge einzuordnen. Dabei erlernen sie auch einen sachgerechten
Umgang mit ausgewähltem historischem Quellenmaterial. Weiters können sie
die theologische Bedeutung des Dialogs mit dem Judentum und dem Islam für
den christlichen Glauben verstehen und kommunizieren und antijüdische/
antisemitische und antiislamische Stereotype erkennen und bearbeiten.
Sie erwerben religionswissenschaftliches Grundwissen und die Kompetenz, die
doktrinellen und praktisch-rituellen Charakteristika von Judentum,
Christentum und Islam in Geschichte und Gegenwart aus der Perspektive der
Religionswissenschaft ins Gespräch zu bringen. Dabei erfassen sie diese
Traditionen in ihren Verbindungen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden.

Modulstruktur VO Einführung in das Judentum, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Islam, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Einführung in die Religionsgeschichte, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
oder
VO Einführung in die Vergleichend-systematische Religionswissenschaft, 5
ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (11 ECTS)

 
Die Studierenden wählen nach Maßgabe des Angebots eine der folgenden Alternativen Pflichtmodulgruppen:
 
Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Katholische Religionspädagogik
 
Diese Alternative Pflichtmodulgruppe muss gewählt werden, um die Zulassungsvoraussetzungen für das
Masterstudium Religionspädagogik mit dem Schwerpunkt Katholische Religionspädagogik zu erfüllen.
 
Für den Schwerpunkt katholische Religionspädagogik sind bezüglich der vor dem Bachelorabschluss zu
erbringenden Zusatzprüfung aus Latein die Bestimmungen der Universitätsberechtigungsverordnung in der
jeweils gültigen Fassung zu beachten. Die gegebenenfalls vorgeschriebene Zusatzprüfung Latein darf nicht die
letzte Prüfung des Studiums sein.
 

BRP 04krp Bibelwissenschaft I (Pflichtmodul) 12 ECTS
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Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben die nötigen Kenntnisse über Inhalt und Aufbau der
Schriften des Alten und Neuen Testaments mit Blick auf ihre Entstehung und
Theologie – als Gotteswort in Menschenwort – sowie auf ihr Umfeld und ihre
Wirkungsgeschichte. Sie können die historischen, hermeneutischen und
theologischen Grundlagen der Bibelwissenschaft verstehen und erwerben die
Kompetenz für die Exegese der Bibel und biblisches Lernen im schulischen
Bereich. Zudem erwerben sie vertiefende Kompetenzen in der Anwendung
bibelwissenschaftlicher Methoden.

Modulstruktur VO Einleitung in das Alte Testament, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret – Historischer Kontext und
theologische Botschaft, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS Bibelwissenschaftliche Methoden, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

 

BRP 05krp Grundlagen der katholischen Theologie (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden setzen sich mit zentralen Inhalten der Gottesfrage und der
Christologie auseinander und reflektieren die theologiegeschichtliche
Entwicklung und ökumenische Relevanz des christlichen
Glaubensbekenntnisses.
Sie erwerben die Fähigkeit, sich religionsdidaktisch mit aktuellen
philosophischen und theologischen Fragen auseinanderzusetzen und diese in
die religionspädagogische Praxis zu vermitteln.
Sie erwerben zudem grundlegende Fähigkeiten im wissenschaftlichen
theologischen Arbeiten, wie die sachgerechte Aufbereitung und Interpretation
wissenschaftlicher Texte, die Recherche in analogen und digitalen Kontexten
sowie den Umgang mit KI-gestützten Werkzeugen. Sie lernen, fachadäquate
Forschungsfragen zu entwickeln und wissenschaftliche Arbeiten in Grundzügen
zu konzipieren.

Modulstruktur VO Theologische Grundlagenforschung I: Offenbarung und Geschichte, 3 ECTS, 2
SSt. (npi)
VO Das christliche Glaubensbekenntnis, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Philosophisch und theologisch Denken (FD), 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) 6 ECTS)
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BRP 06krp Geschichte der Philosophie (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse in der Geschichte der
europäischen Philosophie von den Anfängen im frühgriechischen Denken zu
den Hauptgestalten neuzeitlicher Philosophie, mit besonderer
Berücksichtigung der christlichen Denktraditionen. Sie entwickeln ein
Verständnis für den Zusammenhang zwischen philosophischen Systemen und
systematisch-theoretischen Religionstheorien auf dem Gebiet der
systematischen Theologie, der Religionsphilosophie und der
Religionssoziologie.

Modulstruktur VO Philosophie der Antike, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Philosophie des Mittelalters, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Philosophie der Neuzeit, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS)

 

BRP 07krp Lehren und Lernen (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Studierende erwerben grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf
die individuellen und sozialen Bedingungen und Ziele schulbezogenen Lehrens
und Lernens aus bildungswissenschaftlicher und psychologischer Perspektive.
Sie erhalten eine systematische Einführung in die menschliche Entwicklung und
den daraus folgenden Ableitungen für das Lehren und Lernen auf
psychologischer und pädagogischer Basis. Darüber hinaus lernen sie die
Grundlagen einer forschungsbasierten Lerndiagnostik kennen und erwerben
Wissen zu möglichen Lern- und Verhaltensauffälligkeiten. Die Studierenden
begreifen schulisches Lehren und Lernen auch als Teil komplexer sozialer
Lebensräume und erwerben Fähigkeiten, um im inklusiven Umgang mit
Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und weiteren relevanten Akteur*innen
im Umfeld der Schule professionell zu agieren und diesen zu reflektieren. Sie
erlernen grundlegende Kenntnisse in Bezug auf kindgerechte und
kinderrechtskonforme Formen des Lehrens und Lernen, welche Schüler*innen
dabei unterstützen sollen, mit der Komplexität ihrer Lebensräume nachhaltig
umgehen zu können.
Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen in den Bereichen
Kommunikations- und Sprachkompetenz sowie gruppendynamische Prozesse
(z.B. Unterrichtsgespräche, Interaktionsprozesse, Medien und Digitalität),
Entwicklung und Förderung (z.B. Heterogenität der Schüler*innen, Diagnostik,
individuelle Entwicklungsverläufe, Leistungsmessung), Motivationsförderung
und Individualisierung, Mitgestaltung durch Schüler*innen (Kinderrechte,
Demokratiebildung) und entwickeln so eine reflektierte und engagierte Haltung
im schulischen Kontext.

Modulstruktur VO Grundlagen von Lehren und Lernen, 4 ECTS, 3 SSt. (npi)
UE zu Grundlagen von Lehren und Lernen, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)
 
Es wird dringend empfohlen, die VO und UE im gleichen Semester zu
absolvieren.
 
Studierende, die sich im Bereich der schulischen Primarstufe spezialisieren,
absolvieren stattdessen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Niederösterreich (KPH).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (4 ECTS) und prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS) oder allfälliger Lehrveranstaltungen aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der KPH im Ausmaß von 6 ECTS

 

BRP 08krp Pädagogisches Praktikum (Pflichtmodul) 6 ECTS
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Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 07krp

Modulziele Das Modul Pädagogisches Praktikum vermittelt Studierenden grundlegende
Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf ihr grundlegendes
Professionsverständnis und ihr zukünftiges Berufsfeld. Es umfasst die
Beobachtung von Lehrenden und Lernenden, die schriftliche Auswertung der
Hospitationen sowie erste eigene Ansätze in der Gestaltung von
Lernumgebungen an einem Schulstandort (Sekundarstufe). Die Studierenden
beobachten und analysieren Unterricht unter Aspekten u.a. diversitätsgerechter
Prinzipien, Deutsch als Zweitsprache und sprachlicher Bildung (z.B. DaZKomP),
zentraler Dimensionen von Unterrichtsqualität und individueller
Lernvoraussetzungen. Darüber hinaus entwickeln sie Kompetenzen zur
Gestaltung inklusiver Lehr-/Lernsettings, die verschiedene Sozialformen und
digitale Medien (z.B. auf Grundlage des TPACK-Modells) berücksichtigen. Sie
planen und gestalten lernförderliche Unterrichtssequenzen unter
Berücksichtigung curricularer Vorgaben und didaktischer Modelle.
Studierende erwerben durch die forschungsbasierte sowie praxisorientierte
Begleitung des Schulpraktikums allgemeindidaktische und pädagogisch-
praktische Kompetenzen. Die Reflexion der Erfahrungen an dem jeweiligen
Schulstandort fließt in den Praktikumsbegleitkurs ein und ermöglicht so den
Einblick in verschiedene Schulformen. Schließlich sind die Studierenden in der
Lage, Unterrichtsmodelle und didaktische Prinzipien auf Basis
forschungsbasierter Erkenntnisse kritisch zu analysieren. Eine selbstreflexive
Haltung wird gefördert, indem Studierende ihre eigene Schulbiografie und
praktische Erfahrungen mit theoretischen Inhalten reflektieren und
verschriftlichen.
Weiters erhalten die Studierenden im Praktikumsbegleitkurs eine Einführung in
die Allgemeine Didaktik, in Modelle zu Classroom Management, in
Bewertungssysteme, in Gewalt-, Diskriminierungs- und Mobbingprävention und
in die Kooperation mit Eltern und Erziehungsberechtigten.
Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls über grundlegende
Kompetenzen zur effektiven Gestaltung von bildungsförderndem Unterricht.

Modulstruktur Die Lehrveranstaltung PR Pädagogisches Praktikum, 6 ECTS, 3 SSt. (pi) besteht
aus den beiden folgenden Teilen:
 
Schulpraktikum, 2 ECTS
Praktikumsbegleitkurs ABG, 4 ECTS, 3 SSt. (pi)
 
Das Schulpraktikum und der Praktikumsbegleitkurs müssen gemeinsam im
selben Semester absolviert werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung des PR Pädagogisches Praktikum (pi) (6 ECTS)
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BRP 09krp Ethik (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der philosophischen wie
der theologischen Ethik, insbesondere verschiedene ethische Denkformate und
Argumentationsformen sowie die zentralen ethischen Konzepte aus den
maßgeblichen katholisch-theologischen und philosophischen Denktraditionen.
Damit erlangen die Studierenden die Fähigkeit, unterschiedliche
Wertüberzeugungen aus der Perspektive der katholischen Lehrtradition zu
analysieren, zu rekonstruieren und kritisch zu reflektieren.
Die Studierenden erwerben zudem zeitdiagnostische Kompetenz und die
Fähigkeit, ethisch und politisch relevante Fragestellungen zu erkennen und auf
Basis philosophischer und theologischer Ethik- bzw. Wertkonzeptionen
adäquate Handlungsoptionen zu entwickeln. Sie werden befähigt, ethische
Herausforderungen der Gegenwart (wie z.B. Infragestellungen der
Menschenwürde, Ethische Herausforderung an den Lebensrändern, globale
Ungerechtigkeit, Klimakrise, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Krieg) zu
identifizieren und dazu argumentativ Stellung zu beziehen.
Im Bereich der Fachdidaktik erwerben die Studierenden die Fähigkeit,
ausgewählte ethische Fragestellungen für den schulischen Bereich
aufzubereiten.

Modulstruktur VU Grundlagen der Ethik für Lehramt, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Theologische Ethik II (Ethik des Lebens), 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Christliche Sozialethik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Ethische Bildung (FD), 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS)

 

BRP 10krp Kirchengeschichte (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse der Kirchengeschichte des
Altertums und des Mittelalters und werden dabei mit den Grundgestalten des
christlichen Glaubens und ihrer theologischen Reflexion vertraut. Dabei
erlernen sie auch einen sachgerechten Umgang mit ausgewähltem
historischem Quellenmaterial.
Weiters erwerben sie Kenntnisse der neueren Kirchengeschichte mit Fokus auf
Österreich und Europa und werden dadurch befähigt, die historische Genese
aktueller innerkirchlicher und ökumenischer Herausforderungen zu erklären
und in die großen geschichtlichen Zusammenhänge einzuordnen.

Modulstruktur VO Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Kirchengeschichte der Neuzeit und Gegenwart, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

BRP 11krp Religiöse Bildung und Schulpraxis (Pflichtmodul) 13 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, religionspädagogische und
fachdidaktische Theorien und Konzepte kritisch zu reflektieren und für die
Gestaltung religiöser Lernprozesse im Blick auf die Lebenswelt der Lernenden
und ein inklusives Bildungsverständnis didaktisch aufzubereiten (u.a. durch
Erarbeitung diagnostischer Instrumente zur Inklusion). Das Modul fördert die
reflektierte Auseinandersetzung mit dem Professionsverständnis von
Religionslehrkräften (u.a. durch Biographiearbeit).
Zur Entwicklung professionellen unterrichtlichen Handelns im
Religionsunterricht erwerben die Studierenden Kompetenzen in der
theoriegeleiteten und an fachdidaktischen Prinzipien orientierten Planung und
Durchführung des Unterrichts. Studierende sammeln in diesem Kontext
theoriebasierte Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität und sprachlicher
Vielfalt und erwerben erste Kompetenzen hinsichtlich einer
zielgruppenspezifischen und diversitätssensiblen Planung, Durchführung und
Reflexion von Fachunterricht.

Modulstruktur VU Theorie religiöser Bildung, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE Religionsdidaktik (FD), 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Außerdem absolvieren die Studierenden die Lehrveranstaltung PR
Fachbezogenes Praktikum (7 ECTS) (pi) bestehend aus den beiden folgenden
Teilen:

Schulpraktikum Bachelor Unterrichtsfach Katholische Religion, 4 ECTS
Praktikumsbegleitkurs Bachelor, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Fachbezogenes Schulpraktikum und Praktikumsbegleitkurs müssen gemeinsam
im selben Semester absolviert werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (13 ECTS)

 

BRP 12krp Reflexionsfeld Schule und Profession (Pflichtmodul) 4 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Studierende erlangen ein Verständnis von Bildungssystemen, deren
Funktionsweisen und Zusammenhänge und erkennen Schule als
gesellschaftliche Institution. Sie werden unter Berücksichtigung
professionsethischer Dilemmata zur kritischen Auseinandersetzung mit dem
Sozialraum Schule und ihrer eigenen Berufsrolle angeregt. Dazu gehört auch
Erfahrungen mit Rollenhandeln in unterschiedlichen Schulkontexten zu
reflektieren.
Studierende kennen Grundbegriffe und Theorien der Schule und können den
Bezug zwischen Funktionen der Schule und gesellschaftstheoretischen
Paradigmen herstellen und kritisch hinterfragen sowie neuere Schulkonzepte
damit in Verbindung bringen. Sie kennen verschiedene Schulformen und
alternative pädagogische Modelle.
Studierende reflektieren den Zusammenhang von Schulwandel, Veränderungen
der (Lehrer*innen-)Profession und ihren eigenen Erfahrungen, wie z.B. der
eigenen Sprachbiographie. Sie können aktuelle Formen und Besonderheiten
der österreichischen Schulstruktur in ihrer Genese erklären und die jeweiligen
Auswirkungen auf Bildungsgänge, Bildungswege und Bildungsbiographien
reflektieren.
Studierende verstehen Schule als vielschichtige Organisation und das komplexe
Verhältnis dieser Organisation und der (Lehrer*innen-)Profession zwischen
Steuerung und Autonomie. Sie erkennen die Bedeutung von
Qualitätsbewusstsein und Qualitätsstandards in Schule und Unterricht.
Studierende erkennen Schule als historisch und gesellschaftlich geprägten
sozialen Lebensraum mit kontextspezifischen sozialen und kommunikativen
Dynamiken. Sie erkennen sich als Teil eines Kollegiums mit
professionsbezogenen Rollen im Team und nutzen das Potential
multiprofessioneller Zusammenarbeit zum Wohle der Schüler*innen. Sie
gestalten Bildungspartnerschaften mit Erziehungsberechtigten – insbesondere
im Kontext von Heterogenität der sprachlichen und schulbiografischen
Voraussetzungen. Zudem können sie die Potenziale des sozialen Lebensraums
Schule und (emergenter) Bildungstechnologien konstruktiv im Sinne ihres
Professionsverständnisses nutzen.

Modulstruktur PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

 

BRP 13krp Bibelwissenschaft II (Pflichtmodul) 18 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 04krp
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse im bibelwissenschaftlichen
Arbeiten. Sie bilden die Fähigkeit aus, übergreifende thematische
Zusammenhänge einzelner oder mehrerer Schriften bzw. Textkorpora zu
erschließen.
Weiters erwerben sie die Fähigkeit zur forschungsbasierten Entwicklung und
kritischen Beurteilung bibeldidaktischer Konzepte und Unterrichtsmaterialien;
dabei wird die Fähigkeit zur Berücksichtigung heterogener Ausgangslagen von
Schüler*innen gefördert.

Modulstruktur VO Grundkurs Altes Testament II: Prophetie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Neues Testament II: Jüdische Wurzeln und christliche Botschaft:
Paulus, Evangelien und die weiteren Bücher des NT, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Aufbaukurs Altes Testament I: Geschichtsbücher, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Aufbaukurs Neues Testament I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Aufbaukurs Neues Testament II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Bibeldidaktik (FD), 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (15 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

 

BRP 14krp Anthropologie (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden lernen die maßgebenden Konzeptionen der philosophischen
Anthropologie kennen. Sie erwerben die Fähigkeit, die anthropologisch-
ethischen Konzeptionen der europäischen Philosophie in ihrer theologischen
und gesellschaftlichen Relevanz zu begreifen und entwickeln ein
Problembewusstsein sowie Argumentationskompetenzen angesichts
gegenwärtiger Herausforderungen einer universalistischen Ethik, v.a. durch den
ethischen Relativismus und Naturalismus. Die Studierenden sind mit
ausgewählten Themen angewandter Ethik vertraut, z.B. der Politischen Ethik,
der Demokratie, der Sozialstaatlichkeit, der internationalen Ethik, der
Wirtschaftsethik oder der Medienethik (inkl. KI).
Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu verschiedenen Zugängen der
Philosophie der Ästhetik und erwerben die Kompetenz, sich mit dem
Phänomen Religion aus philosophisch-ästhetischer Perspektive
auseinanderzusetzen.

Modulstruktur VO Philosophische Anthropologie I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Philosophische Anthropologie II, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VU Ästhetik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3
ECTS)
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BRP 15krp Grundlagen und Formen des Kirche-Seins (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben wesentliche Kenntnisse zum Zusammenhang von
christlicher Offenbarung und kirchlicher Gemeinschaft.
Die Studierenden werden befähigt, die enge Verbindung von Schrift, Text und
Erkennen im Zusammenhang religiöser Traditionen zu verstehen und dabei
verschiedene religiöse, textgebundene Ansprüche zu unterscheiden und auf
differenzierte Überlieferungsverfahren, insbes. in Christentum und Judentum,
hin zu reflektieren.
Die Studierenden setzen sich mit grundlegend Fragen der Rechtstheorie und
Rechtstheologie auseinander und erwerben so ein theologisches Verständnis
des Kirchenrechts in Hinblick auf seine Interpretation und Anwendung. Sie
reflektieren die Bedeutung der Rechtsgeschichte und deren Beitrag für die
kirchliche und säkulare Rechtskultur der Gegenwart. Dadurch erlangen sie die
Kompetenz, die wichtigsten formellen und materiellen Quellen des kirchlichen
Rechts angemessen zu interpretieren und auf die pastorale Praxis hin
anzuwenden.
Sie erwerben zudem Grundkenntnisse der Theologien der Reformation und
werden so für einen theologischen Dialog mit diesen Traditionen befähigt.

Modulstruktur VO Theologische Grundlagenforschung II: Schrift und Tradition, 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
VO Grundlagen des Kirchenrechts, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Theologien der Reformation, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungs-immanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS) und aller Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6
ECTS)

 

BRP 16krp Metaphysik und Gotteslehre (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse philosophischer und
systematisch-theologischer Kernthemen, insbes. der philosophischen und
theologischen Gotteslehre. Sie werden befähigt, die Frage nach der Existenz und
dem Wesen Gottes theologisch kompetent zu argumentieren und im Dialog mit
Gesellschaft und Wissenschaft geschichtlich einzuordnen, hermeneutisch zu
erschließen und für heutige Fragehorizonte fruchtbar zu machen. Weiters
erwerben sie die Fähigkeit, der modernen Religionskritik ebenso wie
naturalistischen Reduktionen und pluralen und säkularen Weltentwürfen
kritisch und konstruktiv zu begegnen.
Die Studierenden setzen sich zudem mit zentralen Inhalten der Christologie im
Kontext der Trinitätstheologie auseinander, erwerben Kenntnisse über deren
historische Entwicklung und die Fähigkeit, verschiedene Positionen der Lehre
über Jesus Christus kompetent darzustellen.

Modulstruktur VO Metaphysik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Philosophische Gotteslehre I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Dogmatische Gotteslehre, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Christologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

BRP 17krp Kirchliche Grundvollzüge in Schule und Öffentlichkeit 
(Pflichtmodul)

10 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Aufbauend auf den liturgiewissenschaftlichen und sakramententheologischen
Grundlagen erwerben die Studierenden die Fähigkeiten, welche für das
Verständnis, die Vorbereitung und die Leitung von religiösen Feiern in der Schule
wesentlich sind.
Sie erwerben Grundkenntnisse der Schulpastoral und pastoral-liturgische
Fähigkeiten, um seelsorgliche Herausforderungen im System Schule adäquat
adressieren und religiös-liturgische Erfahrungen mit Schüler*innen reflektieren
zu können.
Die Studierenden erwerben die Kompetenz, auf der Grundlage der universal-
und (österreichischen) partikularkirchlichen Ordnungen liturgische Feiern im
ökumenischen, interreligiösen und interkulturellen Kontext des Systems Schule
kritisch reflektiert zu gestalten und zu leiten. So erwerben sie die Fähigkeit, die
kirchen- und religionsrechtlichen Herausforderungen im schulischen Kontext
sachgerecht zu interpretieren und umzusetzen.

Modulstruktur VO Religionen und Recht in Kirche, Schule und Öffentlichkeit, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
VO Sakramententheologie I, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
UE Seelsorge und Feiern in der Schule, 4 ECTS, 2 SSt (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungs-immanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS) und aller Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6
ECTS)

 

BRP 18krp Theologisches Vertiefungsmodul (Pflichtmodul) 14 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Die Studierenden erweitern ihre Kenntnisse in den Disziplinen der katholischen
Theologie und ihre Kompetenzen im Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten.
Durch das Abfassen einer Bachelorarbeit erwerben die Studierenden vertiefte
Lese- und Schreibkompetenz, Sprach- und Argumentationskompetenz. Sie
lernen, eine Forschungsfrage zu entwickeln und eine wissenschaftliche Arbeit zu
konzipieren, auszuarbeiten und zu präsentieren (inkl. Recherche, Gliederung,
Methodik etc.).
Wahlweise vertiefen sich die Studierenden darüber hinaus in den Disziplinen der
katholischen Theologie oder erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der
Primarpädagogik.

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Lehrangebots ein Seminar (pi) aus
dem Bereich der katholischen Theologie im Ausmaß von 6 ECTS, 2 SSt., in
dessen Rahmen die Bachelorarbeit verfasst wird. Die Lehrveranstaltung wird
durch Abfassung der Bachelorarbeit um 2 ECTS aufgewertet.
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Lehrangebots ein
Seminar (pi) aus dem Bereich der katholischen Theologie im Ausmaß von 6
ECTS, 2 SSt.
 
Studierende, die sich im Bereich der schulischen Primarstufe spezialisieren,
absolvieren stattdessen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Niederösterreich (KPH).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) einschließlich Verfassen der Bachelorarbeit und 
allfälliger Lehrveranstaltungen aus dem Lehrveranstaltungsangebot der KPH im
Ausmaß von insgesamt 14 ECTS

 
Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik
 
Diese Alternative Pflichtmodulgruppe muss gewählt werden, um die Zulassungsvoraussetzungen für das
Masterstudium Religionspädagogik mit dem Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik zu erfüllen.
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BRP 04erp Lehren und Lernen (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Studierende erwerben grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf
die individuellen und sozialen Bedingungen und Ziele schulbezogenen Lehrens
und Lernens aus bildungswissenschaftlicher und psychologischer Perspektive.
Sie erhalten eine systematische Einführung in die menschliche Entwicklung und
den daraus folgenden Ableitungen für das Lehren und Lernen auf
psychologischer und pädagogischer Basis. Darüber hinaus lernen sie die
Grundlagen einer forschungsbasierten Lerndiagnostik kennen und erwerben
Wissen zu möglichen Lern- und Verhaltensauffälligkeiten. Die Studierenden
begreifen schulisches Lehren und Lernen auch als Teil komplexer sozialer
Lebensräume und erwerben Fähigkeiten, um im inklusiven Umgang mit
Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und weiteren relevanten Akteur*innen
im Umfeld der Schule professionell zu agieren und diesen zu reflektieren. Sie
erlernen grundlegende Kenntnisse in Bezug auf kindgerechte und
kinderrechtskonforme Formen des Lehrens und Lernen, welche Schüler*innen
dabei unterstützen sollen, mit der Komplexität ihrer Lebensräume nachhaltig
umgehen zu können.
Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen in den Bereichen
Kommunikations- und Sprachkompetenz sowie gruppendynamische Prozesse
(z.B. Unterrichtsgespräche, Interaktionsprozesse, Medien und Digitalität),
Entwicklung und Förderung (z.B. Heterogenität der Schüler*innen, Diagnostik,
individuelle Entwicklungsverläufe, Leistungsmessung), Motivationsförderung
und Individualisierung, Mitgestaltung durch Schüler*innen (Kinderrechte,
Demokratiebildung) und entwickeln so eine reflektierte und engagierte Haltung
im schulischen Kontext.

Modulstruktur VO Grundlagen von Lehren und Lernen, 4 ECTS, 3 SSt. (npi)
UE zu Grundlagen von Lehren und Lernen, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)
 
Es wird dringend empfohlen, die VO und UE im gleichen Semester zu
absolvieren.
 
Studierende, die sich im Bereich der schulischen Primarstufe spezialisieren,
absolvieren stattdessen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Niederösterreich (KPH).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (4 ECTS) und prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS) oder allfälliger Lehrveranstaltungen aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der KPH im Ausmaß von 6 ECTS

 

BRP 05erp Pädagogisches Praktikum (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

BRP 04erp

Modulziele Das Modul Pädagogisches Praktikum vermittelt Studierenden grundlegende
Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf ihr grundlegendes
Professionsverständnis und ihr zukünftiges Berufsfeld. Es umfasst die
Beobachtung von Lehrenden und Lernenden, die schriftliche Auswertung der
Hospitationen sowie erste eigene Ansätze in der Gestaltung von
Lernumgebungen an einem Schulstandort (Sekundarstufe). Die Studierenden
beobachten und analysieren Unterricht unter Aspekten u.a. diversitätsgerechter
Prinzipien, Deutsch als Zweitsprache und sprachlicher Bildung (z.B. DaZKomP),
zentraler Dimensionen von Unterrichtsqualität und individueller
Lernvoraussetzungen. Darüber hinaus entwickeln sie Kompetenzen zur
Gestaltung inklusiver Lehr-/Lernsettings, die verschiedene Sozialformen und
digitale Medien (z.B. auf Grundlage des TPACK-Modells) berücksichtigen. Sie
planen und gestalten lernförderliche Unterrichtssequenzen unter
Berücksichtigung curricularer Vorgaben und didaktischer Modelle.
Studierende erwerben durch die forschungsbasierte sowie praxisorientierte
Begleitung des Schulpraktikums allgemeindidaktische und pädagogisch-
praktische Kompetenzen. Die Reflexion der Erfahrungen an dem jeweiligen
Schulstandort fließt in den Praktikumsbegleitkurs ein und ermöglicht so den
Einblick in verschiedene Schulformen. Schließlich sind die Studierenden in der
Lage, Unterrichtsmodelle und didaktische Prinzipien auf Basis
forschungsbasierter Erkenntnisse kritisch zu analysieren. Eine selbstreflexive
Haltung wird gefördert, indem Studierende ihre eigene Schulbiografie und
praktische Erfahrungen mit theoretischen Inhalten reflektieren und
verschriftlichen.
Weiters erhalten die Studierenden im Praktikumsbegleitkurs eine Einführung in
die Allgemeine Didaktik, in Modelle zu Classroom Management, in
Bewertungssysteme, in Gewalt-, Diskriminierungs- und Mobbingprävention und
in die Kooperation mit Eltern und Erziehungsberechtigten.
Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls über grundlegende
Kompetenzen zur effektiven Gestaltung von bildungsförderndem Unterricht.
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Modulstruktur Die Lehrveranstaltung PR Pädagogisches Praktikum, 6 ECTS, 3 SSt. (pi) besteht
aus den beiden folgenden Teilen:
 
Schulpraktikum, 2 ECTS
Praktikumsbegleitkurs ABG, 4 ECTS, 3 SSt. (pi)
 
Das Schulpraktikum und der Praktikumsbegleitkurs müssen gemeinsam im
selben Semester absolviert werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung des PR Pädagogisches Praktikum (pi) (6 ECTS)

 

BRP 06erp Reflexionsfeld Schule und Profession (Pflichtmodul) 4 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Studierende erlangen ein Verständnis von Bildungssystemen, deren
Funktionsweisen und Zusammenhänge und erkennen Schule als
gesellschaftliche Institution. Sie werden unter Berücksichtigung
professionsethischer Dilemmata zur kritischen Auseinandersetzung mit dem
Sozialraum Schule und ihrer eigenen Berufsrolle angeregt. Dazu gehört auch
Erfahrungen mit Rollenhandeln in unterschiedlichen Schulkontexten zu
reflektieren.
Studierende kennen Grundbegriffe und Theorien der Schule und können den
Bezug zwischen Funktionen der Schule und gesellschaftstheoretischen
Paradigmen herstellen und kritisch hinterfragen sowie neuere Schulkonzepte
damit in Verbindung bringen. Sie kennen verschiedene Schulformen und
alternative pädagogische Modelle.
Studierende reflektieren den Zusammenhang von Schulwandel, Veränderungen
der (Lehrer*innen-)Profession und ihren eigenen Erfahrungen, wie z.B. der
eigenen Sprachbiographie. Sie können aktuelle Formen und Besonderheiten
der österreichischen Schulstruktur in ihrer Genese erklären und die jeweiligen
Auswirkungen auf Bildungsgänge, Bildungswege und Bildungsbiographien
reflektieren.
Studierende verstehen Schule als vielschichtige Organisation und das komplexe
Verhältnis dieser Organisation und der (Lehrer*innen-)Profession zwischen
Steuerung und Autonomie. Sie erkennen die Bedeutung von
Qualitätsbewusstsein und Qualitätsstandards in Schule und Unterricht.
Studierende erkennen Schule als historisch und gesellschaftlich geprägten
sozialen Lebensraum mit kontextspezifischen sozialen und kommunikativen
Dynamiken. Sie erkennen sich als Teil eines Kollegiums mit
professionsbezogenen Rollen im Team und nutzen das Potential
multiprofessioneller Zusammenarbeit zum Wohle der Schüler*innen. Sie
gestalten Bildungspartnerschaften mit Erziehungsberechtigten – insbesondere
im Kontext von Heterogenität der sprachlichen und schulbiografischen
Voraussetzungen. Zudem können sie die Potenziale des sozialen Lebensraums
Schule und (emergenter) Bildungstechnologien konstruktiv im Sinne ihres
Professionsverständnisses nutzen.

Modulstruktur PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

 

BRP 07erp Fachbezogenes Praktikum Unterrichtsfach Evangelische
Religion (Pflichtmodul)

7 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP
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Modulziele Grundlegendes Ziel im Pflichtmodul zum fachbezogenen Schulpraktikum ist die
Entwicklung professionellen unterrichtlichen Handelns im Unterrichtsfach.
Studierende beobachten Fachunterricht (Evangelische Religion) kriteriengeleitet
und erproben sich in forschungsbasierter Planung, Durchführung und Reflexion
strukturierter Unterrichtseinheiten im Fach.
Hierfür erwerben sie Kompetenzen in der theoriegeleiteten und an
fachdidaktischen Prinzipien orientierten Planung und Durchführung von
Fachunterricht. Sie wenden Instrumente fokussierter Unterrichtsbeobachtung
und -dokumentation an und reflektieren eigenes unterrichtliches Handeln und
den gesamten Unterricht auf Basis fachdidaktischer Ansätze. Vor diesem
Hintergrund erproben sie Möglichkeiten der professionellen Weiterentwicklung
eigenen Unterrichts. Fachdidaktische Entscheidungen im Planungs- und
Unterrichtsprozess können dabei von den Studierenden forschungsbasiert
getroffen und begründet werden.
Studierende sammeln in diesem Kontext theoriebasierte Erfahrungen im
Umgang mit Heterogenität und sprachlicher Vielfalt und erwerben erste
Kompetenzen hinsichtlich einer zielgruppenspezifischen und
diversitätssensiblen Planung, Durchführung und Reflexion von Fachunterricht.
Sie reflektieren das Professionsverständnis einer Religionslehrkraft, die damit
verbundenen Antinomien (wie Leistungsbewertung, Stellung des Faches,
ethische Dilemmata etc.) und entwerfen Ideen für professionsförderliche
Umgangsstrategien.

Modulstruktur Die Lehrveranstaltung PR Fachbezogenes Praktikum (7 ECTS) (pi) besteht aus
den beiden folgenden Teilen:
 
Schulpraktikum Bachelor Unterrichtsfach Evangelische Religion, 4 ECTS
Praktikumsbegleitkurs Bachelor, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Fachbezogenes Schulpraktikum und Praktikumsbegleitkurs müssen gemeinsam
im selben Semester absolviert werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung des PR Fachbezogenes Praktikum (pi) (7 ECTS)

 

BRP 08erp
Grundlagen der Fachdidaktik Evangelische Religion 
(Pflichtmodul)

6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse der Religionspädagogik und der
Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts. Nach Abschluss des Moduls
kennen sie die geschichtliche Entwicklung des Fachs Religionspädagogik und
sind mit Grundfragen fachdidaktischer Theoriebildung vertraut. Sie kennen
aktuelle Ansätze der Fachdidaktik des evangelischen Religionsunterrichts und
können deren Umsetzung reflektieren. Sie sind mit aktuellen Diskussionen in
Bezug auf Fragen religiöser Bildung sowie mit den juristischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht in
Österreich vertraut. Sie wissen um die Relevanz des Inklusionsthemas im
Schulalltag und kennen unterschiedliche Aspekte von religionsbezogener und
religiöser Diversität (z.B. im Blick auf Lern- und Sozialisationsvoraussetzungen).

Modulstruktur
VO Einführung in die Religionspädagogik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS).

 

BRP 09erp
Einzelthemen Fachdidaktik Evangelische Religion 
(Pflichtmodul)

6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Studierende erwerben Kenntnisse über didaktische Gestaltungen zu einzelnen
Themenbereichen des evangelischen Religionsunterrichts und ihrer
fachdidaktischen Bearbeitung und Reflexion. Nach Abschluss des Moduls sind
sie in der Lage, religionsbezogene und religiöse Lernwege subjektorientiert und
qualitätsbezogen zu analysieren, zu planen und zu reflektieren. Sie sind mit
unterschiedlichen digitalen Medien und Tools vertraut und wissen um deren
Chancen und Grenzen. Sie kennen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
und die besonderen Herausforderungen des schulischen Religionsunterrichts.
Sie wissen um die unterschiedlichen (auch digitalen) Lebenswelten und
Lernvoraussetzungen von Schüler*innen. Sie können Situationen
gesellschaftlicher, religiöser und kultureller Heterogenität und Diversität sensibel
wahrnehmen, wissen, wie man konstruktiv und inklusiv mit ihnen umgeht, und
sind sich ihrer diesbezüglichen Aufgabe als zukünftige Religionslehrer*innen
bewusst.

Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots zwei der folgenden
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von insgesamt 6 ECTS:

UE Biblisches Lernen, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Ethisches Lernen 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Empirische Methoden für ReligionslehrerInnen und PfarrerInnen, 3
ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS)

 

BRP 10erp Neutestamentliches Griechisch (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse des Neutestamentlichen Griechischen.
Nach Abschluss des Moduls können sie einfache Texte aus dem Neuen
Testament übersetzen. Sie sind für die Fremdheit der antiken Welt und die
Schwierigkeit von Übersetzungen sensibilisiert.

Modulstruktur VO Neutestamentliches Griechisch I, 6 ECTS, 4 SSt. (npi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (6 ECTS).

 

BRP 11erp Einführung in die Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse über die Bibel und die
Bibelwissenschaften. Nach Abschluss des Moduls kennen sie den Inhalt, den
Aufbau und die wichtigsten Themen des Alten und des Neuen Testaments. Sie
kennen die Fragen und Theorien, die in der Bibelwissenschaft bezüglich
Entstehung der biblischen Bücher diskutiert werden. Sie sind sich der
kulturellen und sozialen Bedingtheit der biblischen Texte bewusst und haben
die Spannung zwischen einem historischen und religiösen Zugang zur Bibel
reflektiert.

Modulstruktur
UE Bibelkunde, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Einleitung in das Alte Testament, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Einleitung in das Neue Testament, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul genannten
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

BRP 12erp Einführung in die Kirchengeschichte (Pflichtmodul) 11 (16) ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse der Geschichte des Christentums, mit
einem Schwerpunkt auf der Reformationsgeschichte. Nach Abschluss des
Moduls kennen sie die Hauptlinien der verschiedenen Epochen der
Kirchengeschichte und haben vertiefte Kenntnisse über die Epoche der
Reformation. Sie haben gelernt, dass es in der Geschichte des Christentums
häufig Krisen und Umbrüche gab, und sind befähigt, diese in ihren historischen
und sozialen Zusammenhängen zu beurteilen. Sie wissen um die historische
und soziale Bedingtheit unterschiedlicher Ausprägungen des Christentums im
Laufe seiner Geschichte und sind für Fragen religiöser Heterogenität und
Diversität sensibilisiert.

Modulstruktur

VO Epochen der Kirchengeschichte, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Reformationsgeschichte, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS Kirchengeschichtliches Proseminar, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Im PS Kirchengeschichtliches Proseminar kann die Bachelorarbeit geschrieben
werden. Die Lehrveranstaltung wird durch das Verfassen der Bachelorarbeit um
5 ECTS aufgewertet.

Leistungsnachweis

Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS), der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS) sowie allfälliges Verfassen der Bachelorarbeit (5
ECTS)

 

BRP 13erp Einführung in die Dogmatik (Pflichtmodul) 10 (15) ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse der Dogmatik. Nach Abschluss des
Moduls kennen sie die Grundlinien der klassischen protestantischen
Lehrbildung und sind mit ihrer Begriffssprache vertraut. Sie haben
Grundkenntnisse der neueren Theologie- und Philosophiegeschichte,
einschließlich des Verhältnisses der Systematischen Theologie zur Philosophie.
Sie kennen die Arbeitsweisen der Systematischen Theologie. Sie sind befähigt,
systematisch-theologische Argumentationen nachzuvollziehen und können sich
sachgemäß und eigenständig mit systematisch-theologischen Texten
auseinandersetzen.

Modulstruktur

VO Grundprobleme der Dogmatik unter Berücksichtigung der klassischen
protestantischen Lehrbildung, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologie- und Philosophiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 3 ECTS,
2 SSt. (npi)
PS Arbeitsweisen Systematischer Theologie, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Im PS Arbeitsweisen Systematischer Theologie kann die Bachelorarbeit
geschrieben werden. Die Lehrveranstaltung wird durch das Verfassen der
Bachelorarbeit um 5 ECTS aufgewertet.
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Leistungsnachweis

Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS), der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS) sowie allfälliges Verfassen der Bachelorarbeit (5
ECTS)

 

BRP 14erp Einführung in die Ethik (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen STEOP

Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse theologischer Ethik. Nach Abschluss
des Moduls sind mit den Grundlagen, Fragestellungen und
Argumentationsweisen theologischer Ethik vertraut. Sie kennen grundlegende
ethische Entwürfe in Geschichte und Gegenwart und haben das Verhältnis von
theologischer und philosophischer Ethik sowie von Ethik und Dogmatik
reflektiert. Sie kennen die Geschichte der protestantischen Ethik in ihren
Grundzügen und sind mit Grundlagen und Themenfeldern evangelischer
Sozialethik sowie der ökumenischen Ethik vertraut. Sie haben gelernt,
moralische bzw. ethische Probleme zu identifizieren, zu analysieren und
argumentative Lösungen zu entwickeln.

Modulstruktur
Zur Vorbereitung auf die mündliche Modulprüfung:
VO Ethik I: Einführung in die theologische Ethik, 3 ECTS, 2 SSt.
VO Ethik II: Evangelische Sozialethik, 3 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Mündliche Modulprüfung (6 ECTS)

 

BRP 15erp Einführung in die Praktische Theologie (Pflichtmodul) 8 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Studierende erwerben Grundkenntnisse der Praktischen Theologie. Nach
Abschluss des Moduls kennen sie die historischen, theologischen,
psychologischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen, Faktoren und
Konzepte seelsorglicher Kommunikation und sind mit verschiedenen Modellen
und Methoden der Seelsorge vertraut. Sie haben Kenntnisse im Bereich des
Religionsrechts und sind befähigt, konkrete Probleme selbständig zu erörtern.
Sie haben Kompetenzen im Bereich der Religionspsychologie oder im Umgang
mit Grundfragen der Praktischen Theologie.

Modulstruktur

VO Einführung in die Seelsorgelehre, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Einführung in das Recht der Religionen und Religionsgemeinschaften in
Europa, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eine der
folgenden Lehrveranstaltungen (pi) im Ausmaß von 2 ECTS:

UE Grundfragen der Religionspsychologie, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Grundfragen der Praktischen Theologie, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) sowie der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS)

 

BRP 16erp Vertiefung Religionswissenschaft (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 03

Modulziele

Studierende vertiefen ihre Kenntnisse im Bereich der Religionswissenschaft.
Nach Abschluss des Moduls verfügen sie über vertieftes Wissen über weitere
Religionen und/oder über Theorien und Methoden der vergleichenden
Religionswissenschaft.

Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente (pi)
und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen aus dem
Fachbereich Religionswissenschaft der ETF (Studienprogrammleitung 2) und
KTF (Studienprogrammleitung 1) im Ausmaß von 6 ECTS-Punkten.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) und/oder Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im Ausmaß
von insgesamt 6 ECTS

 

BRP 17erp Vertiefung Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) 14 (19) ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 10erp (Neutestamentliches Griechisch) für alle neutestamentlichen
Lehrveranstaltungen (insbesondere das Proseminar); BRP 11erp

Modulziele

Studierende vertiefen ihre Kenntnisse im Bereich der Bibelwissenschaft. Nach
Abschluss des Moduls kennen sie die Methoden der historisch-kritischen
Bibelexegese sowie weitere exegetische Methoden, können biblische Texte
selbständig analysieren und interpretieren und ihr methodisches Vorgehen und
ihre Interpretationen kompetent erklären.
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Modulstruktur

UE Exegetische Übung AT, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Neutestamentliches Proseminar, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Im PS Neutestamentliches Proseminar kann die Bachelorarbeit geschrieben
werden. Die Lehrveranstaltung wird durch das Verfassen der Bachelorarbeit um 
5 ECTS aufgewertet.
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots
prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi)
Lehrveranstaltungen aus den Fachbereichen Altes und Neues Testament des
Bachelorstudiums Evangelische Fachtheologie im Ausmaß von 6 ECTS-Punkten.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis

Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und allenfalls gewählter Lehrveranstaltungsprüfungen
(npi) im Ausmaß von insgesamt 14 ECTS sowie allfälliges Verfassen der
Bachelorarbeit (5 ECTS)

 

BRP 18erp Vertiefung Kirchengeschichte (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 12erp

Modulziele

Studierende vertiefen ihre Kenntnisse im Bereich der Kirchengeschichte. Nach
Abschluss des Moduls haben sie vertieftes Wissen zu ausgewählten Epochen
der Kirchengeschichte und können kompetent über deren Quellen und
Bedeutung für die weitere Entwicklung des Christentums Auskunft geben.

Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente (pi)
und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen aus dem
Fachbereich Kirchengeschichte des Bachelorstudiums Evangelische
Fachtheologie im Ausmaß von 6 ECTS-Punkten.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und/oder Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im
Ausmaß von insgesamt 6 ECTS

 

BRP 19erp Vertiefung Systematische Theologie (Pflichtmodul) 12 ECTS
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Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

BRP 13erp

Modulziele

Studierende vertiefen ihre Kenntnisse im Bereich der Systematischen
Theologie. Sie haben vertieftes Wissen zu ausgewählten Bereichen der
Dogmatik und/oder Ethik und sind befähigt, selbständig über theologische bzw.
ethische Themen zu reflektieren und diese Gedanken zu artikulieren.

Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente (pi)
und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen aus dem
Fachbereich der Systematischen Theologie des Bachelorstudiums Evangelische
Fachtheologie im Ausmaß von 12 ECTS-Punkten.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und/oder Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im
Ausmaß von insgesamt 12 ECTS

 

BRP 20erp Freie Vertiefung (Pflichtmodul) 21 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 11erp, BRP 12erp, BRP 13erp

Modulziele
Studierende erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse in ausgewählten
Lehrveranstaltungen aus dem gesamten Spektrum der Fachwissenschaft und/
oder Fachdidaktik.

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 62



Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente (pi)
und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen aus dem
Lehrangebot der ETF (Studienprogrammleitung 2) und KTF
(Studienprogrammleitung 1) im Ausmaß von 15 ECTS-Punkten.
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots weitere
prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi)
Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot der ETF (Studienprogrammleitung
2) und KTF (Studienprogrammleitung 1) im Ausmaß von 6 ECTS, 2 SSt.
 
Studierende, die sich im Bereich der schulischen Primarstufe spezialisieren,
absolvieren stattdessen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der
Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Niederösterreich (KPH).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis

Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) sowie Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und
allfälliger Lehrveranstaltungen aus dem Lehrveranstaltungsangebot der KPH im
Ausmaß von insgesamt 21 ECTS

 
 
 
Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik
 

BRP 04orp Einführung in die Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden erwerben die nötigen Kenntnisse über Inhalt und Aufbau der
Schriften des Alten und Neuen Testaments mit Blick auf ihre Entstehung und
Theologie – als Gotteswort in Menschenwort – sowie auf ihr Umfeld und ihre
Wirkungsgeschichte. Sie können die historischen, hermeneutischen und
theologischen Grundlagen der Bibelwissenschaft verstehen und erwerben die
Grundkompetenz für die Exegese der Bibel und biblisches Lernen im
schulischen Bereich. Zudem erwerben sie vertiefende Kompetenzen in der
Anwendung bibelwissenschaftlicher Methoden.

Modulstruktur

VO Einleitung in das Alte Testament, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret – Historischer Kontext und
theologische Botschaft, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS Bibelwissenschaftliche Methoden, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

 

BRP 05orp Einführung in die orthodoxe Theologie (Pflichtmodul) 15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Grundlagen der orthodoxen
Theologie aus systematischer, liturgischer und historischer Sicht. Dabei werden
auch wissenschaftliche Kernkompetenzen im Verständnis der kulturellen,
gesellschaftlichen und historischen Spezifika der autokephalen orthodoxen
Kirchen gewonnen. Die Studierenden erwerben darüber hinaus grundlegende,
historisch reflektierte Kenntnisse über die konfessionelle Identität und Diversität
der verschiedenen Ostkirchen aus der Sicht der Ostkirchenkunde.
Sie erwerben zudem grundlegende Fähigkeiten im wissenschaftlichen
theologischen Arbeiten, wie die sachgerechte Aufbereitung und Interpretation
wissenschaftlicher Texte, die Recherche in analogen und digitalen Kontexten
sowie den Umgang mit KI-gestützten Werkzeugen. Sie lernen, fachadäquate
Forschungsfragen zu entwickeln und wissenschaftliche Arbeiten in Grundzügen
zu konzipieren.

Modulstruktur

VO Einführung in die orthodoxe Dogmatik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Grundkurs orthodoxe Liturgik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Struktur und aktuelle Entwicklungen der Orthodoxen Kirche(n), 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
VO Theologie der Ostkirchen, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS)

 

BRP 06orp Philosophie und Fundamentaltheologie (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse im Bereich der
Religionsphilosophie sowie Kompetenzen in fundamentaltheologischen
Grundfragen und Methoden, unter besonderer Berücksichtigung der orthodox-
theologischen Hermeneutik.
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Modulstruktur

VO Grundkurs orthodoxe Fundamentaltheologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eine Vorlesung
(npi) aus dem Fachbereich der Religionsphilosophie im Ausmaß von 3 ECTS, 2
SSt.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

BRP 07orp Lehren und Lernen (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele Studierende erwerben grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf
die individuellen und sozialen Bedingungen und Ziele schulbezogenen Lehrens
und Lernens aus bildungswissenschaftlicher und psychologischer Perspektive.
Sie erhalten eine systematische Einführung in die menschliche Entwicklung und
den daraus folgenden Ableitungen für das Lehren und Lernen auf
psychologischer und pädagogischer Basis. Darüber hinaus lernen sie die
Grundlagen einer forschungsbasierten Lerndiagnostik kennen und erwerben
Wissen zu möglichen Lern- und Verhaltensauffälligkeiten. Die Studierenden
begreifen schulisches Lehren und Lernen auch als Teil komplexer sozialer
Lebensräume und erwerben Fähigkeiten, um im inklusiven Umgang mit
Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und weiteren relevanten Akteur*innen
im Umfeld der Schule professionell zu agieren und diesen zu reflektieren. Sie
erlernen grundlegende Kenntnisse in Bezug auf kindgerechte und
kinderrechtskonforme Formen des Lehrens und Lernen, welche Schüler*innen
dabei unterstützen sollen, mit der Komplexität ihrer Lebensräume nachhaltig
umgehen zu können.
Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen in den Bereichen
Kommunikations- und Sprachkompetenz sowie gruppendynamische Prozesse
(z.B. Unterrichtsgespräche, Interaktionsprozesse, Medien und Digitalität),
Entwicklung und Förderung (z.B. Heterogenität der Schüler*innen, Diagnostik,
individuelle Entwicklungsverläufe, Leistungsmessung), Motivationsförderung
und Individualisierung, Mitgestaltung durch Schüler*innen (Kinderrechte,
Demokratiebildung) und entwickeln so eine reflektierte und engagierte Haltung
im schulischen Kontext.
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Modulstruktur VO Grundlagen von Lehren und Lernen, 4 ECTS, 3 SSt. (npi)
UE zu Grundlagen von Lehren und Lernen, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)
 
Es wird dringend empfohlen, die VO und UE im gleichen Semester zu
absolvieren.
 
Studierende, die sich im Bereich der schulischen Primarstufe spezialisieren,
absolvieren stattdessen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Niederösterreich (KPH).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (4 ECTS) und prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS) oder allfälliger Lehrveranstaltungen aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der KPH im Ausmaß von 6 ECTS

 

BRP 08orp Pädagogisches Praktikum (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

BRP 07orp
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Modulziele Das Modul Pädagogisches Praktikum vermittelt Studierenden grundlegende
Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf ihr grundlegendes
Professionsverständnis und ihr zukünftiges Berufsfeld. Es umfasst die
Beobachtung von Lehrenden und Lernenden, die schriftliche Auswertung der
Hospitationen sowie erste eigene Ansätze in der Gestaltung von
Lernumgebungen an einem Schulstandort (Sekundarstufe). Die Studierenden
beobachten und analysieren Unterricht unter Aspekten u.a. diversitätsgerechter
Prinzipien, Deutsch als Zweitsprache und sprachlicher Bildung (z.B. DaZKomP),
zentraler Dimensionen von Unterrichtsqualität und individueller
Lernvoraussetzungen. Darüber hinaus entwickeln sie Kompetenzen zur
Gestaltung inklusiver Lehr-/Lernsettings, die verschiedene Sozialformen und
digitale Medien (z.B. auf Grundlage des TPACK-Modells) berücksichtigen. Sie
planen und gestalten lernförderliche Unterrichtssequenzen unter
Berücksichtigung curricularer Vorgaben und didaktischer Modelle.
Studierende erwerben durch die forschungsbasierte sowie praxisorientierte
Begleitung des Schulpraktikums allgemeindidaktische und pädagogisch-
praktische Kompetenzen. Die Reflexion der Erfahrungen an dem jeweiligen
Schulstandort fließt in den Praktikumsbegleitkurs ein und ermöglicht so den
Einblick in verschiedene Schulformen. Schließlich sind die Studierenden in der
Lage, Unterrichtsmodelle und didaktische Prinzipien auf Basis
forschungsbasierter Erkenntnisse kritisch zu analysieren. Eine selbstreflexive
Haltung wird gefördert, indem Studierende ihre eigene Schulbiografie und
praktische Erfahrungen mit theoretischen Inhalten reflektieren und
verschriftlichen.
Weiters erhalten die Studierenden im Praktikumsbegleitkurs eine Einführung in
die Allgemeine Didaktik, in Modelle zu Classroom Management, in
Bewertungssysteme, in Gewalt-, Diskriminierungs- und Mobbingprävention und
in die Kooperation mit Eltern und Erziehungsberechtigten.
Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls über grundlegende
Kompetenzen zur effektiven Gestaltung von bildungsförderndem Unterricht.

Modulstruktur Die Lehrveranstaltung PR Pädagogisches Praktikum, 6 ECTS, 3 SSt. (pi) besteht
aus den beiden folgenden Teilen:
 
Schulpraktikum, 2 ECTS
Praktikumsbegleitkurs ABG, 4 ECTS, 3 SSt. (pi)
 
Das Schulpraktikum und der Praktikumsbegleitkurs müssen gemeinsam im
selben Semester absolviert werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung des PR Pädagogisches Praktikum (pi) (6 ECTS)

 

BRP 09orp Christliche Ethik (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele

Die Studierenden kennen wesentliche Ethikkonzeptionen, Grundprobleme
ethischer Begriffsbildung und ethische Begründungsmodelle und können sich
in damit verbundenen Diskursen orientieren. Sie werden darüber hinaus zur
Auseinandersetzung mit aktuellen ethischen und sozialethischen Grundfragen
unter besonderer Berücksichtigung der orthodox-theologischen Tradition und
der christlichen moraltheologischen Quellen (Bibel, altkirchliche Schriftsteller
und Kirchenväter, theologische Strömungen der Neuzeit und der Moderne)
befähigt.

Modulstruktur

VU Theologische Ethik I (Grundlegung der Fundamentalmoral), 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
VO Orthodoxe Moraltheologie und Sozialethik: Grundlagen, Quellen, aktuelle
Entwicklungen, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

 

BRP 10orp Kirchengeschichte (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden erwerben religionsgeschichtliche Grundkenntnisse in der
Geschichte der christlichen Kirchen. Sie werden zum Verständnis der großen
Transformationsprozesse, die diese Kirchen historisch bei ihrem Eintritt in neue
kulturelle Zusammenhänge vollzogen haben, befähigt. Ein Schwerpunkt liegt
auf der historisch-theologischen Entwicklung der Kirche im byzantinischen
Osten, aber auch in der postbyzantinischen Zeit und im ganzen
südosteuropäischen Raum. Sie erwerben auch Kompetenzen im Bereich der
Patrologie, indem sie sich mit dem Werk wichtiger Persönlichkeiten der
christlichen Theologiegeschichte (griechische, lateinische und syrische
Kirchenväter) kritisch auseinandersetzen.

Modulstruktur
VO Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Grundkurs Geschichte der Orthodoxen Kirche(n), 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Patrologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS)

 

BRP 11orp Religiöse Bildung und Schulpraxis (Pflichtmodul) 13 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, religionspädagogische und
fachdidaktische Theorien und Konzepte kritisch zu reflektieren und für die
Gestaltung religiöser Lernprozesse im Blick auf die Lebenswelt der Lernenden
und ein inklusives Bildungsverständnis didaktisch aufzubereiten (u.a. durch
Erarbeitung diagnostischer Instrumente zur Inklusion). Das Modul fördert die
reflektierte Auseinandersetzung mit dem Professionsverständnis von
Religionslehrkräften (u.a. durch Biographiearbeit).
Zur Entwicklung professionellen unterrichtlichen Handelns im
Religionsunterricht erwerben die Studierenden Kompetenzen in der
theoriegeleiteten und an fachdidaktischen Prinzipien orientierten Planung und
Durchführung des Unterrichts. Studierende sammeln in diesem Kontext
theoriebasierte Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität und sprachlicher
Vielfalt und erwerben erste Kompetenzen hinsichtlich einer
zielgruppenspezifischen und diversitätssensiblen Planung, Durchführung und
Reflexion von Fachunterricht.

Modulstruktur VU Theorie religiöser Bildung, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE Religionsdidaktik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Außerdem absolvieren die Studierenden die Lehrveranstaltung PR
Fachbezogenes Praktikum (7 ECTS) (pi) bestehend aus den beiden folgenden
Teilen:

Schulpraktikum Bachelor, 4 ECTS
Praktikumsbegleitkurs Bachelor, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Fachbezogenes Schulpraktikum und Praktikumsbegleitkurs müssen gemeinsam
im selben Semester absolviert werden.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (13 ECTS)

 

BRP 12orp Reflexionsfeld Schule und Profession (Pflichtmodul) 4 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele Studierende erlangen ein Verständnis von Bildungssystemen, deren
Funktionsweisen und Zusammenhänge und erkennen Schule als
gesellschaftliche Institution. Sie werden unter Berücksichtigung
professionsethischer Dilemmata zur kritischen Auseinandersetzung mit dem
Sozialraum Schule und ihrer eigenen Berufsrolle angeregt. Dazu gehört auch
Erfahrungen mit Rollenhandeln in unterschiedlichen Schulkontexten zu
reflektieren.
Studierende kennen Grundbegriffe und Theorien der Schule und können den
Bezug zwischen Funktionen der Schule und gesellschaftstheoretischen
Paradigmen herstellen und kritisch hinterfragen sowie neuere Schulkonzepte
damit in Verbindung bringen. Sie kennen verschiedene Schulformen und
alternative pädagogische Modelle.
Studierende reflektieren den Zusammenhang von Schulwandel, Veränderungen
der (Lehrer*innen-)Profession und ihren eigenen Erfahrungen, wie z.B. der
eigenen Sprachbiographie. Sie können aktuelle Formen und Besonderheiten
der österreichischen Schulstruktur in ihrer Genese erklären und die jeweiligen
Auswirkungen auf Bildungsgänge, Bildungswege und Bildungsbiographien
reflektieren.
Studierende verstehen Schule als vielschichtige Organisation und das komplexe
Verhältnis dieser Organisation und der (Lehrer*innen-)Profession zwischen
Steuerung und Autonomie. Sie erkennen die Bedeutung von
Qualitätsbewusstsein und Qualitätsstandards in Schule und Unterricht.
Studierende erkennen Schule als historisch und gesellschaftlich geprägten
sozialen Lebensraum mit kontextspezifischen sozialen und kommunikativen
Dynamiken. Sie erkennen sich als Teil eines Kollegiums mit
professionsbezogenen Rollen im Team und nutzen das Potential
multiprofessioneller Zusammenarbeit zum Wohle der Schüler*innen. Sie
gestalten Bildungspartnerschaften mit Erziehungsberechtigten – insbesondere
im Kontext von Heterogenität der sprachlichen und schulbiografischen
Voraussetzungen. Zudem können sie die Potenziale des sozialen Lebensraums
Schule und (emergenter) Bildungstechnologien konstruktiv im Sinne ihres
Professionsverständnisses nutzen.

Modulstruktur PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

 

BRP 13orp Vertiefung Bibelwissenschaft 15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP
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Modulziele

Die Studierenden vertiefen ihre Expertise im bibelwissenschaftlichen Arbeiten.
Sie erlernen die Fähigkeit, übergreifende thematische Zusammenhänge
einzelner oder mehrerer Schriften bzw. Textkorpora zu erschließen und
Grundbegriffe bzw. Grundfragen der neutestamentlichen Sprachen zu
verstehen und theologisch zu kontextualisieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Fähigkeit, biblische Themen vor dem Hintergrund ihrer
religionspädagogischen Relevanz hermeneutisch zu erschließen und in den
Dialog mit unterschiedlichen, traditionellen und modernen Deutungslinien zu
bringen. Die Studierenden erlernen auch Grundbegriffe der neutestamentlichen
Sprache.

Modulstruktur

VO Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
VO Aufbaukurs Neues Testament I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE Grundbegriffe der neutestamentlichen Sprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE Ausgewählte biblische Themen im orthodoxen religionspädagogischen
Kontext, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS)

 

BRP 14orp Vertiefung orthodoxe Religionspädagogik (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden setzen sich mit den Konzepten religiösen Lernens und
theologisch-didaktischen Prinzipien des orthodoxen Religionsunterrichts im
Kontext der europäischen Diaspora auseinander. Sie entwickeln die Fähigkeit,
die Gegenwartsrelevanz und den Lebensbezug biblischer Texte methodisch-
didaktisch reflektiert zu erschließen.

Modulstruktur

VU Didaktisch-methodische Erschließung der biblischen Themen im orthodoxen
Religionsunterricht, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots das SE
Orthodoxer Religionsunterricht in der Diaspora, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Studierende, die sich im Bereich der schulischen Primarstufe spezialisieren,
absolvieren stattdessen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Niederösterreich (KPH).
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.
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Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und allfälliger Lehrveranstaltungen aus dem
Lehrveranstaltungsangebot der KPH im Ausmaß von insgesamt 9 ECTS

 

BRP 15orp Theologisches Vertiefungsmodul I (Pflichtmodul) 20 (22) ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden vertiefen ihre Grundkenntnisse in systematischer und
praktischer Theologie. Sie entwickeln dabei die Fähigkeit, theologische Themen
in ihrer geschichtlichen Kontingenz, in ihrer diachronen Entwicklung und in
ihrem Bezug für heute zu erschließen und zentrale Fragen der Dogmatik und
Ethik vor dem Hintergrund der modernen Geistesgeschichte zu reflektieren. Sie
setzen sich außerdem mit unterschiedlichen aktuellen Fragen aus dem
Fachbereich der praktischen Theologie auseinander, unter besonderer
Berücksichtigung der Diaspora-Situation.
Ebenso erwerben die Studierenden Grundkenntnisse in den Bereichen:
orthodoxe Ikonographie (Geschichte und Theologie der Ikonenkunst des
byzantinischen Ostens; ikonographisches Programm; Verhältnis zwischen
Ikonographie und Heortologie bzw. Liturgie), orthodoxe Musiktraditionen (mit
Schwerpunkt auf die Diaspora-Situation), sowie pastoraltheologische
Praxisfelder und Fragestellungen. Diese drei letztgenannten Themenbereiche
sollen vor allem in Bezug auf deren Relevanz für den religionspädagogischen
und schulpastoralen Kontext erschlossen werden.
Durch das Abfassen einer Bachelorarbeit erwerben die Studierenden vertiefte
Lese- und Schreibkompetenz, Sprach- und Argumentationskompetenz. Sie
lernen, eine Forschungsfrage zu entwickeln und eine wissenschaftliche Arbeit zu
konzipieren, auszuarbeiten und zu präsentieren (inkl. Recherche, Gliederung,
Methodik etc.).

Modulstruktur

SE zu Themen orthodoxer Theologiegeschichte, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE zu Grundfragen der orthodoxen systematischen Theologie, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Grundkurs orthodoxe praktische Theologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE Ikonographie, Musik und (Schul-)Pastoral im orthodoxen Kontext, 5 ECTS, 2
SSt. (pi)
 
In den Seminaren „SE zu Themen orthodoxer Theologiegeschichte“ oder „SE zu
Grundfragen der orthodoxen systematischen Theologie“ kann die
Bachelorarbeit geschrieben werden. Die jeweilige Lehrveranstaltung wird durch
das Verfassen der Bachelorarbeit um 2 ECTS aufgewertet.

Leistungsnachweis

Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (17 ECTS) sowie allfälliges Verfassen der Bachelorarbeit
(2 ECTS)
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BRP 16orp Theologisches Vertiefungsmodul II (Pflichtmodul) 15 (17) ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden vertiefen ihre Grundkenntnisse in historischer Theologie und
erwerben die Fähigkeit, zentrale Themen der patristischen Theologie in ihrer
heutigen Relevanz zu entfalten sowie Identitätsprofile der ostkirchlichen
Spiritualität zu reflektieren und auf ihre aktuelle gesellschaftliche Relevanz hin
zu prüfen bzw. zu untersuchen. Darüber hinaus erlangen die Studierende
Kompetenzen im Bereich der Kirchengeschichte.
Durch das Abfassen einer Bachelorarbeit erwerben die Studierenden vertiefte
Lese- und Schreibkompetenz, Sprach- und Argumentationskompetenz. Sie
lernen, eine Forschungsfrage zu entwickeln und eine wissenschaftliche Arbeit zu
konzipieren, auszuarbeiten und zu präsentieren (inkl. Recherche, Gliederung,
Methodik etc.).

Modulstruktur

VO Altkirchliche Theologie und ihre heutige Relevanz, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Ostkirchliche Spiritualität, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE Vertiefung orthodoxe Kirchengeschichte, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
In den Seminaren „SE Ostkirchliche Spiritualität“ oder „SE Vertiefung orthodoxe
Kirchengeschichte“ kann die Bachelorarbeit geschrieben werden. Die jeweilige
Lehrveranstaltung wird durch das Verfassen der Bachelorarbeit um 2 ECTS
aufgewertet.

Leistungsnachweis

Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (12 ECTS) sowie allfälliges Verfassen der Bachelorarbeit
(2 ECTS)

 

BRP 17orp Theologisches Vertiefungsmodul III (Pflichtmodul) 11 (13) ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele

Die Studierenden vertiefen aktuelle Themen der orthodoxen
Religionspädagogik und/oder Fachdidaktik. Darüber hinaus erwerben sie
praktisch-theologische Kompetenzen im Kennenlernen der unterschiedlichen
orthodoxen Kirchen und Gemeinden in Wien und deren Umgang mit aktuellen
gesellschaftlichen und religiösen Herausforderungen. Ein Schwerpunkt liegt auf
die von den jeweiligen Gemeinden entwickelten Projekten im Bereich der
Kinder- und Jugendpastoral, aber auch der Erwachsenen-Katechese.
 
Durch das Abfassen einer Bachelorarbeit erwerben die Studierenden vertiefte
Lese- und Schreibkompetenz, Sprach- und Argumentationskompetenz. Sie
lernen, eine Forschungsfrage zu entwickeln und eine wissenschaftliche Arbeit zu
konzipieren, auszuarbeiten und zu präsentieren (inkl. Recherche, Gliederung,
Methodik etc.).
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Modulstruktur

SE Ausgewählte Themen der orthodoxen Religionspädagogik und Fachdidaktik,
6 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
EX Orthodoxe Kirchen in Wien, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Im Seminar „SE Ausgewählte Themen der orthodoxen Religionspädagogik und
Fachdidaktik“ kann die Bachelorarbeit geschrieben werden. Die
Lehrveranstaltung wird durch das Verfassen der Bachelorarbeit um 2 ECTS
aufgewertet.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (11 ECTS) sowie allfälliges Verfassen der Bachelorarbeit
(2 ECTS)

 

BRP 18orp Ökumenisches Vertiefungsmodul (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen StEOP

Modulziele
Die Studierenden erwerben – nach eigenem Interesseschwerpunkt – vertiefte
Kompetenzen in Fachbereichen der katholischen oder der evangelischen
Theologie oder der byzantinischen Studien.

Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots ein Seminar (pi) aus den
Fachbereichen der katholischen oder der evangelischen Theologie oder der
Byzantinistik im Ausmaß von 6 ECTS, 2 SSt.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste an
Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 
(3) Gemäß § 31 Abs 3 HSG gelten folgenden Lehrveranstaltungen als gekennzeichnet:
 
Für den Schwerpunkt katholische Religionspädagogik: Aus Modul BRP 18krp ein Seminar (pi) aus dem Bereich
der katholischen Theologie im Ausmaß von 6 ECTS, 2 SSt.
 
Für den Schwerpunkt evangelische Religionspädagogik: Aus Modul BRP 20erp eine Lehrveranstaltung (pi oder
npi) im Ausmaß von 6 ECTS.
 
Für den Schwerpunkt orthodoxe Religionspädagogik: Aus Modul BRP 18orp ein Seminar (pi) im Ausmaß von 6
ECTS.
 
§ 6 Bachelorarbeiten
 
Die Bachelorarbeit ist im Rahmen von gekennzeichneten Lehrveranstaltungen zu verfassen.
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Studierende, die den Schwerpunkt Katholische Religionspädagogik gewählt haben, verfassen die Bachelorarbeit
im Modul BRP 18krp.
 
Studierende, die den Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik gewählt haben, können die Bachelorarbeit
wahlweise in den Modulen BRP 12erp, BRP 13erp oder BRP 17erp verfassen.
 
Studierende, die den Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik gewählt haben, können die Bachelorarbeit
wahlweise in den Modulen BRP 15orp, BRP 16orp oder BRP 17orp verfassen.
 
§ 7 Mobilität im Bachelorstudium und Fremdsprachenkompetenz
 
Es wird empfohlen, mindestens ein Semester – idealerweise im vierten und/oder fünften Semester – über
Austauschprogramme an einer ausländischen Universität zu studieren.
 
Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
Organ. Des Weiteren wird empfohlen, zumindest eine Lehrveranstaltung in nichtdeutscher Unterrichtssprache zu
absolvieren.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 
VO Vorlesung:
Die Vorlesung dient der Einführung in die wesentlichen Inhalte und Methoden eines Faches. Sie geht auf den
aktuellen Forschungsstand sowie auf die hauptsächlichen Lehrmeinungen im betreffenden Fach und in dessen
Teilbereichen ein. Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch eine schriftliche oder mündliche Prüfung.
 
(2) Bei Leistungsnachweis durch Modulprüfung dienen die unter Modulstruktur angeführten Lehrveranstaltungen
der Vorbereitung auf diese Prüfung.
 
(3) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
VU Vorlesung mit integrierter Übung:
Die Vorlesung mit integrierter Übung basiert auf dem Grundtypus der VO, enthält jedoch zusätzliche
prüfungsimmanente Elemente. Der vorgetragene Lehrstoff wird in Form mehrerer Teilleistungen geprüft.
 
PVU Prüfungsvorbereitende Vorlesung mit Übung:
Die prüfungsvorbereitende Vorlesung mit Übung (PVU) basiert auf dem Grundtypus der VO, enthält jedoch
zusätzliche prüfungsimmanente Elemente und dient der Vorbereitung auf die Modulprüfung. Die dafür
angegebenen ECTS-Punkte sind nicht Teil des Leistungsumfangs des Bachelorstudiums von 180 ECTS-Punkten.
Der für die Module erforderliche Leistungsnachweis wird durch die Absolvierung der Modulprüfung erbracht. Die
in der PVU vermittelten Fertigkeiten sind zentraler Bestandteil der Modulziele und werden in der Modulprüfung
inhärent überprüft.
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SE Seminar:
Das Seminar ist eine in den wissenschaftlichen Diskurs und dessen Argumentationsstruktur einführende
Lehrveranstaltung. Der Leistungsnachweis erfolgt durch die aktive Teilnahme der Studierenden, mündliche
Präsentationen und schriftliche Teilleistungen, insb. durch das Verfassen wenigstens einer kurzen
wissenschaftlichen Arbeit.
 
UE Übung:
Die Übung ist eine Lehrveranstaltung einführenden Charakters, in der unter Betonung der Aktivität der
Studierenden unter Anleitung des*der Lehrenden konkret vorgegebene Kompetenzen angeeignet und eingeübt
werden. Der Leistungsnachweis erfolgt aufgrund von mehreren mündlichen bzw. schriftlichen Teilleistungen.
 
PS Proseminar:
Das Proseminar ist eine einführende Lehrveranstaltung, in der in theoretischer und praktischer wissenschaftlicher
Arbeit Fähigkeiten und methodische Fertigkeiten vermittelt, erlernt und geübt werden (z.B. durch mündliche oder
schriftliche Beiträge, Protokolle), deren Beherrschung für das Studium insgesamt oder für einen bestimmten
Fachbereich nötig ist. Der Leistungsnachweis erfolgt aufgrund von mehreren mündlichen bzw. schriftliche
Teilleistungen.
 
EX Exkursion:
Die Exkursion ist eine Lehrveranstaltung, die in Form von wissenschaftlichen Lehrausgängen oder Lehrausfahrten
zur Veranschaulichung des jeweiligen Wissenschaftsobjektes und der Vertiefung von Kenntnissen vor Ort dient.
Der immanente Prüfungscharakter der Lehrveranstaltung wird durch die aktive Teilnahme, durch vorbereitende
und begleitende mündliche und schriftliche Beiträge der Studierenden, sowie eine abschließende Reflexion
hergestellt.
 
PR Fachbezogenes Praktikum:
Das Fachbezogene Praktikum gehört zu den pädagogisch praktischen Studien. Es besteht aus einem an einer
Schule zu absolvierenden Teil („Schulpraktikum“) und einem Praktikumsbegleitkurs. Das fachbezogene
Praktikum fördert die Entwicklung professionellen unterrichtlichen Handelns und dient dem Erwerb von
Kompetenzen zu forschungsbasierter Planung, Durchführung und Reflexion strukturierter Unterrichtseinheiten.
Der Teil Schulpraktikum wird „mit Erfolg teilgenommen“ bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ beurteilt und fließt in
die Beurteilung des PR mit ein. Die Leistungsbeurteilung des gesamten PR erfolgt durch mehrere schriftliche oder
mündliche Teilleistungen.
 
PR Pädagogisches Praktikum:
Das Pädagogische Praktikum besteht aus dem Schulpraktikum sowie dem Praktikumsbegleitkurs und gehört zu
den pädagogisch praktischen Studien. Das Pädagogische Praktikum fördert die Entwicklung professionellen
unterrichtlichen Handelns und dient dem Erwerb von Kompetenzen zu forschungsbasierter Planung,
Durchführung und Reflexion strukturierter Unterrichtseinheiten. Der Teil Schulpraktikum wird mit „Erfolg
teilgenommen“ bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ beurteilt und fließt in die Beurteilung des PR mit ein. Die
Leistungsbeurteilung des gesamten PR erfolgt durch mehrere schriftliche oder mündliche Prüfungen.
 
§ 9 Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die genannten Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 76



VU: Vorlesung mit Übung: 100 Teilnehmer*innen
PVU: Prüfungsvorbereitende Vorlesung mit Übung: 100 Teilnehmer*innen
SE: Seminar: 25 Teilnehmer*innen
UE: Übung: 25 Teilnehmer*innen (Ausnahme: UE zu Grundlagen von Lehren und Lernen: 20 Teilnehmer*innen)
PS: Proseminar: 25 Teilnehmer*innen (Ausnahme: PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession: 20
Teilnehmer*innen)
EX: 25 Teilnehmer*innen
Praktikumsbegleitkurs ABG: 20 Teilnehmer*innen
Praktikumsbegleitkurs Bachelor: 25 Teilnehmer*innen
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
(5) Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums
absolviert wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden.
Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
(1) Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
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(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der oder des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen
und Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, können sich jederzeit durch eine
einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Curriculum für das Bachelorstudium Religionspädagogik (Version 2017) (MBl. vom 29.06.2017, 33. Stück,
Nummer 193 idgF) unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2029 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang 1 – Empfohlener Pfad durch das Studium
 
 
Schwerpunkt katholische Religionspädagogik
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

BRP 01
(StEOP)

VO zu Bildung, Profession, Sprache und Schule 5 5

BRP 02
(StEOP)

PVU Einführung in die Theologie 6

12
VO Theologische Enzyklopädie 3

VU Frühchristliche Glaubensreflexion: Grundlagen,
Kontexte und Relevanz

3

BRP 03 VO Einführung in das Judentum 3 3

BRP 04krp

VO Einleitung in das Alte Testament 3

9
VO Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch 3

VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret –
Historischer Kontext und theologische Botschaft

3

        29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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2.

BRP 03

VO Islam 3

8
VO Einführung in die Religionsgeschichte
oder
VO Einführung in die Vergleichend-systematische
Religionswissenschaft

5

BRP 04krp PS Bibelwissenschaftliche Methoden 3 3

BRP 05krp

VO Theologische Grundlagenforschung I: Offenbarung
und Geschichte

3

9
SE Philosophisch und theologisch Denken (FD) 3

PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 3

BRP 13krp

VO Grundkurs Altes Testament II: Prophetie 3

12

VO Grundkurs Neues Testament II: Jüdische Wurzeln und
christliche Botschaft: Paulus, Evangelien und die
weiteren Bücher des NT

3

VO Aufbaukurs Neues Testament II 3

SE Bibeldidaktik (FD) 3

        32

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

3.

BRP 05krp VO Das christliche Glaubensbekenntnis 3 3

BRP 06krp
VO Philosophie der Antike 3

6
VO Philosophie des Mittelalters 3

BRP 07krp

VO Grundlagen von Lehren und Lernen
und
UE Grundlagen von Lehren und Lernen

4 + 2
6

oder LV aus dem Angebot der KPH 6

BRP 09krp VU Grundlagen der Ethik für Lehramt 3 3

BRP 10krp VO Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters 3 3

BRP 13krp
VO Aufbaukurs Altes Testament I: Geschichtsbücher 3

6
VO Aufbaukurs Neues Testament I 3

BRP 14krp VO Philosophische Anthropologie I 3 3

        30
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Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

4.

BRP 06krp VO Philosophie der Neuzeit 3 3

BRP 08krp
Schulpraktikum 2

6
Praktikumsbegleitkurs ABG 4

BRP 09krp

VO Theologische Ethik II (Ethik des Lebens) 3

9VO Christliche Sozialethik 3

SE Ethische Bildung (FD) 3

BRP 10krp VO Kirchengeschichte der Neuzeit und Gegenwart 3 3

BRP 14krp
VU Philosophische Anthropologie II 3

6
VU Ästhetik 3

BRP 16krp VO Dogmatische Gotteslehre 3 3

        30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

5.

BRP 11krp

VU Theorie religiöser Bildung 3

13

SE Religionsdidaktik 3

Schulpraktikum Bachelor Unterrichtsfach Katholische
Religion

4

Praktikumsbegleitkurs Bachelor 3

BRP 16krp

VO Metaphysik 3

9VO Philosophische Gotteslehre I 3

VO Christologie 3

BRP 17krp VO Sakramententheologie I 3 3

BRP 18krp
SE nach Wahl 6

6
oder LV aus dem Angebot der KPH 6

        31

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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6.

BRP 12krp PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession 4 4

BRP 15krp

VO Theologische Grundlagenforschung II: Schrift und
Tradition

3

9
VO Grundlagen des Kirchenrechts 3

VU Theologien der Reformation 3

BRP 17krp

VO Religionen und Recht in Kirche, Schule und
Öffentlichkeit

3
7

UE Seelsorge und Feiern in der Schule 4

BRP 18krp SE nach Wahl + Bachelorarbeit 6+2 8

        28

 
 
 
Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

BRP 01
(StEOP)

VO zu Bildung, Profession, Sprache und Schule 5 5

BRP 02
(StEOP)

PVU Einführung in die Theologie 6

12
VO Theologische Enzyklopädie 3

VU Frühchristliche Glaubensreflexion: Grundlagen,
Kontexte und Relevanz

3

BRP 03 VO Einführung in das Judentum 3 3

BRP 04erp

VO Grundlagen von Lehren und Lernen
und
UE zu Grundlagen von Lehren und Lernen

4 + 2
6

oder LV aus dem Angebot der KPH 6

BRP 06erp PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession 4 4

      30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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2.

BRP 03

VO Islam 3

8
VO Einführung in die Religionsgeschichte
oder
VO Einführung in die Vergleichend-systematische
Religionswissenschaft

5

BRP 08erp VO Einführung in die Religionspädagogik 3 3

BRP 09erp UE nach Wahl 3 3

BRP 10erp VO Neutestamentliches Griechisch I 6 6

BRP 12erp VO Epochen der Kirchengeschichte 3 3

BRP 13erp

VO Grundprobleme der Dogmatik unter
Berücksichtigung der klassischen protestantischen
Lehrbildung

3

7 (12)

PS Arbeitsweisen Systematischer Theologie (+
Bachelorarbeit)

4 (+5)

      30 (35)

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

3.

BRP 05erp
Schulpraktikum 2

6
Praktikumsbegleitkurs ABG 4

BRP 08erp VO Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts 3 3

BRP 09erp UE nach Wahl 3 3

BRP 11erp UE Bibelkunde 6 6

BRP 12erp
VO Reformationsgeschichte 3

8 (13)
PS Kirchengeschichtliches Proseminar (+ Bachelorarbeit) 5 (+5)

BRP 13erp
VO Theologie- und Philosophiegeschichte des 19. und
20. Jahrhunderts

3 3

      29 (34)

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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4.

BRP 07erp

Schulpraktikum Bachelor Unterrichtsfach Evangelische
Religion

4
7

Praktikumsbegleitkurs Bachelor 3

BRP 11erp
VO Einleitung in das Alte Testament 3

6
VO Einleitung in das Neue Testament 3

BRP 14erp
VO Ethik I: Einführung in die theologische Ethik 3

6
VO Ethik II: Evangelische Sozialethik 3

BRP 15erp

VO Einführung in das Recht der Religionen und
Religionsgemeinschaften in Europe

3

5UE Grundfragen der Religionspsychologie
oder
UE Grundfragen der Praktischen Theologie

2

BRP 16erp LV aus Fachbereich Religionswissenschaft nach Wahl 6 6

      30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

5.

BRP 15erp VO Einführung in die Seelsorgelehre 3 3

BRP 17erp

UE Exegetische Übung AT 3

11 (16)
PS Neutestamentliches Proseminar (+ Bachelorarbeit) 5 (+ 5)

LV aus Fachbereichen Altes und Neues Testament nach
Wahl

3

BRP 19erp LV aus Fachbereich Systematische Theologie nach Wahl 6 6

BRP 20erp
LV nach Wahl 6

6
oder LV aus dem Angebot der KPH 6

      26 (31)

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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BRP 17erp
LV aus Fachbereichen Altes und Neues Testament nach
Wahl

3 3

BRP 18erp LV aus Fachbereich Kirchengeschichte nach Wahl 6 6

BRP 19erp LV aus Fachbereich Systematische Theologie nach Wahl 6 6

BRP 20erp LV nach Wahl 15 15

      30

 
 
 
Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

BRP 01
(StEOP)

VO zu Bildung, Profession, Sprache und Schule 5 5

BRP 02
(StEOP)

PVU Einführung in die Theologie 6

12
VO Theologische Enzyklopädie 3

VU Frühchristliche Glaubensreflexion: Grundlagen,
Kontexte und Relevanz

3

BRP 03 VO Einführung in das Judentum 3 3

BRP 04orp

VO Einleitung in das Alte Testament 3

9
VO Grundkurs Neues Testament I: Jesus von Nazaret –
Historischer Kontext und theologische Botschaft

3

PS Bibelwissenschaftliche Methoden 3

      29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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2.

BRP 03

VO Islam 3

8
VO Einführung in die Religionsgeschichte
oder
VO Einführung in die Vergleichend-systematische
Religionswissenschaft

5

BRP 05orp

VO Einführung in die orthodoxe Dogmatik 3

15

VU Grundkurs orthodoxe Liturgik 3

VO Struktur und aktuelle Entwicklungen der Orthodoxen
Kirche(n)

3

VO Theologie der Ostkirchen 3

PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 3

BRP 06orp
VO aus Fachbereich Religionsphilosophie nach Wahl 3

6
VO Grundkurs orthodoxe Fundamentaltheologie 3

      29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

3.

BRP 15orp

SE zu Themen orthodoxer Theologiegeschichte (+
Bachelorarbeit)

6 (+ 2)

17 (19)
UE Ikonographie, Musik und (Schul-)Pastoral im
orthodoxen Kontext

5

SE zu Grundfragen der orthodoxen systematischen
Theologie (+ Bachelorarbeit)

6 (+ 2)

BRP 7orp

VO Grundlagen von Lehren und Lernen
und
UE zu Grundlagen von Lehren und Lernen

4 + 2
6

oder LV aus dem Angebot der KPH 6

BRP 8orp
Schulpraktikum 2

6
Praktikumsbegleitkurs ABG 4

      29 (31)

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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4.

BRP 15orp VO Grundkurs orthodoxe praktische Theologie 3 3

BRP 13orp

VO Grundkurs Altes Testament I: Pentateuch 3

15

VO Aufbaukurs Neues Testament I 3

UE Grundbegriffe der neutestamentlichen Sprache 3

SE Ausgewählte biblische Themen im orthodoxen
religionspädagogischen Kontext

6

BRP 10orp

VO Kirchengeschichte der Antike und des Mittelalters 3

9VO Grundkurs Geschichte der Orthodoxen Kirche(n) 3

VO Patrologie 3

BRP 09orp
VU Theologische Ethik I (Grundlegung der
Fundamentalmoral)

3 3

      30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

5.

BRP 14orp

SE Orthodoxer Religionsunterricht in der Diaspora
6

9oder LV aus dem Angebot der KPH

VU Didaktisch-methodische Erschließung der biblischen
Themen im orthodoxen Religionsunterricht

3

BRP 11orp

VU Theorie religiöser Bildung 3

13
SE Religionsdidaktik 3

Schulpraktikum Bachelor 4

Praktikumsbegleitkurs Bachelor 3

BRP 12orp PS zu Reflexionsfeld Schule und Profession 4 4

BRP 16orp VO Altkirchliche Theologie und ihre heutige Relevanz 3 3

BRP 09orp
VO Orthodoxe Moraltheologie und Sozialethik:
Grundlagen, Quellen, aktuelle Entwicklungen

3 3

      32

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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6.

BRP 16orp

SE Ostkirchliche Spiritualität (+ Bachelorarbeit) 6 (+ 2)

12 (14)SE Vertiefung orthodoxe Kirchengeschichte (+
Bachelorarbeit)

6 (+ 2)

BRP 18orp SE nach Wahl 6 6

BRP 17orp

SE Ausgewählte Themen der orthodoxen
Religionspädagogik und Fachdidaktik (+ Bachelorarbeit)

6 (+ 2)
11 (13)

EX Orthodoxe Kirchen in Wien 5

      29 (31)

 
Anhang 2 – Englische Übersetzung der Titel der Module
 

Deutsch Englisch

Bildung, Profession, Sprache und Schule
(Pflichtmodul)

Education, Profession, Language, and School
(compulsory module)

Einführung in die Theologie (Pflichtmodul) Introduction to Theology (compulsory module)

Religiöse Vielfalt (Pflichtmodul) Religious Diversity (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt
Katholische Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Catholic Religious Education

Bibelwissenschaft I (Pflichtmodul) Biblical Studies I (compulsory module)

Grundlagen der katholischen Theologie (Pflichtmodul) Fundamentals of Catholic Theology (compulsory
module)

Geschichte der Philosophie (Pflichtmodul) History of Philosophy (compulsory module)

Lehren und Lernen (Pflichtmodul) Teaching and Learning (compulsory module)

Pädagogisches Praktikum (Pflichtmodul) Teacher Training Placement (compulsory module)

Ethik (Pflichtmodul) Ethics (compulsory module)

Kirchengeschichte (Pflichtmodul) Church History (compulsory module)

Religiöse Bildung und Schulpraxis (Pflichtmodul) Religious Education and School Practice (compulsory
module)

Reflexionsfeld Schule und Profession (Pflichtmodul) Reflection on School and Profession (compulsory
module)

Bibelwissenschaft II (Pflichtmodul) Biblical Studies II (compulsory module)

Anthropologie (Pflichtmodul) Anthropology (compulsory module)
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Grundlagen und Formen des Kirche-Seins (
Pflichtmodul)

Fundamentals and Forms of Being Church
(compulsory module)

Metaphysik und Gotteslehre (Pflichtmodul) Metaphysics and the Doctrine of God (compulsory
module)

Kirchliche Grundvollzüge in Schule und Öffentlichkeit (
Pflichtmodul)

Practicing Church in Schools and Public Life
(compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul (Pflichtmodul) Advanced Theology Module (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt
Evangelische Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Protestant Religious Education

Lehren und Lernen (Pflichtmodul) Teaching and Learning (compulsory module)

Pädagogisches Praktikum (Pflichtmodul) Teacher Training Placement (compulsory module)

Reflexionsfeld Schule und Profession (Pflichtmodul) Reflection on School and Profession (compulsory
module)

Fachbezogenes Praktikum Unterrichtsfach
Evangelische Religion (Pflichtmodul)

Subject-Specific School Placement: Protestant
Religion (compulsory module)

Grundlagen der Fachdidaktik Evangelische Religion (
Pflichtmodul)

Basics of Subject-Specific Didactics of Protestant
Religion (compulsory module)

Einzelthemen Fachdidaktik Evangelische Religion (
Pflichtmodul)

Topics in Subject-Specific Didactics of Protestant
Religion (compulsory module)

Neutestamentliches Griechisch (Pflichtmodul) New Testament Greek (compulsory module)

Einführung in die Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) Introduction to Biblical Studies (compulsory module)

Einführung in die Kirchengeschichte (Pflichtmodul) Introduction to Church History (compulsory module)

Einführung in die Dogmatik (Pflichtmodul) Introduction to Dogmatics (compulsory module)

Einführung in die Ethik (Pflichtmodul) Introduction to Ethics (compulsory module)

Einführung in die Praktische Theologie (Pflichtmodul) Introduction to Practical Theology (compulsory
module)

Vertiefung Religionswissenschaft (Pflichtmodul) Advanced Module: Religious Studies (compulsory
module)

Vertiefung Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) Advanced Module: Biblical Studies (compulsory
module)

Vertiefung Kirchengeschichte (Pflichtmodul) Advanced Module: Church History (compulsory
module)
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Vertiefung Systematische Theologie (Pflichtmodul) Advanced Module: Systematic Theology (compulsory
module)

Freie Vertiefung (Pflichtmodul) Individual Specialisation (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt
Orthodoxe Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Orthodox Religious Education

Einführung in die Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) Introduction to Biblical Studies (compulsory module)

Einführung in die orthodoxe Theologie (Pflichtmodul) Introduction to Orthodox Theology (compulsory
module)

Philosophie und Fundamentaltheologie (
Pflichtmodul)

Philosophy and Fundamental Theology (compulsory
module)

Lehren und Lernen (Pflichtmodul) Teaching and Learning (compulsory module)

Pädagogisches Praktikum (Pflichtmodul) Teacher Training Placement (compulsory module)

Religiöse Bildung und Schulpraxis (Pflichtmodul) Religious Education and School Practice (compulsory
module)

Reflexionsfeld Schule und Profession (Pflichtmodul) Reflection on School and Profession (compulsory
module)

Vertiefung Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) Advanced Module: Biblical Studies (compulsory
module)

Vertiefung orthodoxe Religionspädagogik (
Pflichtmodul)

Advanced Module: Orthodox Subject-Specific
Didactics (compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul I (Pflichtmodul) Advanced Module: Theology I (compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul II (Pflichtmodul) Advanced Module: Theology II (compulsory module)

Theologisches Vertiefungsmodul III (Pflichtmodul) Advanced Module: Theology III (compulsory module)

Ökumenisches Vertiefungsmodul (Pflichtmodul) Ecumenical Advanced Module (compulsory module)

 
 
Anhang 3 – ECTS-Punkte für die allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen, pädagogisch-praktischen
Studien und fachdidaktischen Anteile des Studiums
 
Das Studium erfüllt die Rahmenvorgaben gemäß Anlage zu § 30a Abs 1 Z 4 HS-QSG wie folgt:
 

Katholische
Religionspädagogik

Evangelische
Religionspädagogik

Orthodoxe
Religionspädagogik

     

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 89



Modul ECTS Modul ECTS Modul ECTS

BRP 01 5 BRP 01 5 BRP 01 5

BRP 05krp 3 BRP 04erp 6 BRP 07orp 6

BRP 07krp 6 BRP 05erp 6 BRP 08orp 6

BRP 08krp 6 BRP 06erp 4 BRP 11orp 13

BRP 09krp 3 BRP 07erp 7 BRP 12orp 4

BRP 11krp 13 BRP 08erp 4 BRP 13orp 6

BRP 12krp 4 BRP 09erp 6 BRP 14orp 9

BRP 13krp 3 (BRP 20erp) (6 Schwerpunkt
Primarstufe)

BRP 17orp 6

(BRP 18krp) (6 bei
(Schwerpunkt
Primarstufe)

       

           

Summe
(bzw. bei
Schwerpunkt
Primarstufe)

43
(bzw. 49)

Summe
(bzw. bei
Schwerpunkt
Primarstufe)

38
(bzw. 44)

Summe 55

 
 

Im Namen des Senates:
Der Vorsitzende der Curricularkommission

L ü f t e n e g g e r
 

Nr. 145
Curriculum für das Masterstudium Religionspädagogik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Master’s programme in Religious Education
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Masterstudium Religionspädagogik (Version 2026) in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien
(Universitätsgesetz – UG 2002) und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Wien in der jeweils
geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
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(1) Das Masterstudium Religionspädagogik mit den drei Schwerpunkten Katholische Religionspädagogik,
Evangelische Religionspädagogik und Orthodoxe Religionspädagogik an der Universität Wien dient aufbauend
auf einem religionspädagogischen Bachelorstudium der theologischen Bildung sowie der wissenschaftlichen
Berufsvorbildung von Religionspädagog*innen, vornehmlich für den Bildungsbereich. Die Absolvent*innen sind
als Religionslehrer*innen in höheren Schulen, als theologisch-pädagogische Fachkräfte in kirchlichen und
nichtkirchlichen Institutionen, in Erwachsenenbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Medien etc. tätig. Die allgemein-
pädagogische, didaktische und schulpraktische Berufsvorbildung ergänzt dabei die theologisch-
wissenschaftliche Fachausbildung. Das Masterstudium Religionspädagogik qualifiziert für pädagogische und
außerpädagogische theologische Berufsfelder, insbesondere für den Religionsunterricht an allen
österreichischen Schultypen, in der Primarstufe unter der Bedingung, dass im Bachelorstudium die
Schwerpunktsetzung auf die Primarstufe gewählt wurde.
 
Die Studierenden befassen sich in den Lehrveranstaltungen des Masterstudiums Religionspädagogik mit Inhalten
und Methoden, die dem aktuellen Stand der Forschung im jeweiligen Fachbereich entsprechen, und deren
wissenschaftlich fundierter Reflexion. Das Masterstudium dient der Vertiefung der im Bachelorstudium
vermittelten Kompetenzen und Inhalte.
 
(2) Die Absolvent*innen des Masterstudiums Religionspädagogik an der Universität Wien verfügen über folgende
fachliche und metafachliche Kompetenzen:
 
Zu den fachlichen Kompetenzen zählen insbesondere:
 

vertiefte Kenntnisse aus der Philosophie sowie aus der biblischen, historischen, systematischen und
praktischen Theologie;
Fähigkeit zu selbstständiger, wissenschaftlich fundierter religiöser und theologischer Urteilsbildung
(Gesellschaftsanalyse, aktualisierende Interpretation der Überlieferung usw.);
Fähigkeit zur selbstständigen und sachgerechten Anwendung fachspezifischer Methoden
(Quellenstudium, Textexegese, Einsicht in historische, systematische und praktisch- theologische
Zusammenhänge, didaktische Analyse usw.);
Fähigkeit, theologische und spirituelle Traditionen mit der eigenen Biographie und der kirchlichen Praxis
zu verbinden;
Fähigkeit zu differenzierter wissenschaftlicher Reflexion des christlichen Glaubens und theoriegeleiteter
Weiterentwicklung religionspädagogischer Praxis;
Fähigkeit zur theoriegeleiteten Durchführung von Bildungs- und Dialogprozessen im kirchlichen,
ökumenischen, interkulturellen und interreligiösen Bereich;
grundlegende Kompetenzen zur Erteilung des Religionsunterrichts an höheren Schulen;
Fähigkeit zur Anleitung von Bildungs- und Dialogprozessen im gesellschaftlichen, politischen, kirchlichen,
ökumenischen, interkulturellen und interreligiösen Bereich.

 
Metafachliche Kompetenzen sind v.a.:
 

Fähigkeit zu christlicher Lebensdeutung und -orientierung;
Fähigkeit zu Selbstreflexion;
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Empathie und Authentizität;
Respekt gegenüber anderen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen;
Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaftliche Veränderungen und ethische Fragen;
Sensibilität für heutige Denkweisen und Sprachmuster im Alltag;
rhetorische und argumentative Potenz, Medienkompetenz;
kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit;
Fähigkeit zum Wahrnehmen und kritischen Hinterfragen von Ideologien und verbreiteten Stereotypen,
insbesondere Geschlechterstereotypen;
Fähigkeit zur Weiterbildung und zum Erwerb von Zusatzqualifikationen aus theologischen und anderen
Gebieten.

 
(3) Das Masterstudium Religionspädagogik mit Schwerpunkt Katholische Religionspädagogik ist ein
theologisches Aufbaustudium, das grundlegende Kenntnisse in Philosophie und allen theologischen Disziplinen
(Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte und Patrologie, Fundamentaltheologie, Dogmatik,
Moraltheologie, Christliche Gesellschaftslehre, Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie,
Pastoraltheologie, Kirchenrecht, Religionspädagogik) gemäß der Apostolischen Konstitution „Veritatis gaudium“
und der ihr beigefügten Ordinationes sowie der Kirchlichen Rahmenordnung für das Studium der Katholischen
Religionspädagogik in Österreich (Bachelor- und Masterstudium) der Österreichischen Bischofskonferenz vom 1.
September 2008 vermittelt. Dem sind spezifische fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Module
zugeordnet.“
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium Religionspädagogik beträgt 120 ECTS-Punkte. Das entspricht einer
vorgesehenen Studiendauer von vier Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 96 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen, 22
ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen über die Masterarbeit und 2 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen
über die Masterprüfung positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Masterstudium Religionspädagogik mit einem der Schwerpunkte Katholische
Religionspädagogik, Orthodoxe Religionspädagogik oder Evangelische Religionspädagogik setzt den Abschluss
eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden
Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus.
 
(2) Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium Religionspädagogik an der Universität Wien,
sofern der im Bachelorstudium Religionspädagogik absolvierte Schwerpunkt dem angestrebten Schwerpunkt im
Masterstudium Religionspädagogik entspricht.
 
(3) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden,
die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen,
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums
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vorgesehenen Prüfungen sind.
 
(4) Übersteigen die wesentlichen fachlichen Unterschiede gemäß Abs 3 das Ausmaß von 30 ECTS-Punkten, so
liegt kein fachlich in Frage kommendes Studium vor und erfolgt keine Zulassung. Den Absolvent*innen eines
sechssemestrigen Bachelorstudiums für das Lehramt für Katholische Religion bzw. Evangelische Religion bzw.
Orthodoxe Religion an Pflichtschulen an einer Pädagogischen Hochschule können Ergänzungsprüfungen im
Ausmaß von bis zu 45 ECTS-Punkten vorgeschrieben werden.
 
(5) Es sind Sprachkenntnisse des neutestamentlichen Griechisch im Umfang von 6 ECTS nachzuweisen. Sofern
dieser Nachweis nicht erbracht wird, ist dem*der Studierenden die Absolvierung von neutestamentlichem
Griechisch im Umfang von 6 ECTS vorzuschreiben.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Masterstudiums Religionspädagogik ist der akademische Grad „Master of Arts“ - abgekürzt
MA - zu verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

MRP 01 Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 5 ECTS

MRP 02 Masterpraktikum 10 ECTS

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Katholische Religionspädagogik 81 ECTS

MRP 03krp Konfessionelle und interreligiöse Kooperation 8 ECTS

MRP 04krp Bibelwissenschaft 12 ECTS

MRP 05krp Geistige Grundlagen des Christentums 12 ECTS

MRP 06krp Der Mensch im Kontext von Natur und Kultur 9 ECTS

MRP 07krp Theologische Ethik und Gesellschaftslehre 9 ECTS

MRP 08krp Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und Inklusion 5 ECTS

MRP 09krp Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule 5 ECTS

MRP 10krp Praktisch-theologische Vertiefung 9 ECTS

MRP 11krp Ökumenische Theologie 6 ECTS

MRP 12krp Abschlussmodul 6 ECTS

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik 81 ECTS
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MRP 03erp Konfessionelle und interreligiöse Kooperation 8 ECTS

MRP 04erp Bibelwissenschaften 13 ECTS

MRP 05erp Kirchengeschichte 8 ECTS

MRP 06erp Systematische Theologie 9 ECTS

MRP 07erp Praktische Theologie 6 ECTS

MRP 08erp Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und Inklusion 5 ECTS

MRP 09erp Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule 5 ECTS

MRP 10erp Fachdidaktik Evangelische Religion und Religionspädagogik 12 ECTS

MRP 11erp Freie Vertiefung 10 ECTS

MRP 12erp Abschlussmodul 5 ECTS

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik 81 ECTS

MRP 03orp Bibelwissenschaft und Patristik 15 ECTS

MRP 04orp Systematische Theologie 15 ECTS

MRP 05orp Kirchen- und Theologiegeschichte 9 ECTS

MRP 06orp Praktische Theologie 12 ECTS

MRP 07orp Fachdidaktik und Religionspädagogik 8 ECTS

MRP 08orp Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und Inklusion 5 ECTS

MRP 09orp Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule 5 ECTS

MRP 10orp Ökumenische Theologie 6 ECTS

MRP 11orp Abschlussmodul 6 ECTS

   

Masterarbeit 22 ECTS

Defensio 2 ECTS

   

Gesamt 120 ECTS

   

 
Der Anhang zu diesem Curriculum enthält den empfohlenen Pfad durch das Studium.
 
(2) Modulbeschreibungen
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PFLICHTMODULE
 

MRP 01 Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 
(Pflichtmodul)

5 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden verfügen im Sinne einer „Research Literacy“ über Kenntnisse
des aktuellen nationalen und internationalen Forschungsstandes der Schul-
und Bildungsforschung und deren Methoden (quantitativ, qualitativ, Mixed-
Methods), auch in Bezug auf Inklusion und sprachliche Bildung. Somit sind sie
in der Lage, eigene praktische Erfahrungen und Beobachtungen im Kontext
unterschiedlicher Bildungssysteme und -kulturen evidenzbasiert,
theoriegeleitet und allgemeindidaktisch einzuordnen und zu reflektieren. Die
Studierenden beschäftigen sich mit ethischen und intersektionalen
Fragestellungen im Kontext der Bildungsforschung und können diese auf
eigene Forschungsideen sowie in der Rezeption von Studien anwenden.
Die Studierenden können die Aufgabe von Schule und Unterricht, zentrale
Fragen der evidenzbasierten Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie
praktische Erfahrungen wissenschaftsfundiert, kritisch und begründet in Bezug
auf das Schulsystem einordnen. Dabei setzen sie sich kritisch mit Lernen in
unterschiedlichen Sozialformen auseinander. Sie können aktuelle empirische
Befunde der nationalen und internationalen Schul- und Unterrichtsforschung
einordnen und reflektieren deren Nutzbarmachung für ihre zukünftige Praxis
(insbesondere in inklusiven Settings), unter anderem unter Verwendung von
Bildungstechnologien. Sie entwickeln die Fähigkeit, Unterricht und Schule
evidenzbasiert (weiter-)zu entwickeln und berücksichtigen die aktuellen
Instrumente der Steuerung des Bildungswesens in Österreich (z.B. iKMPLUS,
QMS). Bezogen auf mögliche spätere Führungspositionen können die
Studierenden ihre Kenntnisse im Bereich Educational Governance auch für ihr
eigenes Handeln im Schulsystem anwenden und diese Fähigkeiten
gegebenenfalls für spätere Leitungs- und Managementkompetenz im
Bildungswesen erweitern.
 
Die Studierenden wählen nach Maßgabe des Angebots eine der folgenden
Vertiefungen im Rahmen der im Modul zu absolvierenden Übung:

Diagnostik und Lernstandserhebung & Individuelle Entwicklungspläne
erstellen,
evidenzbasiert Unterricht entwickeln & Schulische Forschungsprojekte
entwickeln,
evidenzbasierte Leitungskompetenz entwickeln & Schule entwickeln.
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Modulstruktur VO Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE zu Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)
 
Es wird dringend empfohlen, die VO und UE im gleichen Semester zu
absolvieren.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS)

 

MRP 02 Masterpraktikum (Pflichtmodul) 10 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

MRP 01

Modulziele Grundlegendes Ziel im Modul Masterpraktikum ist die Weiterentwicklung
eines begründeten und differenzsensiblen Professionswissens und -
verständnisses. Studierende reflektieren forschungsbasiert über Theorie-
Praxis-Zusammenhänge und erweitern so ihre forschende Haltung. Darüber
hinaus werden im Pädagogischen Praktikum Master wesentliche Aspekte
schulrelevanter Tätigkeitsfelder (u.a. rechtliche Grundfragen von Schul- und
Dienstrecht, Menschenrechte, Kinderrechte und Kinderschutz,
Schulentwicklung, schulische Qualitätssicherung, schulische
Sprachenkonzepte, etc.) aufgegriffen, die die Studierenden direkt in ihre
Berufspraxis transferieren können.
Das Masterpraktikum baut auf dem pädagogischen Praktikum des
Bachelorstudiums auf, in dem sowohl pädagogische Kompetenzen im
Kontext von Schule und Unterricht als auch fachdidaktische Kompetenzen zur
Gestaltung im Fachunterricht erworben wurden. Ein wesentliches Element ist
die wissenschaftsbasierte Reflexion des eigenen professionellen Handelns.
Die Studierenden vertiefen im Masterpraktikum pädagogische, didaktische,
fachdidaktische, fachliche, schulorganisatorische und kommunikative
Kompetenzen. Sie wählen nach Maßgabe des Angebots einen Schwerpunkt.
Mögliche Schwerpunkte sind u.a. die Mitarbeit an schul- oder
unterrichtsbezogenen Projekten oder die Vertiefung fachdidaktischer und
pädagogischer Kompetenzen.
Das Masterpraktikum kann als Ausgangspunkt für die Erarbeitung von
Masterarbeiten im schulischen Forschungsfeld genutzt werden (z.B.
Ideensammlung, erste Datenerhebung, Kontakt mit Schulen).
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Modulstruktur VO Schulrelevante Tätigkeitsfelder, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
 
Die Lehrveranstaltung PR Masterpraktikum (7 ECTS) (pi) besteht aus den
beiden folgenden Teilen:
 
Praktikum, 3 ECTS
Praktikumsbegleitkurs Master, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Praktikum und Praktikumsbegleitkurs Master müssen gemeinsam im selben
Semester absolviert werden.
 
Nach Maßgabe des Angebots können Studierende aus verschiedenen
Schwerpunkten wählen. Die konkret dafür in Frage kommenden
Lehrveranstaltungen zum PR Masterpraktikum werden im
Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien ausgewiesen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung des PR Masterpraktikum (pi) (7 ECTS) und
erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS)

 
 
Die Studierenden wählen nach Maßgabe des Angebots eine der folgenden Alternativen Pflichtmodulgruppen:
 
Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Katholische Religionspädagogik
 

MRP 03krp Konfessionelle und interreligiöse Kooperation (Pflichtmodul) 8 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse der gegenwärtigen
Religionspädagogik und Katechetik, interpretieren Schlüsseltexte und
reflektieren eigene Annahmen religiöser Bildung. Sie analysieren das Verhältnis
von Glaube und Bildung sowie Konzepte in Schule und außerschulischen
Kontexten und entwickeln begründete Positionen für die Praxis.
Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen für den
interkulturellen, interreligiösen und ökumenischen Dialog in Theorie und
Praxis und werden so zum theologischen Austausch mit anderen Kulturen und
religiösen Traditionen befähigt.
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Modulstruktur VO Religionspädagogik und Katechetik, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Die Studierenden absolvieren außerdem eine prüfungsimmanente
Lehrveranstaltung (EX, SE, UE) (pi) zu interkulturellem, interreligiösem oder
ökumenischem Lernen im Ausmaß von 5 ECTS, 2 SSt.
 
Lehrveranstaltungen, die bereits im zugrundliegenden Studium absolviert
wurden, dürfen nicht nochmals absolviert werden.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste
an Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 04krp Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Fähigkeiten im bibelwissenschaftlichen
Arbeiten. In der Biblischen Theologie bilden sie die Fähigkeit aus,
übergreifende thematische Zusammenhänge einzelner oder mehrerer
Schriften bzw. Textkorpora zu erschließen.

Modulstruktur VO Aufbaukurs Altes Testament II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Aufbaukurs Neues Testament III, 3 ECTS ,2 SSt. (npi)
VO Theologie des Alten Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologie des Neuen Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

MRP 05krp Geistige Grundlagen des Christentums (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine
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Modulziele Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse der Patrologie sowie der
Theologie der Ostkirchen und werden so für einen theologischen Dialog mit
dieser Tradition befähigt.
Sie erwerben Kenntnisse und Kompetenzen zur konstruktiv-kritischen
Auseinandersetzung mit konkreten Ausprägungen christlicher Spiritualität und
werden befähigt, diese systematisch-theologisch zu erschließen und zu
analysieren. Dadurch entwickeln sie ein reflektiertes Verhältnis zum eigenen
und zum kirchlich bezeugten Glauben.
Sie erwerben die Fähigkeit, die Gottesfrage vor dem Hintergrund religiöser
Pluralität und gegenwärtiger gesellschaftlicher und weltanschaulicher
Herausforderungen zu reflektieren und zu analysieren.

Modulstruktur VO Theologie der Ostkirchen, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Patrologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Christliche Spiritualität, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage und Religion im
postmetaphysischen Kontext, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (12 ECTS)

 

MRP 06krp Der Mensch im Kontext von Natur und Kultur (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse interkultureller Philosophie bzw.
der Naturphilosophie und können auf dieser Basis die aktuellen
Herausforderungen der Zeit (interkulturelle Konflikte, ökologische Krisen, …)
philosophisch reflektieren und Optionen für die Praxis entwickeln.
Sie vertiefen zudem ihre Kenntnisse in der Dogmatik und erarbeiten
Grundkriterien für eine kommunikative Gottesrede in einer pluralistischen und
globalisierten Gesellschaft. Sie erwerben die Fähigkeit zur kritischen Reflexion
des Verhältnisses von theologischer und philosophischer bzw.
humanwissenschaftlicher Anthropologie und Kosmologie unter
Berücksichtigung konfessioneller Unterschiede und wichtiger
theologiegeschichtlicher Positionen.

Modulstruktur VO Interkulturelle Philosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
oder
VO Naturphilosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
VU Theologische Anthropologie und Gnadenlehre, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Schöpfungslehre und Eschatologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)
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MRP 07krp Theologische Ethik und Gesellschaftslehre (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden werden mit aktuellen Fragestellungen der Theologischen
Ethik vertraut gemacht und vertiefen ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet,
insb. im Wahrnehmen der Bedingungen des soziokulturellen Wandels
hinsichtlich Ehe, Familie und Sexualität und in der differenzierten theologisch-
ethischen Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen
technologischer und soziokultureller Entwicklungen.

Modulstruktur VO Theologische Ethik III (Ethik der Geschlechterbeziehungen), 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
 
Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots außerdem:
 
- eine Vorlesung (npi) aus dem Fachbereich der theologischen Ethik im
Ausmaß von 3 ECTS, 2 SSt.
- eine Vorlesung (npi) aus dem Fachbereich der Sozialethik im Ausmaß von 3
ECTS, 2 SSt.
 
Lehrveranstaltungen, die bereits im zugrundliegenden BA-Studium absolviert
wurden, dürfen nicht nochmals absolviert werden.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zu-gehörige Liste
an Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS)

 

MRP 08krp Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

MRP 01
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Modulziele Studierende können gezielt den Bildungsauftrag der Sekundarstufe I und II
unterscheiden und flexibel lernendenorientiert und inklusionsfördernd
umsetzen. Sie verstehen Lernen als selbstermächtigenden kulturell-sozialen
Prozess und die Lernenden als aktiv Gestalter*innen eigener Lernprozesse. Sie
erkennen die Vielfalt der Schüler*innen bezüglich zahlreicher
bildungsrelevanter Hintergrunddimensionen (Herkunft, sprachliche
Kompetenzen, familiäres und peerbezogenes Umfeld und Lernkulturen,
Gender, Religion, Weltanschauung und Interessen u.a.) an, sind sich deren
intersektionaler Bedeutung für die Bildungsbiografien der Schüler*innen
bewusst und können vor diesem Hintergrund das Selbstvertrauen und
Bildungsmotivation der Schüler*innen stärken. Dabei übernehmen die
Studierenden Verantwortung für die Bildung der nachfolgenden Generation im
Sinne von Global Citizenship in einer demokratischen, nachhaltigen und
weltoffenen Gesellschaft.
Studierende haben sich tiefgehendes Wissen über schulische
Leistungsparadigmen, Formen der Leistungsbeurteilung und ihrer Fairness
erworben und sind fähig, Schüler*innenleistungen im Spannungsfeld von
Standards und Individualisierung sowie Begabung, Interessen und Lebenswelt
zu beurteilen.
Eine Kernaufgabe der Schulen besonders in der Sekundarstufe I ist die
Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen in der/den
Unterrichtssprache/n unter Berücksichtigung der mitgebrachten sprachlichen
Ressourcen der Schüler*innen für Lehr-/Lernprozesse.
 
Je nach gewähltem Themenfeld vertiefen Studierende ihre Kompetenzen in:
 
- Schulentwicklung in herausfordernden Lagen
Studierende sind fähig, qualitätsvolle Schulkultur mitzugestalten und zur
inklusiven Schulentwicklung von Schulen beizutragen. Dazu gehören auch
Engagement für die Schulgemeinschaft.
 
- Diagnostik und Leistung
Studierende können die Lernstände der Schüler*innen differenzierend und mit
souveräner Nutzung reflektiert ausgewählter wissenschaftsbasierter
Instrumente diagnostizieren, insbesondere auch auf dem Feld von
Begabungsdiagnostik, fachspezifischer Potentialerkennung, Verfahren zur
Sprachstandserhebung und (sonderpädagogischen) Feststellungsverfahren.
Dabei nutzen sie auch Erkenntnisse partizipativer Diagnostik.
 
- Kommunikationsräume
Die Studierenden können unterschiedliche Formen der Kommunikation im
Kontext sprachlicher Bildung und mit den unterschiedlichen
Bildungspartner*innen anwenden. Sie werden in die Lage versetzt,
unterschiedliche Konzepte sprachlicher Bildung umzusetzen, die die
mitgebrachten sprachlichen Ressourcen der Schüler*innen berücksichtigen
und mit besonderem Fokus auf die Unterrichtssprache/n fördern.
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- Gestaltung von Lernen in der Schule der Vielfalt
Studierende sind in der Lage, Unterricht vielfältig, differenzierend und inklusiv
unter Berücksichtigung von Befunden der empirischen Unterrichtsforschung
und gemäß der individuellen Lernbiografien zu gestalten. Sie können die
Lernfortschritte ihrer Schüler*innen erkennen und adaptiv-lernförderliche
Settings nach flexiblen didaktischen Kriterien entwickeln.
 
- Digitalität in der Schule der Vielfalt
Studierende erkennen, wie Lernen durch eine Kultur der Digitalität,
Wissenskommunikation und Wissenschaftsskepsis zugleich, ambivalent
beeinflusst wird, und verstehen die substantiellen Zusammenhänge zwischen
Zugang, Arten und Auswirkungen der digitalen Technologien (digital divides)
sowie Bildungschancen. Sie sind in der Lage, (digitale) Technologien für eine
konstruktive Gestaltung der Schule der Vielfalt einzusetzen.

Modulstruktur Je nach Angebot ist ein Seminar SE zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi) aus einem der
folgenden Themen zu absolvieren:

Schulentwicklung in herausfordernden Lagen
Diagnostik und Leistung
Kommunikationsräume
Gestaltung von Lernen in der Schule der Vielfalt
Digitalität in der Schule der Vielfalt

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 09krp Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule (Pflichtmodul) 5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

MRP 01
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Modulziele Die Studierenden vertiefen in einem oder mehreren Kompetenzfeldern die
reflexive Grundhaltung im Kontext von systemischen Bedingungen der
Unterrichts- und Schulgestaltung und der Selbst-Professionalisierung. Dies
beinhaltet ein Verständnis von wissenschaftsbasierter, lebenslanger
Weiterentwicklung des eigenen Berufsethos unter Berücksichtigung aktueller
Kompetenzmodelle und allgemeindidaktischer Theorien. Dieses Verständnis
befähigt sie, im Sinne eines professionellen Berufsethos zu einem
fortlaufenden Austausch zwischen Theorie und Praxis, der für Unterrichts- und
Schulentwicklungsprozesse genutzt werden soll. Hierzu gehört eine vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld von Erziehung und Bildung
sowie den Grenzen und Stärken des eigenen pädagogischen Handelns unter
den systemischen, strukturellen sowie kontext- und situationsspezifischen
Bedingungen von Unterricht und Schule. Um mit diesen Bedingungen
selbstreflektiert umzugehen, haben die Studierenden entsprechende
emotions- und problemorientierte Strategien und Handlungsweisen im
Kontext der Lehrer*innengesundheit erworben.
Sie haben sich, auch bezogen auf die vielfältige Schule, mit gesellschaftlichen,
institutionellen und individuellen Bedingungen des Lehrens und Lernen
intensiv auseinandergesetzt und fördern bei den Schüler*innen
dementsprechende Einstellungen und Kompetenzen. Darin ist die Vertiefung
der im Bachelorstudium theoretisch und praktisch grundgelegten
Auseinandersetzung mit Diskriminierung, ihrer eigenen Verstrickung und der
Entwicklung von Handlungsansätzen enthalten.
Die Studierenden werden befähigt, ihr pädagogisches (Selbst-)Verständnis in
multiprofessionellen Teams einzubringen und die Schüler*innen in der
Entwicklung ihrer Autonomie und Handlungsfähigkeit zu unterstützen. Sie
bringen dieses (Selbst-)Verständnis darüber hinaus sinnstiftend in
professionelle Communities ein und entwickeln dieses weiter.
 
Je nach gewähltem Themenfeld vertiefen Studierende ihre Kompetenzen in:
 
- Pädagogisch-professioneller Berufsethos: Die Studierenden können
situationsabhängiges pädagogisches Handeln, auch im Kontext von Krisen-
und Entscheidungssituationen, kritisch reflektieren und vertiefen das Wissen
und Können im Kontext ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion.
 
- Soziale und personale Kompetenzen: Die Studierenden erwerben
theoretisches und praktisches Wissen zur Gestaltung von sozialen
Beziehungen und kooperativen Arbeitsformen im Unterricht. Sie erweitern ihre
Kenntnisse über Dynamiken in Lerngemeinschaften und können diese
einsetzen, um die soziale Kompetenz bei Lernenden in vielfältigen
Sozialformen zu fördern. Darüber hinaus erwerben sie Selbstkompetenzen in
der Gestaltung ihres eigenen Professionskontinuums. Die Studierenden
erwerben (z.B. kommunikative) vertiefende Kenntnisse zu Arbeit und
Moderation in kollegialen und multiprofessionellen Teams und verstehen
diese als konstituierendes Merkmal ihrer Profession.
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- Schule im Kontext der Digitalität: Studierende sind in der Lage die
Herausforderungen und Chancen von Unterrichts- und Schulgestaltung in der
Digitalität zu meistern und auf neue Entwicklungen (z.B. KI in der Schule)
anzupassen. Sie können den Einfluss der verwendeten (Bildungs-
)Technologien auf ihre eigene unterrichtende Tätigkeit reflektieren und wenn
nötig Strategien entwickeln, ihren didaktischen Ansprüchen gerecht zu
werden.

Modulstruktur Je nach Angebot ist ein Seminar (SE zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi)) aus einem der
folgenden Themen zu absolvieren:

Pädagogisch-professioneller Berufsethos
Soziale und personale Kompetenzen
Schule im Kontext von Digitalität

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 10krp Praktisch-theologische Vertiefung (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden setzen sich mit den historischen und theologischen
Grundlagen vor allem der Eucharistiefeier auseinander und erwerben so die
Kompetenz, deren Sinngestalt in eine menschengerechte und theologisch
verantwortete Feiergestalt umzusetzen.
Sie eignen sich Kenntnisse und Fertigkeiten an, katechetische Prozesse in
Gemeinden zu initiieren und zu begleiten, sich am Aufbau und an der
synodalen Reform der Kirche zu beteiligen und die kirchliche Sendung im
Kontext säkularer und religiös pluraler Gesellschaft zu realisieren.
Zudem lernen sie die gesamtkirchlichen und partikulare Rechtsquellen zum
Sakramentenrecht, inkl. Eherecht, kennen. Sie erwerben die Fähigkeit, in der
kirchlichen Praxis vorkommende Fallkonstellationen kirchenrechtlich zu
beurteilen und zu lösen.

Modulstruktur VO Sakramententheologie II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Pastoralekklesiologie, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VU Sakramentenrecht, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS)

 

MRP 11krp Ökumenische Theologie (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine
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Modulziele Die Studierenden erwerben durch Erkundungen in Gemeinden anderer
christlicher Konfessionen praktische Kompetenzen für den Dialog und werden
zur konfessionellen Selbstreflexion befähigt.

Modulstruktur SE oder EX Ökumenische Erkundungen, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MRP 12krp Abschlussmodul (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen Genehmigung von Thema und Betreuung der Masterarbeit

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in der jeweiligen theologischen
Disziplin der Masterarbeit und erweitern ihre Kompetenzen im selbständigen
wissenschaftlichen Arbeiten anhand einer konkreten Forschungsfrage. Zudem
vertiefen sie ihre wissenschaftliche Kompetenz in einer dem Gegenstand der
Masterarbeit nahestehenden Thematik.

Modulstruktur SE aus dem thematischen Umfeld der Masterarbeit, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 
 
 
Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik
 

MRP 03erp Konfessionelle und interreligiöse Kooperation (Pflichtmodul) 8 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Studierende erwerben grundlegende Kenntnisse zu interkultureller,
ökumenischer und interreligiöser Bildung. Nach Abschluss des Moduls haben
sie grundlegende Kompetenzen für die Analyse, Deutung und Gestaltung
interkultureller, interreligiöser wie ökumenischer Lernprozesse in
unterschiedlichen Handlungskontexten wie für den theologischen Austausch
mit anderen Kulturen und religiösen Traditionen.
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Modulstruktur UE Interreligiöses Lernen, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eine oder
mehrere prüfungsimmanente (pi) oder nicht-prüfungsimmanente (npi)
Lehrveranstaltung(en) zu interkulturellem, interreligiösem oder
ökumenischem Lernen im Ausmaß von 5 ECTS, 2 SSt.
 
Lehrveranstaltungen, die bereits im zugrundliegenden Studium absolviert
wurden, dürfen nicht nochmals absolviert werden.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste
an Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und allenfalls gewählter
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im Ausmaß von insgesamt 8 ECTS

 

MRP 04erp Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) 13 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele

Studierende erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse und Kompetenzen in den
Bibelwissenschaften (mit Schwerpunkt Theologie). Nach Abschluss des
Moduls kennen sie die wichtigsten theologischen Themen und Positionen im
Alten und Neuen Testament. Sie können kompetent darüber Auskunft geben,
wie die biblischen Reflexionen mit ähnlichen theologischen Gedanken aus der
Umwelt des Alten und Neuen Testaments in Beziehung stehen. Sie wissen, wie
stark theologische Reflexionen und deren sprachlichen Artikulation vom
jeweiligen kulturellen Umfeld und von konkreten Fragen/Problemen ausgelöst
werden, und haben gelernt, auch die Situationsgebundenheit ihres eigenen
theologischen Denkens zu reflektieren. Sie kennen Beispiele, wie in der
Vergangenheit theologisch mit Fragen von Heterogenität und Diversität
umgegangen wurde, und kennen theologische Argumentationen, die auf
Inklusion zielen.

Modulstruktur

VO Theologie des Alten Testaments, 4 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Theologie und Religionsgeschichte des frühen Christentums, 4 ECTS, 2 SSt.
(npi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eines der
folgenden Seminare (pi) im Ausmaß von 5 ECTS:
 
- SE Alttestamentliches Seminar, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Neutestamentliche Theologie, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
 

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 106



Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (8 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 05erp Kirchengeschichte (Pflichtmodul) 8 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele

Studierende erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse und Kompetenzen im
Bereich der Kirchen- und Dogmengeschichte. Nach Abschluss des Moduls
haben sie vertiefte forschungsgeschichtliche und methodische Kenntnisse
und sind befähigt, Phänomene und Probleme der Gegenwart in ihrer
historischen Dimension wahrzunehmen und zu verstehen.

Modulstruktur

Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots:
 
- ein Seminar (pi) aus dem Fachbereich Dogmen- und Theologiegeschichte im
Ausmaß von 4 ECTS, 2 SSt.
- ein Seminar (pi) aus dem Fachbereich Kirchengeschichte oder
Kulturgeschichte des Christentums im Ausmaß von 4 ECTS, 2 SSt.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste
an Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.

Leistungsnachweis
Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (8 ECTS)

 

MRP 06erp Systematische Theologie (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Studierende erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse und Kompetenzen auf
den Gebieten der Dogmatik, Ethik und Konfessionskunde. Nach Abschluss des
Moduls haben sie vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der
Systematischen Theologie und sind befähigt, selbständig über theologische
Themen zu reflektieren und diese Gedanken zu artikulieren.

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 107



Modulstruktur VO Ökumenische Kirchenkunde (Konfessionskunde), 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eine der
folgenden Vorlesungen (npi) im Ausmaß von 3 ECTS:
 
- VO Prolegomena, Gottes- und Schöpfungslehre (Dogmatik 1), 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
- VO Sündenlehre, Christologie und Soteriologie (Dogmatik 2), 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
- VO Pneumatologie, Ekklesiologie und Eschatologie (Dogmatik 3), 3 ECTS, 2
SSt. (npi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eines der
folgenden Seminare (pi) im Ausmaß von 3 ECTS:
 
- SE Dogmatikseminar, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Ethikseminar, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
 

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

 

MRP 07erp Praktische Theologie (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Studierende erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse und Kompetenzen im
Bereich der Praktischen Theologie. Nach Abschluss des Moduls sind sie mit
(inner-)kirchenrechtlichen Fragestellungen und deren Kontexten vertraut und
haben vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Liturgik oder
Poemenik (Seelsorge).

Modulstruktur UE Inneres Kirchenrecht, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots eines der
folgenden Seminare (pi) im Ausmaß von 4 ECTS:
 
- SE Ansätze und Methoden der Poimenik, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Reflexionsperspektiven zeitgenössischer Liturgik, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
 

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (6 ECTS)
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MRP 08erp Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

MRP 01
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Modulziele Studierende können gemäß der Präambel gezielt den Bildungsauftrag der
Sekundarstufe I und II unterscheiden und flexibel lernendenorientiert und
inklusionsfördernd umsetzen. Sie verstehen Lernen als selbstermächtigenden
kulturell-sozialen Prozess und die Lernenden als aktiv Gestalter*innen eigener
Lernprozesse. Sie erkennen die Vielfalt der Schüler*innen bezüglich zahlreicher
bildungsrelevanter Hintergrunddimensionen (Herkunft, sprachliche
Kompetenzen, familiäres und peerbezogenes Umfeld und Lernkulturen,
Gender, Religion, Weltanschauung und Interessen u.a.) an, sind sich deren
intersektionaler Bedeutung für die Bildungsbiografien der Schüler*innen
bewusst und können vor diesem Hintergrund das Selbstvertrauen und
Bildungsmotivation der Schüler*innen stärken. Dabei übernehmen die
Studierenden Verantwortung für die Bildung der nachfolgenden Generation im
Sinne von Global Citizenship in einer demokratischen, nachhaltigen und
weltoffenen Gesellschaft.
Studierende haben sich tiefgehendes Wissen über schulische
Leistungsparadigmen, Formen der Leistungsbeurteilung und ihrer Fairness
erworben und sind fähig, Schüler*innenleistungen im Spannungsfeld von
Standards und Individualisierung sowie Begabung, Interessen und Lebenswelt
zu beurteilen.
Eine Kernaufgabe der Schulen besonders in der Sekundarstufe I ist die
Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen in der/den
Unterrichtssprache/n unter Berücksichtigung der mitgebrachten sprachlichen
Ressourcen der Schüler*innen für Lehr-/Lernprozesse.
 
Je nach gewähltem Themenfeld vertiefen Studierende ihre Kompetenzen in:
 
- Schulentwicklung in herausfordernden Lagen
Studierende sind fähig, qualitätsvolle Schulkultur mitzugestalten und zur
inklusiven Schulentwicklung von Schulen beizutragen. Dazu gehören auch
Engagement für die Schulgemeinschaft.
 
- Diagnostik und Leistung
Studierende können die Lernstände der Schüler*innen differenzierend und mit
souveräner Nutzung reflektiert ausgewählter wissenschaftsbasierter
Instrumente diagnostizieren, insbesondere auch auf dem Feld von
Begabungsdiagnostik, fachspezifischer Potentialerkennung, Verfahren zur
Sprachstandserhebung und (sonderpädagogischen) Feststellungsverfahren.
Dabei nutzen sie auch Erkenntnisse partizipativer Diagnostik.
 
- Kommunikationsräume
Die Studierenden können unterschiedliche Formen der Kommunikation im
Kontext sprachlicher Bildung und mit den unterschiedlichen
Bildungspartner*innen anwenden. Sie werden in die Lage versetzt,
unterschiedliche Konzepte sprachlicher Bildung umzusetzen, die die
mitgebrachten sprachlichen Ressourcen der Schüler*innen berücksichtigen
und mit besonderem Fokus auf die Unterrichtssprache/n fördern.
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- Gestaltung von Lernen in der Schule der Vielfalt
Studierende sind in der Lage, Unterricht vielfältig, differenzierend und inklusiv
unter Berücksichtigung von Befunden der empirischen Unterrichtsforschung
und gemäß der individuellen Lernbiografien zu gestalten. Sie können die
Lernfortschritte ihrer Schüler*innen erkennen und adaptiv-lernförderliche
Settings nach flexiblen didaktischen Kriterien entwickeln.
 
- Digitalität in der Schule der Vielfalt
Studierende erkennen, wie Lernen durch eine Kultur der Digitalität,
Wissenskommunikation und Wissenschaftsskepsis zugleich, ambivalent
beeinflusst wird, und verstehen die substantiellen Zusammenhänge zwischen
Zugang, Arten und Auswirkungen der digitalen Technologien (digital divides)
sowie Bildungschancen. Sie sind in der Lage, (digitale) Technologien für eine
konstruktive Gestaltung der Schule der Vielfalt einzusetzen.

Modulstruktur Je nach Angebot ist ein Seminar SE zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi) aus einem der
folgenden Themen zu absolvieren:

Schulentwicklung in herausfordernden Lagen
Diagnostik und Leistung
Kommunikationsräume
Gestaltung von Lernen in der Schule der Vielfalt
Digitalität in der Schule der Vielfalt

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 09erp Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule (Pflichtmodul) 5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

MRP 01
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Modulziele Die Studierenden vertiefen in einem oder mehreren Kompetenzfeldern die
reflexive Grundhaltung im Kontext von systemischen Bedingungen der
Unterrichts- und Schulgestaltung und der Selbst-Professionalisierung. Dies
beinhaltet ein Verständnis von wissenschaftsbasierter, lebenslanger
Weiterentwicklung des eigenen Berufsethos unter Berücksichtigung aktueller
Kompetenzmodelle und allgemeindidaktischer Theorien. Dieses Verständnis
befähigt sie, im Sinne eines professionellen Berufsethos zu einem
fortlaufenden Austausch zwischen Theorie und Praxis, der für Unterrichts- und
Schulentwicklungsprozesse genutzt werden soll. Hierzu gehört eine vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld von Erziehung und Bildung
sowie den Grenzen und Stärken des eigenen pädagogischen Handelns unter
den systemischen, strukturellen sowie kontext- und situationsspezifischen
Bedingungen von Unterricht und Schule. Um mit diesen Bedingungen
selbstreflektiert umzugehen, haben die Studierenden entsprechende
emotions- und problemorientierte Strategien und Handlungsweisen im
Kontext der Lehrer*innengesundheit erworben.
Sie haben sich, auch bezogen auf die vielfältige Schule, mit gesellschaftlichen,
institutionellen und individuellen Bedingungen des Lehrens und Lernen
intensiv auseinandergesetzt und fördern bei den Schüler*innen
dementsprechende Einstellungen und Kompetenzen. Darin ist die Vertiefung
der im Bachelorstudium theoretisch und praktisch grundgelegten
Auseinandersetzung mit Diskriminierung, ihrer eigenen Verstrickung und der
Entwicklung von Handlungsansätzen enthalten.
Die Studierenden werden befähigt, ihr pädagogisches (Selbst-)Verständnis in
multiprofessionellen Teams einzubringen und die Schüler*innen in der
Entwicklung ihrer Autonomie und Handlungsfähigkeit zu unterstützen. Sie
bringen dieses (Selbst-)Verständnis darüber hinaus sinnstiftend in
professionelle Communities ein und entwickeln dieses weiter.
 
Je nach gewähltem Themenfeld vertiefen Studierende ihre Kompetenzen in:
 
- Pädagogisch-professioneller Berufsethos: Die Studierenden können
situationsabhängiges pädagogisches Handeln, auch im Kontext von Krisen-
und Entscheidungssituationen, kritisch reflektieren und vertiefen das Wissen
und Können im Kontext ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion.
 
- Soziale und personale Kompetenzen: Die Studierenden erwerben
theoretisches und praktisches Wissen zur Gestaltung von sozialen
Beziehungen und kooperativen Arbeitsformen im Unterricht. Sie erweitern ihre
Kenntnisse über Dynamiken in Lerngemeinschaften und können diese
einsetzen, um die soziale Kompetenz bei Lernenden in vielfältigen
Sozialformen zu fördern. Darüber hinaus erwerben sie Selbstkompetenzen in
der Gestaltung ihres eigenen Professionskontinuums. Die Studierenden
erwerben (z.B. kommunikative) vertiefende Kenntnisse zu Arbeit und
Moderation in kollegialen und multiprofessionellen Teams und verstehen
diese als konstituierendes Merkmal ihrer Profession.
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- Schule im Kontext der Digitalität: Studierende sind in der Lage die
Herausforderungen und Chancen von Unterrichts- und Schulgestaltung in der
Digitalität zu meistern und auf neue Entwicklungen (z.B. KI in der Schule)
anzupassen. Sie können den Einfluss der verwendeten (Bildungs-
)Technologien auf ihre eigene unterrichtende Tätigkeit reflektieren und wenn
nötig Strategien entwickeln, ihren didaktischen Ansprüchen gerecht zu
werden.

Modulstruktur Je nach Angebot ist ein Seminar (SE zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi)) aus einem der
folgenden Themen zu absolvieren:

Pädagogisch-professioneller Berufsethos
Soziale und personale Kompetenzen
Schule im Kontext von Digitalität

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 10erp Fachdidaktik Evangelische Religion und Religionspädagogik 
(Pflichtmodul)

12 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Studierende erweitern und vertiefen ihre fachdidaktischen Kenntnisse und
Fähigkeiten im Hinblick auf Themenfelder des evangelischen
Religionsunterrichts sowie ihre allgemeinen religionspädagogischen
Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf aktuelle Themen der Gegenwart,
die einen direkten oder indirekten Bezug zu Themenfeldern von Religion und/
oder Theologie aufweisen. Nach Abschluss des Moduls können sie
Lernprozesse zu religiösen und ethischen Fragen theologisch und
religionspädagogisch reflektiert planen und altersgemäß und sprachsensibel
gestalten. Sie haben ihre Kompetenzen erweitert, wie man religiöse, ethische
und weitere Themen im Unterricht diversitätssensibel umsetzen und
Schüler*innen für Probleme von religionsbezogenen Diskriminierungen (z.B.
Antisemitismus, Islamophobie) sensibilisieren kann. Sie haben geübt, wie man
Religionsunterricht mit unterschiedlichen Methoden und unter Einbezug von
digitalen Tools altersgemäß und abwechslungsreich gestalten kann. Sie haben
an ausgewählten Beispielen studiert, in welcher Art das Phänomen Religion
und/oder theologische Fragen bei gegenwartsrelevanten Themen eine Rolle
spielen können. Sie haben Erfahrungen gesammelt, wie man solche Themen
religionspädagogisch und theologisch fundiert analysieren und reflektieren
kann.

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 113



Modulstruktur SE Aktuelle Religionspädagogische Fragestellungen, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Studierende absolvieren außerdem nach Maßgabe des Angebots zwei
Lehrveranstaltungen (npi/pi) im Ausmaß von insgesamt 6 ECTS aus der
folgenden Liste:
 
- UE Gemeindepädagogik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
- UE Schule und Religion, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
- UE Religion und Medien, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
- UE Empirische Methoden für ReligionslehrerInnen und PfarrerInnen, 3 ECTS, 2
SSt. (pi)
- Lehrveranstaltung(en) (npi/pi) zu bildungsrelevanten Themen wie Religion
und Demokratie, Religion und Extremismus, Klimakrise, soziale
Ungerechtigkeit im Ausmaß von jeweils 3 ECTS
 
Lehrveranstaltungen, die bereits im zugrundliegenden Studium absolviert
wurden, dürfen nicht nochmals absolviert werden.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste
an Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung generell als genehmigt gilt. Werden darüber hinaus andere
Lehrveranstaltungen gewählt, so ist diese Wahl durch die
Studienprogrammleitung zu genehmigen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und/oder allfällig gewählter
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im Ausmaß von insgesamt 12 ECTS

 

MRP 11erp Freie Vertiefung (Pflichtmodul) 10 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Studierende erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse in ausgewählten
Lehrveranstaltungen aus dem gesamten Spektrum der Fachwissenschaft und/
oder Fachdidaktik

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente
(pi) und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen aus dem
gesamten Lehrangebot der ETF ( Studienprogrammleitung 2) und KTF
(Studienprogrammleitung 1) im Ausmaß von 10 ECTS.
 
Lehrveranstaltungen, die bereits im zugrundliegenden Studium absolviert
wurden, dürfen nicht nochmals absolviert werden.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht eine dem Modul zugehörige Liste
an Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, deren
Absolvierung als genehmigt gilt.
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und/oder allfällig gewählter
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im Ausmaß von insgesamt 10 ECTS

 

MRP 12erp Abschlussmodul (Pflichtmodul) 5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung Genehmigung von Thema und Betreuung der Masterarbeit

Modulziele Studierende werden über Vertiefungsseminare in die Forschungsgemeinschaft
derjenigen Disziplin aufgenommen, in der sie ihre Masterarbeit schreiben, und
wachsen durch aktive Beiträge in diese hinein. Nach Abschluss des Moduls
haben sie ihre Vertrautheit mit der Fachsprache, den Methoden sowie
aktuellen Forschungsfragen der von ihnen gewählten Disziplin erhöht. Sie
haben Sicherheit und Impulse bekommen, die ihnen für die Fertigstellung der
Masterarbeit helfen.

Modulstruktur Je nach Disziplin ihrer Masterarbeit absolvieren Studierende eines der
folgenden Vertiefungsseminare:
 
- SE Vertiefung zur religionswissenschaftlichen Forschung, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Vertiefung zur Alttestamentlichen Forschung, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Vertiefung zur Neutestamentlichen Forschung, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Vertiefung zur kirchengeschichtlichen Forschung, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Vertiefung zur systematisch-theologischen Forschung, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
- SE Vertiefung zur religionspädagogischen Forschung, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 
 
 
Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik
 

MRP 03orp Bibelwissenschaft und Patristik (Pflichtmodul) 15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Fähigkeiten im bibelwissenschaftlichen
Arbeiten (im Neuen und Alten Testament) und ihre Kenntnisse in der
Theologie der Kirchenväter. Besonderer Wert wird gelegt auf die Vertiefung der
patristischen und orthodoxen Exegese des Alten Testaments (unter
besonderer Berücksichtigung der Septuaginta) und des Neuen Testaments,
sowie auf das Verständnis der Entwicklung grundlegender theologischer
Themen und Ideenströmungen in der altkirchlichen und byzantinischen
Literatur. Ebenfalls vertiefen die Studierenden unterschiedliche Ansätze im
Bereich der ostkirchlichen Theologie der Spiritualität.
Studierende erlangen außerdem die Kompetenz, biblische und patristische
Texte in ihrer historischen Dimension und ihrer theologischen Relevanz für die
Gegenwart zu verstehen.

Modulstruktur VO Theologie des Alten Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Vertiefung Patrologie, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Orthodoxe Exegese des Neuen Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Theologie und Spiritualität der östlichen Kirchenväter, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS)

 

MRP 04orp Systematische Theologie (Pflichtmodul) 15 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse und Kompetenzen in orthodoxer
Dogmatik, unter besonderer Berücksichtigung der Konzilsentscheidungen der
sieben ökumenischen Konzile, der byzantinischen Theologie sowie weiterer
Quellen der orthodoxen Glaubenslehre und im Horizont neuzeitlicher und
zeitgenössischer orthodoxer und ökumenischer Theologie. Sie werden zur
kritischen Reflexion fundamentaltheologischer Fragen befähigt, unter
Berücksichtigung aktueller Debatten zwischen Naturwissenschaften,
Humanwissenschaften und Theologie. Sie vertiefen darüber hinaus ihre
Kenntnisse und Kompetenzen auf den Gebieten der Ethik und der Sozialethik,
unter besonderer Berücksichtigung aktueller bio- und sozialethischer
Fragestellungen (u.a. Sexual- und Familienethik, Ökologie, Friedensethik,
Medienethik, bioethische Fragen zu Anfang und zu Ende des Lebens, Tierethik
usw.)

Modulstruktur VO Orthodoxe Dogmatik I, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Orthodoxe Dogmatik II, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Fundamentaltheologische Fragen aus orthodoxer Perspektive, 6 ECTS, 2
SSt. (pi)
VO Aktuelle Themen orthodoxer Moraltheologie und Sozialethik, 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 116



Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MRP 05orp Kirchen- und Theologiegeschichte (Pflichtmodul) 9 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse zur kirchengeschichtlichen
Entwicklung im Byzanz und im slawischen Raum sowie zum geschichtlichen,
geographischen und kulturellen Kontext, in dem sich die unterschiedlichen
autokephalen orthodoxen Kirchen entfaltet haben. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der Geschichte der orthodoxen Kirchen im 20. Jh. und
auf der Entstehung der sog. orthodoxen Diaspora.
Ebenso erwerben die Studierenden vertiefende Kenntnisse im Bereich der
Diskurse orthodoxer Theolog*innen im 20. und 21. Jh., mit besonderem
Schwerpunkt auf Fragen der Moderne.
Sie erlangen dabei Kompetenzen zum sachgemäßen Umgang mit Quellen und
mit grundlegenden Themen der Kirchen- und Theologiegeschichte.

Modulstruktur VO Aufbaukurs Geschichte der Orthodoxen Kirche(n), 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Orthodoxe Theologie in der Moderne, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MRP 06orp Praktische Theologie (Pflichtmodul) 12 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden entwickeln eine vertiefte Kenntnis der Formen des
liturgischen Lebens in der Orthodoxen Kirche in ihrer historischen
Entwicklung, ihrer Feiergestalt und ihrer theologischen Hermeneutik unter
liturgiewissenschaftlichen Aspekten sowie vertiefte Kompetenzen auf den
Gebieten der orthodoxen Liturgik und der Sakramententheologie. Dabei
werden auch aktuelle liturgische Entwicklungen und aktuelle
sakramentstheologische Themen behandelt, die u.a. für den
religionspädagogischen Kontext von Relevanz sind.
Die Studierenden setzen sich mit der Analyse der aktuellen
pastoraltheologischen und katechetischen Herausforderungen in den
orthodoxen Gemeinden der Diaspora auseinander und vertiefen ihr
Verständnis von der pastoralen und gesellschaftlichen Relevanz der Theologie.
Darüber hinaus setzen sie sich mit aktuellen Fragestellungen aus den
verschiedenen Unterdisziplinen der Praktischen Theologie auseinander.
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Modulstruktur VO Aufbaukurs Orthodoxe Liturgik und Sakramententheologie, 3 ECTS, 2 SSt.
(npi)
SE Themen orthodoxer Liturgik und der Sakramententheologie, 6 ECTS, 2 SSt.
(pi)
VO Aufbaukurs Orthodoxe Praktische Theologie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MRP 07orp Fachdidaktik und Religionspädagogik (Pflichtmodul) 8 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele In Auseinandersetzung mit religionspädagogischen und fachdidaktischen
Konzepten und Modellen entwickeln die Studierenden durch forschendes
Lernen, Fallarbeit, Planung und Organisation von Unterricht einen
professionellen Habitus. Sie erweitern ihre religionspädagogische
Reflexionskompetenz, indem sie die Wirkweisen individueller, interaktionaler,
inhaltlicher und systemischer Einflussfaktoren auf Unterricht unterscheiden
lernen, unter besonderer Berücksichtigung des orthodoxen Lehrplans im AHS/
BHS-Bereich.
Darüber hinaus erwerben Sie Kompetenzen im Zusammenhang mit
spezifischen Themen (nach Lehrplan) der orthodoxen Religionspädagogik an
höheren Schulen.

Modulstruktur UE Orthodoxe Religionspädagogik an höheren Schulen, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)
SE Orthodoxe Fachdidaktik, 6 ECTS, 2 SSt (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (8 ECTS)

 

MRP 08orp Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

MRP 01

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 118



Modulziele Studierende können gemäß der Präambel gezielt den Bildungsauftrag der
Sekundarstufe I und II unterscheiden und flexibel lernendenorientiert und
inklusionsfördernd umsetzen. Sie verstehen Lernen als selbstermächtigenden
kulturell-sozialen Prozess und die Lernenden als aktiv Gestalter*innen eigener
Lernprozesse. Sie erkennen die Vielfalt der Schüler*innen bezüglich zahlreicher
bildungsrelevanter Hintergrunddimensionen (Herkunft, sprachliche
Kompetenzen, familiäres und peerbezogenes Umfeld und Lernkulturen,
Gender, Religion, Weltanschauung und Interessen u.a.) an, sind sich deren
intersektionaler Bedeutung für die Bildungsbiografien der Schüler*innen
bewusst und können vor diesem Hintergrund das Selbstvertrauen und
Bildungsmotivation der Schüler*innen stärken. Dabei übernehmen die
Studierenden Verantwortung für die Bildung der nachfolgenden Generation im
Sinne von Global Citizenship in einer demokratischen, nachhaltigen und
weltoffenen Gesellschaft.
Studierende haben sich tiefgehendes Wissen über schulische
Leistungsparadigmen, Formen der Leistungsbeurteilung und ihrer Fairness
erworben und sind fähig, Schüler*innenleistungen im Spannungsfeld von
Standards und Individualisierung sowie Begabung, Interessen und Lebenswelt
zu beurteilen.
Eine Kernaufgabe der Schulen besonders in der Sekundarstufe I ist die
Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen in der/den
Unterrichtssprache/n unter Berücksichtigung der mitgebrachten sprachlichen
Ressourcen der Schüler*innen für Lehr-/Lernprozesse.
 
Je nach gewähltem Themenfeld vertiefen Studierende ihre Kompetenzen in:
 
- Schulentwicklung in herausfordernden Lagen
Studierende sind fähig, qualitätsvolle Schulkultur mitzugestalten und zur
inklusiven Schulentwicklung von Schulen beizutragen. Dazu gehören auch
Engagement für die Schulgemeinschaft.
 
- Diagnostik und Leistung
Studierende können die Lernstände der Schüler*innen differenzierend und mit
souveräner Nutzung reflektiert ausgewählter wissenschaftsbasierter
Instrumente diagnostizieren, insbesondere auch auf dem Feld von
Begabungsdiagnostik, fachspezifischer Potentialerkennung, Verfahren zur
Sprachstandserhebung und (sonderpädagogischen) Feststellungsverfahren.
Dabei nutzen sie auch Erkenntnisse partizipativer Diagnostik.
 
- Kommunikationsräume
Die Studierenden können unterschiedliche Formen der Kommunikation im
Kontext sprachlicher Bildung und mit den unterschiedlichen
Bildungspartner*innen anwenden. Sie werden in die Lage versetzt,
unterschiedliche Konzepte sprachlicher Bildung umzusetzen, die die
mitgebrachten sprachlichen Ressourcen der Schüler*innen berücksichtigen
und mit besonderem Fokus auf die Unterrichtssprache/n fördern.
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- Gestaltung von Lernen in der Schule der Vielfalt
Studierende sind in der Lage, Unterricht vielfältig, differenzierend und inklusiv
unter Berücksichtigung von Befunden der empirischen Unterrichtsforschung
und gemäß der individuellen Lernbiografien zu gestalten. Sie können die
Lernfortschritte ihrer Schüler*innen erkennen und adaptiv-lernförderliche
Settings nach flexiblen didaktischen Kriterien entwickeln.
 
- Digitalität in der Schule der Vielfalt
Studierende erkennen, wie Lernen durch eine Kultur der Digitalität,
Wissenskommunikation und Wissenschaftsskepsis zugleich, ambivalent
beeinflusst wird, und verstehen die substantiellen Zusammenhänge zwischen
Zugang, Arten und Auswirkungen der digitalen Technologien (digital divides)
sowie Bildungschancen. Sie sind in der Lage, (digitale) Technologien für eine
konstruktive Gestaltung der Schule der Vielfalt einzusetzen.

Modulstruktur Je nach Angebot ist ein Seminar SE zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi) aus einem der
folgenden Themen zu absolvieren:

Schulentwicklung in herausfordernden Lagen
Diagnostik und Leistung
Kommunikationsräume
Gestaltung von Lernen in der Schule der Vielfalt
Digitalität in der Schule der Vielfalt

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 09orp Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule (Pflichtmodul) 5 ECTS

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzungen

MRP 01
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Modulziele Die Studierenden vertiefen in einem oder mehreren Kompetenzfeldern die
reflexive Grundhaltung im Kontext von systemischen Bedingungen der
Unterrichts- und Schulgestaltung und der Selbst-Professionalisierung. Dies
beinhaltet ein Verständnis von wissenschaftsbasierter, lebenslanger
Weiterentwicklung des eigenen Berufsethos unter Berücksichtigung aktueller
Kompetenzmodelle und allgemeindidaktischer Theorien. Dieses Verständnis
befähigt sie, im Sinne eines professionellen Berufsethos zu einem
fortlaufenden Austausch zwischen Theorie und Praxis, der für Unterrichts- und
Schulentwicklungsprozesse genutzt werden soll. Hierzu gehört eine vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld von Erziehung und Bildung
sowie den Grenzen und Stärken des eigenen pädagogischen Handelns unter
den systemischen, strukturellen sowie kontext- und situationsspezifischen
Bedingungen von Unterricht und Schule. Um mit diesen Bedingungen
selbstreflektiert umzugehen, haben die Studierenden entsprechende
emotions- und problemorientierte Strategien und Handlungsweisen im
Kontext der Lehrer*innengesundheit erworben.
Sie haben sich, auch bezogen auf die vielfältige Schule, mit gesellschaftlichen,
institutionellen und individuellen Bedingungen des Lehrens und Lernen
intensiv auseinandergesetzt und fördern bei den Schüler*innen
dementsprechende Einstellungen und Kompetenzen. Darin ist die Vertiefung
der im Bachelorstudium theoretisch und praktisch grundgelegten
Auseinandersetzung mit Diskriminierung, ihrer eigenen Verstrickung und der
Entwicklung von Handlungsansätzen enthalten.
Die Studierenden werden befähigt, ihr pädagogisches (Selbst-)Verständnis in
multiprofessionellen Teams einzubringen und die Schüler*innen in der
Entwicklung ihrer Autonomie und Handlungsfähigkeit zu unterstützen. Sie
bringen dieses (Selbst-)Verständnis darüber hinaus sinnstiftend in
professionelle Communities ein und entwickeln dieses weiter.
 
Je nach gewähltem Themenfeld vertiefen Studierende ihre Kompetenzen in:
 
- Pädagogisch-professioneller Berufsethos: Die Studierenden können
situationsabhängiges pädagogisches Handeln, auch im Kontext von Krisen-
und Entscheidungssituationen, kritisch reflektieren und vertiefen das Wissen
und Können im Kontext ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion.
 
- Soziale und personale Kompetenzen: Die Studierenden erwerben
theoretisches und praktisches Wissen zur Gestaltung von sozialen
Beziehungen und kooperativen Arbeitsformen im Unterricht. Sie erweitern ihre
Kenntnisse über Dynamiken in Lerngemeinschaften und können diese
einsetzen, um die soziale Kompetenz bei Lernenden in vielfältigen
Sozialformen zu fördern. Darüber hinaus erwerben sie Selbstkompetenzen in
der Gestaltung ihres eigenen Professionskontinuums. Die Studierenden
erwerben (z.B. kommunikative) vertiefende Kenntnisse zu Arbeit und
Moderation in kollegialen und multiprofessionellen Teams und verstehen
diese als konstituierendes Merkmal ihrer Profession.
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- Schule im Kontext der Digitalität: Studierende sind in der Lage die
Herausforderungen und Chancen von Unterrichts- und Schulgestaltung in der
Digitalität zu meistern und auf neue Entwicklungen (z.B. KI in der Schule)
anzupassen. Sie können den Einfluss der verwendeten (Bildungs-
)Technologien auf ihre eigene unterrichtende Tätigkeit reflektieren und wenn
nötig Strategien entwickeln, ihren didaktischen Ansprüchen gerecht zu
werden.

Modulstruktur Je nach Angebot ist ein Seminar (SE zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi)) aus einem der
folgenden Themen zu absolvieren:

Pädagogisch-professioneller Berufsethos
Soziale und personale Kompetenzen
Schule im Kontext von Digitalität

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MRP 10orp Ökumenische Theologie (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen keine

Modulziele Die Studierenden erwerben durch Erkundungen in Gemeinden anderer
christlicher Konfessionen praktische Kompetenzen für den ökumenischen
Dialog und werden zur konfessionellen Selbstreflexion befähigt.

Modulstruktur SE oder EX Ökumenische Erkundungen, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MRP 11orp Abschlussmodul (Pflichtmodul) 6 ECTS

Teilnahmevoraussetzungen Genehmigung von Thema und Betreuung der Masterarbeit

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in der jeweiligen theologischen
Disziplin der Masterarbeit und erweitern ihre Kompetenzen im selbständigen
wissenschaftlichen Arbeiten anhand einer konkreten Forschungsfrage. Zudem
vertiefen sie ihre wissenschaftliche Kompetenz in einer dem Gegenstand der
Masterarbeit nahestehenden Thematik.

Modulstruktur SE aus dem thematischen Umfeld der Masterarbeit, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 
(3) Gemäß § 31 Abs 3 HSG gelten folgenden Lehrveranstaltungen als gekennzeichnet:
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Für den Schwerpunkt katholische Religionspädagogik: Aus Modul MRP 03krp eine LV (EX, SE, UE) (pi) zu
interkulturellem, interreligiösem oder ökumenischem Lernen, 5 ECTS, 2 SSt.; aus Modul MRP 07krp entweder eine
VO (npi) aus dem Fachbereich der theologischen Ethik oder eine VO (npi) aus dem Fachbereich der Sozialethik, 3
ECTS, 2 SSt.
 
Für den Schwerpunkt evangelische Religionspädagogik: Aus Modul MRP 11erp Lehrveranstaltungen (npi oder pi)
im Ausmaß von 8 ECTS.
 
Für den Schwerpunkt orthodoxe Religionspädagogik: Aus Modul MRP 03orp die VO (npi) Theologie des Alten
Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. und die VU (pi) Vertiefung Patrologie, 3 ECTS, 2 SSt.; aus dem Modul MRP 06orp die VO
(npi) Aufbaukurs Orthodoxe Praktische Theologie, 3 ECTS, 2 SSt.
 
§ 6 Masterarbeit
 
(1) Die Masterarbeit dient dem Nachweis der Befähigung, wissenschaftliche Themen selbständig sowie inhaltlich
und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit ist so zu wählen, dass für
die*den Studierende*n die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.
 
(2) Das Thema der Masterarbeit ist einer der religionspädagogischen/theologischen Disziplinen zu entnehmen.
Soll ein anderer Gegenstand gewählt werden oder bestehen bezüglich der Zuordnung des gewählten Themas
Unklarheiten, liegt die Entscheidung über die Zulässigkeit beim studienrechtlich zuständigen Organ.
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 22 ECTS-Punkten.
 
§ 7 Masterprüfung
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterprüfung ist die positive Absolvierung aller vorgeschriebenen
Module und Prüfungen, die erfolgreiche Ablegung der Praxisphase sowie die positive Beurteilung der
Masterarbeit.
 
(2) Die Masterprüfung ist eine Defensio und die letzte Prüfung vor dem Studienabschluss. Sie besteht aus der
Verteidigung der Masterarbeit und einer Prüfung des wissenschaftlichen Umfelds, in dem die Masterarbeit
verfasst wurde. Die gesamte Prüfung soll auch professionsrelevante Aspekte berücksichtigen.
 
(3) Die Masterprüfung hat einen Umfang von 2 ECTS-Punkten.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 
VO Vorlesung:
Die Vorlesung dient der Einführung in die wesentlichen Inhalte und Methoden eines Faches. Sie geht auf den
aktuellen Forschungsstand sowie auf die hauptsächlichen Lehrmeinungen im betreffenden Fach und in dessen
Teilbereichen ein. Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch eine schriftliche oder mündliche Prüfung.
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(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
VU Vorlesung mit integrierter Übung:
Die Vorlesung mit integrierter Übung basiert auf dem Grundtypus der VO, enthält jedoch zusätzliche
prüfungsimmanente Elemente. Der vorgetragene Lehrstoff wird in Form mehrerer Teilleistungen geprüft.
 
SE Seminar:
Das Seminar ist eine in den wissenschaftlichen Diskurs und dessen Argumentationsstruktur einführende
Lehrveranstaltung. Der Leistungsnachweis erfolgt durch die aktive Teilnahme der Studierenden, mündliche
Präsentationen und schriftliche Teilleistungen, insb. durch das Verfassen wenigstens einer kurzen
wissenschaftlichen Arbeit.
 
UE Übung:
Die Übung ist eine Lehrveranstaltung einführenden Charakters, in der unter Betonung der Aktivität der
Studierenden unter Anleitung des*der Lehrenden konkret vorgegebene Kompetenzen angeeignet und eingeübt
werden. Der Leistungsnachweis erfolgt aufgrund von mehreren mündlichen bzw. schriftlichen Teilleistungen.
 
EX Exkursion:
Die Exkursion ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, die in Form von wissenschaftlichen Lehrausgängen
oder Lehrausfahrten zur Veranschaulichung des jeweiligen Wissenschaftsobjektes und der Vertiefung von
Kenntnissen vor Ort dient. Der immanente Prüfungscharakter der Lehrveranstaltung wird durch die aktive
Teilnahme, durch vorbereitende und begleitende mündliche und schriftliche Beiträge der Studierenden, sowie
eine abschließende Reflexion hergestellt.
 
PR Masterpraktikum:
Das PR Masterpraktikum besteht aus dem Praktikum sowie dem Praktikumsbegleitkurs und gehört zu den
pädagogisch praktischen Studien. Für die Absolvierung des Praktikums (7 ECTS) können – je nach Verfügbarkeit
– verschiedene Varianten gewählt werden: Fachbezogenes Praktikum mit fachdidaktischer Begleitung,
interdisziplinäres Praktikum mit fachübergreifender Begleitung, forschungsorientiertes Praktikum, alternative
Absolvierung des Praktikums über die eigene Unterrichtstätigkeit oder Anerkennung von Mobilitätsprogrammen.
Der Teil „Praktikum“ wird mit „Erfolg teilgenommen“ bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ beurteilt und fließt in die
Beurteilung des PR mit ein. Die Leistungsbeurteilung des gesamten PR erfolgt durch mehrere schriftliche oder
mündliche Prüfungen.
 
§ 9 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die genannten Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
VU Vorlesung mit Übung: 100 Teilnehmer*innen
SE Seminar: 25 Teilnehmer*innen
UE Übung: 25 Teilnehmer*innen
EX Exkursion: 25 Teilnehmer*innen
Praktikumsbegleitkurs Master: 20 Teilnehmer*innen
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
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§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende Studium
absolviert wurden, können im Masterstudium nur dann anerkannt werden, wenn zwischen den Lernergebnissen
des MA-Studiums und den Lernergebnissen im BA-Studium kein wesentlicher Unterschied besteht. Falls
Lehrveranstaltungen bereits im zugrundeliegenden Studium, aufgrund dessen die Zulassung zu diesem Studium
erfolgt ist, absolviert wurden, schreibt die Studienprogrammleitung Ersatzlehrveranstaltungen vor.
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zur Erfüllung von insbesondere qualitativen Zulassungsbedingungen
herangezogen werden und auf die das Masterstudium aufbaut, können wegen wesentlicher Unterschiede
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nicht anerkannt werden. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die
bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums absolviert wurden, können in einem anderen
Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
(5) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
(1) Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der oder des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen
und Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Masterstudium Religionspädagogik begonnen haben, können sich
jederzeit durch eine einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
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(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Mastercurriculum Religionspädagogik (Version 2017) (MBl. vom 29.06.2017, 33. Stück, Nummer 192 idgF)
unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2028 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
 
Schwerpunkt katholische Religionspädagogik
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

MRP 01
VO Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 3

5
UE zu Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 2

MRP 03krp

VO Religionspädagogik und Katechetik 3

8EX, SE, UE zu interkulturellem, interreligiösem oder
ökumenischem Lernen nach Wahl

5

MRP 04krp
VO Aufbaukurs Neues Testament III 3

6
VO Theologie des Neuen Testaments 3

MRP 05krp

VO Patrologie 3

9
VO Christliche Spiritualität 3

VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage
und Religion im postmetaphysischen Kontext

3

MRP 06krp
VO Interkulturelle Philosophie
oder
VO Naturphilosophie

3 3

  31

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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2.

MRP 02

VO Schulrelevante Tätigkeitsfelder 3

10Praktikum 3

Praktikumsbegleitkurs Master 4

MRP 04krp
VO Aufbaukurs Altes Testament II 3

6
VO Theologie des Alten Testaments 3

MRP 05krp VO Theologie der Ostkirchen 3 3

MRP 06krp
VU Theologische Anthropologie und Gnadenlehre 3

6
VO Schöpfungslehre und Eschatologie 3

MRP 08krp SE nach Wahl 5 5

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

3.

MRP 07krp

VO Theologische Ethik III (Ethik der
Geschlechterbeziehungen)

3

9
VO aus dem Fachbereich theologische Ethik 3

VO aus dem Fachbereich Sozialethik 3

MRP 09krp SE nach Wahl 5 5

MRP 10krp
VO Sakramententheologie II 3

6
VU Sakramentenrecht 3

MRP 11krp SE oder EX Ökumenische Erkundungen 6 6

- Masterarbeit 4 4

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

4.

MRP 10krp VU Pastoralekklesiologie 3 3

MRP 12krp SE aus dem thematischen Umfeld der Masterarbeit 6 6

- Masterarbeit 18 18

- Masterprüfung 2 2

  29
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Schwerpunkt Evangelische Religionspädagogik
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

MRP 01
VO Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 3

5
UE zu Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 2

MRP 03erp

UE Interreligiöses Lernen 3

8LV zu interkulturellem, interreligiösem oder
ökumenischem Lernen nach Wahl

5

MRP 04erp

VO Theologie des Alten Testaments 4

9SE Alttestamentliches Seminar
oder
SE Neutestamentliche Theologie

5

MRP 05erp
SE aus dem Fachbereich Dogmen und
Theologiegeschichte

4 4

MRP 06erp VO Ökumenische Kirchenkunde (Konfessionskunde) 3 3

MRP 07erp UE Inneres Kirchenrecht 2 2

  31

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 
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2.

MRP 02

VO Schulrelevante Tätigkeitsfelder 3

10Praktikum 3

Praktikumsbegleitkurs Master 4

MRP 04erp
VO Theologie und Religionsgeschichte des frühen
Christentums

4 4

MRP 05erp
SE aus dem Fachbereich Kirchengeschichte oder
Kulturgeschichte des Christentums

4 4

MRP 06erp

VO nach Wahl 3

6SE Dogmatikseminar
oder
SE Ethikseminar

3

MRP 07erp
SE Ansätze und Methoden der Poimenik
oder
SE Reflexionsperspektiven zeitgenössischer Liturgik

4 4

MRP 11erp LV nach Wahl 3 3

  31

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

3.

MRP 08erp SE nach Wahl 5 5

MRP 09erp SE nach Wahl 5 5

MRP 10erp
SE Aktuelle Religionspädagogische Fragestellungen 6

9
LV nach Wahl 3

MRP 11erp LV nach Wahl 7 7

- Masterarbeit 3 3

  29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

4.

MRP 10erp LV nach Wahl 3 3

MRP 12erp SE je nach Disziplin 5 5

- Masterarbeit 19 19

- Masterprüfung 2 2

  29
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Schwerpunkt Orthodoxe Religionspädagogik
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

1.

MRP 01
VO Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 3

5
UE zu Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln 2

MRP 03orp
VO Theologie des Alten Testaments 3

6
VU Vertiefung Patrologie 3

MRP 04orp

VO Orthodoxe Dogmatik I 3

9SE Fundamentaltheologische Fragen aus orthodoxer
Perspektive

6

MRP 05orp
VO Aufbaukurs Geschichte der Orthodoxen Kirche(n) 3

9
SE Orthodoxe Theologie in der Moderne 6

  29

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

2.

MRP 02

VO Schulrelevante Tätigkeitsfelder 3

10Praktikum 3

Praktikumsbegleitkurs Master 4

MRP 03orp
VO Orthodoxe Exegese des Neuen Testaments 3

9
SE Theologie und Spiritualität der östlichen Kirchenväter 6

MRP 04orp

VO Orthodoxe Dogmatik II 3

6VO Aktuelle Themen orthodoxer Moraltheologie und
Sozialethik

3

MRP 06orp

VO Aufbaukurs Orthodoxe Liturgik und
Sakramententheologie

3
6

VO Aufbaukurs Orthodoxe Praktische Theologie 3

  31

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 130



3.

MRP 06orp
SE Themen orthodoxer Liturgik und der
Sakramententheologie

6 6

MRP 07orp
SE Orthodoxe Fachdidaktik 6

8
UE Orthodoxe Religionspädagogik an höheren Schulen 2

MRP 08orp SE nach Wahl 5 5

MRP 10orp SE oder EX Ökumenische Erkundungen 6 6

- Masterarbeit 5 5

  30

 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ 

4.

MRP 09orp SE nach Wahl 5 5

MRP 11orp SE aus dem thematischen Umfeld der Masterarbeit 6 6

- Masterarbeit 17 17

- Masterprüfung 2 2

  30

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
 

Deutsch Englisch

Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln
(Pflichtmodul)

Evidence-based Development of Schools and
Teaching

Masterpraktikum (Pflichtmodul) Pedagogical Practicum Master

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Kath
olische Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Catholic Religious Education

Konfessionelle und interreligiöse Kooperation
(Pflichtmodul)

Denominational and interreligious cooperation

Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) Biblical studies

Geistige Grundlagen des Christentums (Pflichtmodul) Spiritual foundations of Christianity

Der Mensch im Kontext von Natur und Kultur
(Pflichtmodul)

Human beings in the context of nature and culture

Theologische Ethik und Gesellschaftslehre
(Pflichtmodul)

Theological ethics and social doctrine
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Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

School and Diversity – Recognition, Differentiation,
and Inclusion

Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule
(Pflichtmodul)

The Self-reflective Teacher in the School System

Praktisch-theologische Vertiefung (Pflichtmodul) Practical theological specialisation

Ökumenische Theologie (Pflichtmodul) Ecumenical theology

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final module

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Evan
gelische Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Protestant Religious Education

Konfessionelle und interreligiöse Kooperation
(Pflichtmodul)

Denominational and interreligious cooperation

Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) Biblical Studies

Kirchengeschichte (Pflichtmodul) Church History

Systematische Theologie (Pflichtmodul) Systematic Theology

Praktische Theologie (Pflichtmodul) Practical Theology

Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

School and Diversity – Recognition, Differentiation,
and Inclusion

Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule
(Pflichtmodul)

The Self-reflective Teacher in the School System

Fachdidaktik Evangelische Religion und
Religionspädagogik (Pflichtmodul)

Subject-Specific Didactics Protestant Religion and
Religious Education

Freie Vertiefung (Pflichtmodul) Free Specialization

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final Module

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Orth
odoxe Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Orthodox Religious Education

Bibelwissenschaft und Patristik (Pflichtmodul) Biblical Studies and Patrology

Systematische Theologie (Pflichtmodul) Systematic Theology

Kirchen- und Theologiegeschichte (Pflichtmodul) Church History and History of Theology

Praktische Theologie (Pflichtmodul) Practical Theology

Fachdidaktik und Religionspädagogik (Pflichtmodul) Subject-Specific Didactics and Pedagogy of Religion
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Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

School and Diversity – Recognition, Differentiation,
and Inclusion

Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule
(Pflichtmodul)

The Self-reflective Teacher in the School System

Ökumenische Theologie (Pflichtmodul) Ecumenical and interdisciplinary Perspectives

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final module

 

Deutsch Englisch

Schule und Unterricht evidenzbasiert entwickeln
(Pflichtmodul)

Evidence-Based Development of Schools and
Teaching (compulsory module)

Masterpraktikum (Pflichtmodul) Pedagogical Course in the Master’s Programme
(compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Kath
olische Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Catholic Religious Education

Konfessionelle und interreligiöse Kooperation
(Pflichtmodul)

Denominational and Interreligious Cooperation
(compulsory module)

Bibelwissenschaft (Pflichtmodul) Biblical Studies (compulsory module)

Geistige Grundlagen des Christentums (Pflichtmodul) Spiritual Foundations of Christianity (compulsory
module)

Der Mensch im Kontext von Natur und Kultur
(Pflichtmodul)

Being Human in the Context of Nature and Culture
(compulsory module)

Theologische Ethik und Gesellschaftslehre
(Pflichtmodul)

Theological Ethics and Social Doctrine (compulsory
module)

Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

School and Diversity – Recognition, Differentiation and
Inclusion (compulsory module)

Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule
(Pflichtmodul)

Teacher Self-Reflection in the School System
(compulsory module)

Praktisch-theologische Vertiefung (Pflichtmodul) Advanced Practical Theology (compulsory module)

Ökumenische Theologie (Pflichtmodul) Ecumenical Theology (compulsory module)

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final Module (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Evan
gelische Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Protestant Religious Education
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Konfessionelle und interreligiöse Kooperation
(Pflichtmodul)

Denominational and Interreligious Cooperation
(compulsory module)

Bibelwissenschaften (Pflichtmodul) Biblical Studies (compulsory module)

Kirchengeschichte (Pflichtmodul) Church History (compulsory module)

Systematische Theologie (Pflichtmodul) Systematic Theology (compulsory module)

Praktische Theologie (Pflichtmodul) Practical Theology (compulsory module)

Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

School and Diversity – Recognition, Differentiation and
Inclusion (compulsory module)

Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule
(Pflichtmodul)

Teacher Self-Reflection in the School System
(compulsory module)

Fachdidaktik Evangelische Religion und
Religionspädagogik (Pflichtmodul)

Subject-Specific Didactics: Protestant Religion and
Religious Education (compulsory module)

Freie Vertiefung (Pflichtmodul) Individual Specialisation (compulsory module)

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final Module (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Schwerpunkt Orth
odoxe Religionspädagogik

Alternative group of compulsory modules: Emphasis:
Orthodox Religious Education

Bibelwissenschaft und Patristik (Pflichtmodul) Biblical Studies and Patrology (compulsory module)

Systematische Theologie (Pflichtmodul) Systematic Theology (compulsory module)

Kirchen- und Theologiegeschichte (Pflichtmodul) Church History and History of Theology (compulsory
module)

Praktische Theologie (Pflichtmodul) Practical Theology (compulsory module)

Fachdidaktik und Religionspädagogik (Pflichtmodul) Subject-Specific Didactics and Religious Education
(compulsory module)

Schule der Vielfalt – Anerkennung, Differenzierung und
Inklusion (Pflichtmodul)

School and Diversity – Recognition, Differentiation and
Inclusion (compulsory module)

Selbstreflexive Lehrkraft im System Schule
(Pflichtmodul)

Teacher Self-Reflection in the School System
(compulsory module)

Ökumenische Theologie (Pflichtmodul) Ecumenical Theology (compulsory module)

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final Module (compulsory module)

 
Anhang 3 – ECTS-Punkte für die allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen, pädagogisch-praktischen
Studien und fachdidaktischen Anteile des Studiums
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Das Studium erfüllt die Rahmenvorgaben gemäß Anlage zu § 30a Abs 1 Z 4 HS-QSG wie folgt:
 

Katholische
Religionspädagogik

Evangelische
Religionspädagogik

Orthodoxe
Religionspädagogik

     

Modul ECTS Modul ECTS Modul ECTS

MRP 01 5 MRP 01 5 MRP 01 5

MRP 02 10 MRP 02 6 MRP 02 10

MRP 03krp 3 MRP 03erp 6 MRP 07orp 8

MRP 08krp 5 MRP 10erp 4 MRP 08orp 5

MRP 09krp 5     MRP 09orp 5

           

Summe 28 Summe
 

29
 

Summe 33

 
 

Im Namen des Senates:
Der Vorsitzende der Curricularkommission

L ü f t e n e g g e r
 

Nr. 146
Curriculum für das Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced Theological
Studies) (Version 2026)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies)
(Version 2026) in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien
(Universitätsgesetz – UG 2002) und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Wien in der jeweils
geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Das Ziel des Masterstudiums Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) an der Universität
Wien ist einerseits die spezialisierte theologische Fachausbildung auf Master-Niveau für Studierende, deren
Vorkenntnisse nicht denen eines Diplomstudiums der Katholischen Theologie oder eines Lizenziats gleichwertig
sind. Ein wesentliches Ziel ist dabei der Erwerb jener Kompetenzen, die für ein Doktorats- bzw. PhD-Studium
nötig sind. Andererseits besteht das Ziel darin, theologische Fragestellungen in inter- und transdisziplinären
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Diskursen zu verankern.
Das Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) richtet sich insbesondere an
Absolvent*innen von theologischen, historisch-kulturwissenschaftlichen, philologisch-kulturwissenschaftlichen,
philosophischen und bildungswissenschaftlichen, psychologischen und sozialwissenschaftlichen
Bachelorstudien sowie des Diplomstudiums Rechtswissenschaften der Universität Wien sowie des theologische
Bakkalaureats gemäß kirchlicher Studienordnung (vgl. Art.74 Veritatis Gaudium).
 
(2) Die Absolvent*innen des Masterstudiums Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) an der
Universität Wien sind über ein Bachelorstudium hinaus befähigt:
 

zur selbständigen Forschung auf den verschiedenen Disziplinen der Katholischen Theologie;
zur Mitarbeit in interdisziplinären Forschungsbereichen mit religionsspezifischen Fragestellungen;
zur Vermittlung von theologischen Kenntnissen im Bereich des Religionsjournalismus und der 
Erwachsenenbildung;
zur einschlägigen Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen.

 
(3) Studierende erwerben zu diesem Zweck je nach Wahl vertiefte Kenntnisse aus den theologischen Disziplinen:
Alttestamentliche Bibelwissenschaft, Dogmatik, Kirchengeschichte, Kirchenrecht, Liturgiewissenschaft,
Neutestamentliche Bibelwissenschaft, Pastoraltheologie, Philosophie, Religionspädagogik,
Religionswissenschaft, Sozialethik, Theologie und Geschichte des Christlichen Ostens, Theologische Ethik (=
Moraltheologie) und Spiritualität, Theologische Grundlagenforschung (= Fundamentaltheologie).
 
Die Studierenden befassen sich in den Lehrveranstaltungen des Masterstudiums Religionspädagogik mit Inhalten
und Methoden, die dem aktuellen Stand der Forschung im jeweiligen Fachbereich entsprechen. Im Vordergrund
steht die wissenschaftlich fundierte Reflexion, ausgerichtet am aktuellen Stand der Wissenschaft. Das
Masterstudium dient der Vertiefung der im Bachelorstudium vermittelten Kompetenzen und Inhalte.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies)
beträgt 120 ECTS-Punkte. Das entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von vier Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 74 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen, 18
ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Alternativen Pflichtmodulen, 22 ECTS-Punkte gemäß den
Bestimmungen über die Masterarbeit und 6 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen über die Masterprüfung
positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Masterstudium Theologische Spezialisierung setzt, vorbehaltlich Abs.3, den Abschluss
eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden
Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus.
 
(2) Fachlich in Frage kommend sind jedenfalls die an der Universität Wien absolvierten theologischen, historisch-
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kulturwissenschaftlichen, philologisch-kulturwissenschaftlichen, philosophischen und
bildungswissenschaftlichen, psychologischen und sozialwissenschaftlichen Bachelorstudien sowie das
Diplomstudium Rechtswissenschaften der Universität Wien; sowie das theologische Bakkalaureat gemäß
kirchlicher Studienordnung (vgl. Art.74 Veritatis Gaudium).
 
(3) Absolvent*innen von in Abs 2 nicht genannten Studien können zum Ausgleich wesentlicher fachlicher
Unterschiede Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden, die bis zum Ende des zweiten Semesters des
Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung
für die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums vorgesehenen Prüfungen sind.
 
(4) Übersteigen die wesentlichen fachlichen Unterschiede gemäß Abs 3 das Ausmaß von 30 ECTS-Punkten, erfolgt
keine Zulassung.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Masterstudiums Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) ist der
akademische Grad „Master of Arts“ – abgekürzt MA - zu verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische
Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau - Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 
Das Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) umfasst folgende Module:
 

M 1 Basismodul Theologie im europäischen Kontext (Pflichtmodul) 21 ECTS

M 2a Theologische und philosophische Grundkenntnisse (Alternatives Pflichtmodul) 18 ECTS

M 2b Theologische und religionsphilosophische Grundkenntnisse (Alternatives
Pflichtmodul)

18 ECTS

M 3 Theologische Vertiefung und Spezialisierung (Pflichtmodul) 11 ECTS

M 4 Aktuelle theologische Forschung (Pflichtmodul) 21 ECTS

M 5 Mastermodul (Pflichtmodul) 21 ECTS

  Masterarbeit 22 ECTS

  Masterprüfung 6 ECTS

Gesamt 120 ECTS

 
(2) Modulbeschreibungen
 

M 1 Basismodul Theologie im europäischen Kontext 
(Pflichtmodul)

21 ECTS-Punkte
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Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erwerben die Basiskompetenzen der europäischen Tradition der
Theologie als interdisziplinäre Grund- und Integrativwissenschaft. Sie erwerben
einen Überblick über die wesentlichsten Entwürfe der Theologie mit besonderem
Schwerpunkt auf interkulturelle und systematische Theologie sowie auf
Bibelwissenschaft.

Modulstruktur SE aus Interkulturelle Theologie, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
SE aus Systematisch-Theologische Entwürfe, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
 
Außerdem absolvieren Studierende nach Maßgabe des Angebots
Lehrveranstaltungen (npi/pi) aus dem Fachbereich der Bibelwissenschaften im
Ausmaß von 9 ECTS, 4 SSt.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) sowie allfälliger Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im
Ausmaß von insgesamt 21 ECTS

 
Alternative Pflichtmodulgruppe (18 ECTS)
 
Studierende absolvieren je nach wissenschaftlicher Vorbildung eines der beiden alternativen Pflichtmodule M 2a
oder M 2b im Ausmaß von 18 ECTS-Punkten.
 
Absolvent*innen der unter § 3 Abs 2 genannten fachlich infrage kommenden Studien sowie Absolvent*innen
gemäß § 3 Abs 3 absolvieren Modul M 2a. Absolvent*innen eines theologischen Bakkalaureats gemäß kirchlicher
Studienordnung können Modul 2a wählen. Der Abschluss des Studiums hat in diesem Fall ausschließlich
Rechtswirkungen nach dem staatlichen Recht und dem Recht der Universität Wien.
 

M 2a Theologische und philosophische Grundkenntnisse 
(Alternatives Pflichtmodul)

18 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erwerben die Kompetenz der Verknüpfung ihrer akademischen
Vorkenntnisse mit theologischen und philosophischen Grundkenntnissen. Je nach
Vorbildung erarbeiteten sie sich entweder Grundkenntnisse im Islam und in der
Geschichte und Gegenwart des Judentums oder in Religionsphilosophie und
Patrologie. Sie werden befähigt, Fragestellungen der Religionskritik und der
christlichen Gotteslehre im Kontext aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zu
erörtern.
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Modulstruktur VO Islam, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Falls diese Vorlesung bereits im zugrundeliegenden Bachelorstudium absolviert
wurde, ist folgende Vorlesung ersatzweise zu absolvieren:
 
VO Klassiker der Religionsphilosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
 
 
VO Einführung in das Judentum, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Falls diese Vorlesung bereits im zugrundeliegenden Bachelorstudium absolviert
wurde, ist folgende Vorlesung ersatzweise zu absolvieren:
 
VO Patrologie 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
 
 
Außerdem absolvieren Studierende die folgenden Lehrveranstaltungen (pi oder
npi) im Ausmaß von 12 ECTS:
 

VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage und Religion im
postmetaphysischen Kontext, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Theologische Anthropologie und Gnadenlehre, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO aus dem Bereich Sozialethik oder aus dem Bereich Theologische Ethik, 3
ECTS, 2 SSt. (npi)
VO aus dem Bereich der Bibelwissenschaft, der dogmatischen, historischen
oder praktischen Theologie oder dem Kirchenrecht, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (15 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS).

 
Absolvent*innen eines theologischen Bakkalaureats gemäß kirchlicher Studienordnung (vgl. Art. 74 Veritatis
Gaudium), die mit dem Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) auch ein
kanonisches Lizentiat erwerben wollen (siehe Schreiben der Congregatio de Institutione Catholica PROT.N.
853/1979/B vom 10.7.2012), welches im Weiteren zum Doktoratsstudium der Katholischen Theologie berechtigt,
absolvieren Modul M 2b.
 
Das Lizentiatsstudium dient im Sinne von Art. 39 lit. b der Apostolischen Konstitution „Veritatis gaudium“ dem
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vertieften Studium der Theologie in einem gemäß den Bestimmungen von § 5 Abs 2 der vorgelegten Studien- und
Prüfungsordnung zu wählenden Fachbereich der Spezialisierung. Die gewählte Spezialisierung ist im Diploma
Supplement und im Transcript of records darzulegen.
 

M 2b Theologische und religionsphilosophische
Grundkenntnisse (Alternatives Pflichtmodul)

18 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erwerben je nach Vorbildung entweder Grundkenntnisse des
Islam oder im Judentum und vertiefen vorhandene theologische Kenntnisse. Sie
lernen die wichtigsten Fragestellungen auf dem Gebiet der Religionsphilosophie
kennen und werden mit Methoden der biblischen Hermeneutik konfrontiert. Sie
werden befähigt, Fragestellungen der Religionskritik und der christlichen
Gotteslehre im Kontext aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zu erörtern.

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 140



Modulstruktur VO Islam, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

oder

VO Einführung in das Judentum, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

 

VO Klassiker der Religionsphilosophie, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

 

VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage und Religion im
postmetaphysischen Kontext, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

 

VO Exegese des Alten Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

oder

VO Exegese des Neuen Testaments, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

 
Außerdem absolvieren Studierende nach Maßgabe des Angebots:
 

eine Vorlesung (npi) aus dem Bereich der dogmatischen, historischen oder
praktischen Theologie, der Theologischen Ethik oder Sozialethik oder dem
Kirchenrecht im Ausmaß von 3 ECTS, 2 SSt.

und

eine Lehrveranstaltung (npi/pi) aus dem Bereich Frauen-, Männer- und
Geschlechtserforschung im Ausmaß von 3 ECTS, 2 SSt.

 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und einer allfälligen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) im Ausmaß von insgesamt 18 ECTS

 

M 3 Theologische Vertiefung und Spezialisierung (Pflichtmodul) 11 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene Teil
nahmevoraussetzung

M 2a oder M2b
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse und Kompetenzen in den
unterschiedlichen theologischen Disziplinen und verstehen nicht nur deren je
spezifische Eigenart, sondern auch deren Verhältnis zueinander. Sie erwerben die
nötigen Kenntnisse, um die spezifischen Methoden dieser Disziplinen konkret
anzuwenden. Damit erwerben sie wesentliche Kompetenzen für die Abfassung der
Masterarbeit.

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Lehrveranstaltungen (npi/pi)
aus mindestens zwei theologischen Fachbereichen im Ausmaß von insgesamt 11
ECTS, wobei Folgendes gilt:

mindestens 6 ECTS sind im Rahmen prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen zu absolvieren,
mindestens 3 ECTS sind in jenem Fachbereich zu absolvieren, in dem die
Masterarbeit geschrieben wird.

 
Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltungen nach Rücksprache mit
dem*der Betreuer*in der Masterarbeit zu wählen.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und allfälliger Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im
Ausmaß von insgesamt 11 ECTS

 

M 4 Aktuelle theologische Forschung (Pflichtmodul) 21 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene Teil
nahmevoraussetzung

M2a oder M2b

Modulziele Studierende erlangen einen breiteren Überblick in der Theologie und vertiefen sich
je nach Wahl in aktuelle theologische Forschung. Die Studierenden machen sich
mit aktuellen Methoden der theologischen Forschung vertraut und erwerben die
nötigen Kompetenzen (einschließlich eventuell notwendiger Kenntnisse in
klassischen Sprachen), um eigenständig Forschungsfragen zu entwickeln und
sachgerecht zu behandeln. Insbesondere erwerben Studierende spezifische
Kompetenzen, die für die Themenfindung und methodische Anlage der
Masterarbeit nötig sind.
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Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Lehrveranstaltungen (npi/pi)
im Ausmaß von insgesamt 21 ECTS aus mindestens zwei theologischen
Fachbereichen, wobei mindestens 12 ECTS im Rahmen prüfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltungen nach Rücksprache mit
dem*der Betreuer*in der Masterarbeit zu wählen.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und allfälliger Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im
Ausmaß von insgesamt 21 ECTS

 

M 5 Mastermodul (Pflichtmodul) 21 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung M1, M2a oder M2b, M3

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in den Fragestellungen und
methodischen Kompetenzen in der gewählten theologischen Disziplin zur
erfolgreichen Abfassung einer Masterarbeit.

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Seminare (pi) im Ausmaß
von 6 ECTS sowie weitere Lehrveranstaltungen (pi/npi) im Ausmaß von 9 ECTS aus
mindestens zwei theologischen Fachbereichen.
 
Außerdem absolvieren Studierende: SE aus dem thematischen Umfeld der
Masterarbeit, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
Die Teilnahme am „SE aus dem thematischen Umfeld der Masterarbeit“ setzt die
Genehmigung von Thema und Betreuung der Masterarbeit voraus.
 
Es wird dringend empfohlen, die Lehrveranstaltungen nach Rücksprache mit
dem*der Betreuer*in der Masterarbeit zu wählen.
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und allfälliger Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) im
Ausmaß von insgesamt 21 ECTS

 
(3) Gemäß § 31 Abs 3 HSG gelten folgende Lehrveranstaltungen als gekennzeichnet:
 
Lehrveranstaltungen aus dem Modul M 5 im Ausmaß von 8 ECTS-Punkten (mit Ausnahme des SE aus dem
thematischen Umfeld der Masterarbeit).
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§ 6 Masterarbeit
 
(1) Die Masterarbeit dient dem Nachweis der Befähigung, wissenschaftliche Themen selbständig sowie inhaltlich
und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit ist so zu wählen, dass für die
Studierende oder den Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.
 
(2) Das Thema der Masterarbeit ist einer der unter § 1 Abs. (3) genannten und in den Pflichtmodulen M 3 und M 4
gewählten theologischen Disziplinen zu entnehmen. Bestehen bezüglich der Zuordnung des gewählten Themas
Unklarheiten, liegt die Entscheidung über die Zulässigkeit beim zuständigen studienrechtlichen Organ.
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 22 ECTS-Punkten.
 
§ 7 Masterprüfung
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterprüfung ist die positive Absolvierung aller vorgeschriebenen
Module und Prüfungen sowie die positive Beurteilung der Masterarbeit.
 
(2) Die Masterprüfung ist eine Defensio. Sie besteht aus der Verteidigung der Masterarbeit und einer Prüfung über
deren wissenschaftliches Umfeld im Fach der Masterarbeit und einem weiteren Fach der katholischen Theologie.
Die Beurteilung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Satzung.
 
(3) Die Masterprüfung hat einen Umfang von 6 ECTS-Punkten.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungen
 
(1) Im Rahmen des Studiums werden nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen als folgender
Lehrveranstaltungstyp abgehalten:
 
Vorlesung (VO) ist eine nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, die der Einführung in die wesentlichen
Inhalte und Methoden einer theologischen Disziplin dient. Sie geht auf den aktuellen Forschungsstand sowie auf
die hauptsächlichen Lehrmeinungen in der betreffenden Disziplin und in deren Teilbereichen ein. Sie wird durch
eine schriftliche oder mündliche Prüfung über den Inhalt der Lehrveranstaltung abgeschlossen.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Seminar (SE) ist eine in den wissenschaftlichen Diskurs und dessen Argumentationsstruktur einführende,
prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, wobei dieser Diskurs maßgeblich durch die aktive Teilnahme der
Studierenden und durch das Verfassen einer schriftlichen Arbeit (Seminararbeit) hergestellt wird. Sie wird auf der
Grundlage mehrerer (wenigstens zweier) mündlicher und/oder schriftlicher Leistungen beurteilt.
 
§ 9 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen gilt eine beschränkte Teilnehmer*innenzahl von 25
Studierenden.
 

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 144



(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende Studium
absolviert wurden, können nur dann im MA-Studium anerkannt werden, wenn zwischen den Lernergebnissen
des MA-Studiums und den Lernergebnissen im BA-Studium kein wesentlicher Unterschied besteht.
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zur Erfüllung von insbesondere qualitativen Zulassungsbedingungen
herangezogen werden und auf die das Masterstudium aufbaut, können wegen wesentlicher Unterschiede
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nicht anerkannt werden. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die
bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums absolviert wurden, können in einem anderen
Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
(5) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
(1) Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der oder des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen
und Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Masterstudium Theologische Spezialisierung (Advanced
Theological Studies) begonnen haben, können sich jederzeit durch eine einfache Erklärung freiwillig den
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Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Mastercurriculum Theologische Spezialisierung (Advanced Theological Studies) (Version 2015) (MBl. vom
24.06.2015, 26. Stück, Nr. 164 idgF) unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2028
abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS

1.

M 1

SE aus Interkulturelle Theologie 6

18SE aus Systematisch-Theologische Entwürfe 6

LV aus dem Bereich Bibelwissenschaften nach Wahl 6

entweder:
 

M 2a

VO Islam
oder
VO Klassiker der Religionsphilosophie

3

12

VO Einführung in das Judentum
oder
VO Patrologie

3

VU Theologische Anthropologie und Gnadenlehre 3

VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage
und Religion im postmetaphysischen Kontext

3

oder:

M 2b

VO Islam
oder
VO Einführung in das Judentum

3

VO Klassiker der Religionsphilosophie 3

VO Theologische Grundlagenforschung III: Gottesfrage
und Religion im postmetaphysischen Kontext

3

VO Exegese des Alten Testaments
oder
VO Exegese des Neuen Testaments

3

      30
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2.

M 1 LV aus dem Bereich Bibelwissenschaften nach Wahl 3 3

entweder:
 

M 2a

VO aus dem Bereich Sozialethik oder aus dem Bereich
Theologische Ethik nach Wahl

3

6

VO aus dem Bereich der Bibelwissenschaft, der
dogmatischen, historischen oder praktischen
Theologie oder dem Kirchenrecht nach Wahl

3

oder:

M 2b

VO aus dem Bereich der dogmatischen, historischen
oder praktischen Theologie, der Theologischen Ethik
oder Sozialethik oder dem Kirchenrecht nach Wahl

3

LV aus dem Bereich Frauen-, Männer- und
Geschlechtserforschung nach Wahl

3

M 3 LV nach Wahl 11 11

M 4 LV nach Wahl 10 10

      30

 

3.

M 4 LV nach Wahl 11 11

M 5 LV nach Wahl 15 15

  Masterarbeit 4 4

      30

 

4.

M 5 SE aus dem thematischen Umfeld der Masterarbeit 6 6

  Masterarbeit 18 18

  Masterprüfung 6 6

      30

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
 

Deutsch English

Basismodul Theologie im europäischen Kontext
(Pflichtmodul)

Basic Module Theology in the European Context
(compulsory module)

Theologische und philosophische Grundkenntnisse
(Alternatives Pflichtmodul)

Basic Knowledge of Theology and Philosophy
(alternative compulsory module)
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Theologische und religionsphilosophische
Grundkenntnisse (Alternatives Pflichtmodul)

Basic Knowledge of Theology and Philosophy of
Religion (alternative compulsory module)

Theologische Vertiefung und Spezialisierung
(Pflichtmodul)

Advanced Theology and Specialisation (compulsory
module)

Aktuelle theologische Forschung (Pflichtmodul) Current Theological Research (compulsory module)

Mastermodul (Pflichtmodul) Masterʼs Module (compulsory module)

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

 

Nr. 147
Curriculum für das Bachelorstudium Romanistik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Bachelor‘s programme in Romance Studies
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Bachelorstudium Romanistik (Version 2026) in der nachfolgenden Fassung
genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Der Schwerpunkt des Bachelorstudiums Romanistik liegt auf einer fundierten sprachpraktischen Ausbildung
sowie auf dem Erwerb grundlegender bzw. vertiefter fachwissenschaftlicher Kompetenzen in den Bereichen
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienkulturwissenschaft sowie Geschichte, Gesellschaft, Kultur
(GGK). Das Studium zielt darauf ab, die Studierenden an komplexes und kritisches Denken sowie an ein
bewusstes und reflektiertes Leben anzunähern. Es sensibilisiert für die Historizität und Wandelbarkeit politischer,
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und sprachlicher Aspekte und stößt zur Reflexion über gesellschaftsrelevante
Themen (wie z.B. friedvolles demokratisches Zusammenleben, soziale Gleichheit, sprachliche, gender-, alters-
und ability-basierte, politische, soziale, ethnische, religiöse Diversität, ökologische und soziale Nachhaltigkeit,
Handlungsmöglichkeiten in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Herausforderungslagen, analoge
und digitale Kommunikation) an.
 
Das Bachelorstudium Romanistik bereitet auf eine Tätigkeit im Bereich der Öffentlichkeits- und Medienarbeit, im
Bibliotheks-, Verlags- und Archivwesen, in der Kulturvermittlung und transkulturellen Kommunikation, in der
Erwachsenenbildung, bei internationalen Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen, im diplomatischen
Dienst oder in der Wissenschaft vor.
 
Die Studierenden wählen eine Erstsprache (Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch oder Rumänisch),
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die sie schwerpunktmäßig studieren. Mit einer oder mehreren weiteren Sprache(n) der Romania machen sie sich
in den Modulen „Sprachen und Kulturen der Romania“ vertraut.
 
Im Rahmen von Mobilitätsprogrammen können Studierende sowohl ihre sprachlichen als auch ihre
wissenschaftlichen Fähigkeiten vertiefen und auch in der Praxis Erfahrungen im kompetenten Umgang mit
sprachlicher und kultureller Vielfalt sammeln.
 
(2) Die Absolvent*innen verfügen über folgende Kompetenzen:
 
In den Fachwissenschaften haben sie sich Grundlagenwissen angeeignet und können Fachbegriffe kompetent
einsetzen. Sie kennen einschlägige Theorien und Methoden und vermögen sie zu verstehen und zu bewerten. Sie
können Forschungsergebnisse einordnen, kritisch diskutieren und reflektieren, ihre Analysekompetenzen auf
neues Material anwenden und sind zu kritischem Denken und stringentem Argumentieren fähig. Sie besitzen
umfassende Kenntnis der frankophonen/ hispanophonen/ italophonen/lusophonen/ rumänischsprachigen
Räume und ihrer sprachlichen und kulturellen Vielfalt.
 

In der Sprachwissenschaft kennen sie die Grundlagen der Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax,
Semantik und Lexikologie. Sie sind vertraut mit der Dynamik und Diversität des Französischen/
Italienischen/ Portugiesischen/ Rumänischen/ Spanischen im romanischen Zusammenhang, v.a. im
Hinblick auf Sprachkontakt und Mehr- bzw. Vielsprachigkeit, Variation und Wandel. Dadurch können sie
mündliche und schriftliche Phänomene des Französischen/ Italienischen/ Portugiesischen/ Rumänischen/
Spanischen beschreiben und analysieren.
In der Literaturwissenschaft beherrschen sie den Umgang mit dem analytischen Instrumentarium, kennen
die Spezifika und Ästhetiken literarischer Gattungen und ihrer Entwicklung. Sie besitzen ein Bewusstsein
für die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Dimensionen der frankophonen/
hispanophonen/ italophonen/ lusophonen/ rumänischsprachigen Literaturen in Aktualität und Geschichte
und verfügen über Grundkenntnisse in der Literaturtheorie. Sie verstehen Lektüre und ästhetisches
Erleben als Vehikel sozialer und (inter-)kultureller Kompetenz.
In der Medienkulturwissenschaft verfügen sie über vertiefte Kenntnisse der Mediengeschichte und
einschlägiger Positionen der Medientheorie und Semiotik. Sie können die ästhetischen Verfahren und
kulturellen und politischen Funktionen von Schrift, Bildern, Zeichen sowie von audiovisuellen und
digitalen Medien kritisch interpretieren und Medienerzeugnisse in französischer/ italienischer/
portugiesischer/ rumänischer/ spanischer Sprache wissenschaftlich beschreiben und analysieren.
In Geschichte, Gesellschaft, Kultur (GGK) verfügen sie über fundiertes Wissen über politische,
gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenhänge sowie die Geographie des studierten
Kulturraums in aktueller und historischer Dimension. Sie vermögen zu soziopolitischen Fragestellungen
kritisch Stellung zu beziehen und sind sensibilisiert für die Verhandlung individueller und kollektiver
Identitäten sowie für die wertmäßige und hierarchische Durchwirkung ihres lebensweltlichen Alltags.

 
In der Sprachpraxis beherrschen die Absolvent*innen die studierte Sprache auf hohem Niveau – rezeptiv,
produktiv und interaktiv, im Mündlichen wie im Schriftlichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der mündlichen
Produktion und Interaktion. Die Studierenden meistern die grundlegenden sprachlichen Ebenen Aussprache,
Grammatik und Vokabular und sind sensibel für Sprachvariation. Sie verfügen in Französisch/ Italienisch/
Spanisch über das Kompetenzniveau C1, in Portugiesisch/ Rumänisch über B2+ bis C1 gemäß dem Europäischen
Referenzrahmen.
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Die Studierenden befassen sich in den Lehrveranstaltungen des Studiums mit Inhalten und Methoden, die dem
aktuellen Stand der Forschung im jeweiligen Fachbereich entsprechen. Im Vordergrund stehen die
wissenschaftlich fundierten Inhalte sowie deren Reflexion ausgerichtet am aktuellen Stand der Wissenschaft.
 
(3) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher, französischer/ italienischer/ portugiesischer/ rumänischer/
spanischer und/ oder englischer Sprache abgehalten. Es werden daher Sprachkenntnisse für Französisch/
Italienisch/ Spanisch in B1 und für Portugiesisch und Rumänisch in A2 (gemäß dem Europäischem
Referenzrahmen) vorausgesetzt. Die Evaluierung des Einstiegsniveaus für die Sprachkurse der Stufe 1 geschieht in
Form integrierter standardisierter Testverfahren.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium Romanistik beträgt 180 ECTS-Punkte. Das entspricht einer
vorgesehenen Studiendauer von sechs Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 120 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen
und 15 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Alternativen Pflichtmodulen bzw. Wahlmodulen positiv
absolviert wurden. Darüber hinaus müssen Erweiterungscurricula im Ausmaß von 45 ECTS-Punkten vollständig
absolviert werden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Bachelorstudium Romanistik erfolgt gemäß dem Universitätsgesetz 2002 in der geltenden
Fassung.
 
(2) Die Bestimmungen der Universitätsberechtigungsverordnung sind bezüglich der vor Beendigung des
Studiums zu erbringenden Zusatzprüfung aus Latein zu beachten. Die gegebenenfalls vorgeschriebene
Zusatzprüfung aus Latein darf nicht die letzte Prüfung des Studiums sein.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Bachelorstudiums Romanistik ist der akademische Grad „Bachelor of Arts“ – abgekürzt BA –
zu verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

StEOP Einführung in die Romanistik [BAR 1a] 6 ECTS

StEOP Sprach-/Literaturwissenschaft [BAR 1b] 6 ECTS

StEOP Medienkulturwissenschaft + GKK [BAR 1c] 6 ECTS
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Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft [BAR 2] 15 ECTS

Basismodul Medienkulturwissenschaft + GGK [BAR 3] 9 ECTS

Basismodul Sprachpraxis [BAR 4] 10 ECTS

Aufbaumodul Sprachpraxis [BAR 5] 11 ECTS

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Kulturanalyse und Sprachpraxis  

Vertiefungsmodul mündliche Sprachpraxis [BAR 6a.1] 5 ECTS

Vertiefungsmodul schriftliche Sprachpraxis [BAR 6a.2] 4 ECTS

Flexibilitätsmodul [BAR 6a.3] 6 ECTS

oder  

Mobilitätsmodul [BAR 6b] 15 ECTS

   

Sprachen und Kulturen der Romania 1 [BAR 7.1] 11 ECTS

Sprachen und Kulturen der Romania 2 [BAR 7.2] 13 ECTS

Wissenschaftliches Vertiefungsmodul 1 [BAR 8.1] 6 ECTS

Wissenschaftliches Vertiefungsmodul 2 [BAR 8.2] 10 ECTS

BA-Abschlussmodul [BAR 9] 17 ECTS

   

Erweiterungscurriculum/ Alternative Erweiterungen 45 ECTS

   

Summe 180 ECTS

 
(2) Modulbeschreibungen
 

BAR 1a StEOP Einführung in die Romanistik (Pflichtmodul) 6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden haben einen Überblick über die Sprach- und Kulturräume der
Romania und sind vertraut mit den Grundbegriffen und Kernfragen der sprach-,
literatur-, und medienwissenschaftlichen Forschung sowie der Geschichte,
Gesellschaft, Kultur (GGK). Sie begreifen die Romania in ihren Besonderheiten und
Gemeinsamkeiten, sind mit der Geschichte und aktuellen Debatten der Romanistik
als Disziplin sowie mit den ihnen offenstehenden beruflichen Optionen vertraut.
Die Vorlesung weist einen theoretischen und einen praxisorientierten Anteil auf, so
dass die Studierenden Wissen aneignen, aber auch unmittelbar erproben,
anwenden und vertiefen.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung:
VO Einführung in die Romanistik, 6 ECTS, 4 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (6 ECTS)

 

BAR 1b StEOP Sprach-/Literaturwissenschaft (Pflichtmodul) 6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden haben einen Überblick über die wichtigsten Theo-rien und
Methoden der Sprachwissenschaft: Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax,
Semantik und Lexikologie des Französischen/ Italienischen/ Portugiesischen/
Rumänischen/ Spanischen. Sie kennen die Dynamik und Diversität der studierten
Sprache im romanischen Zusammenhang: Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit,
Variation und Wandel. Sie können Phänomene des Französischen/ Italienischen/
Portugiesischen/ Rumänischen/ Spanischen – auch im Kontrast mit dem
Deutschen und anderen Sprachen – beschreiben, analysieren und erklären.
 
Die Studierenden sind mit den Spezifika der lyrischen, narrativen und
dramatischen Kommunikation sowie mit den grundlegenden Arbeitstechniken der
Literaturwissenschaft vertraut und können diese auf Beispiele anwenden. Sie
erwerben Grundkenntnisse im Bereich der französischen/ italienischen/
portugiesischen/ rumänischen/ spanischen Literatur- und Gattungsgeschichte,
besitzen Orientierung in Bezug auf Theorien und Methoden der
Literaturwissenschaft und sind erfahren in der intensiven und extensiven Lektüre
fremdsprachlicher Texte.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung:
VO Sprachwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt.
VO Literaturwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (6 ECTS)

 

BAR 1c StEOP Medienkulturwissenschaft + GGK (Pflichtmodul) 6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden sind mit den Spezifika der filmischen und digitalen
Kommunikation sowie mit den grundlegenden Arbeitstechniken der
Medienkulturwissenschaft vertraut und können diese auf Beispiele anwenden. Sie
erwerben Grundkenntnisse im Bereich der französischen/ italienischen/
portugiesischen/ rumänischen/ spanischen Film- und Mediengeschichte, besitzen
Orientierung in Bezug auf Theorien und Methoden der Medienkulturwissenschaft
und sind erfahren in der intensiven und extensiven Analyse fremdsprachlicher
medialer Artefakte.
 
Die Studierenden verfügen über interdisziplinär vertieftes Wissen über aktuelle
und historische politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und
geographische Zusammenhänge und sind in besonderem Maße für
Transkulturalität, kulturelle und gender-, alters- und ability-basierte, politische,
soziale, ethnische, religiöse Diversität sensibilisiert. Sie erkennen und verorten
diese Gegenstände souverän in ihrem geschichtlichen und soziokulturellen
Kontext. Sie sind in der Lage, autonom und kritisch mit kulturellen und
gesellschaftlichen Phänomenen und Entwicklungen umzugehen.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung:
VO Medienkulturwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt.
VO GGK Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (6 ECTS)

 
Die erfolgreiche Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) ist Voraussetzung für das
Absolvieren der weiteren Module. Auch ohne positiven Abschluss der StEOP dürfen folgende
Lehrveranstaltungen absolviert werden:
 
UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 1, 4 ECTS, 4 SSt. (pi)
UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 2, 4 ECTS, 4 SSt. (pi)
UE Aussprache und Mündlichkeit, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Weitere Sprache der Romania [BAR 7.1], 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
 

BAR 2 Basismodul Sprach- und Literaturwissenchaft
(Pflichtmodul)

15 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1)
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Modulziele Die Studierenden können die Inhalte der StEOP im Bereich der Sprachwissenschaft
auf Beispiele des Französischen/ Italienischen/ Portugiesischen/ Rumänischen/
Spanischen anwenden. Sie erlangen vertiefte Kompetenzen in den Teilbereichen
Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Lexikologie. Sie haben
Einblicke in die damit verbundenen fach- und spracherwerbsrelevanten
Forschungsfragen und Methoden und haben sich mit einem Schwerpunktthema
zum Französischen/ Italienischen/ Portugiesischen/ Rumänischen/ Spanischen
intensiv theoretisch und empirisch beschäftigt, haben fach- und
spracherwerbsrelevante Forschungsliteratur zum Thema gelesen und kritisch
reflektiert und diskutiert. Sie haben erste Erfahrungen damit gesammelt, – auch
technologiebasierte – Methoden zu entwickeln, Studien durchzuführen und
Ergebnisse auszuwerten und diese in Bezug zum Stand der Forschung zu setzen.
 
Die Studierenden sind in der Lage, literarische Texte in französischer/ italienischer/
portugiesischer/ rumänischer/ spanischer Sprache mit dem in der StEOP erlernten
Instrumentarium eigenständig zu analysieren. Sie besitzen Orientierung innerhalb
der frankophonen/ hispanophonen/ italophonen/ lusophonen/ rumänischen
Literaturgeschichten und können Texte ausgehend von pragmatischen,
semantischen, rhetorischen, stilistischen und metrischen Merkmalen zuverlässig
politisch, sozial und kulturell kontextualisieren und literarischen Strömungen
zuordnen. Sie meistern die vertiefte literaturwissenschaftliche Erschließung eines
Themengebiets und sind in der Lage, diese schriftlich und/ oder mündlich zu
präsentieren. Sie sind vertraut mit den Grundlagen des literaturwissenschaftlichen
Arbeitens.  

Modulstruktur UE Sprachwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Sprachwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
Für die Teilnahme am PS Sprachwissenschaft ist die erfolgreiche Absolvierung der
UE Sprachwissenschaft Voraussetzung.
 
UE Literaturwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Literaturwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
Für die Teilnahme am PS Literaturwissenschaft wird die erfolgreiche Absolvierung
der UE Literaturwissenschaft empfohlen.
 
UE Wissenschaftliches Denken und Schreiben Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (15 ECTS)

 

BAR 3 Basismodul Medienkulturwissenschaft + GGK 
(Pflichtmodul)

9 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1)
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Modulziele Die Studierenden sind mit den Spezifika medialer Kommunikation sowie mit den
grundlegenden Arbeitstechniken und Terminologien der Medienkulturwissenschaft
vertraut und können sie auf Performanzen, audiovisuelle Artefakte und digitale
Medien anwenden. Sie erwerben Grundkenntnisse im Bereich der frankophonen/
italophonen/ hispanophonen/ lusophonen/ rumänischsprachigen
Mediengeschichte, besitzen Orientierung in Bezug auf die Theorien und Methoden
der Medienkulturwissenschaft und sind erfahren in unterschiedlichen Verfahren
der intensiven und extensiven Analyse audiovisueller und digitaler Medien. Die
Studierenden meistern die vertiefte medienkulturwissenschaftliche Erschließung
eines Themengebiets und sind in der Lage, diese schriftlich und/ oder mündlich zu
präsentieren. Sie sind vertraut mit den Grundlagen des
medienkulturwissenschaftlichen Arbeitens.
 
Die Studierenden verfügen über interdisziplinär vertieftes Wissen über aktuelle und
historische politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und
geographische Zusammenhänge und sind in besonderem Maße für gender-, alters-
und ability-mäßige, politische, soziale, ethnische, religiöse Diversität sensibilisiert.
Sie erkennen und verorten diese Gegenstände souverän in ihrem geschichtlichen
und soziokulturellen Kontext. Sie sind in der Lage, autonom und kritisch mit
kulturellen und gesellschaftlichen Phänomenen und Entwicklungen umzugehen
sowie kulturraumrelevante Problemstellungen mit adäquaten quantitativen und
qualitativen Methoden selbständig wissenschaftlich zu bearbeiten. Die
Studierenden meistern die vertiefte Erschließung eines historischen, politischen,
soziologischen oder kulturwissenschaftlichen Themengebiets und sind in der Lage,
diese schriftlich und/ oder mündlich zu präsentieren. Sie sind vertraut mit den
Grundlagen des sozialwissenschaftlichen Arbeitens.  

Modulstruktur UE Medienkulturwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Medienkulturwissenschaft Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS GGK Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS)

 

BAR 4 Basismodul Sprachpraxis (Pflichtmodul) 10 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung Nachweis des Einstiegsniveaus B1 für Frz./It./Span. bzw. A2 für Port./Rum. [1]
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Modulziele Die Studierenden entwickeln progressiv die Fertigkeiten des mündli-chen und
schriftlichen Ausdrucks, des Hör- und Leseverständnisses. Sie können Presseartikel
und Literatur auf Niveau B1/ B2 lesen und verstehen. Sie können an einem
Gespräch mit Sprecher*innen der Erstsprache teilnehmen. Sie können mündlich
und schriftlich Textin-halte wiedergeben und eine argumentierte Stellungnahme
formulie-ren. Sie sind imstande, kurze zusammenhängende, phonetisch und
grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Schriftlich benutzen sie textuelle
Verknüpfungsmittel und achten auf die Zeitenfolge.
 
Eine progressive Entwicklung der Hör-, Sprech-, Lese- und Schreibfertigkeiten
erfolgt durch die Arbeit mit kultur- und gesellschaftsrelevanten Texten und Medien.
Die Studierenden verfassen deskriptive, narrative und argumentative Texte und
üben sich im freien mündlichen Ausdruck. Besonderes Augenmerk liegt auf
Aussprache und Intonation. Der handlungsorientierte Grammatikunterricht
vermittelt morphologische und syntaktische Grundlagen. Gleichzeitig wird ein
aktiver Wortschatz aufgebaut, inklusive idiomatischer Wendungen. Die Fähigkeit
zur situationsangemessenen Kommunikation wird durch gezielte Sprechanlässe
gefördert. Die Studierenden lernen, Inhalte verständlich, strukturiert und
sprachlich korrekt wiederzugeben. Sie entwickeln Gefühl für sprachliche Register
und Ausdrucksnuancen. Ziel ist es, Texte mittleren Schwierigkeitsgrads aus
Literatur und Medien zu verstehen, Gesprächen zu folgen und sich in
Standardsprache mündlich wie schriftlich adressatengerecht auszudrücken.

Modulstruktur UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 1, 4 ECTS, 4 SSt. (pi)
UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 2, 4 ECTS, 4 SSt. (pi)
Für die Teilnahme an UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 2 ist die
erfolgreiche Absolvierung von UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna
1 Voraussetzung.
 
UE Aussprache und Mündlichkeit, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
 

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS)

 

BAR 5 Aufbaumodul Sprachpraxis (Pflichtmodul) 11 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1) sowie UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 2 (BAR 4)
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Modulziele Das Modul fördert die vertiefte Auseinandersetzung mit komplexeren Textsorten,
differenzierten Ausdrucksformen und stilistischer Vielfalt in der studierten Sprache.
Die rezeptiven Fertigkeiten werden anhand literarischer Texte und authentischen
Materials aus unterschiedlichen Medien weiterentwickelt. In der mündlichen und
schriftlichen Produktion liegt der Fokus auf Kohärenz, Kohäsion, idiomatischem
Ausdruck und der Anwendung komplexer syntaktischer Strukturen. Die
begleitenden Vertiefungen sollen komplexere grammatische Phänomene – auch in
kontrastiver Perspektive – und Wortschatz stärken. Mündlichkeitsorientierte
Übungen trainieren Redefluss, idiomatische Wendungen und rhetorische
Strategien, während schriftlichkeitsorientierte Formate das Leseverstehen und die
Textproduktion in verschiedenen stilistischen Registern fördern. Die Studierenden
erweitern ihre stilistische Bandbreite und verbessern ihre Ausdrucksfähigkeit in
strukturierter, präziser und argumentativ überzeugender Form. Das Modul bereitet
auf weiterführende sprachlich-kommunikative Anforderungen im Studium und
Beruf vor.

Modulstruktur UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 3, 4 ECTS, 4 SSt. (pi)
UE Vertiefende Grammatik, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Wortschatz und Mündlichkeit, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Wortschatz und Schriftlichkeit, 2 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (11 ECTS)

 
Studierende absolvieren entweder die Alternative Pflichtmodulgruppe, bestehend aus den Modulen
Vertiefungsmodul mündliche Sprachpraxis, Vertiefungsmodul schriftliche Sprachpraxis und Flexibilitätsmodul,
oder das Mobilitätsmodul:
 

BAR 6a.1 Vertiefungsmodul mündliche Sprachpraxis (Pflichtmodul) 5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP sowie UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 3 (BAR 5)

Modulziele Das Modul dient der differenzierten Weiterentwicklung der mündlichen
Ausdrucksfähigkeit, des Text- und Hörverständnisses bis zum Niveau C1. Eine
zentrale Rolle spielt das Verständnis komplexer Audiodokumente, deren Inhalte
analysiert und in Diskussionen eingebracht werden. Die Studierenden lernen,
Inhalte differenziert zu analysieren und ihre Positionen klar zu formulieren. Das
Modul fördert sowohl die analytische als auch die kreative Sprachverwendung und
erweitert die Fähigkeit, kulturelle Diskurse aktiv zu gestalten.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung:
PUE Aktualität verstehen und besprechen, 3 ECTS, 2 SSt.
PUE Lesen, Diskutieren, Reflektieren, 2 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Mündliche Modulprüfung (5 ECTS)

 

BAR 6a.2 Vertiefungsmodul schriftliche Sprachpraxis (Pflichtmodul) 4 ECTS-Punkte
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Teilnahmevoraussetzung StEOP sowie UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 3 (BAR 5)

Modulziele Das Modul dient der differenzierten Weiterentwicklung der schriftlichen
Ausdrucksfähigkeit, des Text- und Hörverständnisses bis zum Niveau C1. Die
Studierenden üben sich in strukturierter Meinungsäußerung, rhetorischer Präzision
und dem Umgang mit Gegenargumenten. Das kreative Schreiben eröffnet ihnen
Möglichkeiten zur Erlangung von sprachlicher Variation, Stilsicherheit und zur
Erprobung literarischer Techniken. Die Fähigkeit, eigene Ideen sprachlich originell
und kohärent zum Ausdruck zu bringen, wird durch Feedbackprozesse gestärkt.
Der reflektierte Umgang mit unterschiedlichen Textsorten steht im Vordergrund.
Das Modul fördert sowohl die analytische als auch die kreative Sprachverwendung
und erweitert die Fähigkeit, kulturelle Diskurse aktiv zu gestalten.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung:
PUE Argumentieren und Interpretieren, 2 ECTS, 2 SSt.
PUE Kreatives Schreiben, 2 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (4 ECTS)

 

BAR 6a.3 Flexibilitätsmodul (Pflichtmodul) 6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1) sowie Basismodul Sprachpraxis (BAR 4)

Modulziele Die Studierenden eignen sich über nach Interesse gewählte Lehrveranstaltungen
zur Erstsprache Wissen über aktuelle und historische politische, gesellschaftliche,
wirtschaftliche, kulturelle und geographische Zusammenhänge und
Problematiken an. Sie erkennen und verorten diese Gegenstände in ihrem
geschichtlichen und soziokulturellen Kontext souverän und sind in der Lage,
autonom und kritisch mit kulturellen und gesellschaftlichen Phänomenen und
Entwicklungen umzugehen.
 
Überdies entwickeln sie ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit und ihr
Hörverständnis auf hohem Niveau in der Erstsprache differenziert weiter. Sie
erlangen die Fähigkeit, Sprache kreativ und anwendungsbezogen einzusetzen und
werden dadurch ermächtigt, interkulturelle Situationen zu meistern und
soziopolitische sowie ästhetische Diskurse aktiv zu gestalten.

Modulstruktur UE Konversatorium Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VO Erstsprache nach Wahl in Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft oder
GGK, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS)

 
oder
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BAR 6b Mobilitätsmodul (Alternatives Pflichtmodul) 15 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1)

Modulziele Die Studierenden eignen sich beim Aufenthalt im zielsprachigen Ausland vertieftes
Wissen über aktuelle und historische politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche,
kulturelle und geographische Zusammenhänge an. Sie erkennen und verorten
diese Gegenstände in ihrem geschichtlichen und soziokulturellen Kontext souverän
und sind in der Lage, autonom und kritisch mit kulturellen und gesellschaftlichen
Phänomenen und Entwicklungen umzugehen.
 
Im zielsprachigen Ausland entwickeln sie ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit, ihr
Hör- und Textverständnis auf hohem Niveau differenziert weiter. Sie erlangen die
Fähigkeit, Sprache kreativ und anwendungsbezogen einzusetzen und werden
dadurch ermächtigt, interkulturelle Situationen zu meistern und soziopolitische
sowie ästhetische Diskurse aktiv zu gestalten.
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Modulstruktur Dieses Modul ermöglicht den Studierenden, ihre Fähigkeiten individuell sinnvoll zu
ergänzen. Studierende absolvieren prüfungsimmanente und/ oder nicht
prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen/ Sprachassistenzen/ Exkursionen/
Praktika im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS.
 
Wählbar sind:
 

Dem Flexibilitätsmodul BAR (6a.3) und dem Vertiefungsmodul mündliche
Sprachpraxis (BAR 6a.1) gleichwertige Lehrveranstaltungen, die im Rahmen
eines Studienaufenthalts an einer zielsprachigen Universität absolviert
werden, werden nach einem Verfahren nach § 78 UG anerkannt.
Sprachassistenzen im Umfang von mindestens sechs Monaten an einer
Bildungsinstitution in einem der studierten Sprachräume werden im
Umfang von 9 ECTS angerechnet.
Exkursionen ins zielsprachige Ausland im Umfang von mindestens fünf
Unterrichtstagen werden mit 3 ECTS angerechnet. Wissenschaftliche
Exkursionen, d.h. Exkursionen im Ausmaß von mindestens fünf
Unterrichtstagen, die in Kombination mit einer Lehrveranstaltung
angeboten werden, werden mit 6 ECTS angerechnet. Es werden maximal
drei Exkursionen angerechnet.
Facheinschlägige Praktika im zielsprachlichen Ausland werden mit 1 ECTS
pro 25 Arbeitsstunden anerkannt. Es werden maximal 6 ECTS durch Praktika
anerkannt.
Zur Komplettierung der 15 ECTS können – sofern nötig –
Lehrveranstaltungen aus dem Flexibilitätsmodul (BAR 6a.3) und dem
Vertiefungsmodul Sprachpraxis (BAR 6a.1 + BAR 6a.2) absolviert werden.

 
Die an anderen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen gewählten
Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Sprachassistenzen und Praktika sind im Voraus
von der Studienprogrammleitung zu genehmigen.
 

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/ oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi)/ Sprachassistenzen/ (wissenschaftlichen) Exkursionen/
Praktika (ingesamt 15 ECTS)

 

BAR 7.1 Sprachen und Kulturen der Romania 1 (Pflichtmodul) 11 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1)
Sprachkenntnisse: Nachweis des Einstiegslevels B1 für Frz./It./Span. bzw. A2 für
Port./Rum.[2] Für Katalanisch, Okzitanisch und andere Sprachen der Romania sind
keine Vorkenntnisse notwendig.
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Modulziele Die Studierenden eignen sich sprachliche und wissenschaftliche Kenntnisse in
einer oder mehreren weiteren Sprachen der Romania an.
 
Sie entwickeln progressiv die Fertigkeiten des mündlichen und schriftlichen
Ausdrucks, des Hör- und Leseverständnisses durch die Arbeit mit kultur- und
gesellschaftsrelevanten Texten und Medien. Sie können Presseartikel und Literatur
lesen und verstehen, an Gesprächen teilnehmen, mündlich und schriftlich
Textinhalte wiedergeben und eine argumentierte Stellungnahme formulieren. Sie
sind imstande, kurze zusammenhängende, phonetisch und grammatikalisch
korrekte Sätze zu bilden.
 
Sie erlangen nach eigenen Interessen Kenntnisse in Sprach-, Literatur-,
Medienkulturwissenschaft oder GGK, sind mit den theoretischen und
methodischen Grundlagen und Fragestellungen der gewählten Gebiete vertraut
und vermögen diese kritisch zu diskutieren.

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Lehrveranstaltungen im
Gesamtausmaß von 11 ECTS wie folgt:
 

Sprachpraxis (8 ECTS): Sprachübungen (pi) im Ausmaß von insgesamt 8
ECTS. Studierende wählen frei aus dem Angebot (Basiskurs, Aufbaukurs,
Übung Sprache 1/ 2/ 3, UE Konversatorium) in einer oder mehreren
Sprache(n) der Romania, die nicht als Erstsprache gewählt wurde.
Fachwissenschaftliche Vorlesung (3 ECTS): eine VO (npi) im Ausmaß von 3
ECTS aus den Bereichen Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft oder
GKK zu einer Sprache der Romania, die nicht als Erstsprache gewählt wurde.

 
Die Sprachübungen können in den angebotenen romanischen Sprachen
(Französisch, Italienisch, Katalanisch, Okzitanisch, Portugiesisch, Rumänisch,
Spanisch etc.) oder je nach Angebot auch in Kontaktsprachen (Quechua, Nahuatl,
Baskisch, Kreolsprachen etc.) absolviert werden.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (8 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (3 ECTS)

 

BAR 7.2 Sprachen und Kulturen der Romania 2 (Pflichtmodul) 13 ECTS-
Punkte
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Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1)
 
Sprachkenntnisse: Nachweis des Einstiegslevels B1 für Frz./It./Span. bzw. A2 für
Port./Rum.[3] Für Katalanisch, Okzitanisch und andere Sprachen der Romania sind
keine Vorkenntnisse notwendig.

Modulziele Die Studierenden eignen sich sprachliche und wissenschaftliche Kenntnisse in
einer oder mehreren weiteren Sprachen der Romania an.
 
Sie entwickeln progressiv die Fertigkeiten des mündlichen und schriftlichen
Ausdrucks, des Hör- und Leseverständnisses durch die Arbeit mit kultur- und
gesellschaftsrelevanten Texten und Medien. Sie können Presseartikel und Literatur
lesen und verstehen, an einem Gespräch mit Sprecher*innen der Erstsprache
teilnehmen, mündlich und schriftlich Textinhalte wiedergeben und eine
argumentierte Stellungnahme formulieren. Sie sind imstande, kurze
zusammenhängende, phonetisch und grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden.
 
Die Studierenden eignen sich je nach eigenen Interessen Kenntnisse in Sprach-,
Literatur-, Medienkulturwissenschaft oder GGK an, sind mit den theoretischen und
methodischen Grundlagen und Fragestellungen der gewählten Gebiete vertraut
und vermögen sie kritisch zu diskutieren. Sie sind in der Lage, theoretisch und
methodisch fundiert ausgewählte Forschungsfragen zu bearbeiten und
präsentieren.
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Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von insgesamt 13 ECTS aus wie folgt:
 

Sprachpraxis (4 ECTS): eine oder mehrere Sprachübungen (pi) im Ausmaß
von insgesamt 4 ECTS. Studierende wählen frei aus dem Angebot
(Basiskurs, Aufbaukurs, Übung Sprache 1/ 2/ 3, UE Konversatorium) in einer
oder mehreren Sprache(n) der Romania, die nicht als Erstsprache gewählt
oder im Rahmen des Moduls BAR 7.1 absolviert wurde(n).
Fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen (9 ECTS): thematische
Vorlesungen (npi) und/oder Proseminare und/oder SE BA-Seminare (pi) im
Ausmaß von insgesamt 9 ECTS aus den Bereichen Sprach-, Literatur-,
Medienkulturwissenschaft oder GKK zu einer oder mehreren Sprache(n) der
Romania. Diese dürfen nicht bereits in anderen Modulen dieses Studiums
absolviert worden sein.

 
Die Sprachübungen können in den angebotenen romanischen Sprachen
(Französisch, Italienisch, Katalanisch, Okzitanisch, Portugiesisch, Rumänisch,
Spanisch etc.) oder je nach Angebot auch in Kontaktsprachen (Quechua, Nahuatl,
Baskisch, Kreolsprachen etc.) besucht werden.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen.
 
Bei Wahl eines PS in einer Subdisziplin (Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft,
Medienkulturwissenschaft oder GGK) wird empfohlen, die entsprechende UE
derselben Subdisziplin in der Erstsprache vorab zu absolvieren.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (insgesamt 13
ECTS)

 

BAR 8.1 Wissenschaftliches Vertiefungsmodul 1 (Pflichtmodul) 6 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1)
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kompetenzen im Bereich der Sprachwissenschaft,
Literaturwissenschaft, Medienkulturwissenschaft und/ oder GGK gemäß ihrem
individuellen Profil.
 
In der Sprachwissenschaft verfügen sie über ein vertieftes Verständnis für die
Dynamik sprachlicher Systeme (Variation und Wandel) unter dem Einfluss von
natürlichen und soziokulturellen Faktoren (Sprachkontakt, Psycholinguistik,
Soziolinguistik).
In der Literaturwissenschaft verfügen sie über vertiefte Kenntnisse in der
Literaturgeschichte, -theorie und -analyse. Sie besitzen Sensibilität für das
historische Gewordensein und die Wandelbarkeit ästhetischer Strukturen und ihre
Verflechtung mit politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und
wissenschaftlichen Diskursen des Untersuchungszeitraums.
In der Medienkulturwissenschaft verfügen sie über vertiefte Kenntnisse in der
Mediengeschichte, -theorie und -analyse. Sie besitzen Sensibilität für das
historische Gewordensein und die Wandelbarkeit medialer Strukturen und ihre
Verflechtung mit politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und
wissenschaftlichen Diskursen des Untersuchungszeitraums.
In der GGK besitzen sie vertiefte Kenntnisse in historischer, soziologischer und
kulturwissenschaftlicher Analyse. Sie besitzen eine Sensibilität für die kulturelle
Durchwirkung des Alltags des studierten Raums und dessen Machtdynamiken
sowie für das historische Gewordensein und die Wandelbarkeit derselben.
 
Insgesamt stärkt das Modul kritisches Denken und Transferfähigkeit und bereitet
auf weiterführende Seminare sowie die BA-Arbeit vor.

Modulstruktur Studierende absolvieren zwei thematische Vorlesungen zu je 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
aus den Bereichen Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft oder GGK nach
Wahl. Die beiden Lehrveranstaltungen müssen aus zwei verschiedenen Bereichen
stammen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS)

 

BAR 8.2 Wissenschaftliches Vertiefungsmodul 2 (Pflichtmodul) 10 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP (BAR 1) sowie BAR 2/3 (je nach gewählter Veranstaltung): Bei der Wahl eine
Veranstaltung im literatur- und sprachwissenschaftlichen Bereich ist die
erfolgreiche Absolvierung von BAR 2, bei der Wahl einer Veranstaltung im Bereich
Medienkulturwissenschaft oder GGK ist die erfolgreiche Absolvierung von BAR 3
Voraussetzung.
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kompetenzen im Bereich der Sprachwissenschaft,
Literaturwissenschaft, Medienkulturwissenschaft und/ oder GGK gemäß ihrem
individuellen Profil.
 
In der Sprachwissenschaft können sie zu selbst entwickelten Forschungsfragen
erhobene empirische Daten unter Berücksichtigung verschiedener
Forschungsperspektiven interpretieren und synthetisieren. In der
Literaturwissenschaft haben sie ein umfassendes Verständnis für die Spezifika der
literarischen Kommunikation, können Themengebiete literaturwissenschaftlich
erschließen, Thesen und Argumentationen dazu entwickeln und diese schriftlich
und mündlich gemäß den Konventionen des wissenschaftlichen Arbeitens
präsentieren. In der Medienkulturwissenschaft verfügen sie über ein umfassendes
Verständnis für die Spezifika der audiovisuellen analogen und digitalen
Kommunikation, können Themengebiete medienwissenschaftlich erschließen,
Thesen und Argumentationen dazu entwickeln und diese schriftlich und mündlich
gemäß den Konventionen des wissenschaftlichen Arbeitens präsentieren. In der
GGK sind sie in der Lage, kulturelle Haltungen, Äußerungen, Artefakte und
Performanzen mit qualitativen und/ oder quantitativen Methoden zu untersuchen.
Sie können Themengebiete kulturwissenschaftlich erschließen, Thesen und
Argumentationen dazu entwickeln und diese schriftlich und mündlich gemäß den
Konventionen des wissenschaftlichen Arbeitens präsentieren.
 
Insgesamt stärkt das Modul kritisches Denken und Transferfähigkeit und bereitet
auf weiterführende Seminare sowie die BA-Arbeit vor.

Modulstruktur Studierende absolvieren zwei SE BA-Seminare zu je 5 ECTS, 2 SSt. (pi) aus den
Bereichen Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft oder GGK.
 
Bei der Auswahl gilt:

Beide Seminare können aus demselben Bereich oder aus verschiedenen
Bereichen stammen.
Die gewählten Bereiche müssen nicht mit den in BAR 8.1 gewählten
Bereichen übereinstimmen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS)

 

BAR 9 BA-Abschlussmodul (Pflichtmodul) 17 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung BAR 2 und BAR 3
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Modulziele Die Studierenden erwerben Kenntnisse in Forschungsdesign und
Fragestellungsentwicklung, systematischer Literaturrecherche und -bewertung,
korrektem Zitieren sowie Forschungsethik und Datenmanagement und sind
vertraut mit Methoden der Text- und Diskursanalyse, mit Interpretationsverfahren,
kultur- und literatur- und medienwissenschaftlichen Ansätzen sowie
sprachwissenschaftlichen Methoden (z. B. Korpuslinguistik, Variations- und
Soziolinguistik). Darüber hinaus trainieren die Studierenden den reflektierten
Einsatz digitaler Tools, die Aufbereitung und Auswertung qualitativer und
quantitativer Daten.
 
Die Studierenden entwickeln im SE BA-Kolloquium eine eigenständige
Forschungsarbeit, indem sie sich auf Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft
oder GGK spezialisieren. Sie können – in diesem Prozess beratend begleitet von
einer Lehrveranstaltungsleitung – ein Thema finden, eine klare Forschungsfrage
formulieren, den Forschungsstand darstellen, das theoretische und
methodologisch-technologische Instrumentarium zur Beantwortung einer
Forschungsfrage angemessen wählen, schlüssig und theoretisch fundiert
argumentieren, ihre Ausführungen kohärent und nachvollziehbar organisieren,
sich entsprechend der wissenschaftlichen Praxis auf Sekundärliteratur stützen
bzw. sich kritisch mit dieser auseinandersetzen. Sie sind in der Lage, einen formal
sowie inhaltlich überzeugenden Text in der Zielsprache zu verfassen.

Modulstruktur VO Wissenschaftliche Methoden, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE BA-Kolloquium, 14 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (14 ECTS)

 
(3) Ersatzregelung für die Sprachlehrveranstaltungen zu Portugiesisch bzw. Rumänisch

Nach Maßgabe des Angebots können anstelle folgender Sprachlehrveranstaltungen zu Portugiesisch bzw.
Rumänisch gleichwertige Lehrveranstaltungen des Zentrums für Translationswissenschaft absolviert werden:
 
-             UE Wortschatz und Mündlichkeit [BAR 5]
-             UE Wortschatz und Schriftlichkeit [BAR 5]
-             PUE Aktualität verstehen und besprechen [BAR 6a.1]
-             PUE Lesen, Diskutieren, Reflektieren [BAR 6a.1]
-             PUE Argumentieren und Interpretieren [BAR 6a.2]
-             PUE Kreatives Schreiben [BAR 6a.2]
-             UE Konversatorium Erstsprache [BAR 6a.3]
 
Werden beide prüfungsvorbereitenden Übungen (PUE) eines Moduls durch Lehrveranstaltungen des Zentrums
für Translationswissenschaft ersetzt, entfällt die zugehörige Modulprüfung.
 
Das aktuelle Lehrangebot wird jeweils im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien ausgewiesen.
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§ 6 Bachelorarbeit
 
Die Bachelorarbeit ist im SE BA-Kolloquium im BA-Abschlussmodul zu verfassen. Die Beurteilung erfolgt durch
die*den Leiter*in der Lehrveranstaltung.
 
§ 7 Mobilität im Bachelorstudium
 
Um den Studierenden die einfache Integration eines Auslandsaufenthalts in ihr Studium zu ermöglichen, können
sie im Mobilitätsmodul ECTS-Punkte für Studienaufenthalte an französisch-/ italienisch-/ portugiesisch-/
rumänisch-/ spanischsprachigen Universitäten, für (wissenschaftliche) Exkursionen und Praktika in der
Zielsprache erhalten.
 
Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
Organ.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 

VO: Vorlesungen dienen der Erschließung von Gegenständen, Theorien und Methoden unter kritischer
Berücksichtigung verschiedener Lehrmeinungen. Sie bestehen aus Inputs, die mit anderen didaktischen
Formen verknüpft sein können. Vorlesungen schließen mit einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung ab
.

 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 

UE: In Übungen wiederholen und vertiefen die Studierenden ihr Wissen. Sie dienen der praktischen
Anwendung des theoretischen Wissens, der fachspezifischen Arbeitstechniken sowie der Verinnerlichung
von Fachbegriffen. Die aktive Teilnahme wird über mehrere Leistungsnachweise dokumentiert.

Bei Leistungsnachweis durch Modulprüfung dient die unter Modulstruktur angegebene prüfungsimmanente
Lehrveranstaltung lediglich der Vorbereitung auf die Modulprüfung, die ECTS-Punkte für die Lehrveranstaltung
sind nicht Bestandteil des Studiums. Die Lehrveranstaltungen sind durch ein vorangestelltes „P“ kenntlich
gemacht.

PS: Proseminare bestehen in einer profunden Auseinandersetzung mit einem spezifischen
Forschungsthema. In Interaktion zwischen Lehrperson(en) und Studierenden entfaltet sich ein Austausch
über die Inhalte, der deren analytische Durchdringung und die Entwicklung von Sensibilität für die
Komplexität der Fragestellung zum Ziel hat. Proseminare erfordern die aktive Beteiligung der
Studierenden, die in mehreren Leistungsnachweisen abgeprüft werden. Sie können mit Exkursionen
verknüpft sein.
SE BA-Seminar/ SE BA-Kolloquium: Das BA-Seminar ist ein thematisches Seminar, das auf die
Erschließung und Profilierung eines Bachelorarbeitsthemas abzielt. Das BA-Kolloquium ist eine
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Lehrveranstaltung interaktiven Formats, das beim Aufstellen einer These, der Schärfung des Themas und
dem Entwurf der Gliederung für die BA-Arbeit unterstützt. Abschlussleistung ist im BA-Kolloquium die BA-
Arbeit.

 
§ 9 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
UE: 25 Teilnehmer*innen
PS: 25 Teilnehmer*innen
SE: BA-Seminar/ SE BA-Kolloquium: 25 Teilnehmer*innen
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
(5) Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums
absolviert wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden.
Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
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(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, können sich jederzeit durch eine
einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Bachelorcurriculum Romanistik (Version 2017) (MBl. vom 23.06.2017, 30. Stück, Nr. 129 idgF) unterstellt
waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2029 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang 1
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS

1. BAR 1 VO Einführung in die Romanistik 6  

  BAR 1 VO Sprachwissenschaft 3  

  BAR 1 VO Literaturwissenschaft 3  

  BAR 1 VO Medienkulturwissenschaft 3  

  BAR 1 VO GGK 3  

  BAR 4 UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 1 4  

  BAR 4 UE Aussprache und Mündlichkeit 2  

  BAR 7.1 UE weitere Sprache/Kultur der Romania 4  

        28

         

2. BAR 2 UE Sprachwissenschaft 3  

  BAR 2 UE Literaturwissenschaft 3  

  BAR 3 UE Medienkulturwissenschaft 3  

  BAR 3 PS GKK 3  
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  BAR 4 UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 2 4  

  BAR 7.1 VO weitere Sprache/Kultur der Romania 3  

  BAR 7.1 UE weitere Sprache/Kultur der Romania 4  

  EC/AE Lehrveranstaltungen des EC/AE 8  

        31

         

3. BAR 2 PS Sprachwissenschaft 3  

  BAR 2 PS Literaturwissenschaft 3  

  BAR 3 PS Medienkulturwissenschaft 3  

  BAR 2 UE Wissenschaftliches Denken und Schreiben 3  

  BAR 5 UE Français/ Italiano/ Español/ Português/ Româna 3 4  

  BAR 7.2 VO/ PS Weitere Sprache/Kultur der Romania 3  

  BAR 8.1 VO Erstsprache 3  

  EC/AE Lehrveranstaltungen des EC/AE 8  

        30

         

4. BAR 8.2 BA-SE Erstsprache 5  

  BAR 8.2 BA-SE Erstsprache 5  

  BAR 8.1 VO Erstsprache 3  

  BAR 5 UE Vertiefende Grammatik 3  

  BAR 5 UE Wortschatz und Mündlichkeit 2  

  BAR 5 UE Wortschatz und Schriftlichkeit 2  

  BAR 7.2 UE Weitere romanische Sprache 4  

  BAR 7.2 VO/ PS / SE weitere Sprache/Kultur der Romania 6  

        30

         

         

5. BAR 6a.1 PUE Aktualität verstehen und besprechen 3  

  BAR 6a.1 PUE Lesen, Diskutieren, Reflektieren 2  
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  BAR 6a.2 PUE Argumentieren und Interpretieren 2  

  BAR 6a.2 PUE Kreatives Schreiben 2  

  BAR 6a.3 UE Konversatorium Erstsprache 3  

  BAR 6a.3 VO Erstsprache 3  

  oder      

  BAR 6b Lehrveranstaltungen/Praktika/ Exkursionen/
Sprachassistenzen

15  

         

  EC/AE Lehrveranstaltungen des EC/AE 16  

        31

         

6. BAR 9 VO Wissenschaftliche Methoden 3  

  BAR 9 SE BA-Kolloquium 14  

  EC/AE Lehrveranstaltungen des EC/AE 13  

        30

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
 

Deutsch English

StEOP Einführung in die Romanistik (Pflichtmodul) Introductory and Orientation Period (STEOP)
Introduction to Romance Studies (compulsory
module)

StEOP Sprach-/Literaturwissenschaft (Pflichtmodul) Introductory and Orientation Period (STEOP)
Linguistics and Literary Studies (compulsory module)

StEOP Medienkulturwissenschaft + GKK (Pflichtmodul) Introductory and Orientation Period (STEOP) Cultural
Media Studies + HSC (compulsory module)

Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft
(Pflichtmodul)

Basic Module: Linguistics and Literary Studies
(compulsory module)

Basismodul Medienkulturwissenschaft + GKK
(Pflichtmodul)

Basic Module: Cultural Media Studies + HSC
(compulsory module)

Basismodul Sprachpraxis (Pflichtmodul) Basic Module: Language Practice (compulsory
module)

Aufbaumodul Sprachpraxis (Pflichtmodul) Intermediate Module: Language Practice (compulsory
module)
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Alternative Pflichtmodulgruppe Kulturanalyse und
Sprachpraxis (Alternative Pflichtmodulgruppe)

Cultural Analysis and Language Practice (alternative
group of compulsory modules)

Flexibilitätsmodul (Pflichtmodul) Flexibility Module (compulsory module)

Vertiefungsmodul mündliche Sprachpraxis
(Pflichtmodul)

Advanced Module: in Oral Language Practice
(compulsory module)

Vertiefungsmodul schriftliche Sprachpraxis
(Pflichtmodul)

Advanced Module: in Written Language Practice
(compulsory module)

oder or

Mobilitätsmodul (Alternatives Pflichtmodul) Mobility Module (alternative compulsory module)

   

Sprachen und Kulturen der Romania 1 (Pflichtmodul) Romance Languages and Cultures 1 (compulsory
module)
 

Sprachen und Kulturen der Romania 2 (Pflichtmodul) Romance Languages and Cultures 2 (compulsory
module)
 

Wissenschaftliches Vertiefungsmodul 1 (Pflichtmodul) Advanced Academic Module 1 (compulsory module)
 

Wissenschaftliches Vertiefungsmodul 2 (Pflichtmodul) Advanced Academic Module 2 (compulsory module)

BA-Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final Module: Bachelor's Thesis (compulsory module)

Erweiterungscurriculum/ Alternative Erweiterungen Extension curriculum/alternative extension
 

 
Anhang 2
 
Für Studienanfänger*innen ohne ausreichende Vorkenntnisse in der gewählten Erstsprache  Französisch,
Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch und Spanisch besteht die Möglichkeit einer außercurricularen Hinführung
auf das Niveau A2 in einem Basiskurs (4 SSt.) am Institut für Romanistik im Monat vor Semesterbeginn. Zur
Hinführung von A2 auf B1 gibt es am Institut für Romanistik einen Aufbaukurs (4 SSt.), der während des
Semesters oder je nach Angebot auch vor Semesterbeginn besucht werden kann.
Werden diese Lehrveranstaltungen von Studierenden im Rahmen von BAR 7.1 und BAR 7.2 erfolgreich absolviert,
werden diese mit je 4 ECTS-Punkten bewertet.
 
 

Im Namen des Senates:
Der Vorsitzende der Curricularkommission

L ü f t e n e g g e r
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[1] Die Evaluierung des Einstiegsniveaus für die Sprachkurse der Stufe 1 geschieht in Form integrierter
standardisierter Testverfahren.
[2] Die Evaluierung des Einstiegsniveaus für die Sprachkurse der Stufe 1 geschieht in Form integrierter
standardisierter Testverfahren.
[3] Die Evaluierung des Einstiegsniveaus für die Sprachkurse der Stufe 1 geschieht in Form integrierter
standardisierter Testverfahren.

Nr. 148
Curriculum für das Masterstudium Romanistik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Master‘s programme in Romance Studies
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Masterstudium Romanistik (Version 2026) in der nachfolgenden Fassung
genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Der Schwerpunkt des Masterstudiums Romanistik liegt auf einer fortgeschrittenen sprachpraktischen
Ausbildung sowie auf dem Erwerb vertiefter und spezialisierter fachwissenschaftlicher Kompetenzen in den
Bereichen Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienkulturwissenschaft und Geschichte, Gesellschaft,
Kultur (GGK). Das Studium zielt darauf ab, die Studierenden an komplexes und kritisches Denken sowie an ein
bewusstes und reflektiertes Leben heranzuführen. Es sensibilisiert in besonderem Maß für die Historizität und
Wandelbarkeit politischer, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und sprachlicher Phänomene und stößt zur
Reflexion über gesellschaftsrelevante Themen (wie z.B.) friedvolles demokratisches Miteinander, soziale
Gleichheit, sprachliche, gender-, alters- und ability-basierte, politische, soziale, ethnische, religiöse Diversität,
ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Handlungsmöglichkeiten in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
kulturellen Herausforderungslagen sowie analoge und digitale Kommunikation) an.
 
Das Masterstudium Romanistik bereitet auf eine Tätigkeit im Bereich der Öffentlichkeits- und Medienarbeit, im
Bibliotheks-, Verlags- und Archivwesen, in der Kulturvermittlung und transkulturellen Kommunikation, in der
Erwachsenenbildung, bei internationalen Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen, im diplomatischen
Dienst oder in der Wissenschaft vor. Hierzu werden die im Masterstudium erworbenen Kompetenzen in
eigenständig forschender Perspektive erweitert und profiliert.
 
Die Studierenden wählen – idealerweise entsprechend der im Bachelorstudium studierten Erstsprache – eine
Erstsprache (Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch oder Rumänisch), die sie vorrangig studieren. Mit
einer oder mehreren weiteren Sprache(n) der Romania machen sie sich im Modul „Sprachen und Kulturen der
Romania“ vertraut.
 
Im Rahmen von Mobilitätsprogrammen können Studierende sowohl ihre sprachlichen als auch ihre
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wissenschaftlichen Fähigkeiten vertiefen und auch in der Praxis Erfahrungen im kompetenten Umgang mit
sprachlicher und kultureller Vielfalt sammeln.
 
(2) Die Absolvent*innen verfügen über vertieftes und spezialisiertes deskriptives, theoretisches und methodisches
Wissen und weitreichende Kompetenzen in den Bereichen Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft und/
oder Geschichte, Gesellschaft, Kultur (GGK). Sie sind in der Lage, sich Themenbereiche eigenständig
wissenschaftlich zu erschließen, diese methodisch gesichert zu reflektieren, im Rahmen eines
Betreuungsverhältnisses eigenständige Forschungsprojekte zu entwickeln und durchzuführen und sind insofern
promotionsfähig in den gewählten Fachwissenschaften.
 
Die Absolvent*innen beherrschen die studierte Sprache auf sehr hohem Niveau: rezeptiv, produktiv und
interaktiv, mündlich und schriftlich. Sie verfügen über das Kompetenzniveau C1+ bis C2 gemäß dem
Europäischen Referenzrahmen (insbesondere nach einem längeren Auslandsaufenthalt). Hierzu tragen die
fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen in der Fremdsprache sowie die (wissenschaftlichen) Exkursionen
bei.
 
Die Studierenden befassen sich in den Lehrveranstaltungen des Studiums mit Inhalten und Methoden, die dem
aktuellen Stand der Forschung im jeweiligen Fachbereich entsprechen. Im Vordergrund steht die
wissenschaftlich fundierte Reflexion ausgerichtet am aktuellen Stand der Wissenschaft. Das Masterstudium dient
der Vertiefung der im Bachelorstudium vermittelten Kompetenzen und Inhalte.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium Romanistik beträgt 120 ECTS-Punkte. Das entspricht einer
vorgesehenen Studiendauer von vier Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 75 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen, 16
ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Alternativen Pflichtmodulen bzw. Wahlmodulen, 25 ECTS-Punkte
gemäß den Bestimmungen über die Masterarbeit und 4 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen über die
Masterprüfung positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Masterstudium Romanistik setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden
Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben
hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären
Bildungseinrichtung voraus.
 
(2) Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium Romanistik an der Universität Wien.
 
(3) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden,
die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen,
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums
vorgesehenen Prüfungen sind.
 
(4) Übersteigen die wesentlichen fachlichen Unterschiede gemäß Abs 3 das Ausmaß von 30 ECTS-Punkten, so
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liegt kein fachlich in Frage kommendes Studium vor und erfolgt keine Zulassung.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Masterstudiums Romanistik ist der akademische Grad „Master of Arts“ – abgekürzt MA – zu
verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

Sprachausbau Erstsprache [MAR 1] 8 ECTS

Literaturwissenschaftliches Intensivierungsmodul [MAR 2] 12 ECTS

Sprachwissenschaftliches Intensivierungsmodul [MAR 3] 12 ECTS

Wissenschaftliches Intensivierungsmodul [MAR 4] 15 ECTS

Sprachen und Kulturen der Romania [MAR 5] 10 ECTS

   

Alternatives Pflichtmodul  

Flexibilitätsmodul [MAR 6a] oder 16 ECTS

Mobilitätsmodul [MAR 6b] 16 ECTS

   

Wissenschaftliches Praxismodul [MAR 7] 18 ECTS

Masterarbeit 25 ECTS

Masterprüfung 4 ECTS

   

Summe 120 ECTS

 
(2) Modulbeschreibungen
 

MAR 1 Sprachausbau Erstsprache (Pflichtmodul) 8 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden sind in der Lage, in ihrer gewählten Erstsprache
Übersetzungsprobleme zu erkennen und zu lösen, grammatische Strukturen L1-L2
zu vergleichen, idiomatische Ausdrücke und Redewendungen zu vergleichen und
einzusetzen, typische grammatische Divergenzen zwischen Sprachen zu
analysieren und Morphologie und Syntax in Bezug auf
Übersetzungsentscheidungen kontrastiv zu betrachten.
 
Sie meistern den differenzierten und situationsgerechten L2-Einsatz im beruflichen
Kontext (z.B. Interkulturelle Kommunikation, Kunst und Kultur, Medien, Werbung,
Tourismus, Wirtschaft, Eventmanagement, etc.) anhand von realitäts- und
berufsnahen Situationen. Sie besitzen die Kompetenzen, sich analytisch-kritisch
mit berufsrelevanten Texten in der Fremdsprache auseinanderzusetzen. Im
Mündlichen können sie gut strukturiert vortragen und zielorientiert an
Besprechungen und Verhandlungen teilnehmen, längere Diskussionen
moderieren, Planungsgespräche führen und detailliert Instruktionen erteilen. Im
Schriftlichen können die Studierenden zusammenfassende Mitschriften anfertigen
und komplexe berufsrelevante Textsorten (zum Beispiel Protokolle, Berichte,
Artikel, Essays, schriftliche Vereinbarungen etc.) verfassen.

Modulstruktur UE Transkulturelle Kommunikation, 4 ECTS, 4 SSt. (pi)
UE Berufsorientierte Kommunikation, 4 ECTS, 3 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (8 ECTS)

 

MAR 2 Literaturwissenschaftliches Intensivierungsmodul
(Pflichtmodul)

12 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erwerben vertieftes Wissen zu Epochen, Strömungen und
Diskursen der Literaturgeschichte, verfeinern ihre Fähigkeit, literaturtheoretische
Ansätze kritisch einzuordnen und auf Primärtexte anzuwenden. Sie erwerben
Kompetenzen in der methodisch reflektierten Analyse und Interpretation
literarischer Texte unter Berücksichtigung historischer, kultureller und
intermedialer Kontexte, gewinnen Sicherheit im eigenständigen Recherchieren,
Auswerten und Verknüpfen von Primär- und Sekundärliteratur, besitzen
fortgeschrittene wissenschaftliche Argumentations-, Schreib- und
Präsentationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, Fragestellungen zu entwickeln,
geeignete Methoden auszuwählen und Ergebnisse kritisch zu reflektieren und zu
transferieren.

Modulstruktur VO Literaturtheorie Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Literaturgeschichte Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Literaturwissenschaft Erstsprache, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MAR 3 Sprachwissenschaftliches Intensivierungsmodul
(Pflichtmodul)

12 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erwerben vertieftes Wissen über Phonologie, Morphologie,
Syntax, Semantik und Pragmatik im Bereich der sprachlichen Variation, des
Sprachwandels und des Sprachkontakts und der Mehrsprachigkeit. Sie besitzen
die Fähigkeit, sprachtheoretische Ansätze kritisch einzuordnen und anzuwenden
und verfügen über methodische Kompetenz in der Analyse schriftlicher und
mündlicher Daten (u.a. Korpuslinguistik, Experimente). Sie gewinnen Sicherheit im
eigenständigen Recherchieren und der Auswertung von Fachliteratur, besitzen
fortgeschrittene wissenschaftliche Argumentations-, Schreib- und
Präsentationskompetenz sowie die Fähigkeit, eigenständige Forschungsfragen zu
entwickeln, geeignete Methoden auszuwählen, um sprachwissenschaftliche
Untersuchungen durchzuführen, deren Ergebnisse kritisch zu reflektieren und in
den wissenschaftlichen Kontext einzubetten.

Modulstruktur VO Sprachtheorie Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Sprachgeschichte Erstsprache, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
SE Sprachwissenschaft Erstsprache, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (6 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

 

MAR 4 Wissenschaftliches Intensivierungsmodul (Pflichtmodul) 15 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden spezialisieren sich in diesem Modul auf dem Gebiet der Sprach-,
Literatur-, Medienkulturwissenschaft und/ oder GGK nach individueller
Interessenlage und persönlichem Verständnis ihrer künftigen Profession sowie
auch in Hinblick auf die ggf. anschließende Masterarbeit. Dabei lernen sie, die in
den jeweiligen Fachbereichen bereits erworbenen Kompetenzen zu vertiefen und
anzuwenden. Sie sind in der Lage, sich spezialisiert mit aktuellen und historischen
Themen auseinanderzusetzen, sie diskursiv zu verorten und ihren eigenen
wissenschaftlichen Standpunkt dazu zu formulieren und argumentieren. Dazu
kennen sie die aktuellen Möglichkeiten der Datengewinnung und -analyse, wissen
sie kritisch auszuwählen und gewinnbringend einzusetzen. Sie vermögen
theoretisch und methodisch fundiert wissenschaftlich zu arbeiten, mentoriert
durch die Lehrveranstaltungsleiter*innen eigene, innovative Fragestellungen zu
entwickeln, sich mit ihrem Thema innerhalb der scientific community zu verorten,
kohärent, nachvollziehbar und anschaulich illustriert zu argumentieren und ihre
Ergebnisse in wissenschaftlichem Stil mündlich wie schriftlich zu präsentieren.

Modulstruktur Studierende absolvieren eine Vorlesung zu 3 ECTS, 2 SSt. (npi) und zwei SE
Masterseminare zu je 6 ECTS, 2 SSt. (pi) aus den Bereichen Sprach-, Literatur-,
Medienkulturwissenschaft oder GGK ihrer jeweiligen Erstsprache.
 
Die drei Lehrveranstaltungen müssen aus mindestens zwei verschiedenen
Bereichen stammen. Mindestens eines der beiden SE Masterseminare muss aus
dem Bereich Sprach- oder Literaturwissenschaft stammen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) (12 ECTS)

 

MAR 5 Sprachen und Kulturen der Romania (Pflichtmodul) 10 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden eignen sich sprachliche und wissenschaftliche Kenntnisse in
einer oder mehreren weiteren Sprachen der Romania an.
 
Die Studierenden entwickeln progressiv die Fertigkeiten des mündlichen und
schriftlichen Ausdrucks, des Hör- und Leseverständnisses. Sie können Presseartikel
und Literatur auf Niveau B1/ B2 lesen und verstehen. Sie können an einem
Gespräch mit Sprecher*innen der Erstsprache teilnehmen. Sie können mündlich
und schriftlich Textinhalte wiedergeben und eine argumentierte Stellungnahme
formulieren. Sie sind imstande, zusammenhängende, phonetisch und
grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Schriftlich benutzen sie textuellen
Verknüpfungsmittel und achten auf die Zeitenfolge. Eine progressive Entwicklung
der Hör-, Sprech-, Lese- und Schreibfertigkeiten erfolgt durch die Arbeit mit kultur-
und gesellschaftsrelevanten Texten und Medien.
 
Die Studierenden sind mit den Fragestellungen und Themenkomplexen der im
Modul gewählten Lehrveranstaltungen vertraut und vermögen sie kritisch zu
diskutieren. Sie sind in der Lage, theoretisch und methodisch fundiert ausgewählte
Forschungsfragen zu bearbeiten und präsentieren.
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Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von insgesamt 10 ECTS aus wie folgt:
 

Sprachpraxis (4 ECTS): Studierende wählen (eine) Sprachübung(en) (pi) frei
aus dem Angebot (Basiskurs, Aufbaukurs, Übung Sprache 1/ 2/ 3, UE
Konversatorium) in einer oder mehreren Sprache(n) der Romania.
Fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen (6 ECTS): Studierende wählen
frei aus dem Angebot Vorlesungen (npi) und/ oder Proseminare oder
Masterseminare (pi) im Ausmaß von insgesamt 6 ECTS aus den Bereichen
Sprach-, Literatur-, Medienkulturwissenschaft oder GKK zu einer oder
mehreren Sprache(n) der Romania.

 
Dabei gelten folgende Vorgaben:

Es muss zumindest jeweils eine Lehrveranstaltung zur Sprachpraxis und
eine fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung absolviert werden.
Es sind Lehrveranstaltungen zu wählen, die nicht im Rahmen des
Bachelorstudiums Romanistik absolviert wurden.

 
Die Sprachkurse können in den angebotenen romanischen Sprachen (Französisch,
Italienisch, Katalanisch, Okzitanisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch etc.)
oder je nach Angebot auch in Kontaktsprachen (Quechua, Nahuatl, Baskisch,
Kreolsprachen etc.) besucht werden.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) und Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (insgesamt 10
ECTS)

 
Studierende absolvieren entweder das Flexibilitätsmodul oder das Mobilitätsmodul:
 

MAR 6a Flexibilitätsmodul (Alternatives Pflichtmodul) 16 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden eignen sich über nach Interesse gewählte Lehrveranstaltungen
Wissen über aktuelle und historische politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche,
kulturelle und geographische Zusammenhänge an. Sie erkennen und verorten
diese Gegenstände in ihrem geschichtlichen und soziokulturellen Kontext
souverän und sind in der Lage, autonom und kritisch mit kulturellen und
gesellschaftlichen Phänomenen und Entwicklungen umzugehen.
 
Überdies entwickeln sie ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit und ihr
Hörverständnis auf hohem Niveau differenziert weiter. Sie erlangen die Fähigkeit,
Sprache kreativ und anwendungsbezogen einzusetzen und werden dadurch
ermächtigt, transkulturelle Situationen zu meistern und soziopolitische sowie
ästhetische Diskurse aktiv zu gestalten.

Modulstruktur Studierende absolvieren zwei Vorlesungen (je 3 ECTS, 2 SSt. npi), ein Seminar (6
ECTS, 2 SSt. pi) sowie zwei UE Konversatorium (je 2 ECTS, 2 SSt. pi) in der
Erstprache nach Wahl.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS) und der Lehrveranstaltungsprüfung (npi) (6
ECTS)

 
oder
 

MAR 6b Mobilitätsmodul (Alternatives Pflichtmodul) 16 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden eignen sich beim Aufenthalt im zielsprachigen Ausland vertieftes
Wissen über aktuelle und historische politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche,
kulturelle und geographische Zusammenhänge an. Sie erkennen und verorten
diese Gegenstände in ihrem geschichtlichen und soziokulturellen Kontext
souverän und sind in der Lage, autonom und kritisch mit kulturellen und
gesellschaftlichen Phänomenen und Entwicklungen umzugehen.
 
Im zielsprachigen Ausland entwickeln sie ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit, ihr
Hör- und Textverständnis ihrer Erstsprache auf hohem Niveau differenziert weiter.
Sie erlangen die Fähigkeit, Sprache kreativ und anwendungsbezogen einzusetzen
und werden dadurch ermächtigt, transkulturelle Situationen zu meistern und
soziopolitische sowie ästhetische Diskurse aktiv zu gestalten.
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Modulstruktur Dieses Modul ermöglicht den Studierenden, ihre Fähigkeiten individuell sinnvoll zu
ergänzen. Studierende absolvieren prüfungsimmanente und/ oder nicht
prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen/ Sprachassistenzen/ Exkursionen/
Praktika im Ausmaß von insgesamt 16 ECTS.
 
Wählbar sind:
 

Dem Flexibilitätsmodul MAR 6a gleichwertige Lehrveranstaltungen, die im
Rahmen eines Studienaufenthalts an einer zielsprachigen Universität
absolviert werden, werden nach einem Verfahren nach § 78 UG anerkannt.
Sprachassistenzen im Umfang von mindestens sechs Monaten an einer
Bildungsinstitution in einem der studierten Sprachräume werden im
Umfang von 9 ECTS angerechnet.
Exkursionen ins zielsprachige Ausland im Umfang von mindestens fünf
Unterrichtstagen werden mit 3 ECTS angerechnet. Wissenschaftliche
Exkursionen, d.h. Exkursionen im Ausmaß von mindestens fünf
Unterrichtstagen, die in Kombination mit einer Lehrveranstaltung
angeboten werden, werden mit 6 ECTS angerechnet. Es werden maximal
drei Exkursionen angerechnet.
Facheinschlägige Praktika im zielsprachlichen Ausland werden mit 1 ECTS
pro 25 Arbeitsstunden anerkannt. Es werden maximal 6 ECTS durch
Praktika angerechnet.
Zur Komplettierung der 16 ECTS können – sofern nötig –
Lehrveranstaltungen aus dem Flexiblitätsmodul MAR 6a absolviert werden.

 
Die an anderen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen gewählten
Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Sprachassistenzen und Praktika sind im Voraus
von der Studienprogrammleitung zu genehmigen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen Lehrveran-
staltungsprüfungen (npi) und/ oder nicht-prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi)/ Sprachassistenzen/ (wissenschaftlichen) Exkursionen/
Praktika (16 ECTS)

 

MAR 7 Wissenschaftliches Praxismodul (Pflichtmodul) 18 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden planen und erstellen entsprechend ihrer wissenschaftlichen
Spezialisierung eine eigenständige Forschungsarbeit im Bereich Sprach-, Literatur-
, Medienkulturwissenschaft oder GGK. Begleitend besuchen sie ein
wissenschaftliches Kolloquium.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Abschlussarbeit können sie ein innovatives
Thema erschließen und eine klar definierte Forschungsfrage formulieren. Die
Studierenden sind angehalten, den Forschungsstand kritisch zu beleuchten und
ihr eigenes Thema in diesem zu lokalisieren, das theoretische und methodische
Instrumentarium der Forschungsfrage angemessen zu wählen, schlüssig und
theoretisch fundiert zu argumentieren, ihre Ausführungen kohärent und
nachvollziehbar zu organisieren, sich entsprechend der wissenschaftlichen Praxis
auf Sekundärliteratur zu stützen und einen formal sowie inhaltlich ansprechenden
Text in Französisch/ Italienisch/ Spanisch/ Portugiesisch/ Rumänisch zu verfassen.
 

Modulstruktur UE Exposé, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Schreibwerkstatt, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE MA-Kolloquium, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)
Für die Teilnahme am SE MA-Kolloquium ist die Genehmigung von Thema und
Betreuung der Masterarbeit Voraussetzung. Die erfolgreiche Absolvierung der UE
Exposé ist zur Teilnahme am SE MA-Kolloquium empfohlen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (18 ECTS)

 
(3) Nach Maßgabe des Angebots können anstelle folgender Sprachlehrveranstaltungen zu Portugiesisch bzw.
Rumänisch gleichwertige Lehrveranstaltungen des Zentrums für Translationswissenschaft angeboten werden:
 

UE Berufsorientierte Kommunikation [MAR 1]
UE Transkulturelle Kommunikation [MAR 1]
UE Konversatorium 1 Erstsprache [MAR 6a]
UE Konversatorium 2 Erstsprache [MAR 6a]

 
Das aktuelle Lehrangebot wird jeweils im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien ausgewiesen.
 
(4) Gemäß § 31 Abs 3 HSG gelten folgende Lehrveranstaltungen als gekennzeichnet:

eine Vorlesung und ein UE Konversatorium aus dem Flexiblitätsmodul MAR 6a oder
5 ECTS aus dem Mobilitätsmodul MAR 6b

 
§ 6 Masterarbeit
 
(1) Die Masterarbeit dient dem Nachweis der Befähigung, wissenschaftliche Themen selbständig sowie inhaltlich
und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit ist so zu wählen, dass für die
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Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.
 
(2) Das Thema der Masterarbeit ist aus einem der Pflicht- bzw. Alternativen Pflichtmodule zu entnehmen. Soll ein
anderer Gegenstand gewählt werden oder bestehen bezüglich der Zuordnung des gewählten Themas
Unklarheiten, liegt die Entscheidung über die Zulässigkeit beim studienrechtlich zuständigen Organ.
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 25 ECTS-Punkten.
 
§ 7 Masterprüfung
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterprüfung ist die positive Absolvierung aller vorgeschriebenen
Module und Prüfungen sowie die positive Beurteilung der Masterarbeit.
 
(2) Die Masterprüfung ist eine Defensio einschließlich einer Prüfung über das wissenschaftliche Umfeld der
Masterarbeit sowie eine Prüfung über zwei der vier Bereiche Literatur-, Sprach-, Medienkulturwissenschaft und
GGK. Die Beurteilung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Satzung.
 
(3) Die Masterprüfung ist vor einem Prüfungssenat gemäß den Bestimmungen des studienrechtlichen Teils der
Satzung der Universität Wien abzulegen.
 
(4) Die Masterprüfung hat einen Umfang von 4 ECTS-Punkten, je 2 ECTS-Punkte.
 
§ 8 Mobilität im Masterstudium
 
Um den Studierenden die einfache Integration eines Auslandsaufenthalts in ihr Studium zu ermöglichen, können
sie im Mobilitätsmodul ECTS für Studienaufenthalte an französisch-/ italienisch-/ spanisch-/ portugiesisch-/
rumänischsprachigen Universitäten, (wissenschaftliche) Exkursionen und Praktika in der Zielsprache erhalten.
 
Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
Organ.
 
§ 9 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 

VO: Vorlesungen dienen der Erschließung von Gegenständen, Theorien und Methoden unter kritischer
Berücksichtigung verschiedener Lehrmeinungen. Sie bestehen aus Inputs, die mit anderen didaktischen
Formen verknüpft sein können. Vorlesungen schließen mit einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung ab.

 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 

UE: In Übungen wiederholen und vertiefen die Studierenden ihr Wissen. Sie dienen der praktischen
Anwendung des theoretischen Wissens, der fachspezifischen Arbeitstechniken sowie der Verinnerlichung
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von Fachbegriffen. Die aktive Teilnahme wird über mehrere Leistungsnachweise dokumentiert.

SE: Seminare bestehen in einer profunden analytischen und theoretischen Auseinandersetzung mit einem
spezifischen Forschungsthema. In Interaktion zwischen Lehrperson(en) und Studierenden entfaltet sich
ein fundierter Austausch über die Inhalte, der deren analytische Durchdringung, die Entwicklung von
Sensibilität für die Komplexität der Fragestellung sowie die Verortung in einem breiteren
Forschungszusammenhang zum Ziel hat. Seminare erfordern die aktive Beteiligung der Studierenden, die
in mehreren Leistungsnachweisen abgeprüft werden. Sie können mit Exkursionen verknüpft sein.

SE MA-Kolloquium: Das MA-Kolloquium ist eine Lehrveranstaltung interaktiven Formats, das beim
Aufstellen einer These, der Schärfung des Themas und dem Entwurf der Gliederung für die MA-Arbeit
unterstützt.

 
§ 10 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
UE: 25 Teilnehmer*innen
SE: 25 Teilnehmer*innen
SE MA-Kolloquium: 25 Teilnehmer*innen
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 11 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende Studium
absolviert wurden, können nur dann im MA-Studium anerkannt werden, wenn zwischen den Lernergebnissen
des MA-Studiums und den Lernergebnissen im BA-Studium kein wesentlicher Unterschied besteht.
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zur Erfüllung von insbesondere qualitativen Zulassungsbedingungen
herangezogen werden und auf die das Masterstudium aufbaut, können wegen wesentlicher Unterschiede
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nicht anerkannt werden. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die
bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums absolviert wurden, können in einem anderen
Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
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(5) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
§ 12 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 13 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Masterstudium Romanistik (Version 2017) begonnen haben,
können sich jederzeit durch eine einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums
unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Mastercurriculum Romanistik (Version 2017) (MBl. vom 23.06.2017, 30. Stück, Nr. 130 idgF) unterstellt
waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2028 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS

1. MAR 1 UE Transkulturelle Kommunikation 4  

  MAR 2 VO Literaturgeschichte 3  

  MAR 2 SE Literaturwissenschaft 6  

  MAR 3 VO Sprachtheorie 3  

  MAR 3 SE Sprachwissenschaft 6  

  MAR 5 UE weitere Sprache der Romania 4  
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  MAR 5 VO/ PS/ SE weitere Sprache der Romania 6  

        32

         

2. MAR 1 UE Berufsorientierte Kommunikation 4  

  MAR 2 VO Literaturtheorie 3  

  MAR 3 VO Sprachgeschichte 3  

  MAR 4 VO Erstsprache 3  

  MAR 4 SE Erstsprache 6  

  MAR 4 SE Erstsprache 6  

  MAR 7 UE Schreibwerkstatt 6  

        31

         

3. MAR 6a SE Erstsprache 6  

  MAR 6a VO Erstsprache 3  

  MAR 6a VO Erstsprache 3  

  MAR 6a UE Konversatorium 1 Erstsprache 2  

  MAR 6a UE Konversatorium 2 Erstsprache 2  

  oder      

  MAR 6b Lehrveranstaltungen/Praktika/ Exkursionen/
Sprachassistenzen

16  

         

  MAR 7 UE Exposé 6  

  MAR 7 SE MA-Kolloquium 6  

        28

         

4.   Masterarbeit 25  

    Masterprüfung 4  

        29

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
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Deutsch English

   

Sprachausbau Erstsprache (Pflichtmodul) Language Development First Language (compulsory
module)

Literaturwissenschaftliches Intensivierungsmodul
(Pflichtmodul)

Specialisation Module in Literary Studies (compulsory
module)

Sprachwissenschaftliches Intensivierungsmodul
(Pflichtmodul)

Specialisation Module in Linguistics (compulsory
module)

Wissenschaftliches Intensivierungsmodul 
(Pflichtmodul)

Academic Specialisation Module (compulsory
module)

Sprachen und Kulturen der Romania (Pflichtmodul) Romance Languages and Cultures (compulsory
module)
 

Alternatives Pflichtmodul Alternative compulsory module

Flexibilitätsmodul (Alternatives Pflichtmodul) Flexibility Module (alternative compulsory module)

oder or

Mobilitätsmodul (Alternatives Pflichtmodul) Mobility Module (alternative compulsory module)

   

Wissenschaftliches Praxismodul (Pflichtmodul) Academic Practice Module (compulsory module)

Masterarbeit Master's Thesis

Masterprüfung Master's Exam

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

 

Nr. 149
Curriculum für das Bachelorstudium Physik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Bachelor‘s programme in Physics
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Bachelorstudium Physik (Version 2026) in der nachfolgenden Fassung
genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
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Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Das Ziel des Bachelorstudiums Physik an der Universität Wien ist, den Studierenden eine wissenschaftlich
fundierte Grundausbildung auf dem Gebiet der Physik und ihrer Anwendungen zu vermitteln, die dem aktuellen
Stand der Forschung im jeweiligen Fachbereich entspricht. Das Curriculum umfasst die zentralen Teilgebiete der
Physik wie klassische Mechanik, Elektrodynamik und Optik, Quantenmechanik, Thermodynamik und statistische
Physik, Physik der kondensierten Materie, spezielle Relativitätstheorie, Kern- und Teilchenphysik, Isotopenphysik,
Aerosol- und Umweltphysik sowie deren Beziehungen zueinander. Eine besondere Stärke dieses Studiengangs
liegt in der Breite der Fachgebiete, in welchen die Studierenden grundlegende Fachkenntnisse erwerben.
 
(2) Die Absolvent*innen des Bachelorstudiums Physik sind mit den wissenschaftlichen Methoden des
physikalischen Experimentierens, der theoretischen, mathematischen Beschreibung und der
computergestützten Modellierung physikalischer Zusammenhänge und Prozesse vertraut. Darüber hinaus
verfügen sie über Erfahrung in der Anwendung fortschrittlicher digitaler Technologien, einschließlich Computer-
und KI-gestützter Datenanalyse, Modellierung und Simulation mit spezialisierter Software im
naturwissenschaftlich-technischen Kontext. Sie zeichnen sich durch umfassende mathematische Kompetenzen
aus und beherrschen deren Anwendung zur Lösung physikalischer Problemstellungen.
 
Durch die fundierte wissenschaftliche Ausbildung im Bachelorstudium Physik erlangen die Absolvent*innen die
Fähigkeit, Wissen kritisch zu bewerten und auf der Grundlage quantitativer Daten sowie evidenzbasierter Ansätze
fundierte Argumente zu entwickeln und zu kommunizieren. Sie sind sich der ethischen Verantwortung der
Wissenschaft bewusst und können physikalisches Wissen im Kontext gesellschaftlicher und ökologischer
Herausforderungen reflektieren.
Der Kompetenzaufbau im Studium ist geprägt durch handlungsorientiertes Lernen in interaktiven und
partizipativen Lernumgebungen. In praktischen Übungen vertiefen die Studierenden die für Physiker*innen
typische analytische Denkweise sowie ihre lösungsorientierte Herangehensweise an physikalische
Problemstellungen. Dadurch entwickeln sie allgemein gefragte berufliche Kompetenzen: Sie sind in der Lage,
auch über die Physik hinaus komplexe Problemstellungen schnell zu erfassen, Lösungsansätze strukturiert zu
entwickeln und die Ergebnisse klar, nachvollziehbar und schlüssig zu dokumentieren und zu kommunizieren.
 
(3) Die Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch. Es werden daher Englischkenntnisse auf Niveau B2 des
Europäischen Referenzrahmens empfohlen.
 
(4) Die im Bachelorstudium Physik erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bilden die Grundlage für das
weiterführende Masterstudium Physik sowie für andere fachverwandte Masterstudiengänge.
 
(5) Um das Bachelorstudium Physik in der vorgegebenen Zeit absolvieren zu können, wird den Studierenden
empfohlen, dem im Anhang tabellarisch dargestellten Semesterplan zu folgen.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium Physik beträgt 180 ECTS-Punkte. Das entspricht einer
vorgesehenen Studiendauer von sechs Semestern.
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(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 180 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen
und Pflichtmodulgruppen positiv absolviert wurden. Es besteht die Möglichkeit, das Pflichtmodul „Erweiterung“
(15 ECTS-Punkte) durch ein Erweiterungscurriculum im Ausmaß von 15 ECTS-Punkten zu ersetzen, das vollst ä
ndig absolviert werden muss.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
Die Zulassung zum Bachelorstudium Physik erfolgt gemäß dem Universitätsgesetz 2002 in der geltenden
Fassung.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Bachelorstudiums Physik ist der akademische Grad „Bachelor of Science“ – abgekürzt BSc –
zu verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 
(1.1.) Gliederung des Bachelorstudiums Physik
 
Das Bachelorstudium Physik besteht aus sechs Pflichtmodulgruppen (insgesamt 144 ECTS-Punkte), welche eine
fundierte fachliche Grundausbildung in Experimentalphysik inklusive Labor, Theoretischer Physik und der dafür
notwendigen Mathematik sowie Informatik darstellt. Im Rahmen von drei Pflichtmodulen (insgesamt 28 ECTS-
Punkte) erweitern Studierende nach Wahl ihre fachlichen Kompetenzen in den Forschungsbereichen der
Fakultät, in verwandten Fachdisziplinen, fachfremden Gebieten oder erwerben überfachliche Kompetenzen. Den
Abschluss des Bachelorstudiums bildet das Pflichtmodul „Bachelorprojekt“ (8 ECTS-Punkte).
 

Die Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und Orientierungsphase“ (PMG-StEOP) dient zur Orientierung
der Studienanfänger*innen. Diese Pflichtmodulgruppe umfasst drei Module im Ausmaß von insgesamt 18
ECTS-Punkten. Sie vermittelt den Studierenden grundlegende physikalische Konzepte der
Experimentalphysik (8 ECTS-Punkte), stellt das mathematisch-methodische Rüstzeug für weiterführende
Lehrveranstaltungen in Experimental- und Theoretischer Physik bereit (8 ECTS-Punkte) und gibt in einer
Orientierungsveranstaltung einen Überblick über die Forschungsgebiete und das Studieren an der
Fakultät für Physik (2 ECTS-Punkte).

 

Die Pflichtmodulgruppe „Mathematische Grundlagen“ (PMG-Math) im Ausmaß von 36 ECTS-Punkten
erstreckt sich über die ersten drei Semester. Sie behandelt alle für das Physikstudium notwendigen
Gebiete der Mathematik und vermittelt den Studierenden die inhaltlichen und methodischen Grundlagen
sowie mathematische Denk- und Ausdrucksweisen.

 

Die Pflichtmodulgruppe „Experimentalphysik“ (PMG-EP) im Ausmaß von 24 ECTS-Punkten ergänzt die
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Experimentalphysik 1 im ersten Semester im 2., 4. und 5. Semester zu einem vollständigen Kanon der
Experimentalphysik.

 

Die Pflichtmodulgruppe „Experimentelle Grundausbildung“ (PMG-Lab) im Ausmaß von 15 ECTS-Punkten
vermittelt die methodischen Kompetenzen des selbständigen experimentellen Arbeitens.

 

Die Pflichtmodulgruppe „Theoretische Physik“ (PMG-TP) im Ausmaß von 39 ECTS-Punkten umfasst in
Analogie zum Kanon in Experimentalphysik eine fundierte fachliche Grundausbildung in der
Theoretischen Physik. Im 6. Semester vermittelt ein weiteres Modul zu Quantenmechanik erweiterte
Konzepte der Quantenphysik als Vorbereitung für weiterführende (internationale) Masterstudiengänge in
Physik sowie Quantenphysik.

 

Die Pflichtmodulgruppe „Grundlagen der Programmierung und Numerik“ (PMG-Prog) besteht aus zwei
Pflichtmodulen im Ausmaß von je 6 ECTS-Punkten, die den Studierenden das Erlernen von
Programmierkonzepten und numerischer Methoden zur Lösung physikalischer Problemstellungen sowie
eine Grundausbildung im computergestützten wissenschaftlichen Arbeiten mit Schwerpunkt auf
Datenanalyse und Visualisierung ermöglicht.

 

Die Pflichtmodule „Wahl – Fachbereiche“ (WFach) und „Wahl – Laborpraktikum (WLab) im Ausmaß von
insgesamt 13 ECTS-Punkten gibt den Studierenden die Möglichkeit, sich nach eigenem Interesse in einem
bis 2 Teilgebieten zu vertiefen. Insbesondere WLab dient der Vertiefung der Fertigkeiten im praktischen
Arbeiten (Durchführung von Experimenten oder physikalische Fragestellungen computergestützt zu
behandeln). Im Rahmen dieser Pflichtmodule bereiten die Studierenden sich auf die Abschlussphase
(Pflichtmodul „Bachelorprojekt“) vor. Die Teilnahme an den Pflichtmodulen WFach und WLab erfordert
den Nachweis, dass mindestens 90 ECTS-Punkte aus den sechs Pflichtmodulgruppen (inklusive des
Pflichtmoduls „Grundlagen des experimentellen Arbeitens“) bereits absolviert wurden.

 

Das Pflichtmodul „Erweiterung“ (EXT) im Ausmaß von 15 ECTS-Punkten kann von den Studierenden nach
Wahl zur fachlichen Vertiefung, aber auch zur fachlichen Verbreiterung in verwandte Fachgebiete oder
fachfremde Bereiche sowie zum Erwerb von überfachlichen Kompetenzen u.a. in den Bereichen
Wissenschaftskommunikation, verantwortungsbewusste Forschung und gute wissenschaftliche Praxis,
Interkulturelle- und Diversitätskompetenz sowie Coaching und Lernbegleitung von Studierenden genutzt
werden.

 

Abschlussphase – Pflichtmodul „Bachelorprojekt“ (BAPR) im Ausmaß von insgesamt 8 ECTS-Punkten: Für
die Teilnahme am Pflichtmodul „Bachelorprojekt“ ist erforderlich, dass 90 ECTS-Punkte aus den sechs
Pflichtmodulgruppen absolviert wurden.
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(1.2.) Tabelle zum Aufbau des Bachelorstudiums Physik
 

Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und Orientierungsphase“ [PMG-StEOP]  
18 ECTS

               Experimentalphysik 1: Klassische Mechanik und Thermodynamik [STEOP1] 8 ECTS

               Physikalische Rechenmethoden [STEOP2] 8 ECTS

               Forschung und Studium in Physik [STEOP3] 2 ECTS

Pflichtmodulgruppe
„Mathematische Grundlagen“ [PMG-Math]

 
36 ECTS

               Lineare Algebra [LA] 8 ECTS

               Analysis 1 [ANA1] 8 ECTS

               Analysis 2 [ANA2] 8 ECTS

               Analysis 3 [ANA3] 8 ECTS

               Wahrscheinlichkeitstheorie & Statistik [WST] 4 ECTS

Pflichtmodulgruppe
„Experimentalphysik“ [PMG-EP]

 
24 ECTS

               Experimentalphysik 2: Optik, Elektromagnetismus, Relativität [EP2] 8 ECTS

               Experimentalphysik 3: Quantenmechanik, Atom- und Kernphysik [EP3] 8 ECTS

               Experimentalphysik 4: Kondensierte Materie [EP4] 8 ECTS

Pflichtmodulgruppe
„Experimentelle Grundausbildung“ [PMG-Lab]

 
15 ECTS

               Grundlagen des Experimentellen Arbeitens [GEA] 2 ECTS

               Laborpraktikum 1 [LP1] 5 ECTS

               Laborpraktikum 2 [LP2] 8 ECTS

Pflichtmodulgruppe
„Theoretische Physik“ [PMG-TP]

 
39 ECTS

               Theoretische Physik 1: Klassische Mechanik [TP1] 8 ECTS

               Theoretische Physik 2: Elektrodynamik [TP2] 8 ECTS

               Theoretische Physik 3: Quantenmechanik 1 [TP3] 8 ECTS

               Theoretische Physik 4: Thermodynamik und Statistische Mechanik [TP4] 8 ECTS

               Theoretische Physik 5: Quantenmechanik 2 [TP5] 7 ECTS
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Pflichtmodulgruppe
„Programmierung und Numerik“ [PMG-Prog]

 
12 ECTS

               Grundlagen der Programmierung [PROG] 6 ECTS

               Scientific Computing & Data Science [SCDS] 6 ECTS

Pflichtmodul „Erweiterung“ [EXT] 15 ECTS

Pflichtmodul
„Wahl-Fachbereiche“ [WFach]

 
7 ECTS

Pflichtmodul
„Wahllaborpraktikum [WLab]“

 
6 ECTS

Pflichtmodul „Bachelorprojekt“ [BAPR] 8 ECTS

Summe 180 ECTS

 
(2) Modulbeschreibungen
 
a) Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und Orientierungsphase“ (PMG-StEOP):
 

STEOP1 Experimentalphysik 1: Klassische Mechanik und
Thermodynamik
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Studierende erwerben Kenntnisse über die grundlegenden Konzepte und Modelle
der klassischen Mechanik und Thermodynamik unterstützt durch die
Veranschaulichung mit Experimenten. Sie festigen ihr Wissen, indem sie
verschiedene Methoden und deren Anwendung zur Lösung unterschiedlicher
physikalischer Problemstellungen aus dem Stoffgebiet erlernen. Sie entwickeln
Fertigkeiten in der Anwendung von mathematischen Methoden zur Problemlösung
und Interpretation der mathematischen Ergebnisse im Kontext der physikalischen
Problemstellung.
 
Die Inhalte umfassen:

Mechanik von Massenpunkten und von starren Körpern,
Mechanik von festen Körpern (Elastizitätslehre) und Fluiden,
Schwingungen und Wellen,
Grundlagen der Thermodynamik, Hauptsätze der Thermodynamik.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die Bewegung eines Massenpunktes, starrer und elastischer Körper sowie
eines Fluids quantitativ in geeigneten Bezugssystemen zu beschreiben,
einfache Bewegungsgleichungen aufzustellen und zu lösen,
Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Drehimpuls, Schwerpunktsbewegung) zu
benennen und richtig anzuwenden,
einfache physikalische Vorgänge der Mechanik wie Planetenbewegung,
Kreisel, Balkenbiegung, Pendel und Schallwellen quantitativ zu beschreiben,
die Grundlagen der Thermodynamik und der statistischen Physik sowie
thermodynamische Größen (Druck, Temperatur, Energie, Entropie,
thermodynamische Potenziale) und deren Zusammenhänge zu erklären,
Phasendiagramme, Phasenübergänge und deren Bezug zu
thermodynamischen Maschinen sowie technischen Anwendungen zu
analysieren,
thermodynamische Prozesse (Transportprozesse, Wärmeleitung,
Wärmestrahlung, Konvektion) und deren Bedeutung für technologische
Anwendung, Umwelt und Klima zu begründen (Krisenkompetenz).
physikalische Dimensionen umzurechnen und Einheiten richtig zu nutzen,
einfache Rechnungen ohne elektronische Hilfsmittel zur groben
Abschätzung von Größenordnungen durchzuführen,
eine physikalische Problemstellung als mathematische Problemstellung zu
formulieren,
die Lösung des mathematischen Problems im Physikkontext zu
interpretieren und zu verifizieren,
unterschiedliche Lösungsansätze und -strategien zu entwickeln und zu
bewerten.
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Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung:
VO zu „Experimentalphysik 1“: 5 ECTS, 5 SSt.
 
Prüfungsimmanenter Bestandteil:
UE zu „Experimentalphysik 1“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Kombinierte Modulprüfung, bestehend aus
1. Schriftlicher Prüfung zu Experimentalphysik 1 (5 ECTS)
2. Übung zu Experimentalphysik 1 (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

STEOP2 Physikalische Rechenmethoden (Pflichtmodul) 8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Studierende wiederholen bzw. erwerben mathematische Grundfertigkeiten, die in
der Anfangsphase des Physikstudiums benötigt werden. Das Erlernen und
Anwenden von Rechenmethoden anhand von Rechenbeispielen steht im
Vordergrund und wird neben der Vorlesung in den zugehörigen Übungen eingeübt.
Die Vorlesung ist somit komplementär zu den Mathematikvorlesungen über
Analysis und lineare Algebra.
 
Die Inhalte umfassen:

Analysis und Differentiation: Wichtige Funktionen, Verkettung von
Funktionen, Differentiationsregeln, Kurvendiskussion, partielle Ableitungen,
Taylorreihen,
Vektoren und Koordinatensysteme: Vektoralgebra, kartesische, Zylinder-
und Kugelkoordinaten,
komplexe Zahlen: kartesische Darstellung, Exponentialform, Rechenregeln
und Anwendungen, Eulerformeln, komplexe Wurzeln, komplexer
Logarithmus,
Integration: Integrationsregeln und -methoden, Rotationskörper,
Bogenlängen, Mehrfachintegrale (Flächen- und Volumenintegrale),
Koordinatentransformationen,
Vektorfelder und Vektoranalysis: skalare Felder und Vektorfelder, Gradient,
Divergenz, Rotation; Kurven- und Oberflächenintegrale; Integralsätze von
Gauss und Stokes,
gewöhnliche Differentialgleichungen: lineare homogene und inhomogene
DGL 1. und 2. Ordnung, Lösungsmethoden, der harmonische Oszillator als
Anwendungen im physikalischen Kontext.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

Vektoralgebra und Koordinatensysteme sicher anzuwenden und geeignete
Koordinaten für gegebene Problemstellungen auszuwählen,
mit komplexen Zahlen in kartesischer und Exponentialform zu rechnen,
komplexe Wurzeln zu bestimmen und diese im Kontext der Analysis
anzuwenden,
zusammengesetzte Funktionen und Funktionen mehrerer Variablen zu
differenzieren,
Integrationsaufgaben in einer und mehreren Variablen durchzuführen,
Koordinatentransformationen anzuwenden sowie Bogenlängen, Flächen-
und Volumina zu bestimmen,
Vektorfelder zu analysieren, Grad, Div und Rot zu berechnen und zu
interpretieren, das Potential aus einem Gradientenfeld zu berechnen und
Kurven- sowie Oberflächenintegrale zu evaluieren; die Integralsätze von
Gauß und Stokes zu erklären,
für eine Auswahl gewöhnlicher Differentialgleichungen (z.B. separierbar, 1.
und 2. Ordnung linear und mit konstanten Koeffizienten, homogen und
inhomogen) die geeigneten Lösungsmethoden zu wählen und diese zu
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lösen,
die Lösungen für den klassischen erzwungenen und gedämpften
harmonischen Oszillator herzuleiten.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung:
VO zu „Physikalische Rechenmethoden“: 5 ECTS, 4 SSt.
 
Prüfungsimmanenter Bestandteil:
UE zu „Physikalische Rechenmethoden“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Kombinierte Modulprüfung, bestehend aus
1. Schriftlicher Prüfung zu Physikalische Rechenmethoden (5 ECTS)
2. Übung zu Physikalische Rechenmethoden (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

STEOP3 Forschung und Studium in Physik
(Pflichtmodul)

2 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erhalten einen breiten Überblick über aktuelle
Forschungsgebiete in der Physik und deren Relevanz für die Weiterentwicklung
von Technologie und Gesellschaft. Ein weiteres Ziel ist, den Studierenden
Informationen zur Studienorganisation, erfolgreichen Studieren sowie
weiterführende Berufs- und Ausbildungswege zu vermitteln.
 
Die Inhalte umfassen:

Einblick in die Forschungsgruppen an der Fakultät für Physik und deren
Forschungsschwerpunkte sowie externer Forschungseinrichtungen,
Studienorganisation und Strategien zum erfolgreichen Studieren,
unterschiedliche Lernpfade für eine Vertiefung in einem bestimmten
Interessensgebiet,
Organisation der Abschlussphase (Themenfindung für Bachelorarbeiten),
Berufsbild einer*s Physiker*in sowie weiterführende Karrierewege.

Modulstruktur KU zu „Forschung und Studium in Physik“: 2 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
Die positive Absolvierung des Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und Orientierungsphase“ [PMG-StEOP]
berechtigt zum weiteren Studium.
Folgende Lehrveranstaltungen dürfen bereits vor vollständiger Absolvierung der Pflichtmodulgruppe
„Studieneingangs- und Orientierungsphase“ [PMG-STEOP] absolviert werden:
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VO + UE zu „Analysis 1“ (8 ECTS)
VU zu „Lineare Algebra 1“ (4 ECTS)
VU zu „Grundlagen des Experimentellen Arbeitens“ (2 ECTS)
VO + UE zu „Experimentalphysik 2“ (8 ECTS)

 
b) Pflichtmodulgruppe „Mathematische Grundlagen“ (PMG-Math)
 

LA Lineare Algebra
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung Für VU „Lineare Algebra 1“: keine
Für VU „Lineare Algebra 2“: PMG-StEOP
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Modulziele Studierende erwerben ein grundlegendes Verständnis von linearer Algebra mit
einem Fokus auf endlich-dimensionalen Vektorräumen über den reellen und
komplexen Zahlen. Sie erlernen sowohl allgemeine abstrakte Begriffe, Methoden
und Zusammenhänge als auch die Fähigkeit, diese in konkreten Beispielen
anzuwenden.  
 
Das Modul LA besteht aus zwei Teilen. Die Inhalte des ersten Teils umfassen die
grundlegenden Aspekte der linearen Algebra, insbesondere:

elementare Mengenlehre und algebraische Strukturen,
Geometrie im Euklidischen Raum,
Vektorräume und lineare Abbildungen,
Matrizenrechnung,
Konstruktionen von Vektorräumen,
Lösungsmethoden für lineare Gleichungssystem.

 
Der zweite Teil ergänzt die Inhalte des ersten Teils, insbesondere um:

Determinanten,
Konstruktionen von Vektorräumen (inkl. Tensorprodukt),
Eigenräume, Diagonalisierbarkeit und Trigonalisierbarkeit,
Geometrie im Euklidischen Raum,
unitäre Vektorräume, Spektraltheorem.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

lineare Gleichungssysteme systematisch zu lösen,
Teilmengen von Vektorräumen auf lineare Unabhängigkeit zu prüfen,
quadratische Matrizen auf Invertierbarkeit zu prüfen,
darstellende Matrizen von linearen Abbildungen und
Basistransformationsmatrizen zu bestimmen,
Matrizenrechnungen sicher durchzuführen,
Problemstellungen innerhalb von linearer Algebra anhand von
kommutativen Diagrammen zu erläutern.
Determinanten von linearen Endomorphismen zu bestimmen,
Eigenwerte und Eigenvektorräume von linearen Endomorphismen
systematisch zu bestimmen,
Endomorphismen auf Diagonalisierbarkeit zu prüfen, und hermitische und
unitäre Matrizen zu diagonalisieren,
Orthonormalsysteme für endlich-dimensionale unitäre Vektorräume zu
konstruieren,
direkte Summe, Quotienten und Tensorprodukt zu konstruieren.
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Modulstruktur VU zu „Lineare Algebra 1“: 4 ECTS, 3 SSt. (pi)
VU zu „Lineare Algebra 2“: 4 ECTS, 3 SSt. (pi)
 
Es wird empfohlen, die VU „Lineare Algebra 1“ vor der VU „Lineare Algebra 2“ zu
absolvieren.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (8 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

ANA1 Analysis 1
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Studierende erwerben Kenntnisse über die grundlegenden Konzepte und der
Analysis in einer reellen Variablen. Sie entwickeln ein grundlegendes Verständnis
für die mathematischen Strukturen der reellen Analysis (Mengen, Zahlen,
Abbildungen) und lernen die Anwendung verschiedener Beweismethoden. Sie
lernen sowohl die mathematischen Grundlagen anhand von Beweisen zu
entwickeln als auch die so entwickelten Theoreme auf die Lösungen von
Problemen in der Analysis einer reellen Variable anzuwenden.
 
Die Inhalte umfassen:

Mengen, Körper, reelle Zahlen, vollständige Induktion,
Folgen reeller Zahlen, Reihen, Konvergenz, Grenzwerte,
Abbildungen, Funktionen, Potenzreihen spezieller Funktionen,
Grenzwerte von Funktionen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Landau-
Symbole o und O,
Eigenschaften stetiger bzw. differenzierbarer Funktionen
partielle Ableitung,
Extrema, Mittelwert, Konvexität,
Kompaktheit, gleichmäßige Stetigkeit, Approximation stetiger Funktionen,
Umkehrfunktionen,
Riemann Integral, Fundamentalsatz,
Funktionenfolgen und Konvergenzbegriffe,
Potenzreihenentwicklung und deren Konvergenz,
Exponentialfunktion, Logarithmus und trigonometrische Funktionen,
Vertauschbarkeit von Grenzwerten und Ableitung bzw. Integration,
Grenzwertsätze,
Fourier-Reihen und deren Konvergenz.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die wesentlichen Definitionen und Beweise zu den obengenannten
Themen darzulegen und rigoros nachzuvollziehen,
Folgen und Reihen auf ihre Konvergenz hin zu untersuchen,
Funktionen auf Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit hin zu
analysieren,
Umkehrfunktionen zu berechnen bzw. deren Ableitungen,
Funktionenfolgen, Potenzreihen und Fourier-Reihen auf Konvergenz hin zu
untersuchen,
elementare Funktionen zu differenzieren, zu integrieren und als Taylor-
Entwicklung darzustellen,
periodische Funktionen als Fourier-Reihe darzustellen,
Charakterisierung von Funktionen: Extrema, Mittelwert, Konvexität.

Modulstruktur VO zu „Analysis 1“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Analysis 1“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungs-nachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

ANA2 Analysis 2
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

ANA1

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 202



Modulziele Studierende erwerben Kenntnisse über die grundlegenden Konzepte und der
Analysis in mehreren reellen Variablen. Sie entwickeln ein grundlegendes
Verständnis für die nun komplexeren mathematischen Strukturen der reellen
Analysis in mehreren Variablen oftmals durch die Rückführung auf Konzepte der
Analysis 1. Sie lernen sowohl die mathematischen Grundlagen anhand von
Beweisen zu entwickeln als auch die so entwickelten Theoreme auf die Lösungen
von Problemen in der Analysis mehrerer reeller Variablen anzuwenden. Es werden
bereits einzelne physikalische Anwendungen im Bereich der Vektoranalysis
thematisiert.
 
Die Inhalte umfassen:

Topologie normierter Räume, Konvergenz,
Vollständigkeit und Banachräume, Banach‘scher Fixpunktsatz,
Differentialrechnung im Rn,
Partielle Differenzierbarkeit,
Wege und Richtungsableitung,
Taylorentwicklung im Rn,

Hyperflächen, Graphen, Tangentialraum,
kritische Punkte, lokale Minima/Maxima,
Satz über die Implizite Funktion/Umkehrfunktion,
Integration im Mehrdimensionalen, Transformationsformel,
Kurvenintegrale,
Konservative Vektorfelder, Potentiale,
Differentialoperatoren (Gradient, Divergenz, Rotation, Laplace),
Oberflächenintegrale,
Satz von Gauß, Green’sche Formel, Satz von Stokes,
Poisson-Gleichung, Newton Potential,
Harmonische Funktionen, Maximumsprinzip.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die wesentlichen Definitionen und Beweise zu den obergenannten
Themen darzulegen und rigoros nachzuvollziehen,
Konvergenz im Mehrdimensionalen zu analysieren,
Abbildungen in mehreren Variablen zu differenzieren, Taylor-Entwicklung
in mehreren Variablen zu berechnen,
verschiedenen Darstellungen von Hyperflächen ineinander umzurechnen,
den Satz über die implizite Funktion anzuwenden,
Extremalpunkte von Funktionen in mehreren Variablen zu finden, auch mit
Nebenbedingungen,
Kurven-, Flächen- und Raumintegrale zu berechnen,
konservative Vektorfelder zu charakterisieren,
Differentialoperatoren auf Abbildungen anzuwenden und die Integralsätze
anzuwenden,
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die Sätze von Gauß, Stokes und die Green’sche Formel anzuwenden.

Modulstruktur VO zu „Analysis 2“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Analysis 2“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungs-nachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

ANA3 Analysis 3
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

ANA1 und ANA2
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Modulziele Studierende erwerben Kenntnisse in Vertiefungsgebieten der Analysis mit einem
Schwerpunkt auf den für die Physik relevanten Gebieten Komplexe Analysis,
Funktionalanalysis, Fourier-Analysis und Partielle Differentialgleichungen.
 
Die Inhalte umfassen:

Komplexe Differenzierbarkeit, Holomorphie,
Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen,
Potenzreihen im Komplexen, Laurentreihen,
Komplexe Wegintegrale,
Satz von Cauchy, Cauchy’sche Integralformel,
Residuensatz, Berechnung reeller Integrale mit dem Residuensatz,
Hilberträume, Hilbertbasen, Separabilität, Vervollständigung,
Konvergenz von Fourierreihen,
Operatoren in Hilberträumen, hermitesch, selbstadjungiert,
Eigenwerte und Entwicklung nach Eigenfunktionen,
Laplace-Operator mit Randbedingungen,
Transformationen von Differentialoperatoren,
Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen gewöhnlicher
Differentialgleichungen,
Fourier Transformationen, Gaußfunktion, Satz von Plancherel,
weitere partielle Differentialgleichungen (Schrödinger, Wärmefluss, …).

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

komplexe Funktionen zu differenzieren, Holomorphie nachzuweisen,
komplexe Wegintegrale direkt oder unter Verwendung vom Satz von
Cauchy bzw. vom Residuensatz zu berechnen,
Eigenschaften holomorpher Funktionen auf weiterführende
Fragestellungen anwenden (zB Fundamentalsatz der Algebra),
allgemeine Rechnungen in Hilberträumen durchzuführen,
Hilbertbasen zu verwenden, um Funktionen als unendliche
Linearkombinationen darzustellen (zB. Fourier-Reihen, Zerlegung in
Eigenfunktionen),
Eigenwerte und Eigenfunktionen vom Laplace-Operator in Symmetrie zu
berechnen,
Differentialoperatoren unter Koordinatenwechseln zu transformieren,
die Fourier-Transformation anzuwenden,
ausgewählte Differentialgleichungen mit Darstellungsformeln zu lösen
oder alternative Lösungsmethoden anzuwenden (z.B. Fourier-
Transformation).

Modulstruktur VO zu „Analysis 3“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Analysis 3“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungs-nachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

WST Wahrscheinlichkeitstheorie & Statistik
(Pflichtmodul)

4 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-STEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

ANA1, ANA2
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Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über zentrale Prinzipien,
Konzepte und Werkzeuge der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
Im Mittelpunkt stehen die Modellierung von Zufallsphänomenen, die Analyse von
Daten sowie die kritische Beurteilung statistischer Aussagen. Dabei wird
herausgearbeitet, wie probabilistische Modelle und statistische Methoden
zusammenwirken, um Fragestellungen in den Naturwissenschaften systematisch
zu bearbeiten und Unsicherheiten fachgerecht zu quantifizieren und zu bewerten.
 
Die Inhalte umfassen:

die Bedeutung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs,
Axiomatische Formulierung der Wahrscheinlichkeitstheorie,
Bedingte Wahrscheinlichkeit und unabhängige Ereignisse,
Wiederholte Versuche (Bernoulli-Ketten, verallgemeinerte Bernoulli-
Modelle, Satz von Bayes),
Zufallsvariable (Verteilungen und Dichten),
Funktionen einer Zufallsvariablen (Transformation von Verteilungsdichten),
Wichtige Verteilungen (Binomial-, Normal-, Poisson-, Gamma-, Weibull-
Verteilung, usw.),
Zentrale Grenzwertsätze (Normal- und Lévy-Verteilungen),
Mehrere Zufallsvariablen und multivariate Verteilungen,
Stochastische Prozesse (Stationarität, Spektren),
Brownsche Bewegung und Markow-Prozesse.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die zentralen Prinzipien und Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie und
Statistik zu erläutern,
geeignete probabilistische Modelle für physikalische Fragestellungen zu
formulieren,
grundlegende statistische Verfahren zur Auswertung und Interpretation von
Messdaten anzuwenden,
den Einsatz von Methoden der Statistik in den Naturwissenschaften
einzuordnen,
die Rolle von Zufall, Unsicherheit und statistischer Schwankung in
naturwissenschaftlichen Experimenten kritisch zu reflektieren.

Modulstruktur VU zu „Wahrscheinlichkeitstheorie & Statistik“: 4 ECTS, 3 SSt. (pi)

Leistungs-nachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
c) Pflichtmodulgruppe „Experimentalphysik“ (PMG-EP)
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EP2 Experimentalphysik 2: Optik,
Elektromagnetismus, Relativität
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

STEOP1, STEOP2
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Modulziele Studierende erwerben Kenntnisse über die grundlegenden Konzepte und Modelle
der Optik, des Elektromagnetismus und der speziellen Relativitätstheorie sowie
deren Anwendung auf unterschiedliche physikalische Problemstellungen. Der
Wissenserwerb wird durch die Veranschaulichung mit Experimenten unterstützt.
Darüber hinaus festigen die Studierenden ihre Fertigkeiten in der Anwendung von
mathematischen Methoden zur Problemlösung und Interpretation der
mathematischen Resultate im Kontext der physikalischen Problemstellung.
 
Die Inhalte umfassen:

Inertialsysteme, Zeitdilatation, Lorentz-Transformation,
Elektrostatik, elektrische Ströme,
Magnetostatik und zeitabhängige elektromagnetische Felder,
elektromagnetische Schwingungen und Wellen,
Geometrische und Wellenoptik.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie (Inertialsysteme, Lorentz-
Transformation, Zeitdilatation, Längenkontraktion) zu begründen, zu
erklären und mathematisch zu formulieren,
die Wechselwirkung elektrischer und magnetischer Felder zu erklären und
die Maxwell-Gleichungen zu motivieren und anzuwenden,
die Grundlagen der Elektrizität (elektrische Ladung, elektrisches Feld,
Spannung, Potential, Arbeit) zu beschreiben und grundlegende
Berechnungen durchzuführen,
Gleichstromkreise zu analysieren,
Wechselstromnetze mit komplexen Zahlen zu beschreiben,
Magnetfelder und deren Quellen zu beschreiben,
Berechnungen zu Magnetfeldern, Kraftwirkungen und elektromagnetischer
Induktion durchzuführen,
Schwingungen und Wellen (gedämpfte/erzwungene Schwingungen in
elektrischen Schwingkreisen, Entstehung/Eigenschaften
elektromagnetischer Wellen, elektromagnetisches Spektrum) zu
analysieren und zu erklären,
die Gesetze der geometrischen Optik (Lichtausbreitung, Bildentstehung an
Spiegeln/Linsen, Reflexion, Brechung, Dispersion) zu erklären und
mathematisch zu formulieren,
die Welleneigenschaften von Licht (Interferenz, Beugung, Polarisation) zu
erklären und mathematisch zu formulieren,
mathematische Gleichungen und Differentialgleichungen zu analysieren
und geeignete Werkzeuge wie z.B. Wolfram Alpha, SPICE,
Tabellenkalkulationsprogramme oder KI-basierte Hilfsmittel gezielt zur
Lösung einzusetzen.
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Modulstruktur VO zu „Experimentalphysik 2“: 5 ECTS, 5 SSt. (npi)
UE zu „Experimentalphysik 2“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

EP3 Experimentalphysik 3: Quantenmechanik, Atom- und
Kernphysik
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-STEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

EP2
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Modulziele Studierende erwerben ein vertieftes, formalisiertes Verständnis der grundlegenden
Konzepte und Modelle der Quantenmechanik sowie der Atom- und Kernphysik.
 
Die Inhalte umfassen:

phänomenologische Quantenphysik: Schwarzkörperstrahlung, Photoeffekt,
Compton-Effekt; historische Experimente und ihre theoretische Einordnung
z.B. Stern–Gerlach-Experiment,
Quantenoptik und Materiewellen: Photonen, Welle–Teilchen-Dualismus,
de-Broglie-Konzept; quantenmechanische Beschreibung von Teilchen in
Potentialen,
Atomphysik: Quantisierung von Energie, Drehimpuls und Spin,
Atommodelle, Feinstruktur und Hyperfeinstruktur, Zeeman-Effekt,
Elektronenkonfigurationen, Spektroskopie, Auswahlregeln, Licht–Materie-
Wechselwirkungen, Elemente der Laserkühlung von Atomen, Spin-
Resonanz,
Einführung in die Kernphysik: Kernbindungsenergie und einfache
Kernmodelle (z. B. Tröpfchenmodell, Schalenmodell), Radioaktivität und
Zerfallsarten, Strahlenwirkung und Dosimetrie, grundlegende Prozesse im
Atomkern wie Kernspaltung sowie Anwendungen.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

aus grundlegenden Experimenten die Notwendigkeit der
quantenmechanischen Beschreibungen zu begründen und zentrale
Konzepte (Zustand, Observable, Messung) präzise zu erläutern,
typische quantenmechanische Modellprobleme (z. B. Teilchen in
eindimensionalen und zentralen Potentialen) zu formulieren, geeignete
Lösungsmethoden auszuwählen und die physikalische Bedeutung der
Lösungen zu interpretieren,
das Atommodell und den Aufbau des Periodensystems aus den Konzepten
der Quantenphysik zu motivieren,
atomare Spektren des Wasserstoffatoms inklusive Feinstruktur und
Hyperfeinstruktur sowie die Wirkung äußerer Felder (Zeeman-Effekt)
quantitativ zu beschreiben,
technische Anwendungen der Quantenphysik wie Laser und MRT zu
erklären,
grundlegende Kernmodelle zur Erklärung der Stabilität von Kernen und von
radioaktiven Zerfällen anzuwenden,
die physikalischen Hintergründe von technischen Anwendungen der
Kernphysik wie Kernreaktoren sowie die Wirkung von radioaktiver Strahlung
zu erklären.

Modulstruktur VO zu „Experimentalphysik 3“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Experimentalphysik 3“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

EP4 Experimentalphysik 4: Kondensierte Materie
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

EP2 und EP3
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Modulziele Studierende erwerben ein vertieftes, formalisiertes Verständnis der grundlegenden
Konzepte und Modelle der Physik der kondensierten Materie. Sie können
physikalische Modelle auf konkrete Problemstellungen anwenden, geeignete
Annahmen und Näherungen begründen und reale Materialien und
Festkörpersysteme quantitativ analysieren.
 
Die Inhalte umfassen:

Moleküle: chemische Bindungen, Schwingungen, Spektroskopie,
Symmetriegruppen und Auswahlregeln: Kristallsymmetrien,
Gruppenoperationen, Auswahlregeln,
Kristallstrukturen und langreichweitige Ordnung: Bravais-Gitter,
Kristallstrukturen, reziproker Raum, Brillouin-Zonen; Hinweise auf
quasikristalline und amorphe Materialien,
Gitterschwingungen (Phononen): kollektive Schwingungen, Beiträge zu
thermischen und mechanischen Eigenschaften, Wärmeleitung,
Elektronen in Festkörpern: freies Elektronengas, Energiebandstruktur,
elektronische Transporteffekte, Spektroskopie,
moderne Materialien.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

Kristallstrukturen systematisch zu beschreiben, reziproken Raum und
Brillouin-Zonen zu nutzen und die Konsequenzen von Symmetrien
(inklusive Auswahlregeln) für physikalische Eigenschaften zu erläutern,
Gitterschwingungen zu modellieren, Beiträge zu thermischen und
mechanischen Materialeigenschaften zu erklären und experimentelle
Beobachtungen einzuordnen,
elektronische Eigenschaften mithilfe geeigneter Modellbildungen zu
analysieren und Bandstrukturen qualitativ und quantitativ zu
interpretieren,
grundlegende Transportphänomene in Festkörpern zu erklären und auf
typische Problemstellungen (Leitfähigkeit, Beweglichkeit,
Streumechanismen) anzuwenden,
kollektive Anregungen (z. B. Plasmonen, Polaritonen) zu erkennen, ihre
physikalische Bedeutung zu erläutern und Bezüge zu optischen bzw.
elektronischen Materialeigenschaften herzustellen.

Modulstruktur VO zu „Experimentalphysik 4“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Experimentalphysik 4“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
d) Pflichtmodulgruppe „Experimentelle Grundausbildung“ (PMG-Lab)
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GEA Grundlagen des Experimentellen Arbeitens
(Pflichtmodul)

2 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Studierende lernen, einfache mechanische und elektrische Messungen
durchzuführen und auszuwerten. Sie lernen den Umgang mit experimentellen
Unsicherheiten, Fehlerfortpflanzung und Anpassungen mit linearen und anderen
Regressionsfunktionen kennen. Sie lernen, ihre Ergebnisse in einem kurzen
Laborbericht der guten wissenschaftlichen Praxis entsprechend zu dokumentieren
und darzustellen.
 
Die Inhalte umfassen:

Bedeutung des Experimentierens in der Physik,
Fehler, Abweichungen, Unsicherheiten nach GUM,
Grundlagen der Statistik,
korrelierte und unkorrelierte Unsicherheiten zusammengesetzter
Messgrößen,
Anpassung verschiedener Regressionsfunktionen,
Rundungsregeln,
Dokumentation, Datenauswertung und grafische Darstellung,
Grundlagen des Urheberrechts,
Laborsicherheit.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

einfache Experimente nach einer Anleitung selbstständig durchzuführen
und zu dokumentieren,
Ergebnisse zu analysieren und deren Unsicherheiten abzuschätzen,
Daten grafisch darzustellen und in kurzen Laborberichten
zusammenzufassen.

Modulstruktur VU zu „Grundlagen des Experimentellen Arbeitens“: 2 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

LP1 Laborpraktikum 1
(Pflichtmodul)

5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP, GEA

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

EP2
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Modulziele Studierende lernen grundlegende Messmethoden und Experimente aus den
Bereichen der Mechanik, Optik, Elektrizitätslehre und Wärmelehre kennen. Ihr
physikalisches Grundlagenwissen wird vertieft und erweitert. Sie lernen,
Experimente überwiegend eigenständig und eigenverantwortlich durchzuführen.
Die Methoden der Datenanalyse und der Darstellung der Ergebnisse, die in der
GEA erlernt wurden, werden angewandt und vertieft. Die Interpretation von
Ergebnissen und deren Diskussion unter Fachkolleg*innen werden geübt. KI-
Unterstützung der Laborarbeit wird gefördert und deren Einflüsse kritisch
diskutiert.
 
Die Inhalte umfassen:

selbstständige Durchführung von Experimenten nach detaillierter
Vorbereitung,
Übung der Anwendung ausgewählter Software und KI zur Datenanalyse,
Dokumentation von Experimenten,
Darstellung und Präsentation von Ergebnissen,
Erweiterung der Kenntnisse zur wissenschaftlichen Praxis und des
wissenschaftlichen Publizierens.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

Experimente nach detaillierter Vorbereitung selbstständig durchzuführen
und zu dokumentieren,
Ergebnisse zu analysieren und deren Unsicherheiten abzuschätzen,
Daten und deren Interpretation in kurzen Laborberichten darzustellen und
ihre Ergebnisse vor Fachkolleg*innen zu präsentieren.

Modulstruktur LP zu „Laborpraktikum 1“: 5 ECTS, 4 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

LP2 Laborpraktikum 2
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP, GEA

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

EP2 und LP1
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Modulziele Studierende lernen, verschiedene, teilweise komplexere Messmethoden und
Experimente aus den Bereichen der Wärmelehre, Optik, Elektrizität und
Magnetismus, Halbleiterphysik, Atom- und Kernphysik nach detaillierter
Vorbereitung eigenständig auszuführen, zu dokumentieren und die Ergebnisse in
einem ausführlichen Protokoll darzustellen. KI-Unterstützung der Laborarbeit
wird gefördert und deren Einflüsse kritisch diskutiert.
 
Die Inhalte umfassen:

selbstständige Durchführung von teilweise komplexen Experimenten nach
detaillierter Vorbereitung,
selbstständige Anwendung ausgewählter Software und KI zur
Datenanalyse,
vollständige Dokumentation von Experimenten,
Darstellung und Präsentation von Ergebnissen in einem ausführlichen
Protokoll,
Kenntnisse zur wissenschaftlichen Praxis (Quellenangaben, Zitieren) im
Rahmen der Experimentalphysik.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
experimentelle Labortätigkeit eigenständig durchzuführen. Sie können Messdaten
dokumentieren, analysieren und interpretieren. Sie können ausführliche
Protokolle im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis verfassen, die in formalen
Zügen Bachelorarbeiten entsprechen.

Modulstruktur LP zu „Laborpraktikum 2“: 8 ECTS, 5 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (8 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
e) Pflichtmodulgruppe „Theoretische Physik“ (PMG-TP)
 

TP1 Theoretische Physik 1:
Klassische Mechanik
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

ANA1 und LA1
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Modulziele Studierende erwerben ein vertieftes, formalisiertes Verständnis der Konzepte der
klassischen Mechanik, sowie der wichtigsten mathematischen Strukturen und
Methoden zur Beschreibung und Lösung von mechanischen Systemen. Der
mathematische Formalismus wird systematisch entwickelt, allgemeine Aussagen
über mechanische Systeme werden hergeleitet und in konkreten Beispielen
angewandt.
 
Die physikalischen Inhalte umfassen:

Newton’sche Mechanik, dynamische Systeme, Phasenraum,
Koordinatentransformationen, Galilei-Transformationen, beschleunigte
Bezugssysteme,
Systeme von Punktmassen: Erhaltungssätze, Zweikörperproblem,
Streuprozesse,
Lagrange-Formalismus, Hamiltonsches Wirkungsprinzip, Symmetrien &
Erhaltungssätze, Zwangsbedingungen,
Hamilton-Formalismus, Legendre-Transformation, Poisson-Klammern,
kanonische Transformationen,
kleine Schwingungen gekoppelter Systeme,
starre Körper, Trägheitstensor,
Relativistische Kinematik und Dynamik.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die Formulierung der Newton’schen Mechanik durch dynamische Systeme
in Konfigurations- und Phasenraum zu begreifen und anzuwenden, sowie
die Bewegungsgleichungen in einfachen Fällen zu lösen,
mechanische Systeme im Lagrange-Formalismus zu beschreiben und
Variationsprobleme zu lösen,
Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Drehimpuls, Schwerpunktsbewegung) im
Rahmen des Noether-Theorems herzuleiten und anzuwenden,
2- und Mehrkörperprobleme unter Beachtung von Erhaltungsgrößen
präzise zu formulieren und zu lösen, insbesondere das Keplerproblem,
mechanische Systeme im Hamilton-Formalismus zu beschreiben,
Legendre-Transformationen anzuwenden, die Bedeutung und Anwendung
von Poisson-Klammern und kanonischen Transformationen zu begreifen
und in konkreten Systemen anzuwenden,
kleine Schwingungen gekoppelter Systeme zu beschreiben und zu
entkoppeln,
Lorentz-Transformationen sowie den Formalismus von 4-Vektoren zur
Beschreibung von relativistischen Systemen korrekt anzuwenden.

Modulstruktur VO zu „Theoretischer Physik 1“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Theoretischer Physik 1“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

TP2 Theoretische Physik 2:
Elektrodynamik
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

ANA1, ANA2, LA1 und LA2
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Modulziele Studierende erwerben ein fundiertes Verständnis der Konzepte und des
mathematischen Formalismus der Elektrodynamik einschließlich der speziellen
Relativitätstheorie. Im Mittelpunkt stehen der formale Aufbau der Theorie,
insbesondere die Maxwell-Gleichungen und ihre Struktur, sowie die
mathematische Behandlung der daraus entstehenden physikalischen Probleme.
Ziel des Kurses ist es, ein tiefes theoretisches Verständnis und solide Fähigkeiten
zur Lösung elektrodynamischer Fragestellungen zu vermitteln.
 
Die physikalischen Inhalte umfassen:

Elektro- und Magnetostatik:
Felder, Potentiale, Dipol- und Multipolentwicklung,
Maxwell-Gleichungen, Lorentzkraft, Kontinuitätsgleichung,
Eichtransformationen,
Elektrodynamik in kontinuierlichen Medien,
Grundlagen elektrischer Schaltkreise,
Relativistische Formulierung der Elektrodynamik im Minkowskiraum,
Erhaltungsgrössen:
Poynting Vektor, Energie- und Impulserhaltung,
elektromagnetische Wellen in Vakuum und Materie, Reflexion und
Brechung, Dispersion,
elektromagnetische Strahlungsfelder, insbesondere
retardierte Greens-Funktion und Dipolstrahlung,
mathematische Aspekte:
Greensche Funktionen, Fourier-Methoden, Distributionen,
Lösungstechniken für partielle Differentialgleichungen,
Randwertprobleme.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die Maxwell-Gleichungen in Differenzial- und Integralform in Vakuum und
Materie sicher anzuwenden, zu analysieren und geeignete Lösungsansätze
zu entwickeln,
Felder von einfachen Ladungs- und Stromkonfigurationen in Vakuum und
Materie inklusive Multipolentwicklung zu berechnen,
Randbedingungen für konkrete physikalische Situationen korrekt zu
formulieren und die entsprechenden Randwertprobleme zu lösen,
insbesondere durch Anwendung von Greens-Funktionen und
Separationsansatz,
elektromagnetische Energie-, Impuls- und Kraftübertragung zu formulieren
und anzuwenden,
die relativistische Formulierung der Elektrodynamik unter Verwendung von
4-Vektoren und des Feldstärketensors korrekt anzuwenden, insbesondere
deren Lorentztransformationen,
4-Potentiale und Eichungen zur effizienten Beschreibung von Feldern
anzuwenden,
die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Vakuum und Materie
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unter Berücksichtigung von Randbedingungen zu berechnen,
die elektromagnetische Strahlung beschleunigter Ladungen zu berechnen,
insbesondere Dipolstrahlung.

Modulstruktur VO zu „Theoretischer Physik 2“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Theoretischer Physik 2“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

TP3 Theoretische Physik 3:
Quantenmechanik 1
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

TP1 und TP2
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Modulziele Die Studierenden erwerben ein fundiertes Verständnis der grundlegenden
Prinzipien, Konzepte, Methoden und Modelle der Quantenmechanik. Sie erlernen,
konkrete physikalische Systeme quantenmechanisch korrekt zu beschreiben, und
in einfachen Fällen zu lösen. Die mathematischen Strukturen und Methoden
werden präzise formuliert, und deren Anwendung wird geübt. Die physikalischen
Inhalte und Konsequenzen der Quantenmechanik werden erarbeitet und anhand
von einfachen Systemen illustriert.
 
Die physikalischen Inhalte umfassen:

physikalische und theoretische Motivation der Quantenmechanik,
Postulate der Quantenmechanik,
mathematische Struktur der Quantenmechanik:
Hilberträume, Zustände, Operatoren, Observablen,
Operatormethoden: Projektoren, unitäre Transformationen,
Eigenwertprobleme, Spektralzerlegung, Funktionenkalkül,
Korrespondenzprinzip, Unschärferelation, Verschränkung,
Schrödingergleichung (zeitabhängig und -unabhängig), Schrödinger- und
Heisenbergbild,
gemischte Zustände und Dichtematrix,
eindimensionale Systeme, Potentiale, harmonischer Oszillator,
Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren,
Mach-Zehnder Interferometer,
dreidimensionale Systeme, Wasserstoffatom,
Drehimpuls, Spin,
identische Teilchen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die Grundlagen der Quantenmechanik korrekt zu formulieren und
anzuwenden (Zustände im Hilbertraum, Observablen als hermitesche
Operatoren, unitäre Zeitentwicklung, Messpostulat),
mit Dirac-Notation sicher zu arbeiten: Basiswechsel, Vollständigkeit,
Orthonormalität (diskret/kontinuierlich), Dirac-Delta,
die Schrödingergleichung korrekt anzuwenden, physikalische Systeme im
Rahmen der Quantenmechanik zu beschreiben und für einfache Systeme
zu lösen,
Standardprobleme zu lösen: Mach-Zehnder Interferometer, freies Teilchen,
Potentialtopf und Potentialstufe, harmonischer Oszillator, Zentralkräfte
(Separation in Kugelkoordinaten), Wasserstoffspektrum und Zustände,
Operatormethoden anzuwenden: Kommutatoren, Hermitizität,
Eigenwertprobleme, Spektralzerlegung, Funktionenkalkül,
Orts- und Impulsdarstellung, Fourier-Transformationen, Wellenpakete
korrekt zu verwenden, Wahrscheinlichkeitsdichten und -ströme berechnen,
Spin und Drehimpuls quantenmechanisch zu beschreiben.

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 221



Modulstruktur VO zu „Theoretischer Physik 3“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Theoretischer Physik 3“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

TP4 Theoretische Physik 4:
Thermodynamik und Statistische
Mechanik
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

TP1 und TP3
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Modulziele Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die zentralen Begriffe,
Prinzipien und formalen Methoden der Thermodynamik und der Statistischen
Physik. Im Mittelpunkt stehen die Beschreibung makroskopischer Systeme, die
zugehörigen Zustandsgrößen und Gesetzmäßigkeiten sowie deren formale
Herleitung und physikalische Interpretation. Dabei wird herausgearbeitet, wie
makroskopische Gesetzmäßigkeiten sowohl aus allgemeinen
thermodynamischen Prinzipien als auch aus der statistischen Beschreibung
mikroskopischer Modelle hervorgehen und wie beide Zugänge systematisch
ineinandergreifen.
 
Die Inhalte umfassen:

Hauptsätze der Thermodynamik, innere Energie, Entropie,
Gleichgewichtsbedingungen, Zustandsgleichungen,
extensive und intensive Größen, Euler-Gleichung, Gibbs-Duhem-Gleichung,
reversible und irreversible Prozesse, Kreisprozesse, Wärmekraftmaschinen,
Wirkungsgrad,
thermodynamische Potentiale, Legendre-Transformationen, Maxwell-
Relationen, Stabilität,
Phasenübergänge, Clausius-Clapeyron-Gleichung, Gibbssche Phasenregel,
Grundlagen der Statistischen Physik, mikroskopische Zustände, statistische
Definition der Entropie,
Ensembles (mikrokanonisch, kanonisch, großkanonisch), Zustandssumme,
Fluktuationen,
ideales Gas, Mischungsentropie und Gibbssches Paradoxon,
Phasenübergänge, Ising-Modell, Mean-Field-Näherung,
Quantenstatistik, ideales Bose-Gas, ideales Fermi-Gas.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

die Hauptsätze der Thermodynamik sowie die Begriffe innere Energie und
Entropie zu beschreiben, zu erklären und mathematisch zu formulieren,
Gleichgewichtsbedingungen zu formulieren und Zustandsgleichungen
anzuwenden,
reversible und irreversible Prozesse zu analysieren und Wirkungsgrade von
Wärmekraftmaschinen, Kältemaschinen und Wärmepumpen zu berechnen,
thermodynamische Potentiale mithilfe von Legendre-Transformationen
einzuführen, daraus Maxwell-Relationen abzuleiten und
Stabilitätsbedingungen zu diskutieren,
Phasenübergänge zu beschreiben und dabei die Clausius-Clapeyron-
Gleichung und die Gibbssche Phasenregel anzuwenden,
die grundlegenden Ensembles der statistischen Physik (mikrokanonisch,
kanonisch, großkanonisch) zu erklären, geeignete Ensembles für gegebene
Problemstellungen zu wählen,
aus der Zustandssumme thermodynamische Größen zu bestimmen,
einfache Modelle wie das ideale Gas und das Zweizustandssystem in
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verschiedenen Ensembles zu behandeln,
einfache Modelle kollektiver Phänomene (z.B. Ising-Modell) zur
Beschreibung von Phasenübergängen einzusetzen,
die Grundlagen der Quantenstatistik zu verstehen und auf das ideale Bose-
und Fermi-Gas anzuwenden.

Modulstruktur VO zu „Theoretischer Physik 4“: 5 ECTS, 4 SSt. (npi)
UE zu „Theoretischer Physik 4“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

TP5 Theoretische Physik 5:
Quantenmechanik 2
(Pflichtmodul)

7 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

TP1, TP2, TP3, TP4 und ANA3
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Modulziele Die Studierenden erwerben ein vertieftes Verständnis der mathematischen und
konzeptuellen Grundlagen der Quantenmechanik, einschließlich Symmetrien,
Pfadintegralformulierung, relativistischer Quantenmechanik, offener
Quantensysteme und grundlegender Konzepte der Quanteninformation. Sie
wenden fortgeschrittene quantenmechanische Methoden zur Analyse komplexer
Systeme an, berechnen Übergangsamplituden und einfache Streuprozesse,
formulieren Dichtematrizen, quantifizieren Verschränkung und beherrschen
Approximationstechniken (WKB, Variationsmethode, Störungstheorie). Das Modul
vermittelt strukturelle Grundlagen für weiterführende Kurse in
Quantenfeldtheorie, Teilchenphysik, Vielteilchenphysik und modernen
Quantenwissenschaften.
 
Die Inhalte umfassen:

formale Grundlagen der Quantenmechanik: Hilberträume,
Operatoralgebra, Spektralzerlegung, Dichtematrizen, Messpostulate,
Symmetrien: kontinuierliche und diskrete Transformationen,
Erhaltungsgrößen, Wigners Theorem,
Drehimpuls und Addition von Drehimpulsen: SU(2)-Algebra,
Clebsch–Gordan-Koeffizienten,
Approximationstechniken: Variationsmethoden, zeitunabhängige und
zeitabhängige Störungstheorie, WKB,
offene Quantensysteme und Dekohärenz: reduziertes System,
Quantenkanäle, generalisierte Messungen,
Grundlagen der Quanteninformation: Qubits, Bloch-Kugel, Verschränkung,
Bell-Zustände, Entropiemaße, einfache Quantengatter,
Streutheorie: Lippmann–Schwinger-Gleichung, Wirkungsquerschnitte,
Einführung in Vielteilchensysteme und Quantenfelder: symmetrische und
antisymmetrische Zustände,
Einführung in die Pfadintegralformulierung: Pfadintegrale des freien
Teilchens und des harmonischen Oszillators, Lagrange-Formalismus,
Übergang zur Feldtheorie,
Elemente der relativistischen Quantenmechanik.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

Symmetrien und Erhaltungsgrößen quantenmechanischer Systeme zu
analysieren, Drehimpulse zu addieren sowie Clebsch–Gordan-
Koeffizienten, Wigner–Eckart-Theorem und daraus folgende Auswahlregeln
anzuwenden,
zeitunabhängige und zeitabhängige Störungstheorie zur Berechnung von
Energiekorrekturen und Übergangswahrscheinlichkeiten einzusetzen,
Streuprozesse an Potentialen zu behandeln, einschließlich der Berechnung
von Wirkungsquerschnitten,
offene Quantensysteme zu beschreiben und die grundlegenden Konzepte
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der Quanteninformation zu beherrschen.

Modulstruktur
VO zu „Theoretischer Physik 5“: 4 ECTS, 3 SSt. (npi)
UE zu „Theoretischer Physik 5“: 3 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (4 ECTS) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (3 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
f) Pflichtmodulgruppe „Programmierung und Numerik“ (PMG-Prog)
 

PROG Grundlagen der Programmierung
(Pflichtmodul)

6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP
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Modulziele Die Studierenden erwerben sowohl die Fähigkeit, grundlegende
Datenauswertungen und Visualisierungen erstellen zu können, sowie ein
grundlegendes Verständnis für die der Funktionsweise eines Computers, dessen
Betriebssystems und grundlegende Konzepte der Informatik. Darauf aufbauend
erlernen sie die Fähigkeit imperative, prozedurale und objektorientierte
Programme zu schreiben, diese zu dokumentieren, zu testen und zu debuggen.
Diese Konzepte werden theoretisch erläutert sowie anhand von
Beispielprogrammen in höheren Programmiersprachen vermittelt und durch
selbständiges Programmieren gefestigt.
 
Die Inhalte umfassen:

Aufsetzen einer Programmierumgebung,
Visualisierung und Auswertung von Daten,
eine Basiseinführung in die Funktionsweise von Computern,
Boole’sche Algebra,
elementare Datentypen (bool, byte, (u)int, float/double), deren interne
Repräsentation und Wertebereiche,
abgeleitete Datentypen (Arrays, Listen, Strukturen, Assoziative Arrays)
Integer und Floating-Point Computerarithmethik und ihre Besonderheiten
und Probleme,
Speicherverwaltung, Adressen und Pointerarithmethik,
Zeichenkodierungen und Strings,
Umsetzung einer Problemstellung in ein Programm,
Verwendung von Versionkontrollsystemen, Interpretern und Compilern auf
der Kommandozeile,
Grundelemente der imperativen und prozeduralen Programmierung
(Typisierung, Variablen, Operatoren, Kontrollstrukturen, Funktionen,
Programmbibliotheken),
Grundelemente der objektorientierten Programmierung (Klassen, Objekte,
Methoden),
Dokumentation von Programmen,
eine Übersicht über die in der Physik wichtigsten Programmiersprachen.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

Daten mit Hilfe von Programmierung darzustellen und auszuwerten,
Unterschiede zwischen dynamisch und statisch typisierten
Programmiersprachen zu erklären,
den Unterschied zwischen Interpreter- und Compilersprachen zu
beschreiben,
computerbasierte Problemstellungen in imperativen, prozeduralen oder
objektorientierten Programmiersprachen umzusetzen,
den für Verwendungszweck einer Variable geeigneten Datentype wählen zu
können,
Bedingungen wie if/else und Schleifen wie for und while zu verwenden,
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eigene Funktionen mit und ohne Parameter und/oder Rückgabewert zu
definieren,
in Programmbibliotheken vorhandene Funktionen zu verwenden,
Daten von der Konsole und Dateien einzulesen und auch dorthin ausgeben
zu können,
eine Klasse mit Variablen und Methoden zu implementieren,
aufbauend auf existierende Klassen über Vererbung neue Klassen zu
schaffen,
undefiniertes Verhalten in der verwendeten Programmiersprache zu
vermeiden,
zur Laufzeit auftretende Fehler zu erkennen und abzufangen,
ein selbst erstelltes Programm zu debuggen,
Programme zu dokumentieren,
Programme kollaborativ zu entwickeln.

Modulstruktur VU zu „Grundlagen der Programmierung“: 6 ECTS, 4 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 

SCDS Scientific Computing & Data Science
(Pflichtmodul)

6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

PROG
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Modulziele Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse zentraler Methoden des
wissenschaftlichen Rechnens und der datengetriebenen Analyse in der Physik. Im
Mittelpunkt stehen numerische Verfahren zur Lösung physikalischer Probleme, die
Implementierung wesentlicher Algorithmen sowie die kritische Bewertung und
Interpretation der Ergebnisse. Ergänzend werden grundlegende Data-Science-
Methoden, einschließlich ausgewählter Verfahren des maschinellen Lernens,
eingeführt und anhand praktischer Beispiele zur Analyse und Visualisierung
physikalischer Daten eingesetzt.
 
Die Inhalte umfassen:

Grundlagen des Scientific Computing und die Rolle von Simulationen in
der Physik,
Implementierung und Test einfacher numerischer Verfahren (vorwiegend in
Python),
Interpolation und Approximation, lineare Gleichungssysteme,
Numerische Differentiation und Integration,
Lösung nichtlinearer Gleichungen und Ausgleichsrechnung,
Eigenwertprobleme,
Numerische Methoden für gewöhnliche und partielle
Differentialgleichungen,
Einführung in Data Science in der Physik,
Erfassung, Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten,
Statistische Analyse von Mess- und Simulationsdaten,
Datenvisualisierung,
ausgewählte Methoden des maschinellen Lernens.

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

zentrale Methoden des Scientific Computing zu verstehen und auf typische
physikalische Fragestellungen anzuwenden,
einfache numerische Algorithmen selbstständig zu programmieren, zu
testen und deren Stabilität und Genauigkeit einzuschätzen,
Mess- und Simulationsdaten mit geeigneten Werkzeugen zu erfassen,
aufzubereiten, zu analysieren und anschaulich zu visualisieren,
grundlegende Data-Science-Methoden auf physikalische Datensätze
anzuwenden und die Ergebnisse physikalisch zu interpretieren,
ausgewählte Methoden des maschinellen Lernens auf einfache
physikalische Problemstellungen und Datensätze anzuwenden und deren
Ergebnisse kritisch zu bewerten,
Möglichkeiten und Grenzen numerischer und datengetriebenener Verfahren
in der Physik reflektiert zu beurteilen.

Modulstruktur VU zu „Scientific Computing & Data Science“: 6 ECTS, 4 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
g) Pflichtmodul „Wahl-Fachbereiche“ (WFach)
 

WFach Wahl-Fachbereiche
(Pflichtmodul)

7 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung Mindestens 90 ECTS-Punkte aus den sechs Pflichtmodulgruppen PMG-StEOP,
PMG-Math, PMG-EP, PMG-TP, PMG-Lab und PMG-Prog
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Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in mindestens einem selbst gewählten
Forschungsgebiet der Fakultät für Physik aus den Bereichen Experimentalphysik,
Theoretische/Mathematische Physik und Computergestützte Physik. Ziel ist es,
Einblick in die Forschungsgebiete zu bekommen und sich mit den gewählten
Lehrveranstaltungen fachlich auf das Bachelorprojekt vorzubereiten.
 
Wählbar sind Lehrveranstaltungen mit einer Auswahl aus folgenden
Fachbereichen und möglichen Inhalten:
 

Computational Physics: 
Fourier Transformationen und Spektralanalyse, Verfahren zur Lösung
partieller Differentialgleichungen, iterative Verfahren zur Lösung großer
Gleichungssysteme, Monte Carlo Methoden in statistischer Physik sowie
Variationsverfahren für quantenmechanische Probleme.
Computational Materials Physics:
Einführung in die Simulation von quantenmechanischen
Vielelektronensystemen mit dem Schwerpunkt Festkörperphysik und
Materialphysik; Fundamentale Materialeigenschaften, wie die elektronische
Bandstruktur, effektive Kräfte zwischen den Teilchen,
Schwingungseigenschaften, mechanische Eigenschaften,
thermodynamische Eigenschaften.
Klassische- und Quantenoptik:
Kohärenztheorie, Interferometertypen: Mach-Zehnder, Sagnac, Michelson
und Franson, Interferenz an dünnen Schichten und dielektrische Spiegel,
Fourieroptik, Kirchhoff-Fresnel Beugungstheorie, Gaußoptik, Matrixoptik
(Strahlen und Gauß), Lineare und nichtlineare Optik, Polarisationsoptik:
Wellenplatten, Polarisatoren, Jones und Stokes Formalismus, Cavityphysik
und Stabilisierungsmethoden, Laserphysik, Erzeugung von verschränkten
Photonen, Parametric down conversion, Einzelphotonquellen
Einzelphotondetektion, Bell-Experiment, Bell-Zustände.
Quanteninformation:
Reine/gemischte Quantenzustände, Blochkugel in höheren Dimensionen,
Geometrien von Hilbert-Schmidt Räumen, verallgemeinerte Messungen
(POVM), Kraus-Operatoren, Choi-Jamiolkowski Isomorphism, Separable/
verschränkte Zustände, Separabilitätskriterien, Bell Ungleichungen,
Vielteilchen-Verschränkung, Quantenteleportation, Quantenkryptographie,
Super Dense Coding, offene Quantensysteme und Dekohärenz, Quantum
Communication Complexity, Quantengatter, Schaltkreise, Algorithmen:
Deutsch-Josza, Einführung in die Quantenfehlerkorrektur.
Eine Auswahl von verschiedenen Vertiefungsthemen aus der
Festkörperphysik:

„Advanced Materials“:
Halbleiter, Niedrigdimensionale Materialien, Supraleitung,
Biomaterialien, magnetische Nanostrukturen, Magnonik, optische
Materialien, Multiferroika.
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Nanotechnologie:
Nanostrukturierung, Quantentransport, Modellierung von
Materialien und Nanostrukturen, Kleinwinkelstreuung, Holographie,
Elektronenmikroskopie, optische Spektroskopie, sonstige
Streumethoden.

Teilchenphysik:
Teilchenklassifikation, historische Experimente; Symmetrien und
Erhaltungssätze; Relativistische Kinematik; Berechnung von Zerfallsraten
und Wirkungsquerschnitten, Feynman-Diagramme; Eichfeldtheorien,
Lagrange-Formulierung, Eichgruppen U(1), SU(2), SU(3); Dirac-Spinoren
und Photonen, Quantenelektrodynamik (QED); Quarks, Gluonen und
Quantenchromodynamik (QCD); Schwache Wechselwirkung, Neutrinos,
Higgs-Mechanismus und Standardmodell; Ausblick auf Physik jenseits des
Standardmodells.
Relativitätstheorie:
Spezielle Relativitätstheorie, Lorentz’sche Geometrie, Tensorrechnung,
Elemente relativistischer Feldtheorie, Einführung in die allgemeine
Relativitätstheorie.
Kernphysik:
Quantenmechanische Behandlung der Kernmodelle (Fermigas,
Schalenmodell), quantenfeldtheoretische Ansätze zur Beschreibung von
Teilchen, Radioaktive Zerfälle, Interaktion von Strahlung mit Materie,
Umweltradioaktivität, Dosimetrie, schwache Wechselwirkung,
Neutrinophysik.
Aerosolphysik:
Allgemeine Einführung (Definitionen, Größenbereich, Feinstaub, Wirkung);
Eigenschaften von Gasen, Physik disperser Systeme, Grundlagen der
Aerosolstatistik, Aerosolmechanik (Brown’sche Bewegung,
Teilchenmobilität, Diffusion, Trägheitsabscheidung, Filtration,
Lungenabscheidung); Elektrische Partikeleigenschaften
(Ladungsmechanismen, elektrische Mobilität); Thermodynamische
Eigenschaften von Aerosolpartikeln (Nukleation und Kondensation,
Nanoteilchen, Wolkenbildung); Aerosoloptik (Wechselwirkung von Licht mit
Teilchen, Streuung, Absorption, Extinktion); Atmosphärisches Aerosol
(Quellen, Senken, Trends, Effekte) und Messmethoden.
Weiche Materie und Biophysik:
Physik weicher und komplexer Materialien sowie biologischer Systeme, mit
besonderem Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von Struktur, Dynamik,
Mechanik und Fluktuationen über verschiedene Längen- und Zeitskalen
hinweg. Mögliche Themen umfassen: Kolloide, Polymere, Gele, Emulsionen,
Schäume und aktive Materie; Viskoelastizität und Rheologie komplexer
Flüssigkeiten und weicher Festkörper; thermische Fluktuationen,
stochastische Dynamik und Nichtgleichgewichtsphänomene;
Phasenverhalten und Selbstorganisation in Systemen weicher Materie;
physikalische Prinzipien biologischer Materie, einschließlich Membranen,
Zytoskelett-Netzwerken, Zellen und Geweben; experimentelle, theoretische
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und rechnergestützte Ansätze, einschließlich Streuung, Mikroskopie,
Rheologie und Multiskalenmodellierung.

Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente und/
oder nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen im Ausmaß von insgesamt 7
ECTS. Wählbar sind:
VO zu je 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO zu je 4 ECTS, 3 SSt. (npi)
VO zu je 7 ECTS, 5 SSt. (npi)
VU zu je 3 ECTS, 2 SSt. (pi)
VU zu je 4 ECTS, 3 SSt. (pi)
VU zu je 7 ECTS, 5 SSt. (pi) 
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden wählbaren
Lehrveranstaltungen werden im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien
bekanntgegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung von im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 7 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
h) Pflichtmodul „Wahllaborpraktikum“
 

WLab Wahllaborpraktikum
(Pflichtmodul)

6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung Mindestens 90 ECTS-Punkte aus den sechs Pflichtmodulgruppen PMG-StEOP,
PMG-Math, PMG-EP, PMG-TP, PMG-Lab (inklusive EA) und PMG-Prog

Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

WFach

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 233



Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in einem selbst gewählten
Forschungsgebiet der Fakultät für Physik aus den Bereichen Experimentalphysik,
Theoretische/Mathematische Physik und Computergestützte Physik.
 
Ziel ist es, Fertigkeiten in einem der folgenden Bereiche zu vertiefen:

Labortechnik und Einsatz spezieller Software zur Datenanalyse sowie
Datenvisualisierung,
Einsatz spezieller Software und numerische Algorithmen zur Modellierung
physikalischer Systeme,
fortgeschrittene theoretische Konzepte und Methoden sowie
mathematische Strukturen.

 
Wählbar sind Laborkurse mit einer Auswahl folgender möglicher Inhalte:
 

Computational Physics: 
Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen (chaotische dynamische
Systeme, molekulardynamische Simulationen), partieller
Differentialgleichungen (Diffusionsgleichung, Schrödingergleichung,
Eigenwertprobleme) und stochastische Prozesse (Monte-Carlo
Simulationen, Langevingleichung).
Computergestützte Materialphysik:
Einführung in die Simulation von quantenmechanischen
Vielelektronensystemen mit dem Schwerpunkt Festkörperphysik und
Materialphysik; Fundamentale Materialeigenschaften, wie die elektronische
Bandstruktur, effektive Kräfte zwischen den Teilchen,
Schwingungseigenschaften, mechanische Eigenschaften,
thermodynamische Eigenschaften.
Klassische- und Quantenoptik:
Experimente der fortgeschrittenen Optik und elementaren Quantenoptik,
z.B. Laser, optische Interferometer, Einzelphotonen, Experimente zur
Photonenkorrelation und Kohärenz, interferometrische Sensoren,
Polarisationsoptik.
Eine Auswahl von verschiedenen Vertiefungsthemen aus der
Festkörperphysik:

„Advanced Materials“:
Halbleiter, Niedrigdimensionale Materialien, Supraleitung,
Biomaterialien, magnetische Nanostrukturen, Magnonik, optische
Materialien, Multiferroika.
Nanotechnologie:
Nanostrukturierung, Quantentransport, Modellierung von
Materialien und Nanostrukturen, Kleinwinkelstreuung, Holographie,
Elektronenmikroskopie, optische Spektroskopie, sonstige
Streumethoden.

Kernphysik:
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Kennenlernen von grundlegenden Phänomenen und Anwendungen der
Alpha-, Beta-, und Gamma-Radioaktivität und von messtechnischen
Methoden der Kernphysik; Auswertung, Interpretation und Präsentation
der Messergebnisse.
Aerosolphysik:
Eine Auswahl von Messmethoden aus dem Bereich der Aerosolphysik:
Kondensationskernzähler, Differentieller Mobilitätsanalysator, Optisches
Spektrometer, Rohrleitungsverluste, Impaktor, Abscheidung in der Lunge,
Bildung von sekundären Aerosolen oder atmosphärische Optik.
Theoretische Physik:
Fortgeschrittene Themen der Quantenmechanik und Klassischen
Mechanik; Theoretische Fragestellungen der Teilchenphysik und der
Festkörperphysik; Mathematische Strukturen und Methoden
(Gruppentheorie, Geometrie).

 
Elektronische Messwerterfassung und Laborautomatisierung:
Studierende erwerben in diesem Praktikum einen Einblick in die Methoden der
Steuerung von physikalischen Experimenten und der Datenaufnahme mittels
Microcomputer: Programmieren; Hardwareprogrammierung; Digitalisierung von
Signalen (ADCs und DACs); Moderne Bauteil-Schnittstellen; Grafische
Benutzeroberfläche und Gerätesteuerung; Regeltechnik und Störsicherheit von
Sensorsignalen; Aktoren.

Modulstruktur LP zu „Wahllaborpraktikum“: 6 ECTS, 4 SSt. (pi)
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden wählbaren
Lehrveranstaltungen werden im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien
bekanntgegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
i) Pflichtmodul „Erweiterung“
 

EXT Erweiterung
(Pflichtmodul)

15 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PMG-StEOP

Modulziele Die Studierenden erwerben je nach Interesse vertiefende Kenntnisse zu
Fachbereichen der Physik oder erweiternde Kompetenzen, die ihr Studium
sinnvoll ergänzen aus fachnahen Gebieten oder überfachliche Kompetenzen.
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Modulstruktur Die Studierenden absolvieren nach Maßgabe des Angebots prüfungsimmanente
(pi) und/oder nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen im Ausmaß
von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus den folgenden Bereichen:
 

aus dem Bachelorstudium Physik an der Universität Wien alle nicht
absolvierten Lehrveranstaltungen aus dem Pflichtmodul „Wahl-
Fachbereiche“ (WFach),
Lehrveranstaltungen aus Bachelor-Curricula der Universität Wien oder
anderer Universitäten mit technischem, mathematischem,
naturwissenschaftlichem oder Informatik-Bezug,
Lehrveranstaltungen, in den überfachliche Kompetenzen erworben werden
können oder gesellschaftspolitisch relevante Fragestellungen behandelt
werden. Z.B.

wissenschaftliches Recherchieren, Schreiben, Präsentieren,
Publizieren und Diskutieren aktueller Forschung in englischer
Sprache,
Grundsätze zur Ausübung verantwortungsbewusster Forschung und
guter wissenschaftlicher Praxis,
verantwortungsvoller Umgang mit generativer KI im
wissenschaftlichen Kontext,
Auseinandersetzung mit Diversität und Chancengleichheit,
Interkulturalität,
Vertiefung wissenschaftstheoretischer Fragestellungen und
wissenschaftsgeschichtlicher Entwicklungen,
Coaching und Lernbegleitung von Studierendengruppen,
wissenschaftliche Kommunikation und Transfer

Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden wählbaren
Lehrveranstaltungen werden im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien
bekanntgegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten (pi)
Lehrveranstaltungen (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Deutsch oder Englisch

 
j) Pflichtmodul „Bachelorprojekt“
 

BAPR Bachelorprojekt
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung mindestens 90 ECTS-Punkte aus den sechs Pflichtmodulgruppen PMG-SEOP, PMG-
Math, PMG-EP, PMG-TP, PMG-Lab (inklusive GEA) und PMG-Prog
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Empfohlene
Teilnahmevoraussetzung

WFach und/oder WLab

Modulziele Im Rahmen des Bachelorprojekts erwerben die Studierenden grundlegende
Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten und Dokumentieren. Sie lernen,
wissenschaftliche Literatur systematisch zu recherchieren, kritisch zu analysieren
und korrekt zu zitieren, wissenschaftliche Texte strukturiert zu verfassen, Inhalte
adressatengerecht zu präsentieren sowie generative KI-Tools reflektiert und
verantwortungsvoll einzusetzen. Die Studierenden bearbeiten selbständig eine
spezielle wissenschaftliche Fragestellung in einer kleinen Projektgruppe. Sie
vertiefen dazu ihre Kenntnisse in einem selbst gewählten Themengebiet der
aktuellen Forschung an der Fakultät für Physik, erlernen die sinnvolle Anwendung
geeigneter Methoden (Labortechnik, Einsatz spezieller Software etc.) sowie die
Auswertung, Darstellung und Kommunikation gewonnener Erkenntnisse. Die
Ergebnisse des Bachelorprojektes sind in schriftlicher Form als Bachelorarbeit
zusammen zu fassen und in mündlicher Form zu präsentieren.
 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

strukturiert ein Thema im wissenschaftlichen Kontext zu bearbeiten,
sich die dazu notwendige fachliche Vertiefung und Umgang mit moderner
Software und Labortechnik anzueignen,
sich mit der Fachliteratur dazu kritisch auseinander zu setzen,
die Ergebnisse schriftlich darzustellen, zu kommunizieren und präsentieren,
einen kritischen Umgang mit generativer KI im Kontext wissenschaftlichen
Arbeitens und Schreibens zu pflegen.

 

Modulstruktur SE zu „Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren“: 1 ECTS, 1 SSt. (pi)
 
KU zu „Bachelorprojekt“: 7 ECTS, 4 SSt. (pi)
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden wählbaren
Lehrveranstaltungen werden im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien
bekanntgegeben.

Leistungs-nachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (8 ECTS)

 
§ 6 Bachelorarbeit
 
Die Bachelorarbeit ist im Rahmen der Lehrveranstaltung Bachelorprojekt im Modul „Bachelorprojekt“ (BAPR) zu
verfassen.
 
§ 7 Mobilität im Bachelorstudium
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Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
Organ.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 
Vorlesungen (VO) dienen der Wissensvermittlung hauptsächlich durch Vortrag der*des Lehrenden, der mit
interaktiven Elementen verbunden und auf Verständnisfragen eingegangen werden kann. Der Lehrinhalt muss
außerhalb der Lehrveranstaltungszeit durch Selbststudium vertieft werden, wobei es Anleitungen zum
Selbststudium und/oder Ergänzungsliteratur gibt, um ein kontinuierliches und vertiefendes Lernen zu fördern.
Der Leistungsnachweis erfolgt bei Vorlesungen durch Ablegung einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Vorlesungen mit integrierten Übungen (VU) verbinden die Vermittlung von Fach- und/oder Methodenwissen im
Vorlesungsteil mit dessen Anwendung im Übungsteil. Eine VU entspricht einer Vorlesung (VO) mit begleitenden
Übungen, wobei die zeitliche Abfolge zwischen vorlesungsartigen und übungsartigen Teilen von dem*der
Lehrenden je nach Bedarf vorgenommen werden kann. Vorlesungs- und Übungsteil müssen gemeinsam
abgeschlossen werden. Für das Erlangen der mit einer VU verbundenen Lernziele ist auch Selbststudium
außerhalb der Lehrveranstaltungszeit erforderlich. Der Leistungsnachweis erfolgt auf Grund mehrerer
schriftlicher oder mündlicher, während der Lehrveranstaltung erbrachter Teilleistungen der Teilnehmer*innen
oder über die Durchführung und Abgabe selbstständig bearbeiteter Arbeitsaufgaben in Kombination mit einer
Abschlussprüfung in schriftlicher oder mündlicher Form.  
 
Der*Die Studienprogrammleiter*in kann auf Grundlage des § 12 Abs 7 Satzungsteil Studienrecht im
Einvernehmen mit dem Rektorat und der*dem Studienpräses für Vorlesungen mit integrierten Übungen (VU)
dieses Curriculums eine einheitliche Rahmenregelung zur Anwesenheitspflicht und zur Verbesserung von
Teilleistungen festlegen. Die Studienkonferenz ist dazu anzuhören. Die festgelegte Regelung ist im
Lehrveranstaltungsverzeichnis (u:find) zu veröffentlichen.
 
Übungen (UE) dienen der Anwendung von bereits erworbenem Wissen sowie der Einübung von Fertigkeiten, die
für die Erreichung der Lernziele benötigt werden. Dies geschieht anhand von selbständigem Arbeiten oder
Teamarbeit der Studierenden an konkreten Aufgaben und Problemstellungen, wobei die Studierenden in
angemessenem Ausmaß zur Mitarbeit und zum eigenständigen Lösen konkreter Aufgaben außerhalb der
Lehrveranstaltungszeit angehalten sind. Für den Leistungsnachweis werden mehrere unabhängige schriftliche
oder mündliche Teilleistungsfeststellungen herangezogen. Diese können u.a. in Form von Abgaben von
selbständig bearbeiteten Arbeitsaufgaben, Kurztests in den Lehrveranstaltungseinheiten sowie als aktive
Mitarbeit erbracht werden.
 
Der*Die Studienprogrammleiter*in kann auf Grundlage des § 12 Abs 7 Satzungsteil Studienrecht im
Einvernehmen mit dem Rektorat und der*dem Studienpräses für Übungen (UE) dieses Curriculums eine
einheitliche Rahmenregelung zur Anwesenheitspflicht und zur Verbesserung von Teilleistungen festlegen. Die
Studienkonferenz ist dazu anzuhören. Die festgelegte Regelung ist im Lehrveranstaltungsverzeichnis (u:find) zu
veröffentlichen.
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Seminare (SE) dienen der Anleitung zur selbständigen Behandlung und Diskussion wissenschaftlicher
Fragestellungen unter Einbeziehung von aktueller Fachliteratur. In einem Seminar sollen Studierende die
Fähigkeit erlangen, durch Studium von Fachliteratur und Datenquellen detaillierte Kenntnisse zu physikalischen
Problemen zu gewinnen und in einem für Hörer*innen verständlichen Vortrag darüber zu berichten. Die
Beurteilung erfolgt auf Grund mehrerer schriftlicher oder mündlicher, während der Lehrveranstaltung erbrachter
Leistungen der Teilnehmer*innen.
 
Kurse (KU) dienen der Vermittlung physikalischer Inhalte in einem breiteren Kontext, etwa aus historischer,
philosophischer oder genderspezifischer Perspektive, oder mit Bezug auf die Bedeutung der Physik für die
Gesellschaft oder für angrenzende Wissenschaften. Sie stellen eine freie Form dar, die vorlesungsartige Teile
sowie Beiträge von Studierenden und Diskussionen sowie praktische Anteile beinhalten kann. Die
Leistungsbeurteilung erfolgt in mehreren Teilleistungen.
 
Laborpraktika (LP) stellen eine ergänzende Form von Lehrveranstaltungen zu Vorlesungen zur Vertiefung
praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse dar, insbesondere des experimentellen und computergestützten
Arbeitens. Die Beurteilung erfolgt auf Grund mehrerer schriftlicher oder mündlicher, während der
Lehrveranstaltung erbrachter Leistungen der Teilnehmer*innen.
 
§ 9 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 

Übungen (UE) 30

Laborpraktika in PMG-Lab 12

Vorlesung verbunden mit Übung (VU), Übungsteil 30

Vorlesung verbunden mit Übung (VU) im Pflichtmodul GEA 64

Laborpraktika im Pflichtmodul WLab 12

Seminar (SE) zu „Wissenschaftliches Schreiben und Publizieren“ im Pflichtmodul BAPR 50

Kurs (KU) zu „Bachelorprojekt“ im Pflichtmodul BAPR 8

Kurs (KU) zu „Forschung und Studium in Physik“ im Pflichtmodul STEOP3 300

 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
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(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
(5) Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums
absolviert wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden.
Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
§ 11 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 12 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die auf Grund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, können sich jederzeit durch eine
einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Bachelorcurriculum Physik (Version 2018) (MBl. vom 26.06.2018, 35. Stück, Nr. 183 idgF) unterstellt
waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2029 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
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Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS

1. STEOP1 VO zu „Experimentalphysik 1“ 5  

  UE zu „Experimentalphysik 1“ 3  

  STEOP2 VO zu „Physikalische Rechenmethoden” 5  

  UE zu „Physikalische Rechenmethoden” 3  

  STEOP3 KU zu „Forschung und Studium in Physik“ 2  

  LA VU zu „Lineare Algebra 1” 4  

  ANA1 VO zu „Analysis 1” 5  

  UE zu „Analysis 1” 3  

        30

2. EP2 VO zu „Experimentalphysik 2“ 5  

  UE zu „Experimentalphysik 2“ 3  

  TP1 VO zu „Theoretische Physik 1” 5  

  UE zu „Theoretische Physik 1” 3  

  LA VU zu „Lineare Algebra 2” 4  

  ANA2 VO zu „Analysis 2” 5  

  UE zu „Analysis 2” 3  

  GEA VU zu „Grundlagen des Experimentellen Arbeitens“ 2  

        30

3. LP1 LP zu „Laborpraktikum 1” 5  

  TP2 VO zu „Theoretische Physik 2” 5  

  UE zu „Theoretische Physik 2” 3  

  ANA3 VO zu „Analysis 3” 5  

  UE zu „Analysis 3” 3  

  PROG VU zu „Grundlagen der Programmierung” 6  

  WST VU zu „Wahrscheinlichkeitstheorie & Statistik” 4  

        31

4. EP3 VO zu „Experimentalphysik 3“ 5  

  UE zu „Experimentalphysik 3“ 3  
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  TP3 VO zu „Theoretische Physik 3” 5  

  UE zu „Theoretische Physik 3” 3  

  LP2 LP zu „Laborpraktikum 2” 8  

  SCDS VU zu „Scientific Computing & Data Science” 6  

        30

5. EP4 VO zu „Experimentalphysik 4” 5  

  UE zu „Experimentalphysik 4” 3  

  TP4 VO zu „Theoretische Physik 4“ 5  

  UE zu „Theoretische Physik 4“ 3  

  WFach Lehrveranstaltungen nach Wahl 7  

  EXT Lehrveranstaltungen nach Wahl 7  

        30

6. TP5 VO zu „Theoretische Physik 5“ 4  

  UE zu „Theoretische Physik 5“ 3  

  WLab LP zu „Wahl-Laborpraktikum” 6  

  EXT Lehrveranstaltungen nach Wahl 8  

  BAPR KU zu „Bachelorprojekt” 7  

  SE zu „Wissenschaftliches Schreiben und
Präsentieren“

1  

        29

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
 

Deutsch English

Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und
Orientierungsphase“

Group of compulsory modules “Introductory and
Orientation Period”

Experimentalphysik 1: Klassische Mechanik und
Thermodynamik (Pflichtmodul)

Experimental Physics I: Classical Mechanics and
Thermodynamics (compulsory module)

Physikalische Rechenmethoden (Pflichtmodul) Introduction to Calculus (compulsory module)

Forschung und Studium in Physik (Pflichtmodul) Research and Studies in Physics (compulsory module)

Pflichtmodulgruppe
„Mathematische Grundlagen“

Group of compulsory modules „Mathematical
Foundations“
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Lineare Algebra (Pflichtmodul) Linear Algebra (compulsory module)

Analysis 1 (Pflichtmodul) Analysis 1 (compulsory module)

Analysis 2 (Pflichtmodul) Analysis 2 (compulsory module)

Analysis 3 (Pflichtmodul) Analysis 3 (compulsory module)

Wahrscheinlichkeitstheorie & Statistik (Pflichtmodul) Probability Theory and Statistics (compulsory module)

Pflichtmodulgruppe
„Experimentalphysik“

Group of compulsory modules „Experimental Physics“

Experimentalphysik 2: Optik, Elektromagnetismus,
Relativität (Pflichtmodul)

Experimental Physics II: Optics, Electromagnetism and
Relativity (compulsory module)

Experimentalphysik 3: Quantenmechanik, Atom- und
Kernphysik (Pflichtmodul)

Experimental Physics 3: Quantum Mechanics, Atomic
and Nuclear Physics (compulsory module)

Experimentalphysik 4: Kondensierte Materie
(Pflichtmodul)

Experimental Physics 4: Condensed Matter 
(compulsory module)

Pflichtmodulgruppe
„Experimentelle Grundausbildung“

Group of compulsory modules „Basic Experimental
Training“

Grundlagen des Experimentellen Arbeitens
(Pflichtmodul)

Fundamentals of Experimental Methods (compulsory
module)

Laborpraktikum 1 (Pflichtmodul) Introductory Physics Lab Course 1 (compulsory
module)

Laborpraktikum 2 (Pflichtmodul) Introductory Physics Lab Course 2 (compulsory
module)

Pflichtmodulgruppe „Theoretische Physik“ Group of compulsory modules „Theoretical Physics“

Theoretische Physik 1: Klassische Mechanik
(Pflichtmodul)

Theoretical Physics 1: Classical Mechanics 
(compulsory module)

Theoretische Physik 2: Elektrodynamik (Pflichtmodul) Theoretical Physics 2: Electrodynamics (compulsory
module)

Theoretische Physik 3: Quantenmechanik 1
(Pflichtmodul)

Theoretical Physics 3: Quantum Mechanics 1 
(compulsory module)

Theoretische Physik 4: Thermodynamik und
Statistische Mechanik (Pflichtmodul)

Theoretical Physics 4: Thermodynamics and Statistical
Physics (compulsory module)

Theoretische Physik 5: Quantenmechanik 2
(Pflichtmodul)

Theoretical Physics 5: Quantum Mechanics 2 
(compulsory module)

Pflichtmodulgruppe
„Programmierung und Numerik“

Group of compulsory modules „Programming and
Numerical Methods“
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Grundlagen der Programmierung (Pflichtmodul) Fundamentals of Programming (compulsory module)

Scientific Computing & Data Science (Pflichtmodul) Scientific Computing & Data Science (compulsory
module)

„Erweiterung“ (Pflichtmodul) „Extension“ (compulsory module)

„Wahl-Fachbereiche“ (Pflichtmodul) „Elective Subject Areas“ (compulsory module)

„Wahllaborpraktikum“ (Pflichtmodul) „Elective Lab Course“ (compulsory module)

„Bachelorprojekt“ (Pflichtmodul) „Bachelor‘s Project“ (compulsory module)

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

 

Nr. 150
Curriculum für das Masterstudium Sport- und Bewegungswissenschaft
Englische Übersetzung: Master’s programme in Sports and Human Movement Science
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Masterstudium Sport- und Bewegungswissenschaft in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Das Ziel des Masterstudiums Sport- und Bewegungswissenschaft an der Universität Wien ist es, die
Absolvent*innen über ein Bachelorstudium hinaus zu befähigen, Wissen und Kompetenzen aus den
naturwissenschaftlich-technischen, medizinischen, geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen der Sport-
und Bewegungswissenschaft in wissenschaftlich reflektierter Weise für die Lösung von Praxisfragen im Sport
einzusetzen. Sie verfügen über wissenschaftliche und methodische Kompetenzen im Bereich der
grundlagenbezogenen und angewandten Forschung, in fundierter Planung und Steuerung von
Trainingsprozessen sowie Organisation von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. Prävention (Primär-,
Sekundär- und Tertiärprävention) durch Sport und Bewegung.
 
(2) Die Absolvent*innen der alternativen Pflichtmodulgruppe „Trainingstherapie“ (MTT) sind befähigt, auf Basis
sport- und bewegungswissenschaftlicher und präventionsmedizinischer Kenntnisse bewegungsorientierte
präventive und therapeutisch-rehabilitative Konzepte zu entwickeln und Interventionen durchzuführen. Unter
Berücksichtigung sport- und bewegungswissenschaftlicher Erkenntnisse in den Tätigkeitsfeldern Prävention und
Therapie können sie Maßnahmen und Evaluationen durchführen. Sie können bewegungs- und
sporttherapeutisch in folgenden Bereichen tätig werden: bei Erkrankungen innerer Organe, bei Störungen des
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Bewegungsapparates (orthopädisch und neurologisch) sowie bei psychischen und psychosomatischen
Störungen.
 
(3) Die Absolvent*innen der alternativen Pflichtmodulgruppe „Multi-disciplinary Research Electives“ (MRE)
besitzen hohe Qualifikationen in der forschungsorientierten Analyse und evidenzbasierten Steuerung von
Leistungsentwicklungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Breiten- und Spitzensport. Sie können
komplexe Theorie-Praxis-Probleme im Sport durch wissenschaftliche Methodik erkennen, kritisch reflektieren
und datengestützte, innovative Veränderungen in der beruflichen Praxis initiieren. Ihre Kernkompetenzen liegen
in der angewandten Diagnostik (sportpsychologisch, sportmedizinisch, biomechanisch) sowie im
wissenschaftlichen Projekt- und Datenmanagement in verschiedenen Sportarten und -bereichen.
 
Die Studierenden befassen sich in den Lehrveranstaltungen des Studiums mit Inhalten und Methoden, die dem
aktuellen Stand der Forschung im jeweiligen Fachbereich entsprechen. Im Vordergrund steht die
wissenschaftlich fundierte Reflexion ausgerichtet am aktuellen Stand der Wissenschaft. Das Masterstudium dient
der Vertiefung der im Bachelorstudium vermittelten Kompetenzen und Inhalte.
 
Mögliche Tätigkeitsfelder umfassen Positionen in der Wissenschaft und Forschung, im Leistungssport und bei
Sportverbänden, in der Talentförderung und dem Nachwuchsleistungssport sowie in Gesundheits- und
Rehabilitationseinrichtungen. Darüber hinaus kommen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, etwa bei
Technologieunternehmen im Sport- und Gesundheitsbereich, sowie in Bildung und Ausbildung in Betracht.
 
(4) Die Unterrichtssprachen des Studiums sind Deutsch und Englisch. Für den Nachweis der Deutschkenntnisse
gelten die Regelungen der Universität Wien. Englischkenntnisse werden auf Niveau B2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS) empfohlen.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium Sport- und Bewegungswissenschaft beträgt 120 ECTS-Punkte. Das
entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von vier Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 52 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen, 45
ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Alternativen Pflichtmodulen bzw. Wahlmodulen, 20 ECTS-Punkte
gemäß den Bestimmungen über die Masterarbeit und 3 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen über die
Masterprüfung positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Masterstudium Sport- und Bewegungswissenschaft setzt den Abschluss eines fachlich in
Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens
desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen
postsekundären Bildungseinrichtung voraus.
 
(2) Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium Sport- und Bewegungswissenschaft an der
Universität Wien. Dieses Studium erfüllt die in Abs 3 genannten qualitativen Zulassungsbedingungen.
 
(3) Zulassungswerber*innen haben als qualitative Zulassungsbedingungen sportmotorische und sportpraktische
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Kompetenzen, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen eines fachlich in Frage kommenden Studiums erworben
wurden, im Ausmaß von mindestens 10 ECTS-Punkten nachzuweisen.
 
(4) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden,
die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen,
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums
vorgesehenen Prüfungen sind.
 
(5) Übersteigen die wesentlichen fachlichen Unterschiede gemäß Abs 4 das Ausmaß von 30 ECTS-Punkten, so
liegt kein fachlich in Frage kommendes Studium vor und erfolgt keine Zulassung.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Masterstudiums Sport- und Bewegungswissenschaft ist der akademische Grad „Master of
Science“ – abgekürzt MSc – zu verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen
nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

Studienphase Modulbezeichnung ECTS

Pflichtmodule: MPM MPM 1 – Forschungsmethoden und wissenschaftliches Arbeiten 20

MPM 2 – Kommunikation im Sport
 

15

MPM 3 – Projektmanagement 15

Alternative
Pflichtmodulgruppe: MTT
 

MTT 1 – Trainingstherapie: 1 Theorie 30

MTT 2 – Trainingstherapie: 2 Praxis 15

     

Alternative
Pflichtmodulgruppe: MRE

MRE 1 – Strength & Conditioning in High Performance Sports 15

MRE 2 – Strength & Conditioning for Health Promotion and Disease
Prevention

15

MRE 3 – Sports Psychology 15

MRE 4 – Human Movement Science 15

MRE 5 – Data Analytics in Sports and Human Movement 15

MRE 6 – Sports Nutrition and Biology 15

MRE 7 – Sports in Social Work 15
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Masterabschlussphase MSA – Masterabschluss 2

Masterarbeit 20

Masterprüfung 3

 
(2) Modulbeschreibungen
 

MPM 1 Forschungsmethoden und wissenschaftliches Arbeiten
(Pflichtmodul)

ECTS-Punkte: 20

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über Wissen zu quantitativen und qualitativen
Forschungsdesigns sowie deren methodologischen Grundlagen und
Anwendungsbereichen. Sie sind in der Lage, theoretisch fundierte
Forschungsprojekte entsprechend der jeweiligen Fragestellungen und
Forschungskontexte zu entwickeln, durchzuführen und im Hinblick auf ihre
methodische Güte zu reflektieren und zu bearbeiten. Die Studierenden besitzen
theoretisches und praktisch anwendbares Wissen zu Datenerhebungs- und
Datenanalysemethoden im Bereich quantitativer, qualitativer und Mixed-Methods-
Forschung, insbesondere zur statistischen Auswertung, qualitativen Inhaltsanalyse
sowie zur Integration verschiedener Methodenansätze. Sie kennen die spezifischen
Anforderungen an empirische Forschung, die sich aus wissenschaftstheoretischen
und ethischen Grundsätzen ergeben, wie beispielsweise Objektivität, Validität,
Reliabilität, Datenschutz und informierte Einwilligung. Darüber hinaus sind die
Studierenden mit forschungs- und methodenbezogenen Instrumenten und
Software vertraut.

Modulstruktur VU Quantitative Forschungsmethoden, 5 ECTS, 3 SSt. (pi)
VU Qualitative Forschungsmethoden und Mixed Methods, 5 ECTS, 3 SSt. (pi)
PR Forschungspraktikum, 5 ECTS, 1 SSt. (pi)
SE Forschungsseminar nach Wahl, 5 ECTS, 2 SSt. (pi): Die konkret dafür in
Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im Vorlesungsverzeichnis
ausgewiesen.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (20 ECTS)

 

MPM 2 Kommunikation im Sport (Pflichtmodul) ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über Wissen zu Medienformaten,
Wissenschaftskommunikation und zielgruppengerechter Aufbereitung von
Fachinhalten sowie zu Diversitäts- und Inklusionsansätzen im Sportsystem. Sie
sind in der Lage, theoretisch fundierte Kommunikationsstrategien entsprechend
der jeweiligen Zielgruppen, Medienkanäle und gesellschaftlichen Kontexte zu
entwickeln, umzusetzen und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Inklusivität zu
reflektieren und anzupassen. Die Studierenden besitzen theoretisches und
praktisch anwendbares Wissen zu Kommunikations- und Präsentationssystemen
im Bereich Bewegung und Sport, insbesondere zur Datenvisualisierung,
wissenschaftlichen Vermittlung sowie zur diversitätssensiblen Kommunikation. Sie
kennen die spezifischen Anforderungen an Kommunikation im Sportbereich, die
sich aus gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben, wie beispielsweise
Gleichstellung, Diversität, Barrierefreiheit, Intersektionalität und inklusiver
Sprachgebrauch. Darüber hinaus sind die Studierenden mit kommunikations- und
präsentationsbezogenen Instrumenten sowie Visualisierungstools vertraut, wie
etwa Infografiken, Dashboards, Storytelling-Techniken, Social Media Formaten und
diversitätssensibler Bildsprache.

Modulstruktur VO Medienkompetenz und Wissenschaftskommunikation, 5 ECTS, 3 SSt.
(npi)
VU Datenaufbereitung, -visualisierung und -präsentation, 5 ECTS, 3 SSt. (pi)
VO Diversity, Equity & Inclusion in Sports, 5 ECTS, 3 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (10 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 

MPM 3 Projektmanagement (Pflichtmodul) ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über fundiertes Wissen zu
Projektmanagementmethoden, Projektphasen und -strukturen sowie zu Good
Scientific Practice in der wissenschaftlichen Projektarbeit im Sport- und
Gesundheitsbereich. Sie sind in der Lage, wissenschaftlich fundierte Projekte
entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen, Stakeholder-Anforderungen
und Zielsetzungen systematisch zu planen, durchzuführen und im Hinblick auf ihre
Zielerreichung und Nachhaltigkeit zu reflektieren und zu steuern.
Die Studierenden besitzen theoretisches und praktisch anwendbares Wissen zu
Führungs- und Kommunikationssystemen in Sport- und Gesundheitsprojekten,
insbesondere im Bereich der Teamführung, Teamentwicklung,
Konfliktmanagement sowie Stakeholder-Kommunikation. Sie beherrschen
Methoden der konstruktiven Konfliktlösung und können diese situationsgerecht
einsetzen.
Die Studierenden kennen die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die für die
Planung, Durchführung und Steuerung von Sport- und Gesundheitsprojekten
relevant sind, wie beispielsweise Budgetierung, Kostenrechnung,
Finanzierungsmodelle und Wirtschaftlichkeitsanalysen. Sie sind mit projekt-,
team- und betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten vertraut, wie etwa
Projektstrukturplan, Gantt-Diagrammen, Kommunikationsmatrizen, Business
Model Canvas und Kosten-Nutzen-Analysen.

Modulstruktur VO Wissenschaftliches Projektmanagement und Good Scientific Practice, 5
ECTS, 3 SSt. (npi)
VU Teamführung, Kommunikation und Konfliktmanagement, 5 ECTS, 3 SSt.
(pi)
VO Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Sport- und Gesundheitsprojekte,
5 ECTS, 3 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (10 ECTS) und der prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

 
Die Studierenden absolvieren entweder die alternative Pflichtmodulgruppe „Trainingstherapie“ (MTT) oder die
alternative Pflichtmodulgruppe „Multi-disciplinary Research Electives“ (MRE) im Ausmaß von jeweils 45 ECTS-
Punkten:
 
Alternative Pflichtmodulgruppe MTT (45 ECTS-Punkte):
 

MTT 1 Trainingstherapie 1: Theorie (Pflichtmodul) ECTS-Punkte:
30

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über ein umfassendes Verständnis anatomischer
Strukturen und ihrer funktionellen Bedeutung sowie über differenzierte Kenntnisse
zu Pathogenese, Symptomatik und Verlauf von Erkrankungen der inneren Organe,
des Bewegungs- und Stützapparats sowie des neurologischen und psychiatrischen
Formenkreises zur fundierten Beurteilung therapeutischer Interventionen. Sie sind
in der Lage, therapeutische Interaktionen professionell zu gestalten durch
zielgruppenorientierte Kommunikationsstrategien, evidenzbasierte
Motivationstechniken und die Integration psychosozialer Faktoren in die
Behandlungsplanung zur Förderung von Adherence und nachhaltigem
Gesundheitsverhalten. Die Studierenden besitzen systematisches Wissen über
Strukturen, Zuständigkeiten und Versorgungspfade im Gesundheitssystem sowie
die Kompetenz zur effektiven interprofessionellen Zusammenarbeit mit
Ärzt*innen, Therapeut*innen und weiteren Gesundheitsberufen in ambulanten,
stationären und rehabilitativen Settings. Sie verfügen über sichere Kenntnis
berufsrechtlicher Grundlagen, ethischer Prinzipien und standesrechtlicher
Vorgaben sowie die Fähigkeit zur rechtssicheren Ausübung der beruflichen
Tätigkeit unter Berücksichtigung von Sorgfaltspflichten,
Dokumentationsanforderungen und Haftungsfragen im therapeutischen Kontext.

Modulstruktur VO Funktionelle Anatomie, 4 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien der inneren Erkrankungen, 7
ECTS, 3 SSt. (npi)
VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien des Bewegungs- und
Stützapparats, 7 ECTS, 3 SSt. (npi)
VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien der Neurologie/Psychiatrie/
Psychosomatik, 6 ECTS, 3 SSt. (npi)
VO Berufsspezifische Rechtsgrundlagen und Berufspflichten – Berufe und
Einrichtungen im Gesundheitswesen, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
VO Kommunikation und Motivation, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (30 ECTS)

Sprache Deutsch

 

MTT 2 Trainingstherapie 2: Praxis (Pflichtmodul) ECTS-Punkte:
15

Teilnahmevoraussetzung VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien der inneren Erkrankungen
VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien des Bewegungs- und
Stützapparats
VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien der Neurologie/Psychiatrie/
Psychosomatik
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Modulziele Die Studierenden sind in der Lage, mit trainingstherapeutischer Praxis im
weitesten Sinne umzugehen, sich für die trainingstherapeutischen
Aufgabenbereiche vorzubereiten und berufsrelevante Kontakte zu knüpfen. Sie
können ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in die Praxis umsetzen und insbesondere
in den Fachbereichen der Neurologie, Psychiatrie, Inneren Erkrankungen und
Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats anwenden. Die Studierenden
sind befähigt, Trainingstherapie in der Praxis zu planen, durchzuführen und zu
evaluieren. Sie können praxisorientierte Tätigkeiten und wissenschaftliche
Erkenntnisse und Forschung miteinander verbinden, Probleme zwischen Theorie
und Praxis identifizieren, sich kritisch damit auseinandersetzen und
entsprechende Lösungsansätze entwickeln.

Modulstruktur UE Berufspraktikum Supervision (parallel zum ersten Berufspraktikum zu
absolvieren), 2 ECTS, 2 SSt. (pi)
PR Berufspraktika Praxis im Ausmaß von insgesamt 13 ECTS (pi):

Für die Berufspraktika gelten folgende Regelungen bzw. Anforderungen:

Gesamtumfang 325 Stunden

Zu absolvierende Bereiche mindestens 2 von 3 Fachbereichen

Wählbare Bereiche Innere Erkrankungen
Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparats
Erkrankungen aus den Bereichen
Neurologie, Psychiatrie und
Psychosomatik

Mindestanteil pro Bereich 25% (≥ 82 Stunden)

UE Berufspraktikum
Supervision

Die Teilnahme muss grundsätzlich parallel
zum ersten Praktikum erfolgen.

Genehmigung Die Genehmigung der Praktikumsstelle und
möglicher Zusatzvoraussetzungen werden im
UE Berufspraktikum Supervision geklärt.

 

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen bzw. Praktika (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Deutsch

 
Alternative Pflichtmodulgruppe Multi-disciplinary Research Electives (45 ECTS-Punkte):
 
Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots 3 Wahlmodule zu je 15 ECTS-Punkte.
 
Die Wahlmodule der Modulgruppe MRE werden nach Maßgabe der Möglichkeiten angeboten. Das Angebot kann
semesterweise variieren. Nicht alle Wahlmodule werden in jedem Semester angeboten. Das konkrete Angebot
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wird im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.
 

MRE 1 Strength and Conditioning in High Performance Sports
(Wahlmodul)

ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über fundiertes Wissen zu periodisierten
Trainingsstrukturen und zur Steuerung komplexer Belastungs- und
Erholungsprozesse im Spitzensport, einschließlich der Anwendung laborgestützter
leistungsdiagnostischer Verfahren zur individuellen Trainingsplanung und
Leistungsoptimierung. Sie besitzen die Kompetenz, technologisch und methodisch
innovative Ansätze wie Höhentraining, Velocity-Based Training (VBT), Blood Flow
Restriction (BFR), Elektromyostimulation (EMS), Kryotherapie, Wearables sowie KI-
gestützte Planung theoretisch zu verstehen, zielgerichtet einzusetzen und
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit kritisch zu reflektieren. Die Studierenden verfügen
über ein theoretisches und praxisorientiertes Verständnis moderner
Leistungsdiagnostik- und Trainingsmanagementsysteme im Spitzensport und
kennen die spezifischen Anforderungen an Hochleistungsumgebungen sowie die
Bedeutung aktueller technologischer Entwicklungen für Leistungsentwicklung,
Athlet*innenbetreuung und Belastungsregulation. Sie sind mit Strukturen,
Handlungslogiken und Arbeitsprozessen zentraler Organisationen des
Leistungssports vertraut, wie etwa Clubs, Verbänden, Landesleistungszentren und
Olympiastützpunkten, und besitzen die Fähigkeit, sportpraktische Erfahrungen
systematisch zu analysieren und in professionelles Handeln zu überführen.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich
Strength and Conditioning in High Performance Sports.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MRE 2 Strength & Conditioning for Health Promotion and Disease
Prevention (Wahlmodul)

ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über fundiertes Wissen zu altersspezifischen Trainings-
und Präventionsstrategien auf Grundlage internationaler Leitlinien, wie etwa der
WHO, sowie die Fähigkeit, lebensphasenspezifische Trainingsprogramme zur
Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie chronischer Erkrankungen zu
entwickeln, umzusetzen und hinsichtlich ihrer Wirkung zu reflektieren. Sie besitzen
die Kompetenz, gesundheitsorientierte Leistungsdiagnostikverfahren, unter
anderem BIA, TUG, Chair-Rise, 6-Minuten-Gehtest sowie testmethodische Ansätze
im Kindes- und Jugendalter, zielgerichtet anzuwenden und daraus evidenzbasierte
Trainingsinterventionen abzuleiten, sowie die Fähigkeit zur didaktisch-
methodischen Gestaltung effektiver Einzel- und Gruppentrainings und zur
adressatengerechten Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen. Die
Studierenden verfügen über theoretisches und praktisch anwendbares Wissen zu
gesundheitsorientierten Trainingssystemen, einschließlich spezifischer Methoden
wie HIIT, Functional Fitness, Outdoor-Training oder Mind-Body-Ansätze, sowie über
ein Verständnis zentraler Public-Health-Aspekte und deren Bedeutung für die
Planung wirksamer Bewegungsprogramme. Sie sind mit Strukturen und
Anforderungen des Gesundheitssports in verschiedenen Settings vertraut, wie etwa
Schulen, Vereinen, Fitnesscenter oder Gesundheitsorganisationen, und besitzen
die Fähigkeit, Erkenntnisse und Erfahrungen systematisch zu analysieren und in
professionelles, gesundheitsförderliches Handeln zu überführen.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich
Strength & Conditioning for Health Promotion and Disease Prevention.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MRE 3 Sports Psychology (Wahlmodul) ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über fundiertes Wissen zu theoretischen Grundlagen,
Modellen und Anwendungsfeldern der Sportpsychologie sowie über die Fähigkeit,
psychologische Einflussfaktoren auf sportliche Leistung, Motivation, Verhalten und
Gesundheit differenziert zu analysieren und in trainings- und gesundheitsrelevante
Entscheidungen einzubeziehen. Sie erwerben das Wissen über konkrete
sportpsychologische Interventionen, wie man diese zielgerichtet plant, umsetzt
und evaluiert, etwa in den Bereichen Motivation, Emotionsregulation,
Aufmerksamkeitssteuerung, Teamdynamik und Selbstwirksamkeit. Sie kennen die
ethischen Prinzipien und Rahmenbedingungen der sportpsychologischen
Betreuungsarbeit.
Die Studierenden sind in der Lage, sportpsychologische Diagnostikverfahren
kritisch zu interpretieren und daraus praxisnahe Maßnahmen abzuleiten, um
sportliche Leistungsfähigkeit zu optimieren, Wohlbefinden zu fördern und
gesundheitsrelevante Verhaltensänderungen zu unterstützen. Sie verfügen über
anwendungsorientiertes Wissen zu psychologischen Interventionstechniken in
wettkampforientierten, gesundheitsbezogenen und präventiven Settings,
einschließlich mentalem Training, Zielsetzungsstrategien, Aktivierungs- und
Entspannungstechniken, sowie Ansätzen der Verhaltensänderung im Kontext
körperlicher Aktivität.
Sie besitzen die Fähigkeit zur fallbezogenen Analyse komplexer Fragestellungen
sowohl im Hochleistungssport als auch in der Gesundheitsförderung und können
theoretische Konzepte mit praktischen Beobachtungen verknüpfen. Dabei sind sie
in der Lage, sportpsychologische Herausforderungen in Einzelfällen systematisch
zu erfassen, adäquate Interventionsstrategien zu entwickeln und deren Wirkung
reflektiert zu beurteilen. Die Studierenden sind mit den Strukturen und
Anforderungen psychologischer Arbeit in unterschiedlichen sportlichen und
gesundheitsorientierten Settings vertraut und können Erkenntnisse aus den
Lehrveranstaltungen und Fallstudien in professionelles, verantwortungsbewusstes
Handeln überführen, das die Bedürfnisse und Voraussetzungen verschiedener
Zielgruppen berücksichtigt.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich Sports
Psychology.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MRE 4 Human Movement Science (Wahlmodul) ECTS-Punkte: 15
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Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über ein vertieftes Verständnis komplexer
biomechanischer Zusammenhänge menschlicher Bewegung sowie die Fähigkeit,
fortgeschrittene Analyseverfahren zur Untersuchung von Kraft-, Bewegungs- und
Interaktionsmustern in sportlichen, klinischen und alltagsbezogenen Kontexten
anzuwenden. Sie besitzen die Kompetenz, modellbasierte Ansätze und
simulationsgestützte Methoden zur Beschreibung, Vorhersage und Optimierung
menschlicher Bewegungen einzusetzen, sowie die Fähigkeit, computergestützte
Modelle kritisch zu interpretieren und ihre Ergebnisse in praxisrelevante
Entscheidungen zu überführen. Die Studierenden verfügen über theoretisch
fundiertes und anwendungsorientiertes Wissen der Human Movement Science,
einschließlich experimenteller Messmethoden, datenbasierter Bewegungsanalyse,
Evaluierung von Interventionsmaßnahmen sowie der Übertragung
wissenschaftlicher Erkenntnisse in praktische Settings der Sport- und
Gesundheitsbereiche. Sie sind mit den fachlichen Anforderungen zentraler
Berufsfelder der Bewegungswissenschaft vertraut, etwa in der Sportindustrie im
Bereich Research & Development, in Rehabilitationsunternehmen, klinischen und
wissenschaftlichen Bewegungs- bzw. Ganglaboren oder in leistungsorientierten
Sportzentren, und besitzen die Fähigkeit, wissenschaftliche Expertise in
interdisziplinären Teams verantwortungsvoll einzubringen und
weiterzuentwickeln.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich
Human Movement Science.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MRE 5 Data Analytics in Sports and Human Movement
(Wahlmodul)

ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über ein fundiertes Verständnis
datenwissenschaftlicher Konzepte und maschineller Lernverfahren im Kontext der
Sport- und Bewegungswissenschaft, einschließlich der Fähigkeit, große und
heterogene Datensätze zu strukturieren, zu analysieren und für wissenschaftliche
sowie praxisorientierte Fragestellungen nutzbar zu machen. Sie besitzen die
Kompetenz in der praktischen Anwendung computergestützter Methoden und
fortgeschrittener Datenvisualisierung zur Analyse sport- und bewegungsbezogener
Prozesse sowie die Fähigkeit, Programmierkenntnisse sicher einzusetzen, um
analytische Workflows, Dashboards und datengetriebene Entscheidungshilfen zu
entwickeln. Die Studierenden verfügen über theoretisch fundiertes und
praxisnahes Wissen über modellbasierte und KI-gestützte Ansätze zur
Leistungsdiagnostik, Bewegungsanalyse und Trainingssteuerung sowie die
Fähigkeit, Modellresultate kritisch zu interpretieren und verantwortungsvoll in
sport- und bewegungswissenschaftliche oder gesundheitsbezogene
Handlungskontexte zu integrieren. Sie sind mit Anforderungen und Aufgaben
relevanter Berufsfelder wie Performance Analysis, Sports Data Analytics oder
datengetriebenen Tätigkeiten im Public-Health- und Versicherungssektor vertraut
und besitzen die Fähigkeit, analytische Expertise in interdisziplinären Teams
einzubringen und datenbasierte Lösungen zielgruppenorientiert aufzubereiten.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich Data
Analytics in Sport and Human Movement.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MRE 6 Sports Nutrition and Biology (Wahlmodul) ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden verfügen über fundiertes, wissenschaftlich gesichertes Wissen zu
den (molekular-)biologischen Grundlagen der Wirkung von Bewegung und Sport
sowie von Ernährung auf den menschlichen Körper. Sie verstehen zentrale
zelluläre, molekulare und systemische Mechanismen der Anpassung an
körperliche Belastung und ernährungsbezogene Reize, insbesondere die
Regulation des Energie- und Substratstoffwechsels, trainingsinduzierte
Anpassungen der Skelettmuskulatur, neuroendokrine Steuerungs- und
Signalprozesse sowie immunologische und entzündungsbezogene Reaktionen.
Darüber hinaus sind sie mit grundlegenden genetischen Determinanten und
epigenetischen Regulationsmechanismen vertraut, die trainings- und
ernährungsinduzierte Anpassungsprozesse modulieren.
Die Studierenden sind in der Lage, Wechselwirkungen zwischen Trainingsreizen,
Ernährungsstrategien und Regenerationsprozessen über unterschiedliche
Belastungsformen und Lebensphasen hinweg zu analysieren und deren
Bedeutung für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Prävention differenziert
abzuleiten. Sie verfügen über ein vertieftes Verständnis akuter und chronischer
Adaptationen des Organismus an verschiedene Belastungsformen sowie über
Kenntnisse zur Rolle der Ernährung bei der Steuerung dieser Anpassungsprozesse.
Darüber hinaus können die Studierenden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
kritisch einordnen, Limitationen biologischer Modelle reflektieren und biologische
Grundlagen als Basis für evidenzbasierte Entscheidungen in trainings- und
ernährungsbezogenen Handlungsfeldern der Sport- und Bewegungswissenschaft
heranziehen.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich Sports
Nutrition and Biology.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MRE 7 Sports in Social Work (Wahlmodul) ECTS-Punkte: 15

Teilnahmevoraussetzung keine
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Modulziele Die Studierenden sind in der Lage, gesellschaftliche Funktionen und
Wirkungsweisen des Sports kritisch zu analysieren, und verfügen über ein
fundiertes Verständnis für soziale Ungleichheiten, Inklusionspotenziale und
Exklusionsmechanismen im organisierten und informellen Sport als Grundlage für
die reflektierte Gestaltung sportbezogener sozialpädagogischer Angebote. Sie
besitzen die Kompetenz zur konzeptionellen Entwicklung und praktischen
Umsetzung bewegungs- und sportbasierter Interventionen in
gesundheitsförderlichen, präventiven und therapeutischen Kontexten der Sozialen
Arbeit unter Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Bedarfe, salutogenetischer
Prinzipien und partizipativer Arbeitsansätze. Die Studierenden verfügen über die
Fähigkeit zur methodisch-didaktischen Planung, Durchführung und Evaluation
abenteuer- und erlebnispädagogischer Settings zur Förderung von
Selbstwirksamkeit, Gruppendynamik, Problemlösefähigkeiten und psychosozialer
Ressourcen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in herausfordernden
Lebenslagen. Sie besitzen theoretisch fundiertes Wissen über Bildungs-,
Sozialisations- und Entwicklungsprozesse durch Sport sowie die Fähigkeit zur
professionellen Gestaltung sportpädagogischer Räume zur Förderung sozialer
Kompetenzen, demokratischer Werthaltungen, kultureller Teilhabe und
biografischer Orientierung in der Jugendsozialarbeit, Sozialpädagogik und
Gesundheitspädagogik.

Modulstruktur Studierende absolvieren prüfungsimmanente (pi) und/oder nicht-
prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen zu je 5 ECTS, 2 SSt. nach Maßgabe
des Angebots im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS-Punkten aus dem Bereich Sports
in Social Work.
 
Die konkret für dieses Modul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen werden im
Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (insgesamt 15 ECTS)

Sprache Englisch

 

MSA Masterabschluss (Pflichtmodul) ECTS- Punkte: 2

Teilnahmevoraussetzung Genehmigung von Thema und Betreuung der Masterarbeit
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Modulziele Die Studierenden verfügen über Kompetenzen zur eigenständigen Bearbeitung
einer komplexen wissenschaftlichen Fragestellung unter Anwendung
fachspezifischer Methoden. Sie besitzen die Fähigkeit zur kritischen Analyse,
Synthese und Bewertung wissenschaftlicher Literatur im Kontext der eigenen
Forschungsfrage. Die Studierenden verfügen über Kompetenzen zur strukturierten
Planung, Durchführung und Dokumentation eines umfangreichen
wissenschaftlichen Forschungsprojekts. Sie besitzen die Fähigkeit zur
wissenschaftlich fundierten Argumentation und zur Diskussion eigener
Forschungsergebnisse im fachlichen Diskurs. Die Studierenden verfügen über
Reflexionsvermögen bezüglich des eigenen Forschungsprozesses und sind in der
Lage, die Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand einzuordnen.

Modulstruktur SE Spezialisierungsseminar Masterarbeit, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (2 ECTS)

 
§ 6 Masterarbeit
 
(1) Die Masterarbeit dient dem Nachweis der Befähigung, wissenschaftliche Themen selbständig sowie inhaltlich
und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit ist so zu wählen, dass für die
Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.
 
(2) Das Thema der Masterarbeit ist aus einem der Pflicht- bzw. Alternativen Pflichtmodule bzw. Wahlmodulen zu
entnehmen. Soll ein anderer Gegenstand gewählt werden oder bestehen bezüglich der Zuordnung des
gewählten Themas Unklarheiten, liegt die Entscheidung über die Zulässigkeit beim studienrechtlich zuständigen
Organ.
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 20 ECTS-Punkten.
 
§ 7 Masterprüfung
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterprüfung ist die positive Absolvierung aller vorgeschriebenen
Module und Prüfungen sowie die positive Beurteilung der Masterarbeit.
 
(2) Die Masterprüfung ist eine Defensio und besteht aus der Verteidigung der Masterarbeit und einer Prüfung über
deren wissenschaftliches Umfeld. Die Beurteilung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Satzung.
 
(3) Die Masterprüfung ist vor einem Prüfungssenat gemäß den Bestimmungen des studienrechtlichen Teils der
Satzung der Universität Wien abzulegen.
 
(4) Die Masterprüfung hat einen Umfang von 3 ECTS-Punkten.
 
§ 8 Mobilität im Masterstudium
 
Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
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Organ.
 
§ 9 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstaltungstypen
festgelegt:
 
Vorlesung (VO): dienen der Wissensvermittlung innerhalb des entsprechenden Fachs. Dabei werden
Grundkonzepte, Systematik und wissenschaftstheoretische Hintergründe aufgearbeitet und komplexe
Sachverhalte erklärt. Hierbei besteht keine Anwesenheitspflicht, die Leistungserbringung erfolgt durch eine
Prüfung am Ende der Vorlesung.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Seminar (SE): Seminare dienen der wissenschaftlichen Diskussion und Aufarbeitung von Methoden und Inhalten.
 
SE Forschungsseminar: Im Rahmen von Forschungsseminaren arbeiten die Studierenden an konkreten
Forschungsprojekten mit, um einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit zu gewinnen.
 
Übung (UE): Im Rahmen von Übungen werden theoretische Inhalte von den Studierenden praktisch umgesetzt.
Bewertet werden in diesen Lehrveranstaltungen die Mitarbeit sowie theoriegeleitete Auswertung von Prozessen
und die angefertigten Protokolle.
 
Vorlesung – Übung (VU): Diese Lehrveranstaltungen verbinden die Zielsetzung von Vorlesung und Übung unter
besonderer Berücksichtigung hochschul- und fachdidaktischer Gesichtspunkte.
 
Praktikum (PR): Praktika ergänzen die Berufsvorbildung oder wissenschaftliche Ausbildung sinnvoll und dienen
der Aneignung von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten.
 
Der Leistungsnachweis in prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen erfolgt nicht nur durch eine punktuelle
Prüfung am Ende der Lehrveranstaltung, sondern auch auf Grund der Mitarbeit sowie der Erbringung schriftlicher
und/oder mündlicher Beiträge der Teilnehmer*innen.
 
§ 10 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungstypen gilt im Regelfall eine Beschränkung auf 25
Teilnehmer*innen. Im Bedarfsfall wird die maximale Anzahl der Teilnehmer*innen durch das nach den
Organisationsvorschriften zuständige Organ in geeigneter Weise bekannt gegeben.
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 11 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
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Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende Studium
absolviert wurden können nur dann im MA-Studium anerkannt werden, wenn zwischen den Lernergebnissen des
MA-Studiums und den Lernergebnissen im BA-Studium kein wesentlicher Unterschied besteht.
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zur Erfüllung von insbesondere qualitativen Zulassungsbedingungen
herangezogen werden und auf die das Masterstudium aufbaut, können wegen wesentlicher Unterschiede
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nicht anerkannt werden. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die
bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums absolviert wurden, können in einem anderen
Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
(5) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
§ 12 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 13 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Masterstudium Sportwissenschaft begonnen haben, können sich
jederzeit durch eine einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Mastercurriculum Sportwissenschaft (MBl. vom 26.06.2013, 34. Stück, Nr. 242 idgF) unterstellt waren,
sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2028 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
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anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung
 

ECTS ∑ ECTS

1.
 

MPM 1 VU Quantitative Forschungsmethoden 5  

VU Qualitative Forschungsmethoden und Mixed
Methods

5  

PR Forschungspraktikum 5  

SE Forschungsseminar 5  

MPM 2 VO Medienkompetenz und
Wissenschaftskommunikation

5  

VU Datenaufbereitung, -visualisierung und -
präsentation

5  

      30

  oder    

MTT 1 VO Funktionelle Anatomie 4  

VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien der
Neurologie/Psychiatrie/Psychosomatik

6  

VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien der
inneren Erkrankungen

7  

VO Krankheitsbilder und Trainingstherapien des
Bewegungs- und Stützapparats

7  

VO Berufsspezifische Rechtsgrundlagen und
Berufspflichten – Berufe und Einrichtungen im
Gesundheitswesen

3  

VO Kommunikation und Motivation 3  

      30
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2.
 

MPM 2 VO Diversity, Equity & Inclusion in Sports 5  

MPM 3 VO Wissenschaftliches Projektmanagement und
Good Scientific Practice

5  

VU Teamführung, Kommunikation und
Konfliktmanagement

5  

VO Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Sport-
und Gesundheitsprojekte

5  

MRE 1 Lehrveranstaltung 1 5  

Lehrveranstaltung 2 5  

      30

  oder    

MTT 2 PR Berufspraktika
UE Berufspraktikum Supervision

13
2

 

MPM 1 VU Quantitative Forschungsmethoden 5  

VU Qualitative Forschungsmethoden und Mixed
Methods

5  

PR Forschungspraktikum 5  

      30
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3.
 

MRE 1 Lehrveranstaltung 3 5  

MRE 2 Lehrveranstaltung 1 5  

Lehrveranstaltung 2 5  

Lehrveranstaltung 3 5  

MRE 3 Lehrveranstaltung 1 5  

Lehrveranstaltung 2 5  

  oder    

MPM 1 SE Forschungsseminar 5  

MPM 2 VO Medienkompetenz und
Wissenschaftskommunikation

5  

VU Datenaufbereitung, -visualisierung und -
präsentation

5  

VO Diversity, Equity & Inclusion in Sports 5  

MPM 3 VO Wissenschaftliches Projektmanagement und
Good Scientific Practice

5  

VU Teamführung, Kommunikation und
Konfliktmanagement

5  

      30

         

4.
 
 

MRE 3 Lehrveranstaltung 3 5  

Masterabschlussphase SE Spezialisierungsseminar Masterarbeit
Masterarbeit

2
20

 

Masterprüfung 3  

      30

  oder    

MPM 3 VO Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Sport-
und Gesundheitsprojekte

5  

Masterabschlussphase
 

SE Spezialisierungsseminar Masterarbeit
Masterarbeit

2
20

 

Masterprüfung 3  

      30

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
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Deutsch Englisch

   

Forschungsmethoden und wissenschaftliches
Arbeiten (Pflichtmodul)

Research Methods, Academic Research and Writing
(compulsory module)

Kommunikation im Sport (Pflichtmodul) Communication in Sports (compulsory module)

Projektmanagement (Pflichtmodul) Project Management (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Trainingstherapie Alternative compulsory module:
Training Therapy

Trainingstherapie 1: Theorie (Pflichtmodul) Training Therapy 1: Theory (compulsory module)

Trainingstherapie 2: Praxis (Pflichtmodul) Training Therapy 2: Practice (compulsory module)

   

Alternative Pflichtmodulgruppe Multi-disciplinary
Research Electives

Alternative compulsory module: Multi-disciplinary
Research Electives

Strength & Conditioning for High Performance
Sports (Wahlmodul)

Strength and Conditioning for High- Performance Sports
(elective module)

Strength & Conditioning for Health Promotion and
Disease Prevention (Wahlmodul)

Strength and Conditioning for Health Promotion and
Disease Prevention (elective module)

Sports Psychology (Wahlmodul) Sport Psychology (elective module)

Human Movement Science (Wahlmodul) Human Movement Science (elective module)

Data Analytics in Sports and Human Movement
(Wahlmodul)

Data Analytics in Sports and Human Movement (elective
module)

Sports Nutrition and Biology (Wahlmodul) Sports Nutrition and Biology (elective module)

Sports in Social Work (Wahlmodul) Sports in Social Work (elective module)

Masterabschluss (Pflichtmodul) Master’s Thesis (compulsory module)

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

 

Nr. 151
1. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Masterstudium Informatik (Version
2022)
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Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene 1. (geringfügige) Änderung des Mastercurriculums Informatik (Version 2022), veröffentlicht im
Mitteilungsblatt der Universität Wien am 24.06.2022, 44. Stück, Nr. 232, in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) § 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
1. Im Pflichtmodul „Informatik Breite“ wird in der Modulstruktur die Wort- und Zahlenfolge „genau 6 Cluster mit je 6
ECTS“ ersetzt durch „mindestens 3 Cluster mit zumindest je 6 ECTS “.
 
2. Im Pflichtmodul „Informatik Vertiefung“ wird in den Modulzielen und in der Modulstruktur jeweils im ersten Satz
die Zahl „6“ ersatzlos gestrichen.
 
(2) § 12 Inkrafttreten
 
1. Dem Text von Abs 1 wird „(1)“ vorangestellt.
 
2. Abs 2 wird hinzugefügt:
 
„(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 7. April 2026, Nr. 151, Stück 15,
treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft.“
 

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

Nr. 152
3. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Masterstudium Gender Studies
(Version 2020)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene 3. (geringfügige) Änderung des Mastercurriculums Gender Studies (Version 2020), veröffentlicht im
Mitteilungsblatt der Universität Wien am 29.06.2020, 26. Stück, Nr. 238, letzte (geringfügige) Änderung
veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Wien am 25.06.2024, 34. Stück, Nr. 260, in der nachfolgenden
Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) § 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
1. Im Pflichtmodul „Mastermodul“ werden in den Modulzielen folgende Sätze angefügt:
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„Die Studierenden können im Laufe des UE Proposal-Workshops ein wissenschaftlich fundiertes Exposé für ihre
Masterarbeit entwickeln und finden eine geeignete Betreuungsperson für ihre Masterarbeit. Im SE Masterarbeit
können sie ihre Masterarbeit auf Basis von Peer-Feedback und fachlicher Begleitung systematisch
weiterentwickeln.“
 
(2) § 12 Inkrafttreten
 
1. Abs 4 wird hinzugefügt:
 
„(4) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 7. April 2026, Nr. 152, Stück 15,
treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft.“
 

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

Nr. 153
1. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Bachelorstudium Byzantinistik und
Neogräzistik (Version 2019)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 26. März 2026
beschlossene 1. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Bachelorstudium Byzantinistik und Neogräzistik
(Version 2019), veröffentlicht am 14.05.2019, im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 22. Stück, Nummer 139,
letzte curriculare Änderung veröffentlicht am 24.06.2022 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 44. Stück,
Nummer 238, in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) Anhang
 
1. Der empfohlene Pfad durch das Studium lautet nunmehr:
 
„

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS
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1.

PM 1a
VO Grundlagen historisch-
kulturwissenschaftlichen Denkens

5 5

PM 1b VO Einführung in die Byzantinistik 5 5

PM 1c
VO Einführung in die Neogräzistik 5

10
UE Neugriechisch I 5

PM 2a VO Altgriechisch I 5 5

      25

         

2.

PM 2a VO Altgriechisch II 5 5

PM 2b UE Neugriechisch II 5 5

PM 3a
1 VO oder VU Byzantinistik 5

10
UE Byzantinistik 5

PM 3b 2 VO oder VU Neogräzistik 10 10

  30

         

3.

PM 2a UE Mittelalterliches Griechisch 5 5

PM 2b UE Neugriechisch III 5 5

PM 3a 1 VO oder VU Byzantinistik 5 5

PM 4a
1 Proseminar aus Byzantinistik und/oder
Neogräzistik

6 6

Erweiterungscurricula LV nach Wahl 10 10

  31

 

4.

PM 2b UE Neugriechisch IV 5 5

PM 3b 1 VO oder VU Neogräzistik 5 5

PM 4a
1 Proseminar aus Byzantinistik und/oder
Neogräzistik

6 6

Erweiterungscurricula LV nach Wahl 15 15

  31
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5.

PM 3a 1 VO oder VU Byzantinistik 5 5

PM 4b
1 Seminar aus Byzantinistik und/oder
Neogräzistik

8 8

Erweiterungscurricula LV nach Wahl 20 20

  33

 

6.

PM 3b UE Neogräzistik 5 5

PM 4b
1 Seminar aus Byzantinistik und/oder
Neogräzistik + Bachelorarbeit

8+2 10

Erweiterungscurricula LV nach Wahl 15 15

      30

“
 
(2) § 11 Inkrafttreten
 
1. Dem Text von Abs. 1 wird „(1)“  vorangestellt.
 
2. Abs 2 wird hinzugefügt:
 
„(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 7. April 2026, Nr. 153, Stück 15,
treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft.“
 

Im Namen des Senates:
Die Vorsitzende der Curricularkommission

L ü f t e n e g g e r

Nr. 154
6. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Masterstudium Bildungswissenschaft
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene 6. (geringfügige) Änderung des Mastercurriculums Bildungswissenschaft, veröffentlicht im
Mitteilungsblatt der Universität Wien am 20.06.2007, 29. Stück, Nummer 147, 5. (geringfügige) Änderung
veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Wien am 26.06.2023, 30. Stück, Nummer 133, in der
nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1) § 5 Aufbau – Modulziele – c) Wahlmodule
 
1. Die ECTS-Punkteanzahl beträgt für die Module 8, 9, 12 und 15 nunmehr „5 ECTS“.
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(2) § 5 Aufbau – Modulübersicht– c) Wahlmodule
 
1. In den Zeilen der Module 8, 9, 12 und 15 beträgt die SSt.-Anzahl nunmehr „2“ und die ECTS-Punkteanzahl „5“.
 
(3) § 12 Übergangsbestimmungen
 
1. Abs 4 wird hinzugefügt:
 
„(4) Für Studierende, die eines oder mehrere der Wahlmodule 8, 9, 12 und 15 im Umfang von jeweils 10 ECTS-
Punkten vor dem in § 11 Abs 7 genannten Zeitpunkt bereits erfolgreich abgeschlossen haben, gelten die
Bestimmungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 26.06.2023, 30. Stück, Nr. 133.“
 
(4) § 11 Inkrafttreten
 
1. Abs 7 wird hinzugefügt:
 
„(7) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 7. April 2026, Nr. 154, Stück 15,
treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft.“
 

 
Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
L ü f t e n e g g e r

Nr. 155
Curriculum für das Bachelorstudium Slawistik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Bachelor’s programme in Slavonic Studies
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Bachelorstudium Slawistik (Version 2026) in der nachfolgenden Fassung
genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
 
(1) Das Ziel des Bachelorstudiums Slawistik an der Universität Wien ist die Vermittlung grundlegender
wissenschaftlicher Kenntnisse über die slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Geschichte und
Gegenwart. Für das Bachelorstudium sind als Schwerpunkt die fundierte sprachliche Ausbildung unter
gleichzeitiger Berücksichtigung philologischer, literaturwissenschaftlicher, linguistischer sowie inter- bzw.
transkultureller Fragestellungen vorgesehen.
 
Das Bachelorstudium Slawistik wird für die Sprachen Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Bulgarisch, Polnisch,
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Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ukrainisch angeboten. Von den Studierenden ist eine dieser
Sprachen als Hauptsprache zu wählen. Am Ende ihres Studiums sind die Studierenden in der Lage, sowohl auf
Deutsch als auch in der studierten Hauptsprache über die slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen auf
hohem Niveau Auskunft zu geben.
 
(2) Die Absolvent*innen des Bachelorstudiums Slawistik an der Universität Wien verfügen über folgende
spezifische Kompetenzen:
 
a) Sprachpraktische Kompetenzen:
Die Studierenden, auch ohne Vorkenntnisse der slawischen Sprachen, erwerben eine ausgezeichnete rezeptive
und produktive Sprachbeherrschung, die korrekte Aussprache, Grammatik, Stilistik, Pragmatik und einen
umfangreichen Wortschatz umfasst (in der Hauptsprache B2 entsprechend GERS und in einer zweiten slawischen
Sprache im kommunikativen Bereich A1). Sie verstehen und produzieren auch komplexe schriftliche und
mündliche Texte und sind mit einschlägigen Fachsprachen vertraut.
 
b) Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Kompetenzen:
Die Studierenden erwerben wesentliche sprach- und literaturwissenschaftliche sowie areal- und
kulturwissenschaftliche Kenntnisse. Sie sind fähig und bereit, sich in den drei genannten Kompetenzfeldern
selbständig weiterzubilden. Sie verfügen zusätzlich über Grundkompetenzen im Bereich der Vermittlung der
genannten Kenntnisse und ihrer interdisziplinären Verortung.
 
c) Digitale Kompetenzen:
Die Studierenden verfügen über Fähigkeiten im kritischen Umgang und Einsatz digitaler Materialien und
Ressourcen in der wissenschaftlichen Forschung, darunter bei der Analyse von Texten und der Verwendung von
Korpora.
 
d) Gesellschaftliche Kompetenzen:
Die aktuelle politische Situation in manchen slawischen Ländern erfordert zunehmend die Inkludierung von
Vermittlungskompetenz in das Fachstudium, um diesen gesellschaftspolitischen Entwicklungen Rechnung zu
tragen und versierte Expert*innen für deren Bewältigung ausbilden zu können. Die Studierenden werden
befähigt, zur Lösung verschiedener gesellschaftlicher Anforderungen adäquat beizutragen und
Herausforderungen durch ihre inter- und transkulturelle Kompetenz verantwortungsvoll zu begegnen (u. a.
Inklusion, Diversität).
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium Slawistik beträgt 180 ECTS-Punkte. Das entspricht einer
vorgesehenen Studiendauer von sechs Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 135 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen
positiv absolviert wurden. Darüber hinaus müssen Erweiterungscurricula im Ausmaß von 45 ECTS-Punkten
vollständig absolviert werden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Bachelorstudium Slawistik erfolgt gemäß dem Universitätsgesetz 2002 in der geltenden

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 271



Fassung.
 
(2) Die Bestimmungen der Universitätsberechtigungsverordnung sind bezüglich der vor Beendigung des
Studiums zu erbringenden Zusatzprüfung aus Latein zu beachten. Die gegebenenfalls vorgeschriebene
Zusatzprüfung Latein darf nicht die letzte Prüfung des Studiums sein.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Bachelorstudiums Slawistik ist der akademische Grad „Bachelor of Arts“ – abgekürzt BA – zu
verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

Pflichtmodulgruppe Studieneingangs- und Orientierungsphase 16 ECTS

Grundlagen der Slawistik [PM 01] 6 ECTS

Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft [PM 02] 5 ECTS

Einführung in die slawistische Literaturwissenschaft [PM 03] 5 ECTS

Pflichtmodulgruppe Spracherwerb 31 ECTS

Spracherwerb: Einführung in Sprache und Sprachraum [PM 04] 8 ECTS

Spracherwerb: Ausbau grundlegender Sprach- und Kulturkompetenz [PM 05] 8 ECTS

Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 1 [PM 06] 5 ECTS

Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 2 [PM 07] 5 ECTS

Spracherwerb: Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz [PM 08] 5 ECTS

Wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben und Präsentieren [PM 09] 10 ECTS

Sprachwissenschaft [PM 10] 7 ECTS

Literaturwissenschaft [PM 11] 7 ECTS

Areal- und Kulturwissenschaft [PM 12] 9 ECTS

Slawistische Inter- und Transkulturalität [PM 13] 9 ECTS

Zweite slawische Sprache [PM 14] 13 ECTS

Individuelle Schwerpunktbildung [PM 15] 15 ECTS

Abschlussmodul Sprachwissenschaft [PM 16] 9 ECTS

Abschlussmodul Literaturwissenschaft [PM 17] 9 ECTS
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Erweiterungscurricula 45 ECTS

   

Summe 180 ECTS

 
(2) Modulbeschreibungen
 
Pflichtmodulgruppe Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP): 16 ECTS-Punkte
 
Die Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP)“ besteht aus den Pflichtmodulen
„Grundlagen der Slawistik“, „Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft“ und „Einführung in die
slawistische Literaturwissenschaft“.
 

PM 01 Grundlagen der Slawistik (Pflichtmodul) 6 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der slawischen Philologie
(slawische Sprachen – genetische und typologische Einordnung, Klassifizierung;
slawische Siedlungsgeschichte; erste slawische Staatsgründungen;
kyrillomethodianische Mission; Altkirchenslawisch; Überblick über die Geschichte
der slawischen Schrift- und Standardsprachen; Überblick über die Geschichte der
slawischen Philologie).

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
VO Grundlagen der Slawistik, 6 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (6 ECTS-Punkte)

Arbeitssprache Deutsch

 

PM 02 Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft 
(Pflichtmodul)

5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse zu den
terminologischen, theoretischen und methodologischen Grundlagen der
Sprachwissenschaft und ihrer Anwendung bei der Beschreibung der
Sprachsysteme slawischer Einzelsprachen. Hierzu zählen u.a. Arbeitsgebiet und
Gegenstand der Sprachwissenschaft; Grundbegriffe der strukturalistischen
Sprachwissenschaft; Funktionen der Sprache; sprachliche Zeichen; konstitutive
Sprachebenen; grammatische Kategorien und Formen; angewandte
Sprachwissenschaft. Sie haben einen Überblick über die Geschichte der
sprachwissenschaftlichen Slawistik gewonnen.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
VO Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft, 5 ECTS, 2 SSt.
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Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (5 ECTS-Punkte)

Arbeitssprache Deutsch

 

PM 03 Einführung in die slawistische Literaturwissenschaft 
(Pflichtmodul)

5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse zum Arbeitsgebiet und
Gegenstand der Literaturwissenschaft sowie zur literaturwissenschaftlichen
Analyse von Texten; zu Gattungen und Genres, ihren Merkmalen; zu Rhetorik,
Stilistik, Poetik; zur Geschichte der Literatur (mit Schwerpunkt slawische
Literaturen); zu Epochen und Strömungen; zur Geschichte der
Literaturwissenschaft; zu Methoden und Schulen.

Modulstruktur Zur Vorbereitung auf die schriftliche Modulprüfung:
VO Einführung in die slawistische Literaturwissenschaft, 5 ECTS, 2 SSt.

Leistungsnachweis Schriftliche Modulprüfung (5 ECTS-Punkte)

Arbeitssprache Deutsch

 
Die erfolgreiche Absolvierung aller Module der Pflichtmodulgruppe „Studieneingangs- und Orientierungsphase
StEOP)“ ist Voraussetzung für die Absolvierung aller weiteren Module. Das Pflichtmodul „Spracherwerb:
Einführung in Sprache und Sprachraum“ darf vor positiver Absolvierung der StEOP absolviert werden.
 
Pflichtmodulgruppe Spracherwerb (31 ECTS)
 

PM 04 Spracherwerb: Einführung in Sprache und Sprachraum
(Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse zur Struktur der gewählten
Hauptsprache, zu grundlegenden Spezifika des jeweiligen Sprachraums und seiner
Verortung in der Slavia. Sie beherrschen Strategien zur Beobachtung von
sprachlichen Mitteln und zum analytischen Umgang mit einfachen Texten in dieser
Sprache sowie zum Umgang mit Wörterbüchern, grammatischen und anderen
Nachschlagewerken. Darüber hinaus sind sie für die lautliche Struktur und die
zentralen phonetischen Prinzipien der Zielsprache sensibilisiert. Die Studierenden
beginnen sich in einfachen, routinemäßigen Situationen in der Zielsprache zu
verständigen und sind in der Lage, mit einfachen sprachlichen Mitteln
Informationen auszutauschen. Sie können einfache Texte zu ihnen vertrauten
Themen schreiben und ähnliche Texte lesen und verstehen. Sie können der
Handlung einer einfachen Erzählung folgen und den Inhalt einfacher kurzer Texte
in eigenen Worten wiedergeben.
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Modulstruktur UE Einführung in Sprache und Sprachraum, 8 ECTS, 6 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (8 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 

PM 05 Spracherwerb: Ausbau grundlegender Sprach- und
Kulturkompetenz (Pflichtmodul)

8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PM 04

Modulziele Die Studierenden sind in der Lage, vertraute, alltägliche Ausdrücke in der
gewählten Hauptsprache zu verstehen und relativ sicher zu verwenden. Sie können
sich sicher in einfachen, routinemäßigen Situationen in Standardsprache
verständigen und andere Personen verstehen. Sie sind fähig, mit einfachen
sprachlichen Mitteln Informationen mit anderen auszutauschen und grundlegende
grammatische Strukturen zu erfassen und praktisch anzuwenden. Sie können
einfache Texte, kurze Aufsätze zu vertrauten Themen schreiben und ähnliche Texte
lesen und verstehen. Sie können den Inhalt kürzerer Texte in eigenen Worten
wiedergeben. Sie verfügen über ein erweitertes kulturelles Basiswissen und können
die erworbenen sprachlichen Strukturen situationsangepasst einsetzen. Die
Studierenden sind daher fähig, grundlegende Spezifika der Kultur und des
Kulturraums der gewählten Sprache zu benennen. Sie sind insgesamt in der Lage,
grundlegende Merkmale der Sprache und des Kulturraums zu analysieren und zu
reflektieren. Ferner können die Studierenden diese Merkmale mit einem
gesamtslawischen Kontext selbständig in Beziehung setzen.

Modulstruktur UE Ausbau grundlegender Sprach- und Kulturkompetenz, 8 ECTS, 6 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (8 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 

PM 06 Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und
Kulturkompetenz 1 (Pflichtmodul)

5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PM 05
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Modulziele Die Studierenden sind in der Lage, die wesentlichen Inhalte von Texten in der
gewählten Hauptsprache zu verstehen, wenn es um vertraute Themen geht und
wenn klare standardnahe Sprache gesprochen wird. Sie können die meisten, auch
kulturspezifischen, Situationen, mit denen man in der gewählten Sprache
konfrontiert werden kann, rezeptiv bewältigen. Sie sind fähig, zusammenhängend
über vertraute Themen und ihre eigenen Interessensgebiete zu sprechen. Sie
können einen zusammenhängenden Text über verschiedene alltägliche Ereignisse,
Themen ihres Interessengebietes und persönliche Erfahrungen schreiben. Sie sind
in der Lage, die wesentlichen Punkte kürzerer Zeitungsartikel über vertraute und
aktuelle Themen zu verstehen. Sie können die Handlung einer klar aufgebauten
Erzählung (Film oder schriftliche Geschichte) verstehen und wiedergeben. Sie
haben einen Überblick über den kulturellen Hintergrund des Ziellandes und sind in
der Lage, diesen zu beschreiben.
Ihre fundierte Kulturkompetenz erlaubt es ihnen, sprachliche Äußerungen in ihrem
soziokulturellen Kontext zu verorten und angemessen zu reagieren und
interagieren.
Die Studierenden verfügen über systematische Kenntnisse der Grammatik
(Morphologie, Syntax) und Phonetik der Zielsprache und sind mit grammatischen
Kategorien, Formenbestand, Deklinations-/ Konjugationsparadigmata usw.
vertraut.

Modulstruktur UE Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 1, 5 ECTS, 4 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 

PM 07 Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und
Kulturkompetenz 2 (Pflichtmodul)

5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PM 06

Modulziele Die Studierenden sind in der Lage, die meisten Situationen, mit denen man in der
gewählten Hauptsprache konfrontiert werden kann, sprachlich sowohl rezeptiv als
auch produktiv bewältigen zu können und sie in den kulturellen Kontext
einzuordnen. Sie können sich – zumindest mit Hilfe von Umschreibungen – über
die meisten gesellschaftlich relevanten Themen des Sprach- und Kulturraums in
einer stilistisch adäquaten Form äußern.
Die Studierenden verfügen ferner über systematische Kenntnisse zum
kulturspezifischen Wortschatz der Zielsprache (z. B. Phraseologie) und zu
semantischen Beziehungen zwischen Wortschatzeinheiten (z. B. Synonymie,
Antonymie, Homonymie, Paronymie).

Modulstruktur UE Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 2, 5 ECTS, 4 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)
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Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 

PM 08 Spracherwerb: Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz
(Pflichtmodul)

5 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung PM 07

Modulziele Nach Absolvierung des Moduls sind Studierende in der Lage, sprach-, literatur-
sowie areal- und kulturwissenschaftliche Fachtexte in der gewählten Hauptsprache
zu verstehen und deren Inhalt zusammenfassend und analytisch schriftlich wie
mündlich wiederzugeben. Die Studierenden kennen die Unterschiede zwischen
Standard- und Substandardvarietäten dieser Sprache. Sie können in
Diskussionsbeiträgen und Vorträgen ihre Ansichten durch Erklärungen, Argumente
und Kommentare begründen und verteidigen. Sie können längere, auch stilistisch
unterschiedliche Texte verfassen (Essay, Thesenpapier) sowie schriftlich ihre
Ansichten genau ausdrücken und begründen. Im Rahmen der Vertiefung ihrer
Kulturkompetenz haben sie ein Bewusstsein für Spezifika des Sprach- und
Kulturraums entwickelt und sind in der Lage, inter- und transkulturelle
Fragestellungen zu erfassen sowie adäquat darauf zu reagieren.

Modulstruktur UE Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz, 5 ECTS, 4 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben und Präsentieren (10 ECTS)
 

PM 09 Wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben und Präsentieren 
(Pflichtmodul)

10 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP

Modulziele Die Studierenden verfügen über die Fähigkeit zum systematischen, selbständigen
Erarbeiten und Präsentieren eines wissenschaftlichen Themas aus Sprach- bzw.
Literatur- und Kulturwissenschaft unter Berücksichtigung früher gewonnener
Kenntnisse und Methoden sowie unter Heranziehung von Quellen und
Sekundärliteratur. Sie beherrschen grundlegende Arbeitstechniken (wie
Recherchieren, Bibliografieren, Exzerpieren) und Schreibstrategien (wie Zitieren,
Definieren, Referieren, Argumentieren) zur Sicherung der guten wissenschaftlichen
Praxis. Sie sind in der Lage, einen sprach-, literatur- bzw. kulturwissenschaftlichen
Themenbereich selbständig zu erarbeiten und am Sprachmaterial der studierten
Hauptsprache zu präsentieren sowie in einer Proseminararbeit auszuführen.

Modulstruktur UE Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, 2 ECTS, 1 SSt. (pi)
PS Sprachwissenschaftliches Proseminar, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
PS Literaturwissenschaftliches Proseminar, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Sprachwissenschaft (7 ECTS)
 

PM 10 Sprachwissenschaft (Pflichtmodul) 7 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP

Modulziele Studierende verfügen über Grundkenntnisse der synchronen Sprachwissenschaft
der studierten Hauptsprache und sind mit den relevanten
sprachwissenschaftlichen Methoden und der einschlägigen Fachliteratur vertraut.
Die theoretischen Kenntnisse werden auf die studierte Hauptsprache und ihre
konstitutiven Ebenen appliziert und thematisch vertieft. Die Studierenden
besitzen zudem Kenntnisse auf dem Gebiet der angewandten Linguistik, zu
sprachsensiblen Aspekten der Soziolinguistik (wie Sprachkontakt,
Mehrsprachigkeit, Politolinguistik, Sprache und Alter, Sprache und Gender,
Sprache und Gewalt inkl. Diskriminierung) und Aspekten digitaler linguistischer
Analyse. Sie können ihr Wissen selbständig bei der Untersuchung von Sprache
verwenden.

Modulstruktur VO Synchrone Sprachwissenschaft im Überblick, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE Sprachwissenschaftliche Übung, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Literaturwissenschaft (7 ECTS)
 

PM 11 Literaturwissenschaft (Pflichtmodul) 7 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP

Modulziele Studierende verfügen über einen systematischen Überblick über die neuere
Literatur der studierten Hauptsprache unter Berücksichtigung der wichtigsten
poetischen Parameter, der wesentlichen Entwicklungslinien und der kanonischen
Werke. Sie sind in der Lage, literarische Texte unterschiedlicher Gattungen in der
Zielsprache mit Hilfe fachrelevanter Theorien der Literaturwissenschaft in
historischen und gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskursen zu verorten und zu
analysieren. Sie können aktuelle facheinschlägige Methoden der
Literaturwissenschaft selbständig anwenden, um das Verhältnis von Literatur und
Gesellschaft zu bewerten.
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Modulstruktur VO Neuere Literatur im Überblick, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE Literaturwissenschaftliche Übung, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Areal- und Kulturwissenschaft (9 ECTS)
 

PM 12 Areal- und Kulturwissenschaft (Pflichtmodul) 9 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP

Modulziele Die Studierenden besitzen ein Überblickswissen zu gesellschaftlichen/ sozialen,
politischen, kulturellen, historischen, rechtlichen und ökonomischen
Charakteristika des primären Verbreitungsraums der gewählten Hauptsprache. Sie
beherrschen methodische Zugänge der Areal- und Kulturwissenschaft und sind
befähigt, diese im professionellen Kontext eigenständig anzuwenden und auf
interkulturelle Fragestellungen und Kommunikationsprozesse im Kontext der
Zielregion zu übertragen. Sie sind in der Lage, die fraglichen Phänomene in ihrem
historischen Kontext als auch in ihrer Bedeutung für die Gegenwart areal- und
kulturwissenschaftlich zu analysieren.

Modulstruktur VU Einführung in die Areal- und Kulturwissenschaft, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)
UE Areal- und kulturwissenschaftliche Übung, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (9 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Slawistische Inter- und Transkulturalität (9 ECTS)
 

PM 13 Slawistische Inter- und Transkulturalität (Pflichtmodul) 9 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 279



Modulziele Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der inter- und
transkulturellen Analyse des slawischen Sprach- und Kulturraums. Sie sind darüber
hinaus sensibilisiert für einen adäquaten Umgang mit Fragestellungen der
Inklusion und Diversität im gesellschaftlichen Kontext. Nach Absolvierung des
Moduls verfügen die Studierenden über die Fähigkeit, der breiten Öffentlichkeit
zentrale Themen des Faches in der Gesellschaft und die Sichtweise des Faches auf
die Welt nahe zu bringen, etwa in Bezug auf autochthone und neue slawische
Minderheiten in Österreich und Europa bzw. in mehrsprachigen Gesellschaften,
Sprache und Geschlecht, Diskriminierung und Nachhaltigkeit. Die Studierenden
erwerben die Fähigkeit, Mehrsprachigkeits- und Interkomprehensionsstrategien als
Beitrag zur Friedenserziehung (Krisenkompetenz) im Sinne der UN-Ziele für
Nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen.

Modulstruktur VO Literarische Texte als kulturelle Praxis: Perspektiven inter- und transkulturellen
Lernens, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
VO Sprachwissenschaftliche Perspektiven auf Migration, Mehrsprachigkeit und
Sprachkontakt in Österreich, 3 ECTS, 2 SSt. (npi)
 
VO Literatur- oder sprachwissenschaftliche Vorlesung nach Maßgabe des Angebots
zu einer slawischen Sprache (mit Ausnahme der gewählten Hauptsprache), 3 ECTS,
2 SSt. (npi)
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses Moduls
absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) (9 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Zweite slawische Sprache (13 ECTS)
 

PM 14 Zweite slawische Sprache (Pflichtmodul) 13 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP, PM 04, PM 05
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Modulziele Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse zur Struktur der gewählten zweiten
slawischen Sprache, zu grundlegenden Spezifika des jeweiligen Sprachraums und
seiner Verortung in der Slavia. Sie beherrschen Strategien zur Beobachtung von
sprachlichen Mitteln und zum analytischen Umgang mit einfachen Texten in dieser
Sprache sowie zum Umgang mit Wörterbüchern, grammatischen und anderen
Nachschlagewerken. Darüber hinaus sind sie für die lautliche Struktur und die
zentralen phonetischen Prinzipien der Zielsprache sensibilisiert. Die Studierenden
beginnen sich in einfachen, routinemäßigen Situationen in der Zielsprache zu
verständigen und sind in der Lage, mit einfachen sprachlichen Mitteln
Informationen auszutauschen. Sie können einfache Texte zu ihnen vertrauten
Themen schreiben und ähnliche Texte lesen und verstehen. Sie können der
Handlung einer einfachen Erzählung folgen und den Inhalt einfacher kurzer Texte
in eigenen Worten wiedergeben.
Die Studierenden besitzen ein Überblickswissen zu gesellschaftlichen/ sozialen,
politischen, kulturellen, historischen, rechtlichen und ökonomischen
Charakteristika des primären Verbreitungsraums der gewählten zweiten
slawischen Sprache. Sie beherrschen methodische Zugänge der Areal- und
Kulturwissenschaft und sind befähigt, diese im professionellen Kontext
eigenständig anzuwenden und auf interkulturelle Fragestellungen und
Kommunikationsprozesse im Kontext der Zielregion zu übertragen. Sie sind in der
Lage, die fraglichen Phänomene in ihrem historischen Kontext als auch in ihrer
Bedeutung für die Gegenwart areal- und kulturwissenschaftlich zu analysieren.

Modulstruktur UE Einführung in Sprache und Sprachraum, 8 ECTS, 6 SSt. (pi)
VU Einführung in die Areal- und Kulturwissenschaft, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) (13 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Individuelle Schwerpunktbildung (15 ECTS)
 

PM 15 Individuelle Schwerpunktbildung 
(Pflichtmodul)

15 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP

Modulziele Die Studierenden vertiefen ihre slawistischen Kompetenzen auf sprach- und/oder
literatur- und/oder kulturwissenschaftlichem Gebiet, wahlweise auch ihre
Sprachkompetenz in Bezug auf die Hauptsprache und/oder die zweite slawische
Sprache oder ihre Kompetenz in der Vermittlung slawischer Sprachen und
Kulturen.
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Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots Lehrveranstaltungen (npi/
pi) (VO/VU/PS/UE/EX) aus dem Fachbereich der Slawistik im Ausmaß von
insgesamt 15 ECTS.
 
Lehrveranstaltungen aus den Modulen PM 04 oder PM 05 dürfen dabei nur im
Ausmaß von maximal 8 ECTS absolviert werden.
 
Die Studienprogrammleitung veröffentlicht im Vorlesungsverzeichnis der
Universität Wien eine Liste von Lehrveranstaltungen, die im Rahmen dieses
Moduls absolviert werden können.

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) im Ausmaß von insgesamt 15 ECTS

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Abschlussmodul Sprachwissenschaft (9 ECTS)
 

PM 16 Abschlussmodul Sprachwissenschaft (Pflichtmodul) 9 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP, PM 05, PM 10, PS Sprachwissenschaftliches Proseminar und UE
Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben (PM 09)

Modulziele Die Studierenden verfügen über Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten und
Schreiben und können diese selbständig im Rahmen eines Forschungsprojektes
im Bereich der Sprachwissenschaft, ggf. mit kulturwissenschaftlichen Perspektiven,
anwenden. Sie sind im Stande, auf dieser Grundlage eine sprachwissenschaftliche
Bachelorarbeit abzufassen. Die Studierenden erlangen ein tiefergehendes
Verständnis der Sprachentwicklung unter Berücksichtigung jener der studierten
Hauptsprache und der Entstehung sprachlicher Vielfalt.

Modulstruktur VO Diachrone Sprachwissenschaft im Überblick, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
SE Bachelorseminar Sprachwissenschaft, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Abschlussmodul Literaturwissenschaft (9 ECTS)
 

PM 17 Abschlussmodul Literaturwissenschaft (Pflichtmodul) 9 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung StEOP, PM 05, PM 11, PS Literaturwissenschaftliches Proseminar und UE
Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben (PM 09)
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Modulziele Die Studierenden verfügen über Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten und
Schreiben und können diese selbständig im Rahmen eines Forschungsprojektes
im Bereich der Literaturwissenschaft, mit klarem Fokus auf originalsprachliche
slawische literarische Texte, ggf. mit kulturwissenschaftlichen Perspektiven,
anwenden. Sie sind im Stande, auf dieser Grundlage eine
literaturwissenschaftliche Bachelorarbeit abzufassen. Die Studierenden verfügen
über einen systematischen Überblick über die ältere Literatur der studierten
Hauptsprache unter Berücksichtigung der wichtigsten poetischen Parameter, der
wesentlichen Entwicklungslinien und der kanonischen Werke.

Modulstruktur VO Ältere Literatur im Überblick, 3 ECTS, 2 SSt (npi)
SE Bachelorseminar Literaturwissenschaft, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (3 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (6 ECTS) 

Arbeitssprache Deutsch

 
§ 6 Bachelorarbeiten
 
Bachelorarbeiten sind im Rahmen der Lehrveranstaltungen „SE Bachelorseminar Sprachwissenschaft“ und „SE
Bachelorseminar Literaturwissenschaft“ in den Modulen PM 16 „Abschlussmodul Sprachwissenschaft“ und PM 17
„Abschlussmodul Literaturwissenschaft“ zu verfassen.
 
§ 7 Mobilität im Bachelorstudium
 
Den Studierenden wird empfohlen, während des Bachelorstudiums ein Semester an einer ausländischen
Universität zu studieren. In diesem Zusammenhang wird insbesondere geraten, die Angebote der europäischen
Mobilitätsprogramme sowie die Austauschprogramme der Universität Wien wahrzunehmen. Dabei wird
Studierenden empfohlen, insbesondere Lehrveranstaltungen aus den folgenden Modulen im Ausland zu
absolvieren: PM 06, PM 07, PM 08, PM 14, PM 15.
 
Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
Organ.
 
§ 8 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen wird folgender Lehrveranstaltungstyp festgelegt:
 
Vorlesung (VO) – Allgemeine Vorlesungen haben die Studierenden in die Hauptbereiche und die Methodologie
der Studienrichtung einzuführen. Es ist insbesondere ihre Aufgabe, auf die wichtigsten Tatsachen und
Lehrmeinungen im Fachgebiet einzugehen. Spezialvorlesungen thematisieren den aktuellen Stand der
wissenschaftlichen Forschung. Vorlesungen bestehen aus Vorträgen eines*einer Lehrenden oder mehrerer (z. B.
Ringvorlesung) Lehrender sowie anderen Präsentationsformen. Sie werden mit einer schriftlichen oder
mündlichen Prüfung abgeschlossen.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
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Übung (UE) – Übungen dienen der Lösung konkreter Aufgaben und den inhärenten Zielen des Studiums. Sie sind
durch die aktive Teilnahme mit Prüfungsimmanenz charakterisiert. Als eine besondere Art der Übung gelten die
Sprachkurse (Spracherwerb, Sprachübungen). Sie werden mit einer schriftlichen und/ oder mündlichen Prüfung
abgeschlossen.
 
Vorlesung mit Übung (VU) – Vorlesungen mit Übungen verbinden die Inhalte von Vorlesungen und Übungen, sie
enthalten einen Vorlesungs- und einen Übungsteil; beide sind gemeinsam zu absolvieren. Die Beurteilung erfolgt
durch mehrere Teilleistungen.
 
Proseminar (PS) – Proseminare haben den Charakter von Übungen. Von den Studierenden ist dabei über den
aktiven Eigenbeitrag (Diskussion) hinaus ein wissenschaftliches Thema in Form eines Referats zu präsentieren
und eine Proseminararbeit zu erstellen. Die Beurteilung erfolgt durch mehrere Teilleistungen.
 
Exkursion (EX) – Exkursionen sind Lehr- und Studienfahrten mit dem Charakter von Übungen. Neben der
Beteiligung an der Exkursion selbst wird von Studierenden auch die aktive Teilnahme an der Vor- und
Nachbereitung der Exkursion (z. B. schriftliche Dokumentation) erwartet. Die Beurteilung erfolgt durch mehrere
Teilleistungen.
 
Seminar (SE) – Seminare haben ebenfalls den Charakter von Übungen. Von den Studierenden ist dabei über den
aktiven Eigenbeitrag (Diskussion) hinaus ein anspruchsvolles wissenschaftliches Thema in Form einer
Präsentation vorzustellen und eine im Vergleich zum Proseminar entsprechend umfangreichere Seminararbeit zu
erstellen. Die Beurteilung erfolgt durch die Person, die die Lehrveranstaltung leitet.
 
(3) Bei Leistungsnachweis durch Modulprüfung dienen die unter Modulstruktur angeführten Lehrveranstaltungen
der Vorbereitung auf diese Prüfung.
 
§ 9 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
In allen prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen gilt die generelle Teilnahmebeschränkung von 18
Studierenden pro Lehrveranstaltung, mit Ausnahme der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung „UE Einführung
in Sprache und Sprachraum”, in der eine Teilnahmebeschränkung von 30 Studierenden pro Lehrveranstaltung
gilt.
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 10 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
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Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
 
(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
(5) Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums
absolviert wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden.
Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
§ 11 Ergänzung zur Prüfungsordnung – Modulprüfungen
 
Über folgende Module kann auf Antrag von Studierenden beim studienrechtlich zuständigen Organ der
Leistungsnachweis in Form einer Modulprüfung erfolgen:
 
Modulprüfung „Spracherwerb: Einführung in Sprache und Sprachraum“:
Mit positiver Absolvierung der Modulprüfung „Spracherwerb: Einführung in Sprache und Sprachraum“ (8 ECTS)
gilt das Modul „Spracherwerb: Einführung in Sprache und Sprachraum“ als absolviert.
 
Modulprüfung „Spracherwerb: Ausbau grundlegender Sprach- und Kulturkompetenz“:
Mit positiver Absolvierung der Modulprüfung „Spracherwerb: Ausbau grundlegender Sprach- und
Kulturkompetenz“ (8 ECTS) gilt das Modul „Spracherwerb: Ausbau grundlegender Sprach- und Kulturkompetenz“
als absolviert.
 
Modulprüfung „Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 1“:
Mit positiver Absolvierung der Modulprüfung „Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 1“
(5 ECTS) gilt das Modul „Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 1“ als absolviert.
 
Modulprüfung „Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 2“:
Mit positiver Absolvierung der Modulprüfung „Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 2“
(5 ECTS) gilt das Modul „Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 2“ als absolviert.
 
Modulprüfung „Spracherwerb: Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz“:
Mit positiver Absolvierung der Modulprüfung „Spracherwerb: Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz“ (5 ECTS)
gilt das Modul „Spracherwerb: Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz“ als absolviert.
 
Die Prüfungserfordernisse entsprechen den Anforderungen der gesetzten Modulziele.
 
§ 12 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
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§ 13 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, können sich jederzeit durch eine
einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Bachelorcurriculum Slawistik (Version 2019) (MBl. vom 15.05.2019, 23. Stück, Nr. 146 idgF) unterstellt
waren, sind berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2029 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
 

Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS

1.

PM 01 (StEOP) VO Grundlagen der Slawistik 6 6

PM 02 (StEOP) VO Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft 5 5

PM 03 (StEOP)
VO Einführung in die slawistische
Literaturwissenschaft

5 5

PM 04 UE Einführung in Sprache und Sprachraum 8 8

      24
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2.

PM 05
UE Ausbau grundlegender Sprach- und
Kulturkompetenz

8 8

PM 09 UE Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 2 2

PM 12 VU Einführung in die Areal- und Kulturwissenschaft 5 5

EC oder AE Lehrveranstaltungen nach Wahl 15 15

      30

         

3.

PM 06 UE Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 1 5 5

PM 09 PS Sprachwissenschaftliches Proseminar 4 4

PM 09 PS Literaturwissenschaftliches Proseminar 4 4

PM 10 VO Synchrone Sprachwissenschaft im Überblick 3 3

PM 11 VO Neuere Literatur im Überblick 3 3

PM 12 UE Areal- und kulturwissenschaftliche Übung 4 4

EC Lehrveranstaltungen nach Wahl 10 10

      33

         

4.

PM 07 UE Fortgeschrittene Sprach- und Kulturkompetenz 2 5 5

PM 10 UE Sprachwissenschaftliche Übung 4 4

PM 11 UE Literaturwissenschaftliche Übung 4 4

PM 13
VO Literarische Texte als kulturelle Praxis:
Perspektiven inter- und transkulturellen Lernens

3 3

EC Lehrveranstaltungen nach Wahl 15 15

      31
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5.

PM 08 UE Gefestigte Sprach- und Kulturkompetenz 5 5

PM 13
VO Sprachwissenschaftliche Perspektiven auf
Migration, Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt in
Österreich

3 3

PM 13
VO Literatur- oder sprachwissenschaftliche Vorlesung
nach Wahl zu einer slawischen Sprache (mit
Ausnahme der gewählten Hauptsprache)

3 3

PM 14 UE Einführung in Sprache und Sprachraum 8 8

PM 15 Lehrveranstaltung nach Wahl 3 3

PM 16
oder

PM 17

SE Bachelorseminar Sprachwissenschaft
oder
SE Bachelorseminar Literaturwissenschaft

6 6

EC Lehrveranstaltungen nach Wahl 5 5

      33

         

6.

PM 15 Lehrveranstaltung nach Wahl 12 12

PM 16 VO Diachrone Sprachwissenschaft im Überblick 3 3

PM 14 VU Einführung in die Areal- und Kulturwissenschaft 5 5

PM 16
oder

PM 17

SE Bachelorseminar Sprachwissenschaft
oder
SE Bachelorseminar Literaturwissenschaft

6 6

PM 17 VO Ältere Literatur im Überblick 3 3

      29

 
Englische Übersetzung der Titel der Module:
 

Deutsch English

Grundlagen der Slawistik (Pflichtmodul) Basics of Slavonic Studies (compulsory module)

Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft
(Pflichtmodul)

Introduction to Slavonic Linguistics (compulsory
module)

Einführung in die slawistische Literaturwissenschaft
(Pflichtmodul)

Introduction to Slavonic Literature (compulsory
module)

Spracherwerb: Einführung in Sprache und
Sprachraum (Pflichtmodul)

Language Acquisition: Introduction to the Language
and Language Area (compulsory module)
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Spracherwerb: Ausbau grundlegender Sprach- und
Kulturkompetenz (Pflichtmodul)

Language Acquisition: Developing Basic Language
Proficiency and Culture (compulsory module)

Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und
Kulturkompetenz 1 (Pflichtmodul)

Language Acquisition: Advanced Language Proficiency
and Culture 1 (compulsory module)

Spracherwerb: Fortgeschrittene Sprach- und
Kulturkompetenz 2 (Pflichtmodul)

Language Acquisition: Advanced Language Proficiency
and Culture 2 (compulsory module)

Spracherwerb: Gefestigte Sprach- und
Kulturkompetenz (Pflichtmodul)

Language Acquisition: Consolidating Language
Proficiency and Culture (compulsory module)

Wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben und
Präsentieren (Pflichtmodul)

Academic Research, Writing and Presenting
(compulsory module)

Sprachwissenschaft (Pflichtmodul) Linguistics (compulsory module)

Literaturwissenschaft (Pflichtmodul) Literature Studies (compulsory module)

Areal- und Kulturwissenschaft (Pflichtmodul) Regional and Cultural Studies (compulsory module)

Slawistische Inter- und Transkulturalität
(Pflichtmodul)

Slavonic Interculturality and Transculturality
(compulsory module)

Zweite slawische Sprache (Pflichtmodul) Second Slavic Language (compulsory module)

Individuelle Schwerpunktbildung (Pflichtmodul) Individual Specialisation (compulsory module)

Abschlussmodul Sprachwissenschaft (Pflichtmodul) Final Module: Linguistics (compulsory module)

Abschlussmodul Literaturwissenschaft (Pflichtmodul) Final Module: Literature Studies (compulsory module)

 
 

Im Namen des Senates:
Der Vorsitzende der Curricularkommission

L ü f t e n e g g e r
 

Nr. 156
Curriculum für das Masterstudium Slawistik (Version 2026)
Englische Übersetzung: Master’s programme in Slavonic Studies
 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 1 Z 10a des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am 16. März 2026
beschlossene Curriculum für das Masterstudium Slawistik (Version 2026) in der nachfolgenden Fassung
genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität
Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil
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(1) Das Ziel des Masterstudiums Slawistik an der Universität Wien ist:
 
I) die Vermittlung vergleichender, kontrastiver, historischer und wissenschaftsgeschichtlicher sowie theoretischer
Kenntnisse über die slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in ihrer gesellschaftspolitisch relevanten
Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer internen und externen Verbindungen,
 
II) die Analyse gegenwärtiger und historischer Aspekte slawischer Identitäten, Kulturen und Sprachkulturen,
 
III) die zur wissenschaftlich fundierten kritischen Auseinandersetzung mit den unter Punkt I) und II) genannten
Teilgebieten dienenden Ansätze und Methoden,
 
IV) die rezeptive und produktive Beherrschung von zwei oder mehr slawischen Sprachen.
 
(2) Die Absolvent*innen des Masterstudiums Slawistik an der Universität Wien sind über ein Bachelorstudium
hinaus befähigt Berufe auszuüben, die ein breites und tiefes Verständnis slawischer Sprachen und Literaturen
sowie ihres kulturellen und gesellschaftlichen Umfeldes erfordern und in denen die Forschung und/oder
Vermittlung einschlägiger wissenschaftlicher Erkenntnisse im Zentrum steht/stehen. In Verbindung mit anderen
Ausbildungszweigen dient das Masterstudium Slawistik zugleich als Voraussetzung bzw. allgemeine Vorbildung
u. a. für Berufe im Bibliotheks-, Verlags- und Medienwesen, für sprachpraktische und/oder -vermittelnde
Anwendungsbereiche, für Tätigkeiten im Bereich des Kulturmanagements sowie für entsprechende Aufgaben in
Unternehmen und im diplomatischen Dienst.
 
Die Studierenden befassen sich in den Lehrveranstaltungen des Studiums mit Inhalten und State-of-the-Art-
Methoden des jeweiligen Fachbereichs. Im Vordergrund steht die wissenschaftlich fundierte Reflexion,
ausgerichtet am aktuellen Stand der Wissenschaft. Das Masterstudium dient der Vertiefung der im
Bachelorstudium Slawistik erworbenen Kompetenzen und Inhalte.
 
Die Absolvent*innen des Masterstudiums Slawistik verfügen über folgende spezifische Kompetenzen:
 
a) Sprachpraktische Kompetenzen:
Die Studierenden verfügen in der im Rahmen des Bachelorstudiums Slawistik oder eines anderen
zugrundeliegenden Studiums gewählten Hauptsprache über eine Sprachbeherrschung auf dem Niveau C1 und in
einer weiteren vertieften oder neu erlernten slawischen Sprache mindestens über das Niveau A1 (Niveaus jeweils
nach GERS).
 
b) Sprach-, literatur- und areal- bzw. kulturwissenschaftliche Kompetenzen:
Die Studierenden erwerben weiterführende sprach-, literatur- und areal- bzw. kulturwissenschaftliche Kenntnisse
über den gewählten Sprachraum und grundlegende Kenntnisse über einen weiteren slawischen Sprachraum. Sie
vertiefen ihren Einblick in wissenschaftliche Forschungsabläufe und erweitern ihre Fähigkeit, sich selbständig in
den Bereichen Sprache, Literatur und Kultur fortzubilden.
 
c) Digitale Kompetenzen/ Medienkompetenz:
Die Studierenden verfügen über erweiterte Fähigkeiten im kritischen Umgang und Einsatz digitaler Materialien
und Ressourcen in der wissenschaftlichen Forschung, darunter bei der Analyse von Texten und der Verwendung
von Korpora.
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d) Gesellschaftliche Kompetenzen:
Die Studierenden sind befähigt, zur Lösung verschiedener gesellschaftlicher Anforderungen adäquat und
wissenschaftlich fundiert beizutragen und Herausforderungen durch ihre inter- und transkulturelle Kompetenz
verantwortungsvoll zu begegnen.
 
Darüber hinaus erwerben die Studierenden Kompetenzen im kritischen Umgang mit gegenwärtigen und
historischen Diskursen zu slawischen Sprachen, Kulturen und Identitäten.
 
§ 2 Dauer und Umfang
 
(1) Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium Slawistik beträgt 120 ECTS-Punkte. Das entspricht einer
vorgesehenen Studiendauer von vier Semestern.
 
(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 94 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen in den Pflichtmodulen, 24
ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen über die Masterarbeit und 2 ECTS-Punkte gemäß den Bestimmungen
über die Masterprüfung positiv absolviert wurden.
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen
 
(1) Die Zulassung zum Masterstudium Slawistik setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden
Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben
hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären
Bildungseinrichtung voraus.
 
(2) Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium Slawistik an der Universität Wien.
 
(3) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden,
die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen,
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums
vorgesehenen Prüfungen sind.
 
(4) Übersteigen die wesentlichen fachlichen Unterschiede gemäß Abs 3 das Ausmaß von 30 ECTS-Punkten, so
liegt kein fachlich in Frage kommendes Studium vor und es erfolgt keine Zulassung.
 
§ 4 Akademischer Grad
 
Absolvent*innen des Masterstudiums Slawistik ist der akademische Grad „Master of Arts“ – abgekürzt MA – zu
verleihen. Im Falle der Führung ist dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.
 
§ 5 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung
 
(1) Überblick
 

Routinierte Sprach- und Kulturkompetenz [M 01] 8 ECTS
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Weitere slawische Sprache [M 02] 8 ECTS

Sprachwissenschaft [M 03] 15 ECTS

Literatur- und Kulturwissenschaft [M 04] 15 ECTS

Vormoderne Sprachformen und ihre Quellen [M 05] 10 ECTS

Slawische Sprachen, Texte, Kulturen und Identitäten in der Gegenwart [M 06] 10 ECTS

Spezialisierung [M 07] 24 ECTS

Abschlussmodul [M 08] 4 ECTS

Masterarbeit 24 ECTS

Masterprüfung 2 ECTS

   

Summe 120 ECTS

 
(2) Modulbeschreibungen
 
Pflichtmodul Routinierte Sprach- und Kulturkompetenz (8 ECTS)
 

M 01 Routinierte Sprach- und Kulturkompetenz (Pflichtmodul) 8 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen zusätzlich zu einem ausgeprägten Detailverständnis in
der im Rahmen des Bachelorstudiums Slawistik oder eines anderen
zugrundeliegenden Studiums gewählten Hauptsprache über die Fähigkeit zur
Analyse und Auswertung auch anspruchsvoller philologischer Texte dieser Sprache
sowie über grundlegendes Wissen zu deren funktionalen Stilen und stilistischen
Figuren. Die Studierenden sind zu einem souveränen, interkulturell reflektierten
Handeln befähigt und können kulturelle Konzepte und Phänomene selbständig
kritisch analysieren.

Modulstruktur UE Routinierte Sprach- und Kulturkompetenz – Fach-/Berufsbezogene
Kommunikation, 8 ECTS, 4 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (8 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Weitere slawische Sprache (8 ECTS)
 

M 02 Weitere slawische Sprache (Pflichtmodul) 8 ECTS-Punkte
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Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden besitzen entweder Grundkenntnisse zur Struktur einer weiteren
slawischen Sprache (A) oder sie erweitern ihre Sprachkenntnisse aufbauend auf
den Grundkenntnissen einer bereits im Bachelorstudium Slawistik oder einem
anderen zugrundeliegenden Studium erlernten slawischen Sprache (B).
 
(A) Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse zur Struktur einer weiteren
slawischen Sprache, zu grundlegenden Spezifika des jeweiligen Sprachraums und
seiner Verortung in der Slavia. Sie beherrschen Strategien zur Beobachtung von
sprachlichen Mitteln und zum analytischen Umgang mit einfachen Texten in dieser
Sprache sowie zum Umgang mit Wörterbüchern, grammatischen und anderen
Nachschlagewerken. Darüber hinaus sind sie für die lautliche Struktur und die
zentralen phonetischen Prinzipien der weiteren slawischen Sprache sensibilisiert.
Die Studierenden beginnen sich in einfachen, routinemäßigen Situationen in der
weiteren slawischen Sprache zu verständigen und sind in der Lage, mit einfachen
sprachlichen Mitteln Informationen auszutauschen. Sie können einfache Texte zu
ihnen vertrauten Themen schreiben und ähnliche Texte lesen und verstehen. Sie
können der Handlung einer einfachen Erzählung folgen und den Inhalt einfacher
kurzer Texte in eigenen Worten wiedergeben.
 
(B) Die Studierenden sind in der Lage, vertraute, alltägliche Ausdrücke in einer
bereits erlernten Zielsprache zu verstehen und relativ sicher zu verwenden. Sie
können sich sicher in einfachen, routinemäßigen Situationen in Standardsprache
verständigen und andere Personen verstehen. Sie sind fähig, mit einfachen
sprachlichen Mitteln Informationen mit anderen auszutauschen und grundlegende
grammatische Strukturen zu erfassen und praktisch anzuwenden. Sie können
einfache Texte lesen und verstehen und kurze Texte und Aufsätze zu vertrauten
Themen schreiben. Sie können den Inhalt kürzerer Texte in eigenen Worten
wiedergeben. Sie verfügen über ein erweitertes kulturelles Basiswissen und
können die erworbenen sprachlichen Strukturen situationsangepasst einsetzen.
Die Studierenden sind daher fähig, grundlegende Spezifika der Kultur und des
Kulturraums der gewählten Sprache zu benennen. Sie sind insgesamt in der Lage,
grundlegende Merkmale der Sprache und des Kulturraums zu analysieren und zu
reflektieren. Ferner können die Studierenden diese Merkmale mit einem
gesamtslawischen Kontext selbständig in Beziehung setzen.

Modulstruktur UE Einführung in Sprache und Sprachraum, 8 ECTS, 6 SSt. (pi)
 
oder
 
UE Ausbau grundlegender Sprach- und Kulturkompetenz, 8 ECTS, 6 SSt. (pi)
 
Es dürfen keine Lehrveranstaltungen gewählt werden, die bereits im
Bachelorstudium Slawistik oder in einem anderen zugrundeliegenden Studium auf
demselben Sprachniveau absolviert wurden.
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (8 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Sprachwissenschaft (15 ECTS)
 

M 03 Sprachwissenschaft (Pflichtmodul) 15 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über vertiefende Kenntnisse aus der
Sprachwissenschaft einer oder mehrerer slawischer Sprachen unter Einbeziehung
von Fragestellungen und Aspekten des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses.

Modulstruktur VO Sprachwissenschaftliche Vorlesung, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE Sprachwissenschaftliche Übung, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE Sprachwissenschaftliches Seminar, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Literatur- und Kulturwissenschaft (15 ECTS)
 

M 04 Literatur- und Kulturwissenschaft
(Pflichtmodul)

15 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über vertiefende Kenntnisse aus Literatur- und
Kulturwissenschaft einer oder mehrerer slawischer Literaturen und Kulturen unter
Einbeziehung von Fragestellungen und Aspekten des aktuellen wissenschaftlichen
Diskurses.

Modulstruktur VO Literatur- und kulturwissenschaftliche Vorlesung, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
UE Literatur- und kulturwissenschaftliche Übung, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)
SE Literatur- und kulturwissenschaftliches Seminar, 6 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen (pi) (10 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Vormoderne Sprachformen und ihre Quellen (10 ECTS)
 

M 05 Vormoderne Sprachformen und ihre Quellen (Pflichtmodul) 10 ECTS-Punkte
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Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über grundlegendes Wissen zum Altkirchenslawischen
sowie über Grundkenntnisse der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft
unter besonderer Berücksichtigung der slawischen Sprachen. Sie verfügen über
einen systematischen Überblick über ältere Sprach- und Textstufen der slawischen
Sprachen.

Modulstruktur VO zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft bzw. zu älteren Stufen der
slawischen Sprachen, 5 ECTS, 2 SSt. (npi)
VU Altkirchenslawisch, 5 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungsprüfung
(npi) (5 ECTS) und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung (pi) (5 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
Pflichtmodul Slawische Sprachen, Texte, Kulturen und Identitäten in der Gegenwart (10 ECTS)
 

M 06 Slawische Sprachen, Texte, Kulturen und Identitäten in der
Gegenwart (Pflichtmodul)

10 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden verfügen über Kompetenzen, aus einer gegenwartsbezogenen
Perspektive das Verhältnis und die Wechselwirkung slawischer Sprachen und Texte
(Sprachsystem, Sprachgebrauch, Sprachideologien) vor dem Hintergrund des
jeweiligen kulturellen bzw. gesellschaftlichen Kontextes adäquat zu analysieren.
Nach Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden mit verschiedenen
Aspekten slawischer Sprachen und Texte, Kulturen und Identitäten vertraut. Sie
können ausgewählte anspruchsvolle Themen anhand signifikanter Texte in ihrer
nationalen und globalen Bedeutung sowie in ihren vielfältigen historischen
Kontexten durch vertiefende Analyse in ihrer Relevanz für die Kultur(en) der
Gegenwart erfassen. Die Studierenden besitzen fortgeschrittene Kenntnisse zur
interdisziplinären Verflechtung der Slawistik.

Modulstruktur VO zu slawischen Sprachen, Texten, Kulturen und Identitäten in der Gegenwart, 5
ECTS, 2 SSt. (npi)
 
Studierende absolvieren darüber hinaus nach Maßgabe des Angebots weitere
nicht-prüfungsimmanente und/oder prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen
(npi/pi) (VO/VU/SE/UE/EX) im Ausmaß von 5 ECTS.
 
Die aktuell für dieses Pflichtmodul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen
werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien ausgewiesen.
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Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfung(en) (npi) und einer allfälligen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) im Ausmaß von insgesamt 10 ECTS

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Spezialisierung (24 ECTS)
 

M 07 Spezialisierung (Pflichtmodul) 24 ECTS-Punkte

Teilnahmevoraussetzung keine

Modulziele Die Studierenden erlangen ein tiefergehendes Verständnis im Bereich der
Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft sowie der Areal- und
Kulturwissenschaft der gewählten Sprachen.
 
Zu den Teilgebieten der sprachwissenschaftlichen Vertiefung gehören u. a.:
Sprachentwicklung; Entstehung sprachlicher Vielfalt; angewandte Linguistik,
Aspekte der Soziolinguistik (wie Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit, Politolinguistik,
Sprache und Alter, Sprache und Gender, Sprache und Gewalt); Aspekte digitaler
linguistischer Analyse.
 
Zu den Teilgebieten der literaturwissenschaftlichen Vertiefung gehören die
Vermittlung von Wissen zu u. a.: älteren und neueren literarischen Strömungen,
wesentlichen Entwicklungslinien und literarischen Phänomenen, wobei eine
kritische Lektüre kanonisierter Werke in Anwendung fachrelevanter Theorien und
Begrifflichkeiten im Zentrum steht sowie die philologische Analyse slawischer
historischer und moderner Quellen.
 
Darüber hinaus erfolgt eine Vertiefung der slawistischen Kompetenz sowohl aus
areal- als auch kulturwissenschaftlicher Perspektive (z. B. zu regionsspezifischen
sozialen Hierarchien, Machtverhältnissen/ Machtdiskursen/
Geschlechterordnungen, Ritualen, religiösen Traditionen).
 
Die Studierenden erhalten insgesamt die Möglichkeit zur angeleiteten,
schrittweisen Erarbeitung eigener Interessensgebiete und Themenstellungen für
ihre Masterarbeit.
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Modulstruktur Studierende absolvieren nach Maßgabe des Angebots nicht-prüfungsimmanente
und/oder prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (npi/pi) (VO/VU/SE/UE/EX) aus
dem Fachbereich der Slawistik im Ausmaß von 24 ECTS.
 
Die aktuell für dieses Pflichtmodul in Frage kommenden Lehrveranstaltungen
werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien ausgewiesen.
 
Studierenden dürfen nach Vorabgenehmigung durch das studienrechtlich
zuständige Organ sowie nach Maßgabe des Angebots auch Lehrveranstaltungen
aus anderen Masterstudien absolvieren, die sinnvoll zur slawistischen
Spezialisierung beitragen (u. a. Sprachkontakt, interslawische Kommunikation,
Sprache und Macht, österreichisch-slawische Literaturbeziehungen, slawistische
Beiträge zur Literaturtheorie, aktuelle linguistische und literarische Strömungen,
historisch-komparatistische Vertiefung, Altkirchenslawisch usw.).

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen
Lehrveranstaltungsprüfungen (npi) und/oder prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (pi) im Gesamtausmaß von 24 ECTS

Arbeitssprache Deutsch/Zielsprache

 
Pflichtmodul Abschlussmodul (4 ECTS)
 

M 08 Abschlussmodul (Pflichtmodul) 4 ECTS-
Punkte

Teilnahmevoraussetzung Genehmigung von Thema und Betreuung der Masterarbeit

Modulziele Die Studierenden können die ausgebauten und gefestigten Kompetenzen in
Hinblick auf die Spezialisierung im Rahmen der anvisierten Masterarbeit
anwenden: Der Schwerpunkt kann entweder im Bereich der Sprachwissenschaft
oder der Literatur- und Kulturwissenschaft liegen (mit analytischem Fokus auf
zielsprachlichen Texten). Die Studierenden sind zum systematischen,
selbständigen Erarbeiten eines anspruchsvollen wissenschaftlichen Themas je
nach Schwerpunktbildung und zur Führung eines wissenschaftlichen Diskurses
(Diskussion, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kritik) befähigt.

Modulstruktur SE Masterarbeit, 4 ECTS, 2 SSt. (pi)

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltung (pi) (4 ECTS)

Arbeitssprache Deutsch

 
§ 6 Masterarbeit
 
(1) Die Masterarbeit dient dem Nachweis der Befähigung, wissenschaftliche Themen selbständig sowie inhaltlich
und methodisch fundiert zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit ist so zu wählen, dass für die
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Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist.
 
(2) Das Thema der Masterarbeit ist aus einem der Pflichtmodule zu entnehmen. Soll ein anderer Gegenstand
gewählt werden oder bestehen bezüglich der Zuordnung des gewählten Themas Unklarheiten, liegt die
Entscheidung über die Zulässigkeit beim studienrechtlich zuständigen Organ. Die Masterarbeit wird auf Deutsch
mit einer ausführlichen Zusammenfassung in der Zielsprache abgefasst. Die etwaige Abfassung in der
Zielsprache oder in einer anderen Fremdsprache bedarf der Begründung. Darüber hinaus ist die Zustimmung
der*des Betreuerin*Betreuers bereits bei der Wahl des Themas einzuholen. Solche Arbeiten müssen analog mit
einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung versehen werden.
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 24 ECTS-Punkten.
 
§ 7 Masterprüfung
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterprüfung ist die positive Absolvierung aller vorgeschriebenen
Module und Prüfungen sowie die positive Beurteilung der Masterarbeit.
 
(2) Die Masterprüfung ist eine Defensio einschließlich einer Prüfung über das wissenschaftliche Umfeld der
Masterarbeit sowie eine Prüfung, die zwei Fächer umfasst (je 1 ECTS). Diese beiden Fächer sind aus den
folgenden Pflichtmodulen zu wählen: M 03, M 04, M 05, M 06. Die Beurteilung erfolgt gemäß den Bestimmungen
der Satzung.
 
(3) Die Masterprüfung ist vor einem Prüfungssenat gemäß den Bestimmungen des studienrechtlichen Teils der
Satzung der Universität Wien abzulegen.
 
(4) Die Masterprüfung hat einen Umfang von 2 ECTS-Punkten.
 
§ 8 Mobilität im Masterstudium
 
Den Studierenden wird empfohlen, während des Masterstudiums ein Semester an einer ausländischen
Universität zu studieren. In diesem Zusammenhang wird insbesondere geraten, die Angebote der europäischen
Mobilitätsprogramme sowie die Austauschprogramme der Universität Wien wahrzunehmen. Dabei wird
Studierenden empfohlen, insbesondere Lehrveranstaltungen aus den folgenden Modulen im Ausland zu
absolvieren: M 01, M 07.
 
Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zuständige
Organ.
 
§ 9 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen
 
(1) Für nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen wird folgender Lehrveranstaltungstyp festgelegt:
 
Vorlesung (VO) – Allgemeine Vorlesungen haben die Studierenden in die Hauptbereiche und die Methodologie
der Studienrichtung einzuführen. Es ist insbesondere ihre Aufgabe, auf die wichtigsten Tatsachen und
Lehrmeinungen im Fachgebiet einzugehen. Spezialvorlesungen thematisieren den aktuellen Stand der
wissenschaftlichen Forschung. Vorlesungen bestehen aus Vorträgen eines*einer Lehrenden oder mehrerer (z. B.
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Ringvorlesung) Lehrender sowie anderen Präsentationsformen. Sie werden mit einer schriftlichen oder
mündlichen Prüfung abgeschlossen.
 
(2) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungstypen angeboten:
 
Übung (UE) – Übungen dienen der Lösung konkreter Aufgaben und den inhärenten Zielen des Studiums. Sie sind
durch die aktive Teilnahme mit Prüfungsimmanenz charakterisiert. Als eine besondere Art der Übung gelten die
Sprachkurse (Spracherwerb, Sprachübungen). Sie werden mit einer schriftlichen und/oder mündlichen Prüfung
abgeschlossen.
 
Vorlesung mit Übung (VU) – Vorlesungen mit Übungen verbinden die Inhalte von Vorlesungen und Übungen, sie
enthalten einen Vorlesungs- und einen Übungsteil; beide sind gemeinsam zu absolvieren. Die Beurteilung erfolgt
durch mehrere Teilleistungen.
 
Exkursion (EX) – Exkursionen sind Lehr- und Studienfahrten mit dem Charakter von Übungen. Neben der
Beteiligung an der Exkursion selbst wird von Studierenden auch die aktive Teilnahme an der Vor- und
Nachbereitung der Exkursion (z. B. schriftliche Dokumentation) erwartet. Die Beurteilung erfolgt durch mehrere
Teilleistungen.
 
Seminar (SE) – Seminare haben ebenfalls den Charakter von Übungen. Von den Studierenden ist dabei über den
aktiven Eigenbeitrag (Diskussion) hinaus ein anspruchsvolles wissenschaftliches Thema in Form einer
Präsentation vorzustellen und eine Seminararbeit zu erstellen. Die Beurteilung erfolgt durch die Person, die die
Lehrveranstaltung leitet.
 
§ 10 Teilnahmebeschränkungen und Anmeldeverfahren
 
(1) Für die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnahmebeschränkungen:
 
In allen prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen gilt die generelle Teilnahmebeschränkung von 18
Studierenden pro Lehrveranstaltung, mit Ausnahme der prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung „UE Einführung
in Sprache und Sprachraum“ (M 02), in der eine Teilnahmebeschränkung von 30 Studierenden pro
Lehrveranstaltung gilt.
 
(2) Die Modalitäten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zur Vergabe von Plätzen für
Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.
 
§ 11 Prüfungsordnung
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen
Die*Der Leiter*in einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankündigungen gemäß den Bestimmungen der
Satzung vorzunehmen.
 
(2) Prüfungsstoff
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her dem
vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen.
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(3) Prüfungsverfahren
Für das Prüfungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.
 
(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende Studium
absolviert wurden, können nur dann im MA-Studium anerkannt werden, wenn zwischen den Lernergebnissen
des MA-Studiums und den Lernergebnissen im BA-Studium kein wesentlicher Unterschied besteht.
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zur Erfüllung von insbesondere qualitativen Zulassungsbedingungen
herangezogen werden und auf die das Masterstudium aufbaut, können wegen wesentlicher Unterschiede
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nicht anerkannt werden. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die
bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums absolviert wurden, können in einem anderen
Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.
 
(5) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig.
 
§ 12 Inkrafttreten
 
Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität Wien mit 1. Oktober 2026 in
Kraft.
 
§ 13 Übergangsbestimmungen
 
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2026/27 das Studium beginnen.
 
(2) Wenn im späteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die aufgrund der ursprünglichen Studienpläne
bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr angeboten werden, hat das nach den
Organisationsvorschriften der Universität Wien studienrechtlich zuständige Organ von Amts wegen
(Äquivalenzverordnung) oder auf Antrag der*des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen anstelle dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.
 
(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Masterstudium Slawistik begonnen haben, können sich jederzeit
durch eine einfache Erklärung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
 
(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung dieses Curriculums
gültigen Mastercurriculum Slawistik (MBl. vom 25.06.2015, 27. Stück, Nr. 174 idgF) unterstellt waren, sind
berechtigt, ihr Studium bis längstens 31.10.2028 abzuschließen.
 
(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ ist berechtigt, generell oder im
Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfungen für dieses Curriculum
anzuerkennen sind.
 
Anhang
 
Empfohlener Pfad durch das Studium:
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Sem. Modul Lehrveranstaltung ECTS ∑ ECTS

1.

M 01
UE Routinierte Sprach- und Kulturkompetenz – Fach-
/Berufsbezogene Kommunikation

8 8

M 02

UE Einführung in Sprache und Sprachraum
oder
UE Ausbau grundlegender Sprach- und
Kulturkompetenz

8 8

M 04
VO Literatur- und kulturwissenschaftliche Vorlesung 5

9
UE Literatur- und kulturwissenschaftliche Übung 4

M 05 VU Altkirchenslawisch 5 5

      30

         

2.

M 05
VO zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft
bzw. zu älteren Stufen der slawischen Sprachen

5 5

M 03
VO Sprachwissenschaftliche Vorlesung 5

9
UE Sprachwissenschaftliche Übung 4

M 04 SE Literatur- und kulturwissenschaftliches Seminar 6 6

M 06 Lehrveranstaltungen nach Wahl 5 5

M 07 Lehrveranstaltungen nach Wahl 5 5

      30

         

3.

M 03 SE Sprachwissenschaftliches Seminar 6 6

M 06
VO zu slawische Sprachen, Texte, Kulturen und
Identitäten in der Gegenwart

5 5

M 07 Lehrveranstaltungen nach Wahl 19 19

      30

         

4.

M 08 SE Masterarbeit 4 4

  Masterarbeit 24 24

  Masterprüfung 2 2

      30
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Englische Übersetzung der Titel der Module:
 

Deutsch English

Routinierte Sprach- und Kulturkompetenz
(Pflichtmodul)

Extensive Language Proficiency and Culture 
(compulsory module)

Weitere slawische Sprache (Pflichtmodul) Additional Slavic language (compulsory module)

Sprachwissenschaft (Pflichtmodul) Linguistics (compulsory module)

Literatur- und Kulturwissenschaft (Pflichtmodul) Literature, Regional and Cultural Studies (compulsory
module)

Vormoderne Sprachformen und ihre Quellen
(Pflichtmodul)

Premodern Language Varieties and Sources 
(compulsory module)

Slawische Sprachen, Texte, Kulturen und Identitäten
in der Gegenwart (Pflichtmodul)

Contemporary Slavic Languages, Texts, Cultures and
Identities (compulsory module) 

Spezialisierung (Pflichtmodul) Individual Specialisation (compulsory module)

Abschlussmodul (Pflichtmodul) Final Module (compulsory module)

 
 

Im Namen des Senates:
Der Vorsitzende der Curricularkommission

L ü f t e n e g g e r
 

Wahlen

Nr. 157
Wahlen in die Fakultätskonferenz der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
Wien
Die Wahlen in die Fakultätskonferenz der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien für eine
Funktionsperiode von zwei Jahren finden gemäß § 7 Abs. 5b Organisationsplan der Universität Wien
 
am Dienstag, 21.04.2026
in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr
im Wege des Online-Wahlsystems POLYAS (polyas.com)
 
statt.
 
Es werden gewählt:

8 Mitglieder und Ersatzmitglieder aus dem Personenkreis der Universitätsprofessor*innen,
4 Mitglieder und Ersatzmitglieder aus dem Personenkreis der Universitätsdozent*innen sowie
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen im Forschungs- und Lehrbetrieb und

15. Stück - Ausgegeben am 07.04.2026 - Nr. 142-157 302



zwei Mitglieder und Ersatzmitglieder aus dem Personenkreis des allgemeinen Universitätspersonals.

 
4 Mitglieder aus dem Personenkreis der Studierenden werden nach den Bestimmungen des Hochschülerinnen-
und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 von der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität
Wien entsandt.
 
Eine allfällige Wiederholungswahl findet am Dienstag, dem 28.04.2026 statt, Wahlzeit und Wahlsystem wie oben.
 
Wahlrecht und Stichtag
Die Vertreter*innen in der Fakultätskonferenz sind auf Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen und
persönlichen Wahlrechts nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu wählen. Stichtag für das Bestehen
des aktiven und passiven Wahlrechts ist der Tag der Wahlausschreibung im Mitteilungsblatt der Universität Wien.
 
Aktiv wahlberechtigt sind alle Universitätsprofessor*innen (§ 97 Universitätsgesetz 2002),
Universitätsdozent*innen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter*innen im Forschungs- und Lehrbetrieb (§ 94 Abs. 2
Z 2 Universitätsgesetz 2002) und alle Angehörigen des allgemeinen Universitätspersonals (§ 94 Abs. 3
Universitätsgesetz 2002), jeweils für die Wahl der Vertreter*innen aus ihrem Personenkreis.
 
Mitarbeiter*innen, die sowohl der Personengruppe der Universitätsdozent*innen sowie wissenschaftlichen
Mitarbeiter*innen im Forschungs- und Lehrbetrieb als auch dem allgemeinen Universitätspersonal angehören,
haben bis zum Ende der Auflagefrist des Wahlberechtigtenverzeichnisses bei dem Dekan Univ.-Prof. Dr. Alexander
Filipović, Dekanat der Kath.-Theol. Fakultät (täglich 09:00-17:00 Uhr), Universitätsring 1, 1010 Wien, E-Mail:
alexander.filipovic@univie.ac.at, anzugeben, in welcher Personengruppe sie ihr Wahlrecht ausüben wollen,
anderenfalls verfällt ihr Wahlrecht.
 
Verzeichnis der Wahlberechtigten
Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt dem Dekan Alexander Filipović . Das Verzeichnis der
Wahlberechtigten liegt von Mittwoch, den 08.04.2026 bis Dienstag, den 14.04.2026, 17:00 Uhr zur physischen und
nach Maßgabe der Möglichkeiten auch telefonischen Einsichtnahme für die Wahlberechtigten im Dekanat der
Kath.-Theol. Fakultät, Universitätsring 1, 1010 Wien auf. Während dieser Auflagefrist kann gegen das Verzeichnis
schriftlich dem Dekan Alexander Filipović, Dekanat der Kath.-Theol. Fakultät (täglich 09:00-17:00 Uhr),
Universitätsring 1, 1010 Wien, E-Mail: alexander.filipovic@univie.ac.at, Einspruch erhoben werden. Über
Einsprüche hat der Dekan längstens zwei Arbeitstage nach Ende der Auflagefrist endgültig zu entscheiden.
 
Wahlvorschläge
Jede*r aktiv Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge einbringen. Diese müssen spätestens eine Woche vor dem
(ersten) Wahltag (das ist Dienstag, der 14.04.2026) schriftlich bei dem Dekan Alexander Filipović, Dekanat der
Kath.-Theol. Fakultät (täglich 09:00-17:00 Uhr), Universitätsring 1, 1010 Wien, E-Mail:
alexander.filipovic@univie.ac.at eingebracht werden, anderenfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Ein
Wahlvorschlag darf nicht mehr Wahlwerbende als die vierfache Zahl der zu wählenden Vertreter*innen enthalten.
Jedem Wahlvorschlag muss die schriftliche Zustimmungserklärung mit eigenhändiger (ggf. eingescannter)
Unterschrift aller darauf angeführten Wahlwerbenden beigefügt sein. Die Übermittlung per E-Mail/Scan ist
zulässig. Die Kandidatur auf mehr als einem Wahlvorschlag ist unzulässig. Der Dekan hat die überreichten
Wahlvorschläge zu prüfen und vorhandene Bedenken umgehend dem*der Vertreter*in des Wahlvorschlags
mitzuteilen. Als Vertreter*innen des Wahlvorschlags gelten die Wahlwerbenden in der im Wahlvorschlag
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genannten Reihenfolge. Eine mehrfach angeführte Person ist von dem Dekan aus allen Wahlvorschlägen zu
streichen, ebenso Personen, deren Unterschrift auf dem Wahlvorschlag oder denen die Wählbarkeit fehlt.
Zugelassene Wahlvorschläge sind spätestens drei Tage vor der Wahl (das ist ab Freitag, dem 17.04.2026) zur
Einsicht am Dekanat der Kath.-Theol. Fakultät (täglich 09:00-17:00 Uhr), Universitätsring 1, 1010 Wien, aufzulegen.
Darüber hinaus wird der Dekan die Wahlberechtigten nach Möglichkeit per E-Mail über die zugelassenen
Wahlvorschläge informieren. Mängel bei Versand oder Zustellung dieses E-Mails berühren jedoch die Gültigkeit
der Wahl nicht.
Der Dekan hat unverzüglich nach Ende der Auflagefrist des Wahlberechtigtenverzeichnisses (bzw. nach
Entscheidung über allfällige Einsprüche gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis) und nach Feststellung der
zugelassenen Wahlvorschläge die technische Vorbereitung der Wahl im Online-Wahlsystem zu veranlassen und
hat diese zeitgerecht vor Wahlbeginn abzuschließen. Der Online-Stimmzettel hat sämtliche zugelassenen
Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres Einlangens zu enthalten.
 
Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder in die Fakultätskonferenz ist auf den
Frauenanteil zu achten. (vgl. § 20a UG)
 
Durchführung der Wahl
Der Dekan leitet die Wahl. Er bestellt eine*n Protokollführer*in.
 
Die Zugangsinformationen zum Online-Wahlsystem sind den Wahlberechtigten spätestens zu Wahlbeginn, nach
Möglichkeit jedoch zeitgerecht vor Wahlbeginn per E-Mail zuzustellen. Das Online-Wahlsystem hat die
Stimmberechtigung zu überprüfen. Die Wahlen sind geheim und durch persönliche Stimmabgabe im Online-
Wahlsystem durchzuführen. Die Stimmabgabe hat unbeobachtet zu erfolgen. Die Stimme kann gültig nur für
einen der zugelassenen Wahlvorschläge mittels des Online-Wahlsystems abgegeben werden. Im Falle des
Vorliegens nur eines Wahlvorschlags ist über diesen mit Ja oder Nein abzustimmen.
 
Nach Beendigung der Stimmabgabe hat der Dekan in Anwesenheit des*der Protokollführers*in anhand des vom
Online-Wahlsystem erstellten Wahlprotokolls die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen
Stimmen und die Zahl der für jeden zugelassenen Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen festzustellen.
 
Der Dekan hat nach dem d’Hondtschen Verhältniswahlrecht die Zahl der auf die zugelassenen Wahlvorschläge
entfallenen Vertreter*innen zu ermitteln.
 
Im Falle des Vorliegens nur eines Wahlvorschlags ist über diesen mit Ja oder Nein abzustimmen. Die auf dem
Wahlvorschlag gereihten Wahlwerbenden sind gewählt, wenn der Wahlvorschlag die einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erhält.
 
Diese Wahlkundmachung gilt als Ladung zur Wahl!
 

Der Dekan:
Filipović
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Redaktion: HR.in Mag.a Elisabeth Schramm
Druck und Herausgabe: Universität Wien.
Erscheinung: nach Bedarf; termingebundene Einschaltungen sind mindestens
7 Arbeitstage vor dem gewünschten Erscheinungsdatum in der Redaktion einzubringen.
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